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Xi'«», l.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den lt. Hornung 1834.

(Nicht offiziell.)

Kreisschreiben an alle Mitglieder des Großen Rathes.

Tit.
Aie Eröffnung der Sitzungen deS Großen Rathes ist von Mmhghrn.
Landammann festgesetzt worden auf Montag den 10. Februar
nächstkünftig. Alle Mitglieder werden eingeladen und aufgefordert

sich an diesem Tag des Morgens um 9 Uhr im SitzungSsaale
auf dem RathhauS einzusinden. Folgende Gegenstände werden
zur Berathung vorgelegt werden:

Gesetzes - Entwürfe
über

1) Land - und Hochschulen, höheres Gymnasium.
2) Straßen - und Brückenbau.
3) Straßenpolizei.
4) Wasserbaupolizei.
5) Tellwesen.
6) Brandversicherungsanstalt.
7) Stempel.
8) Einsassenverhältnisse.
5) GewerbS - und Concessionswesen.

10) DaS Staatsbudget für das Jahr 1834.

U. Vo r träge
über

1) Die neuesten Wahlvcrhandlungen für den Großen Rath.
2) Armenwesen.
3) Normalanstalt in Münchenbuchsee.
4) Zuchranstalten.
6) Errichtung von Filialspitälern auf dem Lande.
6) Rcvidirtes Gesetz zum LoSkauf von Zehnten und Bodenzinsen.
7) Abänderung des Gesetzes in Betreff des Standes der unehelichen

Kinder.
8) Ansuchen deS Herrn Major Rüfenacht nm Entlassung.
9) Die von der Margarctha Steinhaucr verlangte Aufhebung des

ihr Verhältniß zu dem Buchbinder Stäbli betreffenden Verbots.
10) Die Angelegenheit der Frau Mcuron.
11) Erweiterung der Compctenz des RegierungSrarhS, hinsichtlich

auf BegnadignngSbegchren, in Beziehung auf die Geschäfts-
thcilung zwischen beiden Sektionen des Justiz - und Polizei-
departcmenteS.

12) Herrn Major Ryser's Entlassungsbegehren.
13) Herrn Pfarrer Köhler s EntlassungSbcgehren auS der großen

Schulkommission.
14) Die Beschwerden gegen Bußen, die unter der abgetretenen

Regierung den Wahlmännern deö Wahlbezirkes Obcrbipp
auferlegt worden sind.

15) Die dem Jnselspital und dem äußern Krankenhause gemach¬
ten Dotationen.

16) Die Anträge deS Herrn Großralh Jaggi gegen das Ober¬
gericht.

17) Die Wiedereinsetzung der Emolumente der Obcramtleute und
ihre Verwendung zum Besten der Schulen.

18) Die Pensionen der Bischoff Basel'schen Kapitularen.
19) Herrn Pfarrer Stapfer'S Begehren einer Pensionszulage.
20) Genehmigung der Ausgabe von 44,000 Franken für daS Mi-

lilärdepartement.
21) Liquidirung der Ansprache für die Entschädigung der 1814

polirisch Verurtheilten.
22) Verkommniß mit Herrn von Wattenwyl, wegen der Helferei

im Buchholterberg.
23) Entlassungöbegehren deS Herrn CentralpolizeidirektorS Blumen¬

stein, von der Stelle eines Ersatzmannes am Obergerichte.
24) Domainenkassarechnung.
25) Trennung der Urversammlung Meiringen in drei besondere

Urvcrsammlungen.
26) Trennung der Bäumen Wengi und Unterschwendi von Frutigen.
27) Die Mahnung wegen den Winkelwirtbschaften im Jura.
28) EhehindernißdiSpensationSbegehren: Johann Grass.
29) EhehindernißdiSpensalionSbegchren: Katharina Obrecht.
30) EhehindernißdiSpensationSbegehren: Wittwe Sara Acllig.
31) EhehindernißdiSpensationSbegehren: Johannes Egger.
32) BegnadigungSbegehren des gewesenen Prokurator Fischer.
33) Darlehn an Anton Bühler auf dem Felde zu Reichenbach.
34) Anzeige der noch nicht erfolgten Beurtheilung deö Christian

Steiner, von Trub.
35) Entlassungsbegehren der Mitglieder der Spezialkommission

zur Einführung einer Controlle über die Entschädigungen der
Mitglieder des Großen Rathes.

36) Ertheilung einer Pension an die Wittwe des Herrn Professor
Meißner.

Aus Auftrag des Herrn LandammannS:
Bern, den 30. Januar 1834.

Für die Staatskanzlei:
Der StaatSschreiber,

F. M a y.

Erste Sitzung.
Montag den 10. Hornung.

(Vormittags 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
Der Herr Landammann eröffnet die Sitzung mit

folgender Rede:
Tit.

Es ergeht heute dringlicher als jemals an uns die Aufforderung,
unsere besten Kräfte zur Vollbringuug der allcrwohlthätigsten und
schönsten Gesetzgebungswerke aufzubieten.

Die Noth der hülfSbedürftigcn Armen, die Noth der, durch
sie, schwer bedrückten Gemeinden, die Noth der tausend und
wieder tausend unschuldigen Kinder, die im Vaterland keineswegs
zum Guten erzogen, sondern zum Verderben verführt und also zu
Strafruthen der Weltregicrung umgeschaffen werden, fordern uns
je mehr und mehr auf, die von uns beschwornen Verheißungen



unserer StstaiSverfassung, zum Besten aller Nothlcideuden mit ge-

»eigener Anstrengung zu erfüllen. Das evangelische Gesetz ruft
unSüberdem, auf die Kinder hinweisend / zu: Wer dieser Ge.
ringstcn einen ärgert / dem wäre cS besser/ daß ein Mühlstein an
seinen HalS gehängt nnd er ersäuft würde im Meer / da wo e6

am tiefsten ist. — Sollten wir/ Tit./ unser Vaterland - auch

nach unserer Regeneration noch / solcher Schuld wegen vor dem

höchsten Richter bezüchtigen lassen dürfen? — Mit einer gründlichen

Entsnmpfting der Menschheit können wir nicht umhin die-
jenige deö vaterländischen Bodens zu verbinden/ auf daß
allenthalben republikanische Wohlfahrtsmitcel aus den bisherigen Quel-
len des VolkSoerdcrbenS erwachsen mögen! — Wasser-/ Brücken-
Straßcnbauten sammt ihrer Polizei/ die nöthige Verwahrung
unserer vortrefflichen Brandversichcrungöanstalren gegen fremde
Spekulanten/ die von einer Zeit zur andern dringender verlangten

StaatöbankS- und Handelsgesetze/ die zum Heile unserer
neuen Ordnung der Dinge erforderliche Reform in unserm
Finanz - und Militärwcsen und die neuen Maßregeln, deren unser
wohlerworbenes Pecitionsrechr bedarf, um nicht ganz illusorifch
zu werden, treten desgleichen insgesammt als Berathschlagungö-
gegcnstände vor unS. die starke Ansprüche an varerlandliebende
Gemächer und an die Weisheit der Gesetzgeber zu stellen haben.
Ueber allen andern drängenden StaalSbedürfuissen walten jedoch
^-".'eiligen. der Vervollkommnung unserer kirchlichen Angelegenheiten

ülld einer genügender» Vorbildung zur bessern Würdigung
des geistlichen Standes. Das Werk unserer neuen, zeitgemäß

erweiterten Varerlandvkk'ormation. ,oll endlich durch eine

großartige. völlig genugthuende BnnveSverfassung, die zum Heile nn-
sereS gcsammicn schweizerischen Vaterlandes so sehr nöthig ist.

vollkommen gewährleistet werden.

Ich habe in meinem ausführlichen Sendschreiben an alle

Mitglieder des Großen Raths, diese verschiedenen Interessen
sammt ihren Forderungen hinlänglich auseinander gesetzt, um

hier, zur Vermeidung unnöchigcn Zeitaufwandes, für alles Weitere

auf jene Mittheilung hinweisen zu dürfen.

Blicken wir aber nun auf unsere Großrathsvcrgangenheit

Tit und namentlich auf die kostbare Zeit, die uns z. B. die Be-

rathschlaqungen über das WirthschaflS - und das GemeindSgesetz

weggenommen haben, so möchten wir wohl an der Möglichkeit
einer genügenden Lösung der vorliegenden großen Ausgaben

verzweifln aber durch daS volle Bewußtsein des hohen Berufes,
der / durch des Allerhöchsten Rathschlüsse, dem Großen Rathe

unserer Republik zu Theil geworden ist; durch unzweifelhafte

Anerkennung der entsetzlichen Noch, in die unser geliebtes Va-
tcrland gestürzt werden dürfte, wenn wir es nicht bei Zeiten

dagegen zu verwahren wüßten; durch eine ernste Betrachtung
dessen, was unsere heldenmüchigen Altvordern in ähnlichen Fal-
len zur Vaterlandörettung gethan haben / wird es auch uns wieder

gelingen, alle Schwierigkeiten die der Erfüllung unserer

Wünsche, in unserm Innersten und außer uns entgegen treten

möchten, mit dem Glauben, der Berge versetzt, zu überwinden.

Wir haben uns dabei ganz besonders vor allzuauSführlichen
BedenMchkeitcn, vor allzuängstlichc» DnailöerLncnmgcn zu hüten;
das allzuoenausüchig verlangte Bessere ist oft der ärgste Feind
deS Guten, das zu unserm Gebote stände, wenn wir unS mit
dem, was sogleich ausführbar ist, zufrieden stellen ließen, um

zur Zeit auch das Vollkommncre daraus erwachsen zu machen.

Jedenfalls aber sollten wir in festem Eoltvertrauen, auch den

Vorschlägen, die unS zu dem Werke unserer VarerlandSerhebung

von bewährten Republikanern gemacht werden, zu vertrauen
wissen. Wir dürfen auch in dieser Beziehung die nnö im selbst-

ciqcnen VaierlenidSschooße gewährten Erfahrungen nicht unbeach.

ter noch unbenutzt verloren gehen lassen. Vieles ist da anö kleinem

Beginn zu'großen Ergebnissen erwachsen, so oft die höchste

Vaterlandsliebe, trotz aller dawider anstrebenden Gegensätze, ob-

walie und ausschließlich dem innersten Rufe deS Gewissens Folge
geleistet ward.

Die Schicksalöblitze die seit so vielen Jahren immer nnd
immer wieder ans nahen und fernen Landen den schweizerischen

Völkerschaften, als prophetische Mahnungen, die Glnch einer

vulkanisch - geschwängerten Gcmüthswett kund thun, dürfen uns
nicht vergeblich gewarnt haben, Hochgeachtete Herren! — Eine
heilige Begeisterung für Wahrheit. Recht, Tugend! — für yaS

Vaterland! für die Menschheit! durchglühe auch unsere Gemüther,
auf daß wir, den frühesten Begründern unserer Freiheiten ahn-
lieh, bei unsern Kämpfen, wie sie. Wahrhaft kindlichen Sinnes,
aus vollem Herzen uns beugen vor dem Herrn, der über Leben
und Tod gebietet, und der Völker Schicksale wie die einzelner
Menschen bestimmt; vor dem Allmächtigen. der dem kleinsten
Häuflein ftiner Getreuen über die größten Heerschaaren unglaubliche

Siege zu bereiten vermag. Lasser auch uns solche Siege von
dem Allweisen und Allgütigen erflehen, theuerste Mitbürger! und
zwar zunächst die Siege in der Selbstüberwindung, die da am
mehrsten Noth thun, gegen überwiegende Selbstsucht und gegen
Leidenschaftlichkeit jeder Art, insbesondere gegen alles übelnehme,
rische Wesen wie auch die Siege über die Gegensätze, die unser
Werk rings um uns herum gefährden! — Lasset uns die großen
Vortheile nicht verkennen, die uns vor allen andern uns bekannten
Völkern gewährt sind, in dem reichen Gemüthe des biedersten
Volkes, in dem grundgmeu Kerne seiner Stellvertretung, in dem
auf unS vererbten StaajSvermögen, indem cdeln Sinne begüter-
ter Staatsbürger, in der wesentlichen Tugend - und WohlfahnS-
quelle, die der Masse des Bernervolkö in ihrer Befähigung zur
Arbeit gewährt ist, und in allen Narurherrlichkcitcn unsers Va-
tcrlandcö!

Lasset uns alle diese Vorboten der erfreulichsten Zukunft mit
der höchsten Dankbarkeit kindlich vor Gott gebeugter Gemüther
erfassen und gewissenhaft darauf ausgehen, daß auch durch unsere
Gesetzgebung unverzüglich erwiesen werde, mit welch entschiedenem

Willen wir so mannigfaltiger und großer göttlicher Wohl-
thaten aus allen unsern Kräften würdig zu werden trachten.

Ich erkläre hiermit die vorhandene GroßrathSßtzung für
eröffnet.

Eine Berichterstattung über die neuen getroffenen Großraths.
Wahlen erklärt sie alle für rechtsgültig und vermißt nur noch die
gehörige Legitimation der Herren Kocher. Amtsrichter, Nossig-
nolar, Nnrcrstatthalter und Zbind en, Hauptmann.

Herr Kernen lehnt in einem Schreiben die auf ihn gefallene

Wahl eines GroßracheS dankbar ab. Ebenso dankt Herr
Mieschcr.für die Scelle im Kollegia der Sechszehner. Beide
Schreiben werden dem NegierungSrathe überwiesen, die noch
nicht legiiimirrcn Mitglieder zu alSbaldrgcr Legitimation eingeladen

ft, nnd darauf alle neuen und wiedercrwähllcn Großräthe
nach H. deS ReglcmemeS beeidigt.

Land am mann zeigt an, daß das Protokoll der vorjährigen

letzten Sitzung vom 2l. Dezember von dem derzeitigen Hrn.
Landammann Simon und Hrn. Schultheiß Tscharner durchgesehen
und durch Unterschrift genehmigt sei.

Ein Vortrag deS RcgierungSracheS trägt darauf an, die
Untersuchung und Prüfung der BegnadigungSbegehren, sobald sie

Leute bcrräfen, welche als Züchtlinge in den Strafanstalten
lebten, nicht wie bisher durch die Justiz - sondern durch die Polizci-
seklion deS Iustizdepartementtü vornehmen zu lassen.

Wv ß, RegicrungSrath, zeigt die Zweckmäßigkeit und Roth-
wendigkcic solcher Einrichtung. Sträflinge ständen unter Aufsicht

der Polizcisekrion, diese allein könne über sie rapporttreu.
Schneller und beförderlicher würde» solche Begnadigungsgesuche
beurtheilt und beantwortet werden, wenn dem heutigen 'Antrage
entsprochen würde, indem die Instizsekcion mit Arbeiten von viel
schwieriger Art, mit Aktenstößen îc. zu sehr überhäuft sei. ES
fei überdies kein Grund vorhanden, der Polizciftktion die
Berichterstattung über Begnadigungsgesuche nicht überlassen zu wol-
len, da ja der Große Rath alle Mitglieder deS Justizdepane-
menteS selbst erwählt habe, und die Polizeiseknon nur eine aus
jenen Mitgliedern bestehende Abtheilung sei.

Dieser Antrag wird ohne Widerspruch durchS Handmehr ge-
nchmigt.

I» Folge einer Bemerkung und kurzen Erörterung des Herrn
Belrichard wird es durchs Handmehr genehmigt, daß auch
selbst diejenigen neuerwahlten Großräthc, welche bei früheren
Wahlen sich schon legitimirt hatten, nach ihrer jedesmaligen
Wiedererwählung eine neue Legitimation vorzubringen hätten.
Ebenso sei es mit der Beeidigung zu hallen.



Ein Schreiben des Regierungsrathes empfiehlt die Dring,
lichkeit der Behandlung der Polenfrage/ und in Berücksichtigung
der jüngsten Ereignisse in Piémont tritt der Große Rath sogleich
in den Gegenstand ein.

P o l e n s a ch e.

Zuerst wird ein Schreiben des VorortS verlesen/ worin der
Wunsch ausgedrückt ist/ Bern möge einstweilen die Polen wieder
aufnehmen. Darauf theilt der RegierungSrarh die bis daher gc-
pflogncn Unterhandlungen in Betreff dieser Sache mit Waadr
und Genf mit und läßt dann zwei Anträge folgen/ die im
Wesentlichen folgenden verschiednen Gehalt haben:

1) das diplomatische Departement wünscht dem Gesuch des

Vororts und der Nachbarkankone zu entsprechen und die Polen

einstweilen wieder aufzunehmen.

2) Der Antrag des NegierungSrathes dagegen wollte auf kei¬

nerlei Weise in neue Unterhandlung sich einlassen und die
Polen, die jetzt fort seien / ausgeschlossen wissen aus dem
Gebiete ").

Tscharner/ Schultheiß/als Rapporteur, findet es unnöthig
und überflüssig über die bereits sattsam bekannte und vielfach
erörterte Aufführung der Polen in Betreff ihrer neulichen Abreise
nach dem Waadtlande viele Worte zu machen. Hier seien sie ohne

Anzeige fortgegangen / dort mit einem Male bewaffnet aufgetre-
ten, zum Theil in das Nachbarland stürmisch eingedrungen und

nun, da sie bei ihren Unternehmen nicht das gehoffce Gelingen
gefunden / handle es sich davon: „wohin mir denselben?"
Waadt und Genf seien gerade diejenigen Kantone / welche fast

einzig mit Bern an der Tagsatzung verlangt hätten/ die Polensache

zu einer eidgenössischen zu machen. Genf und Waadt seien

bisher gegen Bern am frcnndnachbarlichsten gewesen, Genf und
Waadt seien überdicß gerade diejenigen Ercnzkamone, wo der

längere Aufenthalt der Polen wohl am wenigsten von den frein-
den Mächten werde geduldet werden. Dort seien sie allzu nahe
an den Grenzen des Schauplatzes ihrer kriegerischen Pläne, als
daß nicht die schweizerische neutrale Stellung dadurch könne

gefährdet werden. Darum stimme auch die Mehrheil deS diploma-
tischen Departements für Wiederaufnahme derselben.

In gleichem Sinne laute auch das Schreiben des hohen

VorortS. (ES wird verlesen.) Freilich irre sich der Vorort
darin daß er glaubt, wir Berner könnten von hier aus die Polen
alöbald und sogleich nach Frankreich bringen, aber doch gäbe
das bisherige edle Entgegenkommen Frankreichs wohl Hoffnung,
daß eS künftig geschehen könne. Die französische Gesandtschaft
widersetze sich auch gar nicht der Wiederaufnahme der Pole»;
nur wolle sie nicht, daß man dieselben irgendwie zwinge; denn
gebundene, gefesselte Gäste könne Frankreich nicht annehmen. ES

werde also wohl möglich sein, der Polen wieder los zu werden,
denn wären sie erst wieder von den piemonresischcn Gränzen fort
und durch größere Strecken von den Nachbarstaaten getrennt, so

würden sie das Vergebliche erneuerter Versuche einsehen und
gewiß dankbar das edle Anerbieten Frankreichs annehmen. DaS
aber sei man auf jeden Fall der Schweiz, den fremden Mächten
und den Kantonen Genf und Waadt schuldig, sie jetzt wieder
aufzunehmen, denn die Neutralität der Schweiz und das freund-
nachbarliche Benehmen mit dem Auslande dürfe man nicht ge-
fährdcn. So habe das diplomatische Departement und auch ein
Theil der Regierung die Sache angeschen, so wolle er sie auch
der hohen Versammlung empfohlen haben.

Herr Land am mann stellt nun die Frage, ob man den
Gegenstand in oder artikelweise behandeln wolle, wobei
man sich mit 129 gegen 28 Stimmen für die Behandlung in
!;Io>,c> erklärt.

Die Erörterung über diesen Gegenstand ist eröffnet. Lange
bleibt eö still, Niemand ergreift das Wort.

May, StaatSschreiber, erklärt dieses Stillschweigen daher,
daß Niemand gerne zuerst spreche, weil eS den folgenden Red-

") Diese beiden Anträge, so wie das Vorörtliche Schreiben, kön¬
nen wir erst in der nächsten Nummer, am Schluß der
Polensitzung, mittheilen, da uns die Einsicht derselben auf der Kanz.
lci heute noch nicht offen stand.

nern dann leicht würde, den Eindruck des ersten Sprechers zu
schwächen. Doch, weil er die Sache für wichtig halte, und
gerne eine Diskussion wünsche, so wolle er das allgemeine Schwci-
gen unterbrechen.

Die Mehrheit des diplomatischen Departements, welche die
Wiederaufnahme der Polen verlange, berufe sich, sagt der Redner,

auf Traktate, auf Verträge, aber diese Berufung scheine
ihm nicht ganz passend, denn cö bezögen sich diese Traktate auf
die Heimathlosen, auf diejenigen Menschen, welche erweislich
kein anderes Vaterland hätten. Das sei aber bei den Polen nicht
der Fall, sondern eS seien blos politische Flüchtlinge, Fremdlinge,
die ein ganz anderes Hcimathörechl besäßen.

Der zweite Grund des diplomatischen Departements liege in
dem Schreiben des VorortS. Aber dieser Grund sei eben so wenig
haltbar. Freilich Härten, wie jenes vorörtliche Schreiben sage,
die Polen schon lange bet uns gelebt, aber gerade das sei kein
Grund, sie wieder aufzunehmen. Nicht immer hätten sie die
humane, gütige Behandlung, welche ihnen sei zu Theil worden,
zu schätzen gewußt.

WaS die Rücksichten gegen das Ausland betreffe, so sei ja
Waadt groß genug, um die Polen auch fern von der Gränze zu
legen. Peterlingen, WifliSburg seien weit von der savopischen
Gränze, da könne sie Waadt unterbringen, und wolle der Vorort
noch mehr thun, so solle er sie nach Thurgau oder St. Gallen
verlegen.

Noch ein anderer Hauptpunkt aber sei nicht zu übersehen.
Die Polen hätten ganz unstreitig eine strafbare Handlung be-

gangen, denn sie Härten mitten im Frieden einen Nachbarstaat
überfallen. Ja, auch abgesehen von den sardinischcn Staaten,
so hätten sie ja in Waadr die Gesetze des Staates, ja selbst im
Hafen von Nvon das Eigenthum (ein Schiff) verletzt und mit
Gewalt (150 Mann stark) an sich gerissen. Dorr hätten sie sich
auch noch andern Befehlen der Regierung widersetzt oder

entzogen; und gäbe eS noch Leute oder Zeitblättcr, welche solche

Auftritte lobten, so wisse er'nicht, was diese für Begriffe von
Staat und Gesellschaft haben. DaS seien keine patriotischen
Vereine, das seien Anarchiste.'!,' welche so sprächen.

Darum stimme er ganz gegen jede Wiederaufnahme.

Kasthofer wirft einen Blick auf Savoycn, erzählt etliche
erschütternde Scenen dortiger VerfolgungSsucht. DaS Blut des
edlen Sanra Rosa, der im Kampfe für die Freiheit seines Volkes
gefallen ist, klebt an der Krone deS jetzt lebenden Königs Karl
Albert; denn dieser war eS, der seine Freunde und seines Landes
Freiheit verrathen hat. O, wäre Italien frei, frei von solchen
Königen, von allem Einfluß der Oestreicher, wir hier lebten
großer, großartiger und freier! Und dazu wollten die Polen
beitragen — waö haben sie dadurch gegen uns verschuldet? Wie?
sind wir'beleidigt, wenn anderSwö der Tag der Freiheit zu
dämmern beginnt? Und ist und war eS nicht edel von diesen
Polen, daß sie ihr Blut und ihren Muth einem unterdrückten
Volke leihen wollten?

Wohl dürfe auch der Kanton Waadt von uns Berücksichtigung
verlangen, denn immer sei er mit Bern Hand in Hand gegangen.
Auch Waadt finde nichts Strafbares in dem Unternehmen der
Polen, und stelle nur an uns ein Gesuch, dem wir wohl Gehör
schenken können.

Schließlich schlägt der Redner vor, der Große Nach möge
bej ftinen frühern Ansichten bleiben, gar nichts Neues in der Polen,
sache beschließen, isie fort und fort als Privatleute im Kancon
leben lassen. Sollte aber dieser sein Antrag nicht durchgehen,
so stimme er zu den Vorschlägen des diplomatischen Departements.

von Grüningcn, von Saancn, will von einer
Berücksichtigung der Nachbarkantone nichts wissen. Genf und Waadt
seien auch reich, reicher als das Oberland.

Geiser, Negicrungsrath, zeigt, wie der RegicrungSrath
bisher alles gethan habe, die Polen nicht in Noth nnd auch
zugleich sie dem -Lande nicht znr Last werden zu lassen. Dazu
seien Unterhandlungen mit Frankreich angeknüpft worden, um
diesen Leuten einen andern ehrenvollen Aufenthalt zu verschaffen.
Jetzt seien sie auf einmal fort, wohin und warum — das sei

nicht unsere Sache; genug, sie seien fort. Da kämen jetzt auf
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einmal Gesandte, feine geschickte Lente, klopften ganz artig an
unserer Thüre, brächten uns viele eidgenössische Grüße und Artigkeiten

— und wir möchten doch so gut sein und die Polen wieder
aufnehmen, sie seien nämlich bei ihnen. Ist daS nicht gar niedlich

von dem Stande Waadt? Von diesem glücklichen Lande Gosen
und den gnädigen Herren zu Lausanne? — Stimmt gegen jede

Wiederaufnahme.

Simon, Altlandammann, vertheidigt den Antrag und die
Ansichten deS diplomatischen Departements. Zwei Fragen seien

hier zu beantworten, die deS Verhältnisses zu einem eidgenössischen

Stande, der bisher schön und freundlich mit Bern lebte
und die über etwaige Gefahren des gemeincidgcnössischen
Vaterlandes. In Berücksichtigung dieser zwei Seiten habe das
diplomatische Departement sich für Wiederaufnahme entschieden. Ganz
bestimmt könne man eS dann voraussehen, daß Frankreich sie

uns bald abnehmen und auch die Polen, besonders nach dieser
ihrer jüngsten Erfahrung, gerne fortgehen würden.

Jaggi, RegicrungSrath, kann mir seinem Präopinantcn
nicht stimmen. Wir hätten uns früher geweigert, die Polen mit
Gewalt zu vertreiben, so sollten wir uns auch jetzt weigern, sie

mit Gewalt zu empfangen. Waadt solle es jetzt auch versuchen
mit diesen Flüchtlingen. Dort sei das Volk noch für dieselben
gestimmt, hier im Bernerlande nicht mehr.

Neuhaus, NegierungSrath, sagt, wie es jetzt das einfachste
und leichteste wäre, den Waadtländern das zu antworten, was
sie uns früher antworteten: »die Polen sind in eurem
Gebiet behaltet sie oder schickt sie fort, aber wir wollen sie nicht.
Eines aber wollen wir, nämlich das, was ihr mit oder für uns
thatet: wir wollen uns mit oder für Euch um diese Polen
sowohl beim Vorort als bei Frankreich verwenden, behalten aber
müßt ihr sie. "

Was übrigens den Zug der Polen betreffe, so sei darin
mchtS, was man ihnen vorzuwerfen habe. Die Polen hätten
nicht eine Revolution beginnen wollen in Piémont, die Polen
seien an die Grenze gegangen, um zu hören, um zu sehen, ob

das sardinische Volk sein Gouvernement länger tragen wolle.
Und nur für den Fall, daß die Piemonteser selbst eine Revolution

gewollt, mir für diesen Fall hätten sie den See überschreiten

und das jenseitige Ufer gewinnen wolle». Sie wollten nicht
den Frieden deS Nachbarlandes stören, sondern allfällig auswärtigen

Krieg milstretten. Wer will den Polen das wehren? So
gut sie nach Spanien und Portugal dürfen, wo Krieg ist, so

gut dürfen sie nach Piémont und Sardinien gehen, falls daö

Volk dort im Kampfe ist. — DaS ist der einfache Sachvcrhalt,
daS ist die einfache Antwort, welche wir den Diplomaten geben.

Hierbei ist nichts Verfängliches, nichts Gefährliches und
Drohendes. Darum hat die Regierung deS Waadtlandeö von dem

längern Aufenthalt der Polen nichts zu fürchten; keine fremde
Macht wird sich drum kümmern.

Was den Vorort betrifft, so trug dieser sonst immer darauf
an, die Polen von hier zu entfernen, ja ein Schreiben des

Vorortes drückt sich ausdrücklich dahin aus, daß man die Pole»
über daS Waadtland nach Frankreich bringen solle. — Nun, da
sie dort sind, was kann der Vorort noch von uns verlangen?
Darum stimmte der RegicrungSrath gegen jede Wiederaufnahme.

Herrenschwand, Regierungsrath, theilt dieselben
Gedanken mit, macht namentlich auf die Kosten aufmerksam und
glaubt selbst das nicht übersehen zu müssen, daß eS gewiß im
Lande keine gute Stimmung hervorbringen würde, die Polen

wieder anzunehmen: Haben wir nicht so viele Gründe wie der
Kanton Waadr, sie nicht länger zu wollen? Ja, der Gründe
noch mehr: Waadl hat nämlich bisher noch keine Kosten gehabt
und Waadt hat ganz artige Mittel, die Polen auch wider ihren
Willen von Ort und Stelle zu bringen. Dort setzt man die
Leute auf Wagen und bekomplimentirc sie weiter fort.

von Tavel, Regierungsrath. Ohne zu wiederholen, was
andere Redner schon gesagt, habe er nur noch wenig zu bemer-
ken. Bern dürfe nie vergessen, wie es bisher gehandelt, eS dürfe
nicht Schande bringen über sich selbst. Bern habe bisher sich rein
erhalten von allem engen, gemeinen Spießbürgergeiste, Bern
habe fast allein den Grundsatz des heiligen GastrechtcS nicht über-
treten, und alle edleren Schweizer rühmten diesen Hochfinn, alle
bessern Menschen dankten eö uns laut. Jetzt solle man sich ja
nicht selbst beschimpfen, namentlich an Waadt solle man nicht
niedrig handeln. Immer sei eS wahr, daß Bern, wenn auch
nur unmittelbar, Schuld trüge an dem Aufenthalte der Polen in
Genfund Waadt, denn Berns Tugenden, Berns Hospitalität
habe die Polen geduldet und gepflegt, sonst hätte sie hier längst
daS Elend verzehrt. Nehmen wir sie wieder auf, so handeln wir
edel an unsern eidgenössischen Ständen und edel am Unglücke die-
ser politischen Flüchtlinge. Sie sollen ja dem Staate nicht zur
Last fallen, eS mag wohl beiden Beschlüssen bleiben, daß sie

lediglich von Privatunterstützungen zu leben haben, und solche
Unterstützungen wird eö so lange geben, als wir Mitgefühl im Busen

tragen. Daher stimmt der Redner mit der Mehrheit des
diplomatischen Departements zur Wiederaufnahme. —

— So eben bringt die Post ein neues Schreiben deS

Vorortes vom 9. Hornung, worin der Vorort abermals darauf
dringt: »Wir sollten die Polen durch unsern Kanton hindurch
»bis zur französischen Grenze militärisch geleiten."

Tscharner, RegicrungSrath, macht, nach Verlesung dieses

Schreibens, darauf aufmerksam, wie ganz widersprechend hier
der Vorort mit seinen frühern Schreiben handle. Jetzt wolle
man die polnische Sache zu einer eidgenössischen machen, bloß um den
Willen des Waadtlandeö zu erfüllen, und früher habe man uns
gesagt, die Polensache sei und bleibe Kantonalangelegenhcit,
bloß um uns zu drücken. Jetzt muthe uns der Vorort zu, wir
sollten sogar die GenSd'armen deS Waadtlandeö machen, als könne

man nicht auch die Polen auf andern. Weg nach Frankreich eS-

kortiren. Dafür könne er nie stimmen, so wenig, wie für irgend
eine Wiederaufnahme.

Man sage freilich, sie sollten dem Staate nicht zur Last
fallen, aber was sollte aus ihnen werden, wenn die Privathülfs-
quellen aufhörten? Gerade diejenigen, welche jetzt fort wären,
wollten oder könnten nicht arbeiten, und was sollten solche Leute
länger im Lande? Diejenigen, welche durch Lobsprüche auf
die Freiheit hier Sympathie erwecken wollten, welche den Zustand
Sardiniens als traurig geschildert, möchten wohl in beiden Stücken
Recht haben, denn Freiheit sei das höchste Gut und in Sardinien
sei die Verwaltung erbärmlich, aber Sardinien werde durch die
Polen nicht frei. Ein Land, daö sich nicht selbst befreie, dem
sei nicht zu helfen, und fremder Einfluß sei immer empfindlich
für die Eingebornen. Wer weiß, ob nicht gerade diese Fremden
dran Schuld waren, daß eö miölang. — Aber alles dieß sei
kein Grund, auf den man hier bauen könne. DaS sei genug, daß
Waadt sie jetzt habe und unser Volk sie nicht wollte.

(Fortsetzung folgt.)
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P o l e n s a ch e.

Schnell, NegierungSrath, stellt die Gesichtspunkte des

Herrn von Tavel heraus und billigt dieselben. Man solle wohl die
Polen wieder aufnehmen, denn daö BiSchen Revolution in Sardi.
nien hebe Polens Verdienste für unsere Freiheit nicht auf.

Der Redner erwähnt einer neuen Petition der Stadt Viel,
die sehr zu Gunsten der Wiederaufnahme der Polen sei, und
schließt daraus, daß doch wohl die Polen sich gut müßten betragen
haben. Freilich schienen sie andere Begriffe vom Asylrechte zu
haben, alS wir, aber wir hätten sie ja nie gewarnt, wir hätten
ihnen nie eine Bedingung ihres Aufenthaltes gemacht. So hätten
sich diese Männer jetzt verleiten lassen und seien in eine Unglück,
liche Falle gegangen. Das habe man zum Voraus wissen können,
daß diese Revolution ohne Folgen sei, denn auf allen Gassen
habe man schon vierzehn Tage vorher davon gesprochen. Eine
Revolution müsse sich, wie von selbst, an einem schönen Morgen
machen und zwar durchS Inland. Daö wisse jedermann und daher
seien diese Polen blos betrogen und irre geleitet worden.

Ja wohl sei auch das zu berücksichtigen, was Nachbarkantone
von uns erbäten und was die Ruhe des Gesammtvatcrlandeö
forderte.' Wer Ruhe wollte und Frieden im Vaterlande, müsse

Störungen verhindern und sich bereitwillig zeigen. Darum stimme
er für Wiederaufnahme wie Herr Kasthofer.

K o hler, Regierungsrath, widerspricht seinem Präopinanten
und zeigt aus den frühern Beschlüssen des Großen NarhcS, daß

er, um consequent zu sein, die Polen nicht wieder aufnehmen
könne. Man habe früher beschlossen, den Polen nichts mehr
zu geben und sie aufzufordern, fortzugehen. Jetzt seien sie fort
gegangen, jetzt hätten wir es also nicht mehr mit den Polen zu
thun. Für uns seien sie nicht mehr da, eS sei auch die heutige
Verhandlung keine Polensache, sondern Kantonalsache zwischen
Genf, Waadt und Bern.

Die auswärtigen Mächte würden sich nicht darum kümmern,
ob die Polen in diesem oder jenem Schweizerbezirke lebten, denn
die großen Mächte betrachteten die Schweiz alS einen Staat.
Waadt aber und Genf würden sie. eher los, als wir, denn schon
hätten diese beiden Kantone Gewalt und Entschiedenheit gegen
sie gebraucht. — Also keine Polen mehr, aber — so lange sie

noch in der Schweiz sind, stimmt der Redner für eine
verhältnißmäßige Unterstützung.

von Jenner, RegierungSrach, sagt, daß sobald die Regierung

von Bern etwas vom Aufbruche der Polen gehört (25. Jan.),
sie alöbald die Regierungen von Genf und Waadt benachrichtigt
habe. Das sei sie den eidgenössischen Ständen! und dem Vaterlande

schuldig gewesen, denn die Schweiz sei nicht dazu da, daß
man in ihr gegen den Frieden der Nachbarländer Revolutionen
anzettele. — Die Polen seien, laut Berichten der RegierungS-
starthalter, schon am 20. 2l. Jenner aus dem Bernerbiet abge->
reiöt. Am 25. habe der RegierungSrach geschrieben, schon am

26. Jenner habe also die Waadtländcr-Regierung und die Genfer
alle Anzeige gehabt. An diesen sei es damals gewesen, daö
Unternehmen zu hindern und die Leute abzuhalten. Sie hätten eS

auch theilwcise gethan, indem sie nämlich die Vereinigung der
beiden znm Angriff bereiten Flüchtlinge durch die Arretirung und
Festnahme der Waffen und Schiffe verhindert hätten. So stünde
jetzt Waadt und Genf ganz vorwurfsfrei den fremden Mächten
gegenüber und auch Bern sei alles Tadels überhoben. Darum
aber habe man der Polen wegen keinerlei Furcht zu haben, dem
Auslande gegenüber. — Was aber bis jetzt noch nicht gefährlich
worden sei, könne eS künftig noch werden, und jedenfalls wäre
eS höchst unrachsam, diese kriegerischen, gegen das Ausland
feindseligen Männer an der bedrohten Gränze zu lassen. Daher wäre
eine Entfernung nach der innern Schweiz hier wohl vorzuziehen,
und zwar entweder auf gemeincidgenössische Kosten oder auf Kosten
der drei durch die Polen berührten Kantone.

von Lerber, alt-Schultheiß, erklärt, daß die Polen jetzt,
nachdem sie das Landrecht misbraucht und das Ausland beunruhigt,

eigentlich nicht wieder aufzunehmen seien. Im Kanton
Waadt hätten sie sich auch nicht so betragen, wie eö armen
Flüchtlingen gezieme ; dort hätten sie sich aufgelehnt gegen Regie-
rungöbeschlüsse, aufgelehnt gegen ihre Wohlthäter und das was
sie hier genossen, nicht mit Dank erwiedert. — Zum Wohl
der Eidgenossenschaft freilich sollten wir immer Alles zu thun
bereit sein und darum dem vorörtlichen Schreiben wohl Aufmerksamkeit

schenken. ES sei sicher nicht ohne große Wichtigkeit,
was wir hier beschlößen, denn gewiß sähen die fremden Mächte
sehr ungern diese Polen in Genf, gewiß duldete der König von
Sardinien sie nicht länger. Wozu sich Gefahren aussetzen Wozu
sich Feinde machen? Daher möchte eö wohl vorzuziehen sein,
daß wir hier, wo die Polen bisher lebten, sie auch wieder
aufnehmen aber nur für einstweilen und unter der ausdrücklichen
Bestimmung, daß sie nach Frankreich gehen, sobald sie Pässe
bekommen.

Mehr seien wir, fährt der Redner fort, den Leuten nicht
länger schuldig; Fremde, Flüchtlinge, welche unser Vaterland
so schwer kompromittirc hätten, dürften wir weder an den bedrohten

Gränzen lassen, noch für immer im Lande dulden. Frankreich
wird sich ihnen schon öffnen.

Steiner von Kirchberg, wundert sich über die so schnelle

Zunahme der Menschlichkeit. Gerade diejenigen, welche früher
die Polen hätten wollen mit Landjägern forttreiben, empfehlen
jetzt die Wiederaufnahme. Fahre man so fort, nähme man so

wenig Rücksicht auf die eigentlichen Bedürfnisse des Volkes und
sein materielles Wohl, lasse man z. B. die Zehnt- und Bodenzinse
beim Alten, und die Landschulen ohne Verbesserung, so könne

man nicht mehr so ganz auf die gute Stimmung der Bürger
zählen.

Jaggi, Fürsprech. Noch heute früh sei er gegen die
Wiederaufnahme der Polen gewesen; da er aber jetzt vernommen, wie
nachbarlich und schön die Kantone Waadt und Genf sich an der
Tagsatzung für Bern interessirt hätten, so bestimme ihn daö jetzt



auch zur Bereitwilligkeit, zu freundschaftliche» Gegendiensten.
Doch nicht unbedingt wolle er die Polen wieder, sondern sein

Antrag gehe dahin:
Den Polen dann den Eintritt zu gestatten, wenn sie ohne

Zwang, freiwillig zurückkehrten und die Nachbarkantone Waadt
und Genf ihnen den Aufenthalt auch erlaubten, so daß denn die
Polen bei unS nicht als Schweizcrverbannle oder Gefangene
anzusehen seien und die Kosten ihres Aufenthaltes von den drei
betreffenden Kantonen gemeinschaftlich getragen würde.

Wäber spricht in demselben Sinne.

Tscharner, Schultheiß, stellt eS der Versammlung drin-
gend vor, die frühern edlen, humanen Beschlüsse nicht zu widerrufen

und doch ja dieß unglückliche Volk, diese vaterlandslosen
Ucberreste nicht zu verfolgen. Sicherlich würde das ganze Ber-
nervolk solch edlen Beschluß anerkennen. Auch seien wir eS den

Ständen Waadt und Genf schuldig, sie nicht durch Leute
beunruhigen zu lassen, welche bisher bei uns gelebt hätten. Erwarteten

wir doch vo n F r a n k reich, d aß eS uns die Polen,
die von Frankreich kamen, wieder abnähme, wie sollten
wir anders an Waadt handeln, als wir wünschen,
daß Frankreich an Bern handle? Sollte der Große
Nach so viel an Edelsinn und Unerscbrockenheit verloren haben,
daß er heute diese edlen Flüchtlinge nicht mehr aufnehmen, daß

er gegen Waadt ungerecht sein wollte, so wäre das eine
niederschlagende Erscheinung.

Schöni. „Ohne mich in gegenwärtige weitläufige
diplomatische Discussion einzulassen, erlaube ich mir nur, da die
Bittschrift deS SchutzvercinS von Bicl von einem verehrten Herrn
Präopinanren ist gerügt worden, hier zu bezeugen, daß wirklich
nicht der geringste Widerwillen gegen die Polen bei uns herrsche
und daß ein Theil neuerdings nicht ungerne, unter den frühern
Condiiionen, bis zur endlichen gänzlichen Entfernung ans der
Eidgenossenschaft zurückgenommen würde. Die bcmeldte Bittschrift
an den Regierungsrach enthält Aeußerungen von Mitleiden und
Menschlichkeit, gegen, mit unsren republikanischen Prinzipien nun-
pathisirendcn unglücklichen Fremdlingen, und was der Schutzverein
von Biel gestern gethan bat, würde er Morgen noch thun. So-
viel in dieser Hinsicht zur kurzen Erläuterung."

Schneider, RegierungSrath, meint, daß eS doch wohl
noch andere Ansichten und Wünsche des Volkes gäbe, als sie der
Schutzvercin von Biel habe. So sei er, der Redner, gestern erst

in Signau gewesen und habe dort von Mitgliedern der Schutzver-
eine anders sprechen hören. Ja bedenklich komme eS ihm vor,
die Pole» den Leuten wieder aufzubürden, denn eS -zeigten sich

laute Symptome des Unwillens.

Wü thr i ch kann dem Herrn RegierungSrath Schneider nicht
beistimmen. Auch er sei bei der Versammlung des Schutzvereines
in Signan gewesen auch er kenne das Volk, aber weder gestern
noch sonst habe er von irgend Jemand auf die Polen schimpfen
hören. Bedenkliches und Bedrohliches finde er überall nichts,
sondern die Stimmung des Landes sei froh und frisch und frei.

Knechtenhofer, Major. Thun, daö wisse Jedermann,
sei doch gewiß nicht weiß, aber über die Polen höre man seit
dem 3. August selbst dort Niemand mehr klagen. Vorher aber
sei eS pure Verläumdung der schwarzen Falschheit gewesen. Der
Redner empfiehlt auö Menschlichkeit und Nachbarrücksichten die
Wiederaufnahme und schließt sieh gn die Bedingung deS Herrn
Fürsprech Iaggi an.

Wnß, RegierungSrath, empfiehlt die Behandlung der Sache
vom eidgenössischen Standpunkle aus. Wohl seien die Polen
unserer Neutralität, unserer Ruhe gefährlich, aber um so mehr
mußten wir den Ruf, den dringenden Ruf der Mitstände anhören-
die Aufforderungen des GcsammlvororteS beachten und sowohl
unser Gebier als daö der Nachbarländer, so viel wir könnten,
vor Störungen sichern helfen. DaS verlange nicht blos das In.
teresse, nicht blos die Sicherheit des VateilandeS oder dessen

Gefahr, sondern schon das allgemeine Staats - und Völkerrecht.
In diesem Sinne schlage er folgenden Antrag vor:

1) der Kanton Bern verweigert jede Wiederaufnahme der heim¬
lich aus seinem Gebiete getretenen Polensiachtlinge, insoweit

dieselben wie bisher als eine bloße Kantonallast der Republik
Bern angesehen und behandelt werden sollen.

2) Insoweit aber deren Verlegung auf das Gebiet der Republik
Bern alS eine in den Interessen der Schweiz liegende und
dringende allgemein, eidgenössische Angelegenheit anverlangt
und von den hohen Ständen Waadt und Genf schriftlich
erklärt wird, daß die Polenangclegenheit in Erwartung der
eidgenössischen Verfügungen als eine gemeinschaftliche Ange-
legenheit der drei Kantone Bern, Waadt und Genf in allen
Beziehungen betrachtet und behandelt werden solle, willigt
der Kanron Bern für einstweilen in deren Wiederaufnahme
ein, ohne sich jedoch zu Beiträgen aus der Staatskasse für
deren Unierhalt anheischig zu machen.

3) Jedoch in dem Verstände, daß durch gemeinschaftliches Mit¬
wirken der genannten drei Stände die Enrledigung des
schweizerischen Gebietes von denjenigen Polen, welche an der Un- "

ternehmung gegen einen Nachbarstaat Theil genommen haben,
bald möglichst bewirkt werde.

Blumenstein spricht sich in demselben Sinne aus. Der
Antrag des Herrn RegierungSrath Wyß sei noch vollständiger,
als der des Herrn Fürsprech Iaggi und verbinde mit allen
Rücksichten, die w-r zu nehmen hätten, noch das Gute, daß wir
nicht rauh und gefühllos die HülfSlosen jetzt auf der Stelle
forttrieben.

Sinner, Major, stimmt auch diesen Ansichten bei, nur
möchte er die Polen noch durch einen Zusatz unter Aufsicht der
Polizei gestellt wissen.

Von den verschiedenen Anträge», welche hierauf zur Ab-
stimmung gebracht werden, erhält

der Antrag des RcgierungSrathcS 54 Stimmen.
>, „ „ diplom Departements 2«

„ » » Herrn Kasthofer 25 „
» » » Herrn Iaggi 18 „
» „ Hrn. Reg. Rath Wyß 123 »

Lan dam mann Der Antrag des Herrn RegierungSrath
Wyß ist somit durch großes Stimmenmchr zum Beschluß erhoben.

Unter den angegebenen Bedingungen dürfen die Polen wie-
der für einstweilen in daö Gebiet der Republik Bern zurück.

(Die Sitzung ist aufgehoben nach 5 Uhr Abends.)

Zweite Sitzung.

Dienstag den 11. Hornung 1834.
(Vormittags 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landamman» Fellenberg..
Der Namcnsausruf zeigt die Abwesenheit mehrerer Mitglieder,

die zum Theil auch schriftlich sich entschuldigten, doch sind die
meisten Plätze besetzt. —- Das Protokoll von gestern wird verlesen.
In Betreff des Beschlusses über die Po'ey nicht sowohl, als in
Betreff der Rcdakiion desselben wünschte Herr Kasthofer mildere

Ausdrücke, namentlich scheint ihm der Ausdruck am Anfang
des Beschlusses: „der Kan.'on Bern verweigert" zu hart. Hr.
Tscharner, RegierungSrath, widerspricht jedoch jeder Aenderung

und so wird die gestrige Redaktion deS Herrn Wyß, wie sie
daö Protokoll enthält, genehmigt.

Landammann stellt die Frage: ob die Mitglieder des
Großen Rathes, welche im vergangenen Dezember durch die Er-
gänzungSwahlen gewählt und beeidigt wurden, jetzt aufs neue,
weil sie vom i. Jenuer auf 6 Jahre neu eintraten, den Eid lei-
sten müßten. Der Große Nach entscheidet durchs Handmehr mit
N ein!

Blumenstein glaubt der Versammlung die Befugniß zu
solchen schnellen „Nein!" absprechen zu müssen. ES sei das eine
Frage, welche entweder schon durch das Reglement beantwortet
sei, oder als neue konstitutionelle Frage einer Vorberathung durch
die XVl bedürfe. Hiermit stimmen unter vielen Rednern auch



Herr RegierungSrath Schnell überein, der überdieß noch
hinzusetzt, daß er mit unbceidigten Mitgliedern hier nicht sitzen wolle.

Kohler, RegierungSrath, glaubt, solche Verwahrung sei

jetzt zu spät, da der Beschluß'gefaßt sei. Man Halle vor dem

gefaßten Beschluß daö Wort ergreifen sollen.

von Tavel nennt den Beschluß ungültig, da er durchS

Handmehr entschiede» sei. DaS Reglement bestimme deutlich,
daß, wo zwei verschiedene Ansichten oder Anträge vorlägen, durch
Aufstehen und Zählen der Stimmen entschieden werden müsse.

Durch Handmehr könne nur dann eine Proposition genehmigt
werden, wenn sie keinen Widerspruch gefunden habe, wenn keine

Gegenpropostlion aufgestellt sei. Jedenfalls sei hier daher eine

neue Umfrage nöthig.
So stellt Herr Land a m mann die obige Frage aufs neue,

und nun entscheidet der Große Rath einstimmig, „daß die
Beeidigung der Mitglieder, die vom i. Jenner aufs neue für 6 Jahre
eingetreten wären, auch wenn sie alö Ergänzungsmitglieder erst

im vergangenen Dez. beeidigt seien, abermals stallfinden müsse.

Ein Entlassungsbegehren des Hrn. Major Rufe nacht von
Thun wird durch Hrn. v. Tavel empfohlen. Nicht wolle der

Pctenc seine Dienste dem Vaterlande entziehen, sondern Verhältnisse

und Privatlage führten ihn nach Genf.

von Ernst,. Regierungsrath, widerspricht seinem Präopi-
nanten. Der Herr Major habe daS gesetzliche Alter noch nicht,
um entlassen werden zu können, und man dürfe bet ihm keine

Ausnahme machen. Der Militärdienst, gerade weil er nicht im-
mer der angenehmste sei und viele Beschwerlichkeiten mit sich

führe, verlangt die strengste Handhabung bestehender Gesetze und
gestatte keine Privatvergünstigung.

Blumenstein ist derselben Ansicht. So lange einer
Kantonsbürger sei, dürfe er sich keiner Pflicht entziehen.

von Lerber, Altschultheiß, will dagegen das Begehren
des Hrn. Rüfenacht unterstützt wissen. Große, weiraoögebrcitete
Geschäfte in andern Kantonen verlangten dort die Gegenwart des

Hrn. Major, und wohl wäre es billig, einen Bürger vor grö-
ßerem Schaden, der ihm aus der Entfernung von seinem Be-
sitz und Geschäfte entspringe, zu wahren.

Lutstorf, Platzkommandant, schließt sich im Gegentheil an

Herrn Blumenstein an. Welle man einen Mann diöpenstren,
der große Güter habe in andern Kantonen, was müsse man denn

mit armen Leuten machen, die auSwärtS wohnten und ihr Brod
verdienten? Alljährlich kämen Hunderte von KantonSbürgern,
welche im Waadtland, Aargau zc. wohnten, zum regelmäßigen
Dienste, und Niemand dächte daran, diese zu dispensiren. Was
dem gemeinen Soldaten in dieser Beziehung nicht gestattet werde,
dürfe der Offizier auch nicht für sich begehren. Das Bürgerrecht

und der Genuß desselben lege dem Herrn Major Rüfenacht
die Militärpflicht auf, bis er das zur Dispensation gesetzliche
Alter habe. Daher könne er das Begehren nicht unterstützen.

Mit großer Mehrheit beschloß der Große Rath, in das
Gesuch des Herrn Major Rüfenacht nicht einzutreten.

Die neuen Mitglieder werden beeidigt. Herr Landammaim
empfiehlt darauf, den

Gesetzes - Entwurf über die BrandversichernngS-
Anstalt

alsobald zu berathen. ES sei diese Anstalt zum Besten des ganzen

Staates gestiftet, und jedenfalls müsse ihre Einrichtung so

sein, daß der daraus entspringende Vortheil auch allen ^Bürgern

zu gure käme. In solchem Sinne und Geiste müsse das
Gesetz abgefaßt sein. — Der Entwurf wird darauf verlesen und

von Lerber, Altschultheiß, vertheidigt als Rapporteur
daS vorliegende Projekt. Die ganze Anstalt habe bisher guten
Fortgang gehabt, aber ihre bisherige Einrichtung habe allerlei
Mängel gehabt. So z. B. warf man ihr mit Recht vor, daß
man nicht eintreten konnte, wenn man wollte, so daß der Käufer

eines Hauses oft über drei Vierteljahr warten mußte, bis
er sein HauS versichern konnte. Diesem Fehler ist im neuen
Entwurf abgeholfen. — Ein .zweiter Fehler der alten Einrich¬

tung war der, daß das Verhältniß der Beiträge zu den Gebäu-
den nicht aufs Beste geordnet war. Die Gebände, welche mit
Stroh bedeckt sind, bezogen bisher über 259,000 Fr. mehr, als
die übrigen, und zum Nachtheile festerer Häuser hatten allein
die Strohhäuser Vortheil, denn alle andern Gebäulichkeicen zahlten

mehr, als sie empfingen, nur die Strohdächer bezogen mehr
aus der Kasse, als sie beitrugen. DaS sah Jedermann ein und
viele Stimmen wurden gegen dieses Mißvcrhältniß laut. Der
neue Entwurf hat durch Aufstellung eines gerechteren und
billigeren Verhältnisses diesem Mangel auch abgeholfen und es sollen
jetzt die Häuser nicht blos nach ihrem eigentlichen Werth gewürdigt,

sondern auch nach ihrer Lokalität und ihrer größeren ober
geringeren Entzündbarkeit abgeschätzt werden. — Gleichfalls nahm
der Entwurf darauf Rücksicht, daß kein HauS zu hoch oder zu
niedrig versichert werden kann, so daß auch dadurch den Theil-
nehmern kein Schaden und den Betheiligten kein ungerechter
Vortheil entspringen kann. — Das Einzelne, sagt der Redner,
werde sich bei der nähern Diskussion ergeben.

Landammann.
Wer heute eintreten will einstimmig.
Wer anikelwcise berathen will. gr. Mehrheit.
Wer in iftobo will 15 Stimmen.

Schnell, HanS, meint, daß man doch die Frage, wegen
einer Behandlung in A>c>l,o etwas bestimmter ausdrücken solle.
Wenn daS „in ^loko" üämlich so viel heißen solle, daß zuerst die
allgemeinen Grundsätze dieses Entwurfes geprüft werden sollten,
ehe man in das Spezielle eingehe, so werde sich doch vielleicht
die Versammlung dafür entscheiden.

Bei abermaliger Umfrage ergab sich aber dafür kein Mehr
und so schritt man zur artikelweisen Behandlung:

„Der Große Rath der Republik Bern,
In Betrachtung der Vortheile, welche die im Jahr 1807 auf

eine.Probczeit von 25 Jahren errichtete, und durch das Dekret vom
29. Juni 1852 bis zum 1. Januar 1854 verlängerte Brandver-
sicherungSanstalt gewährt hat; und in der Absicht die Fortdauer
dieser Anstalt durch diejenigen Einrichtungen zu sichern, welche
die Erfahrung als nothwendig bewiesen;

Auf angehörten Vortrag des Departementes des Innern und
den Antrag des RegierungSratheS,

beschließt:"

von Lerber, Altschultheiß, bittet, diesen Eingang lieber
unerörlert zu lassen, bis zum Schlüsse des ganzen Gesetzes.

May, SraatSschreiber, macht auf einen Fehler dieses
Eingangs aufmerksam. ES dürfe nämlich nicht heißen: »bis zum
i. Januar", sondern so lange, bis dieß neue Gesetz angenommen

ist.

Die Versammlung tritt mit 61 Stimmen dem Vorschlag des

Hrn. v. Lerber bei und verschiebt die Berathung dieses Eingangs.

Titel I.
Allgemeine Bestimmungen.

»1) Die allgemeineBrandversicherungSanstaltfür Gebäude des

Cantons Bern steht unter obrigkeitlicher Aufsicht uud der Leitung
und Geschäftsführung des Departements des Innern."

Ohne Einrede angenommen.

2) »Der Zweck dieser Anstalt ist, den Eigenthümern der

versicherten Gebäude, die an diesen letztern erlittenen Brandbc-
schädignngen zu vergüten. Demnach wird der Betrag der für diese

Entschädigungen zu bezahlenden Summen nach dem in dem §. 22
aufgestellten Verhältnisse auf den Gesammtbetrag der versicherten
Gebäude jeder Klasse vertheilt."

May, StaatSschrciber, macht darauf aufmerksam, daß hier
der h. 22 cilirt sei, will sich aber wohl dagegen verwahren, atz
habe man nach Annahme des Art. 2 auch schon 22 implicite
mit angenommen.

Bclrichard theilt dieselbe Ansicht und erklärt ausdrücklich,
durch die Annahme dieser Nummer nicht zur Annahme von 22

verpflichtet sein zu wollen.

Watt hält nach dem Worte „Entschädigungen" noch den

Zusatz: und VerwaltungSkosten für nothwendig.



von Lerber, findet die Bedenklichkeiten des Herrn May
und Belrichard für »»gegründet, denn von welcher Art auch die
Aenderungen des §. 22 sein würden, immer bliebe er ja doch
derselbe der Zahl nach, und hier sei ja von dieser oder jener
Modifikation seines Inhaltes nicht die Rede.

Abstimmung:
Für den Entwurf Mehrheit.

3) „Die Berechnung der zu bezahlenden Entschädigungen und
Verwaltungskosten, so wie der dafür zu erhebenden Beiträge,
wird ans das Ende eines jeden mit dem 1. Januar beginnenden
und mit dem 31. Christmonat auslaufenden Jahres abgeschlossen."

Ohne Einrede angenommen.

4) „Ein in dieser Anstalt versichertes Gebäude darf in keiner

andern Anstalt versichert werden; bei Verlust aller Entschädigung

von Seite der hiesigen Anstalt."

Dennler, Amtöverwcser, will hier noch den Zusatz, daß

auch noch eine Strafe von Seiten deö Staates den treffe, der
sein HauS auch noch in eine andre Anstalt versichre.

Wütrich dagegen glaubt nach dem Worte „darf" den Zusatz

wünschen zu müssen: ohne Bewilligung des RegierungSraihö.

Belrichard wünscht der Deutlichkeit wegen lieber die
Redaktion so, daß es heiße: „so lange das Gebäude in der hiesigen
Anstalt versichert ist," also: gleichzeitig darf cS nicht in
andern Anstalten versichert sein.

von Lerber, Altschultheiß, ist mit dieser Aenderung
zufrieden, damit das Gesetz den Schein nicht habe, als beschränke
eö die Freiheit.

A b sti m m u n g :

Für den Entwurf mir dem Zusätze des Hrn. Belrichard Mehrheit.
Für andere gesallene Meinungen iv Stim.

5) „Der Austritt aus der Anstalt ist den Theilnehmern zu jeder
Zeit freigestellt. Der AuSlretende bleibt aber nicht nur für die
Beiträge des AuStrittjahreS, sondern auch für so lange verpflichtet,

btö allfällige Vorschüsse der Regierung zurückerstattet sein
werden. Ist das Gebäude unterpfändlich verhaftet, so muß er die
Einwilligung des Gläubigers zum Austritt bescheinigen."

von Lerber, Altschultheiß. Bis daher.war im alten Ge-
setz ein Termin des Austritts festgesetzt, das schien aber dem Grundsatze

der Freiheit zu widerstreiten. — Damit aber die Anstalt in
bedenklicheren Zeiten nicht durch plötzlich schnelle und viele Austritte
in Gefahr gerathe, so war auch hier der Zusatz nöthig, daß der
AuSlretende verpflichtet bleibt w.

von Jenner will nach dem zweiten Punkt noch den H. 26
angeführt wissen, welcher von den für jedes Jahr zn bestimmenden

Entschädigungen und Verwaltungskosten spreche.

Roman g will nach „Vorschüsse der Regierung" noch den Zu,
satz: für dieses Jahr.

Wyß, Regierungsrath, möchte den letzten Nachsatz streichen.
Der h. 7 üir. ll. verpflichte schon die unrerpsändlich verhafteten
Häuser zur Verfichrung, so lange der Gläubiger nicht zn dem Austritt

einwillige. Daher sei hier der Zusatz überflüssig, ja sogar
widersprechend.

Eine andere Aenderung, welche jeden Eintretenden auf 5 Jahre '

verpflichten will, wird vielfach widersprochen.

Wütrich findet eS namentlich im Interesse der Vormundschaften

unbillig, 5 Jahre festzusetzen, indem sonst leicht das
Eigenthum eines Bevormundeten ein Vierteljahr vor seiner Majorcn-

nität könne versichert werden, und er so über 4 Jahre gebunden
wäre.

N o m a n g will auch diese Anstalt nicht zur bindenden, drückenden

Last werden lassen, und kann daher auch nicht für den Zwang
von 5 Jahren stimmen. Ebenso Herr RegierungSrath S.chneider.

Kohler, RegierungSrath, will noch den Zusatz, daß der
Ausrretcnde für das Rückständige wohl verpflichtet sei, aber an spätere

tteberschüsse und Entschädigungen kein Recht habe.

Diesem Zusatz gibt Herr von Lerber seinen Beifall, als
einer wirklichen, deutlichen Erklärung des tz.

Jaggi, RegierungSrath, zeigt deutlich, daß solche
Verhaftungen welche sich von dem Beitritt in die.Assekuranz dati-
reu, den Austritt aus der Anstalt nicht hindern können. Daher
müsse jedenfalls eine derartige Erklärung hieher oder zu lir. cl, des
§. 7, denn die Anstalt könne darüber nicht wachen oder verfügen,
was vor und außerhalb ihr schon bewerkstelligt sei.

Abstimmung:
Für den Entwurf Stimmen.
Für gefallene Meinungen 58 „
Wer die Anführung des H. 26 hier will bcigedruckt

wissen einstimmig.
Wer den beschränkenden Zusatz des Herrn Regie-

rungSraths Jaggi als Grundsatz hier beachtet
wissen will Mehrheit.

Wer dieses nicht will 4o Stimmen.
Wer für.den Znsatz des Herrn Kohler ist, daß für

die Auötrctendcn kein weiteres Forderungsrecht
bleibt Mehrheit.

Wer für die Aenderung des Hrn. Wyß ist, mit Be-
rücksichtigung des tz. 7, litt, cl Mehrheit.

Wer eine Verbindlichkeit für etliche Jahre 3g Stimmen.
Wer keine Verbindlichkeit will, sondern den Austritt

immer frei stellen Mehrheit.

Belrichard findet trotz all der Zusätze und Abänderungen
den Artikel noch nicht vollständig. Nicht genug, sei eS nämlich,
daß der Gläubiger seine Einwilligung geben müsse, auch der
Bürge müsse Sicherheit haben und daher auch dessen Bewilligung
zum Austritt nöthig sein.

Mühlemann nennt diese Besorgn iß überflüssig. Unsere
Civilgesetze gewährten dem Bürgen hinlänglichen Schutz.

Kißling, Amtschreiber, ist derselben Ansicht.

May wünscht, es möchte nicht vergessen werden, irgend eine
Bestimmung über fremde oder PrivatvcrsicherungSauftaltcn dem
Gesetze beizufügen. Sollten sich nämlich Privacanstalten finden,
so wäre cS gut, sie zu verpflichten, ihre Statuten dem RegierungSrath

zur Einsicht vorzulegen.

von Lerber giebt zur Abkürzung der Diskussion den Rath,
alle diese Vorschläge der Redaktionskommission einzureichen, was
auch durchS Handmehr genehmigt wird.

Da in etlichen Theilen des Kantons sogenannte Hülfsvereine
für Brandbcschädigte statt finden, durch deren Beiträge die
Verunglückten mannigfach unterstützt werden, so warf ein Mitglied
die Frage auf, ob nicht oder in wie weit solche Vereine in die
Wirksamkeit der Versicherungsanstalt cingriffen, sie hinderten,
oder gar die doppelte Hülfe die Eigenthümer verlocken konnte rc.
Auch dieser Gegenstand ward zu näherer Erläuterung dem
RegierungSrath überwiesen.

(Beschluß folgt.)



ào. Z.

Verhandlungen
des-

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den Hornung 1831.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der zweiten Sitzung.)

BrandvcrsicherungSanstalt.
Titel II.

Beitritt.
6) „Alle,im Kanton Bern befindlichen Gebäude, deren Werth

Liv. 600 übersteigt, tonnen in die Anstalt aufgenommen und nach
den im folgenden Artikel enthaltenen Bestimmungen verstehe«
werden."

von Lerber schlägt vor, statt zu sagen? im folgenden
Artikel — lieber zu setzen : die in diesem Gesetz enthaltenen ic,
denn der folgende Artikel enthalte nicht alle Bestimmungen.

Ein anderer Vorschlag will für den Werth eines Gebäudes
nur 200 Fr. festsetzen, was der Herr Rapporteur gerne zugiebt,
denn armen Leuten sei ihr Eigenthum eben so werth, als reichen.

Kißling will, daß auch Theile eines Gebäudes, wenn sie

den Werth von 200 Franken haben, einzeln und besonders
versichert werden können.

Alle diese drei Aenderungen erhallen bei der Abstimmung die
Mehrheit.

7) „Der Beitritt ist jedem Hausbesitzer frei gestellt. Nur
folgenden wird derselbe zur Pflicht gemacht:

n. Der Negierung für die dem Staat angehörenden Gebäude.

K. Den Gemeindsbehörden für die den Gemeinden, Armen-
und Kirchengütern zustehenden Gebäude.

e. Den Vormündern für die Gebäude der unter ihrer
Vormundschaft stehenden Personen.

à Den Eigenthümern der in der bisherigen Anstalt versicherten
Gebäude, welche unterpfändlich verHaftel find und deren
Gläubiger zu dem Austritt auS der Anstalt nicht
ausdrücklich einwilligen."

Von mehrern Rednern wird Lit. o. angefochten, insofcrne
man den Vormündern diese Pflicht nicht auferlegen könne. Bei
der Abstimmung jedoch wurde die Verpflichtung beibehalten, nur
zwei Stimmen waren dagegen.

Blumenstein dagegen vertheidigt diese Pflicht. Oft be-
klage man sich und höre Andere klagen über die Menge und Ver-
wickelthcit der Prozesse, über die Unbestimmtheit der Gesetze.
Gerade aber bei Vormundschaften kämen die meisten Streitigkeiten
vor, indem bald die Vormünder ihre Pflicht versäumten, bald
die Bevogteten miStrauisch sich benaciuheiligt glaubten. Um Alles
das zu verhüten und Prozesse abzukürzen, fei das beste Mittel,
die Deutlichkeit der Gesetze. — Im Interesse der Bevogteten
sei allerdings so ein Gesetz nöthig, wie eö hier stehe und er
unterstütze daher diese Lit. c-.

Andern Rednern scheint die auferlegte Verpflichtung nicht
obligatorisch genug und sie wünschen darüber eine bindendere
Bestimmung. Dieser Antrag erhält große Mehrheit.

Belrichard will auch Gebäude außerhalb des KantonS
durch die Anstalt verassekuriren zu können, indem kein Grund
vorhanden sei, den Bürgern, die auswärtige Besitzungen haben,
diesen Schutz zu versagen.

Abstimmung 4 Stimmen.
Bei der Abstimmung ergab sich eine Mehrheit für gefallene

Meinungen, welche Herr Landammann an RegierungSrath und
Sechszehner zu überweisen vorschlug. Auf die Bemerkung des
Herrn Blumenstcin aber, daß vielerlei und widersprechende
Meinungen gefallen seien und der Große Rath doch erst über die
Erheblichkeil der einen oder andern abstimmen und sich entscheiden
müsse, werden auch die einzelnen Vorschläge inö Mehr gesetzt und
dann dem RegierungSrath und SechSzehnern zu neuer Redaktion
überwiesen.

8) „Der Beitritt kann zu jeder Zeit statt haben. Die
Versicherung beginnt aber erst mit der Mittagsstunde des auf das
Datum des Versicherungsscheines folgenden TageS."

Bühlcr, Anilschreiber, findet eS durchaus nicht überflüssig,
hier auch eine genaue Zeitbestimmung anzugeben, innerhalb welcher

vom Tage der Meldung des Eigenthümers an die Schätzung
muß vollzogen und der Schatzungsschein ausgefertigt sein. ES
könne nämlich der Fall eintrertcn, daß sich Jemand beim Aml-
schreiber meldete, dieser aber entweder dem Regierungöstatthalter
die Anzeige nicht machte oder der Regierungöstatthalter selbst zu
lange mir der vorzunehmenden Schätzung zögere. In der
Zwischenzeit käme nun doch gewiß der Eigenthümer, blos durch
Verschulden der Beamten, in Gefahr. Daher schlage er vor, eine
Frist von lä Tagen zu bestimmen, innerhalb welcher die Schätzung
und Ausfertigung statt finden müsse.

Blumen stein unterstützt diese Ansicht. Nicht blos könne
nämlich der Eigenthümer in Schaden kommen, sondern auch
andernthcilö die Anstalt, weil einer, der sein HauS habe schätzen
lassen, aber die Summe seines Beitrages noch nicht angegeben,
(denn nach §. 20 könne man bald weniger, bald mehr versichern)
wohl dazu kommen können, den vollen Werth zu fordern, wenn
ihm sein HauS in der Zwischenzeit seiner Meldung, Schätzung
und Ausfertigung abbrenne. Daher sei hier eine Bestimmung
der Zeit, wie sie Herr Bühler vorgeschlagen, gut.

Watt will auch einen Zusatz, der die Zeit und Stunde der
Aufhebung festsetze. Früher natürlich sei das nicht nöthig gewesen,
da man immer nur am Ende eines JahreS sich konnte aufnehmen
lassen oder auStretcn, jetzt aber müsse auch der Termin des Auf-
hörcnS festgesetzt sein.

von Lerber giebt dieser Bemerkung Beifall-^findet einen
Zusatz in diesem Sinne nöthig, aber den Bemerkungen des Herrn
Bühler kann er nicht beistimmen.

Abstimmung:
Für den Entwurf Mehrheit.

Die Nothwendigkeit des gewünschten Zusatzes von Herr»
Watt bekämpft Herr Oberstlieni. Wäber. Der Austritt würde



zu jeder Zeit frei, der Beitritt gelte für ein Jahr, folglich hier
keine Erklärung nöthig.

3) „Wenn der Beitritt nicht zu Anfange des Jahres statt

hat, so ist der für das laufende Jahr zu leistende Beitrag nichts
destoweniger von dem Versicherten ganz zu bezahlen."

Watt macht auf die falsche Stelle dieses tz. hier aufmerksam/

von Jenner findet es gleichfalls verkehrt, daß schon im
§. 5 vom Austritt die Rede ist, und erst hier vom Beitritt.

Blumen stein unterstützt diese Ansicht und schlägt vor, den

§. 6 hier später als §. 10 zu setzen.

Dieß wird dem NegierungSratb und Sechszehnern zur Be-
achtung empfohlen und sonst der Entwurf angenommen.

10) „Wer der Anstalt beitreten will, hat sich bei dem

Amtschreiber des Amtsbezirkes, in welchem das Gebäude liegt, an-
schreiben zu lassen, worauf der NegierungSstatthalter die Schätzung
des Gebäudes anordnet."

Hier vermissen wieder viele Redner eine Bestimmung der

Zeit, welche zwischen dem Anschreiben und der Schätzung statt
finden dürfe.

Mühle mann findet solchen Termin nicht nöthig. Ehe die

Schätzung gemacht und angenommen sei, gelte von selbst kein

Anspruch an Entschädigung.

May theilt obige Bedürfnisse nur zum Theil, und begnügte

sich, wenn man dem §. die Bestimmung zusetzte, daß der
Amtschreiber alsbald anzuhalten sei, dem Regierungsstatthalter die

Anzeige zu machen.

von Lcrber vertheidigt den Entwurf und in der Abstim-
mung wird er unverändert angenommen.

Dritte Sitzung.

Mittwoch, den 12. Hornung 18ZZ.

(Vormittags 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
Das Protokoll wird verlesen. Eine Bemerkung des Herrn

Kißling in Betreff des §. 6 im BrandversicherüngsgesetzeSent-

wurf wird richtig gefunden, darnach das Protokoll verbessert und

dann genehmigt.

Landammann zeigt (mit der Bemerkung, daß das repu-
blikanische Leben erfreuliche Fortschritte zu machen beginne) eine

Vorstellung des Vereines für christliche Volksbildung aus dem Amte
Trachselwald an, welche zu späterer Berathung dem Regie-
rungsralh überwiesen wird. — Herr Großrath Ried er wird
als neu eingetretenes Mitglied beeidigt.

Fortsetzung des BrandversicherungggesetzeS.
Titel III.

Schätzung der Gebäude.

11) „Die Schätzung der Gebäude wird in jeder Kirchge-
meinde in Gegenwart des Hausbesitzers oder seines Stellvertreters
und des Unlerftatthalters, durch zwei Ramens der Regierung
zu ernennende beeidigte Bauverständige gemacht."

Watt tadelt die bisherige Art, wie die Schätzung
vorgenommen wurde. Es gäbe allerlei Mittel, um die zum Schätzen
beauftragten Leute auf seine Seite zu bekommen und oft reichte
ein einziges GlaS Wein hin, um sein Hauö nm vieles höher
versichern zu können, als eS werth sei. So kenne er einen Privat-
mann, dessen HauS nicht Z000 Fr. Werth gehabt, der eS aber

für 8000 Fr. in der Anstalt versichert hatte. Als eS abbrannte,
konnte sich der Manu gratuliren, denn er prositirke. Darum sei

eS höchst nöthig, daß andere Anstalten bei der Schätzung gemacht
würden, als bisher und darum schlage er vor, „daß jedeS zu
schätzende Haus 8 Tage vorher öffentlich angeschlagen werde, auf
daß jeder Verständige dessen Werth beurtheilen und aus diesen

verschiedenen Angaben dann von der Regierung eine Mittelsum-
mc herausgenommen werde."

von Jenner dagegen glaubt, diesen ganzen Titel auf einen
einzigen reduzircn zu können. Man solle nämlich das ganze
Schatzungsreglement dem Negierungsrath überlassen und durch
ihn allein die nöthigen Instruktionen aufstellen lassen. OefterS sei

von Zeitersparniß die Rede und hier sei ein Titel, der wohl
übergangen werden könne. Der Große Rath habe eigentlich
nur den Grundsatz aufzustellen, daß eine Schätzung stattfinden
solle, das Reglement aber sei von der Administrativbehörde aus-
zusertigen. In diesem Sinne stellt der Redner einen Antrag,
welcher aber bei der Abstimmung daö Mehr nicht erhält.

Stähli von Burgdorf vertheidigt die Ansicht des Herrn
Regierungsrathes, dagegen warnt

Simon, Altlandammann, vor zu eilfertiger Berathung.
ES gäbe eine ministerielle Taktik, welche in manchen konftitutionel-
len Staaten schon die ganze Verfassung zum Schein herabgewür-
digt habe. Vor solcher Taktik möge man sich hüten, denn es
könne sonst kommen, daß man ein Gesetz so kurz erlasse, daß eS

durch die dazu nöthigen Begleitschreiben und Executivmaßrcgeln
der Negierung ganz seinen ursprünglichen Geist verliere.

Schnell, Negierungsrath. Außer der eben erwähnten
ministeriellen Taktik, von der gewiß die Regierung Berns frei sei,
gäbe eS aber auch noch eine andere, nämlich die: Alles so sehr
in die Breite zu schlagen und ins Detail zu betreiben, daß
nothwendig der Große Rath die Geduld verlieren müsse und eS uns
am Ende ergehe wie dem Aargau, wo öfters so wenig Mitglieder
da seien, daß man keine Sitzung halten könne. Vor solcher Taktik

warne er auch.

von Lerber, Altschulthciß, theilt gleichfalls die Ansicht
des Herrn von Jenner nicht. Die große Repräsentation deü Landes

wie sie der Große Rath darbiete, lasse jedenfalls vielerlei
Ansichten zu Tage kommen, und durch den Austausch derselben
das Wahre, Bessere und Nützlichere auffinden. — Der Große
Rath habe sich gestern bereits dafür entschieden, das Gesetz ar-
tikclweise zu behandeln, bei diesem Beschlusse möge eS bleiben. —
Zeitersparniß wäre eS nicht, solche neue Anträge zu bringen,
welche gestrigen Beschlüssen widersprächen, und hätte man fort-
gefahren mit der artikelweisen Berathung so wäre man
vielleicht jetzt schon um etliche Nummern weiter.

Nach vorgenommener Umfrage ergibt eS sich, daß der Gr.
Rath bet der arttkelwcisen Behandlung dcS Gesetzes bleiben will,
und so wird fortgefahren.

Blumenstein findet den H hinreichend und den Antrag
des Herrn Watt überflüssig, da ja unser Artikel schon auSdrück-
lich „beeidigte Bauverständige" bei der Schätzung verlange.

May, StaatLschreiber, glaubt, Herrn Watts Einwendung
könne eher bei §. 18 angebracht werden, als hier, womit sich

der Antragsteller zufrieden stellt.
A b sti m m u u g :

Für den Entwurf entschiedene Mehrheit.

12) „Die von dem Departement des Innern, auf den
doppelten Vorschlag der betreffenden Regierungöstatthaltcr zu
ernennenden Schätzer sollen je für ganze Bezirke des KanronS aus den
bauverständigsten Männern genommen werden. Stehen sie in
einem verwandtschaftlichen oder Jnteressenverhältnisse mit dem
Eigenthümer deö Gebäudes, so sind sie durch den Regierungs-
statthaller durch andere bauverständige Personen zu ersetzen."

Lohn er von Thun hält eS für thunlicher, die Schätzer aus
den Amtsbezirken selber zu nehmen, weil diese ohnstreitig die
Lokalitäten besser beurtheilen konnten.

Geiser, Negierungsrath, dagegen führt ein Beispiel an,
daß man früher zwei Häuser von demselben Werth iu verschiede,
nen Aemtern daS eine um 1000 Fr. höher geschätzt habe als das
andere. Gerade zur Vermeidung leicht möglicher Parteilichkeit
und Bestechlichkeit habe daö Departement dcS Innern diesen im
Entwurf enthaltenen Weg vorgezogen.

A b st i m mung:
Für den Entwurf Mehrheit.

18) „Bei der eidliche» Würdigung oder Schätzung der
Gebäude soll nur auf deren eigentlichen Werth nach landeskundigem



Preislauf der Oertlichkcit Rücksicht genommen werden- nicht aber
auf den HauSplatz und allfällige Rechlsame, Ehehaften oder
Lokalvortheile, Garten- und andere Anlagen die durch Brandscha-
den nicht leiden können."

Nomang glaubt/ eine von Herrn May geäußerte Besorg-
niß sei schon gehoben durch die 29. 35.

Kißling will die Worte »nach landeskundigem PreiSlauf"
ausgelassen wissen.

Blumen sie in dagegen vertheidigt diese Worte. Dasselbe
Haus kann an einem Orte viel mehr kosten, als am andern, —
weil natürlich die Materialien theurer sind, als am andern,
daher gehört zur Schätzung dieser „landeskundige, landesübliche,
örtliche PreiSlauf!" — Man solle doch nicht immer häkeln und
mäkeln und nur richtig auffassen.

von Lerber, Allschultheiß, empfiehlt gleichfalls die An.
nähme des Entwurfs. Welchen andern Maßstab der Schätzung
könne man denn annehmen, als den dcS landesüblichen örtlichen

Preises!
Abstimmung:

Für den Entwurf große Mehrheit.

14) „Die Schätzer sollen eS sich zur strengen Pflicht machen,
die Schätzung eines Gebäudes niemals über den wirklichen Werth
zu erheben, den sie ihm nach Eid und Gewissen und je nach
seinem Zustände und seinen mehr oder weniger guten cder schlechten,

alten oder neuen Bestandtheilen bcimesscn."

Watt will hier den Zusatz, daß die Kadasterschatzungen
sollen mit in Anschlag gebracht werden.

von Lerber, Altschultheiß, erwiedert, daß ja eben im
Interesse der Branbassekuranz neue Schätzungen vorgenommen
werden sollten (tz. 19), also eine Kadasterschatzung von selbst

wegfalle.
Abstimmung:

Für den Entwurf Mehrheit.

15) „Bei den Schätzungen sollen alle Bruchzahlen vermieden

werden. Geringere Beträge als L. 50 sollen ausgelassen,
und für diejenigen, die L. 50 übersteigen, sollen L. wo angefetzt

werden."

Nomang und Major Sinner glauben hier einen Widerspruch

mit tz. ist, da dort die Schätzer verpflichtet seien, nicht
über den wirklichen Werth zu schätzen, hier aber stehe, daß für
Beiträge, welche 50 Fr. übersteigen, 100 angesetzt werden sollen.

Diesen Einwurf erwiedert der Herr Berichterstatter und so

für den Entwurf Mehrheit.

16) „Der Verbalprozeß über die Schätzung eines in die An-
statt aufgenommenen Gebäudes soll inner 8 Tagen dem Departement

deö Innern eingesendet werden."

Die Bestimmung von 8 Tagen wollen etliche Redner ausgedehnt

wissen, aber auf die Bemerkungen der Herren Geiser und
Blumcnstein entscheidet sich

für den Entwurf große Mehrheit.

17) „Sollte ein Eigenthümer den Werth eines bereits
versicherten Gebäudes durch nachhcrige Vergrößerung oder bedeutende
Ausbesserungen erhöht haben, so kann er eine neue Schätzung
verlangen und den sich aus derselben ergebenden höhern Werth
an Platz deö frühern versichern lassen."

Ohne Einrede angenommen.

is) „Wenn das Departement des Innern in der Vermu-
thnng steht, daß Schätzungen von Gebäuden nicht richtig wären,
so kann dasselbe, im Interesse der Anstalt, zu jeder Zeit eine

neue Schätzung veranstalten. Jedoch ist dem Eigenthümer, wenn
die Schayung auf diese Weise verändert wird, der Austritt aus
der Anstalt gestattet, insofern das Gebäude nicht unterpfändlich
verhaftet ist, oder wenn dies der Fall wäre, der Gläubiger seine

Einwilligung dazu giebt."
W'att fragt, wie denn das Departement des Innern zur

Einsicht kommen wolle, ob eine Schätzung richtig sei? Schwerlich
würden die Bürger deswegen an die Regierung schreiben, wenn
ihr HauS zu hoch geschätzt sei. Daher wiederhole er hier seinen

obigen Antrag, „daß ein zu schätzendes Haus öffentlich 8 Tage
lang angeschlagen werde."

Jaggi, Regierungsrath, findet das Ende dieses f. über-
flüssig und schleppend. Eine Hinweisung auf §. 5, wo der Austritt

eines verhafteten HanseS schon beschränkt ist, würde hinreichen.

Damit stimmt Herr von Ien ner überein.

May, Staatsschreiber, wünscht dem Antrage des Herrn
'Watt zu entsprechen. Jedem Teilnehmer an der Assekuranz solle
es frei stehen, die vorgenommene Schätzung eines HauseS zu prü-
fc» und dem Departement des Innern Anzeige zu machen.

Blumen stein wünscht einen Zusatz, dem zu Folge die
Schätzer aufmerksam gemacht würden auf die Folgen einer auf-
fallend falschen Schätzung. Sie hätten z. B. die Kosten zu tragen

falls thnen grobe Fehler zur Last fielen.

Belrichard wünscht, daß man auch im Interesse der
Eigenthümer eine andere Schätzung begehren könne. ES sei näm-
lich billig, daß der Eigenthümer dasselbe Recht habe, wie die
Anstalt selbst, und eben so wenig seine Tasche brauche Übervortheilen

zu lassen, wie die Brandassekuranz ihre Kasse.

Roch andere Redner wollen solche neue besondere Kosten
nicht, wie Herr Blumenstein, den ersten Schätzern zuwenden,
sondern der Anstalt und noch Andere den Eigenthümern.

von Lerber glaubt, daß die Kosten von den Beteiligten,
von denen nämlich,' in deren Interesse die Schätzung vorgenom-
men werden soll, gerragen werden müßten. Verlange also das
Departement des Innern eine neue Schätzung, so fallen der
Anstalt die Kosten zu.

Abstimmung:
Für den Entwurf Niemand.
Für gefallene Meinungen einstimmig.
Für die Auslassung des Schlusses nach Hrn. Regie-

rungSrathS Jaggi Vorschlag einstimmig.
Für den Zusatz, daß die Schätzungen Jedermann zur

Einsicht offen stehen einstimmig.
Für den Zusatz, daß die zweite Schätzung auf Rechnung

der Anstalt geschieht, insofern den Schätzern
nicht grobe Fehler zur Last fallen einstimmig.

Für den Zusatz deS Herrn Belrichard, daß auch im
Interesse der Eigenthümer eine neue Schätzung
vorgenommen werden kann einstimmig.

Tscharner, Regierungsrath, wünscht diesen Znsatz lieber
zu ^.17. Der Grundsatz gefalle ihm auch, nur der Ordnung
nach gehöre er nicht hieher.

Hiermit erklärt sich die Versammlung zufrieden.

19) „Nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten sein wird, soll
eine vollständige Revision der Schätzungen aller in die neue
Anstalt übergehenden Gebäude vorgenommen werden."

G lau 6 von GuggiSberg möchte hier die Versicherung
ausgesprochen sehen, daß die Anstalt selbst alle die Kosten trage,
indem sie sich sonst für die Eigenthümer zu hoch belaufen würden.

Tscharner, NegicrungSrath, versucht eS dagegen, darzustellen

wie die Kosten für die Eigenthümer gar nicht so bedeu-

tend werden könnten, indem der §. 59 deutlich sage, daß wenn
mehrere Gebäude am gleichen Tage geschätzt werden, die Kosten
vertheilt würden. Bei einer Schätzung aller Gebäude aber
belaufen sich sicher die Kosten nicht auf so viele Kreuzer oder Rappen,

als bei einer einzelnen Schätzung auf Franken.

Watt. Die Anstalt könne aber doch die Kosten leichter

tragen, als die Partikularen, denn sie könne cö wohlfeiler
machen.

von Lerber, Altschultheiß. Für die Anstalt möchten
asser doch die Kosten sehr hoch werden, daher sei cö angemessen,

darüber hier nichts zu bestimmen und den Artikel anzunehmen,
wie er ist. Indem man nämlich in §. 18 bestimmt habe, daß

der beider neuen Schätzung Betheiligte, d. h. der, welcher sie

verlangt, sie bezahlen müsse, so brauche man hier keine Bestimmung.

A b st i m m u n g :

Für den Entwurf große Mehrheit.
Für den Zusatz deS Herrn GlauS von GuggiSberg große Mehrheit.

Weitere Zusätze werden zu diesem Titel keine verlangt.



Titel IV.
Versicherung der Gebäude.

20) „Nach statt gehabter Schätzung der Gebäude kann der
Eigenthümer den vollen durch diese Schätzung festgesetzten Werth,
oder auch nur einen geringern Theil desselben versichern lassen.

In keinem Falle darf aber die Versicherung den Betrag der
Schätzung übersteigen."

Romang bemerkt, daß Niemand jetzt, wo eS sich um die
Revision handelt, nntcr die Versicherungssumme herunter gehen
könne, die er bisher versichert habe.

von Jenner schlägt eine andere Redaktion vor, zufolge
deren es in jedes Eigcnthümerö Belieben stünde, alle Jahr oder
wenn er wollte, mehr zu versichern, insofern nur in keinem Falle
der Betrag der Schätzung überschritten werde.

May unterstützt diesen Antrag nicht, und

von Lcrber warnt gleichfalls vor den Folgen solchen
häufigen Aendcrns. Schon allein welche Buchhaltung müsse
das geben?

Abstimmung-
Für den Entwurf große Mehrheit.

Titel V.
Versicherungsbeiträge.

21) „Die jährlich zu bezahlenden Versicherungsbeiträge werden

nach den Klassen der Gebäude bestimmt."

May will diesen Artikel verschoben wissen bis man die
Klassen der Gebäude bestimmt, oder vielmehr, bis man wisse,
was Klassifikation der Gebäude sei. Zugegeben.

22) „Die Gebäude sind in folgende zwei Klassen eingetheilt:
In die erste gehören alle Gebäude, die ganz mir Ziegeln, Echte-
fern oder Metall bedeckt sind, und in die zweite alle übrigen ganz
oder zum Theil mit Holz oder Stroh bedeckten Gebäude."

von Lerb er, Altschultheiß, rechtfertigt diese Einthcilung,
diese Differenz, welche der §. macht zwischen leichter und weniger

entzündbaren Häusern. Jedenfalls sei eS billig, daß die
Gebäude, welche mit Ziegeln gedeckt wären, weniger zahlten, als
die mir Stroh bedeckten, jedenfalls sei eS recht, daß je mehr
Sicherheit ein Hauö biete, desto weniger Gefahr oder Kosten
verursache es der Anstalt.

Romang, Gerichtspräsident, lobt das Bestreben des
Entwurfes eine billige Eintheilung zu treffen, kann aber der vorgc-
schlageucn nicht seinen Beifall geben. Jedenfalls müßte man
mehr als zwei Klassen annehmen und jedenfalls uicht blos daS Dach
und die Bedeckung deS HauscS als Maßstab annehmen sondern
auch die Materie, von der das Hauö erbaut ist. So möge er
am liebsten 5 Klaffen vorschlagen.

1) Häuser von Stein mit Schiefer oder Ziegeln,
2) Häuser von Holz „ „ „ „
3) Häuser von Stein mit Schindeln,
^) Häuser von Holz „ >,

5) Häuser von Holz » Stroh.
Watt wünscht gleichfalls eine ähnliche, doch nur vierfache

Klassifikation und außerdem für alle Gebäude, welche mit Blitzab-
lcitern verschen sind, eine Prämie.

Güdel, Regierungsstatthalter, hält den Entwurf für genü-
gend, nur mit der Ausnahme, daß eine dritte Abtheilung für
ìsolirt stehende Häuser, die natürlich weniger Gefahr ausgesetzt
seien gemacht werde.

Belrichard. Jedenfalls könne man nicht ohne Eintheilung
und Klassifikation sein und wolle man diese garnicht, so verderbe

man die ganze Anstalt. Die Vorschläge deö Herr» Watt seien

hinreichend; was aber den Antrag deö .Herrn Güdel betreffe,
daß isolirte Häuser weniger Gefahr ausgesetzt seien, so sei darauf

zu erwiedern, daß sie auch viel entblööter von jeder Hülfe
wären. Wenn nämlich kein Nachbarh iuö sie ansiecken könne, so

könne auch kein Nachbar zu Hülfe kommen.

Jaggi, RegierungSrath, vertheidigt dagegen das Ein-Klas-
sensystem, denn am Ende sei doch die Noch für Alle gleich
empfindlich, und dem Armen, der seine Hütte verloren, müsse sie ja
doch wieder erbaut werden. — Wolle man aber dieß System
nicht, so müsse man auch mehr Klassen machen und auch eine

eigene für Schindeln.

May. Man sei jetzt so weit in der Volköthümlichkeit und
Humanität gekommen, daß man kein Gefühl mehr habe für die
Armuth der Hütten. Der EaoiSmuS allein regiere, daher sei

heut zu Tage daS Ein Klassensystem wohl nicht mehr ausführbar.
Theile man aber ein, so seien, wie schon Herr Romang bemerkt,
die Dächer allein kein Grund wenigstens kein hinreichender Grund,
sondern das, ob ein Hauö von Stein sei oder von Holz w. Besser
aber, wohlthätiger lind menschenfreundlicher sei eS, nur eine
Klasse anzunehmen. Nur zur nochmaligen Prüfung dieses Grundsatzes

wünsche er den Entwurf wieder zurückgeschickt.

Schnell, Johannes, billigt wie sein Präopinant dag Ein-
Klassensystem. Nicht Epekulaiion rufe die Assekuranzanstalt
hervor, sondern der Wille, allfälliaer Noth abhelfen zu können. Ver-
bindlichkeiten gegen die unglücklichen Brüder, Hülfleistungen gegen
die materielle Noch der ärmeren Klasse, die in den Tagen deS

Unglücks sich nicht mir eigenen Mittel» helfen können, daS sei
der Grundstein dieser Brandanstalr. Solle man in dieser gerade
die ärmlichen Strohlager am meisten belasten? Nein. Eine
WohlthätigkeitSanstalt solle sie sein und diese werde sie nur,
wenn auch der Pallastbewohner gleiche Beiträge gebe, Zinsen
zahle von seinen stolzen Hallen, wie der Arme von seiner Schwelle.
Jeder, der Wohlthätigkeit üben wolle, könne hier seine Beiträge
am förderlichsten anlegen, wenn er sein sicheres, festes Hauö so

fest versichere, wie der Düiftige sein Bettlerhüttchen.
Schließlich dankt der Redner dem Herrn StaatSschreiber

May, daß er diesen Gesichtspunkt so schön hervorgehoben und
fordert den Großen Rath auf, der Humanität nicht zu vergessen.

Wülhrich muß eS allerdings loben, daß der Herr Professor,
sein verehrter Präpinanr, solche herrliche Sätze als leitende Grund,
gcdanken der Gesetzgebung aufstelle, aber die Menschen seien nicht
so. Die Städter, die reichen Eigenthümer besserer Häuser wür-
den jedenfalls auStrctcn daher und darum allein, weil er wolle,
daß die Anstalt bestehe» könne und Fortgang habe, schlage er
gleichfalls mehrere Klassen vor und zwar mehrere, als der
Entwurf, etwa wie Herr Romang oder Watt :c.

Stäbli von Burgdorf befürchtet nicht, daß die Anstalt zu
Grunde gehen werde, wenn man bei dem Ein-Klasscnsystem bleibe,
denn schon der tz. 7 deS Entwurfes mache eS ja vielen zur Pflicht,
ihre Gebäude zu versichern. Außerdem aber sollten die Städter
(er selbst sei Einer) wohl bedenken, was sie Alles schon für
Vortheile hätten zum Theil vor den Dörfern voraus, zum Theil
durch die Dörfer. Die Städte seien aber reich durch das Land,
denn entweder seien sie, wie Bern Hauptstädte, wo alles Geld
deS Landes hinfließe, oder BezirkShauptoric und Marktplätze,
gemeiniglich zahlten sie gar keine Abgaben w. Nun dürfen sie sich

auch nicht weigern, von dem vielen Gewinn etwas zum Bcsien
und Frommen der ärmeren, bedrohteren Leute abzugeben. Der
Redner schließt sich an Hrn. Schnell, Jaggi, Mai.

(Fortsetzung folgt.)
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Verhandlungen
d e e

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 15. Hornung 1831.

(Nicht offiziell.)

(Forlsetzung der dritten Sitzung.)

Brandversicherungsanstalt.
Z. 22.

Kupfer, Tuchhändler, dagegen will der Gerechtigkeit Rechnung

gelragen haben, und vier Klassen aufstellen, nach Steinhäu-
fern mit Schiefern, Holzhäusern mit Schiefern, Schindeln und
endlich Strohhüten.

Geiser, Hauptmann. Bekennt sich nach den eben
angebrachten Gründen gerne zu dem edleren Ein-Klassensystem, wünscht
aber darum auch einen Zusatz in Betreff schärferer Strafen gegen
Brandunglück, was aus Nachläßigkeit entspringt, schärfern Scra-
fen in Betreff des MißbranchS dieser Anstalt.

Tscharner. Schultheiß, beruft sich auf den bisherigen,
glücklichen Fortgang dieser Anstalt, während des Ein-Klassensystems.

Denn bekanntlich habe sie nur mit 1 Million angefan-
gen und sei jetzt schon über 80 Millionen hinausgekommen.
Hätte auch der hartherzigere, selbstsüchtigere Theil der Reichen
seine Palläste nicht alle versichert, so bestehe die Anstalt doch.
Daher stimme er auch für Abänderung des §. 22.

Steiner von Kirchberg äußert dieselben Gedanken und
möchte nie, daß der Große Rath Gesetze erlasse, die der Huma-
nität ermangeln.

Geiser bezweifelt den Fortgang der Anstalt, wenn man
den Eingebungen der Humanität so viel Gehör schenke. Mehr
alö billig zu sein, daS wäre ungerecht, und billig wäre die
Ansicht des Departements des Innern gewesen, etliche „Klassen"
aufzustellen. Auf pure Brunderliebe, auf hohe Bürgerpflicht
allein sich zu verlassen, das gründe keine Anstalt, namentlich
keine, wo Hab, Geld und Gut zur Sprache käme. — Die
Ansicht wäre richtig: Je mehr Theilnehmer, desto mehr Geld, je
mehr Geld, desto leichter die Unterstützung im Falle der Noth —
und darum müsse man das Gesetz so machen, daß Alle, namentlich

die Reichen, daran Theil nehmen, denn gerade diese
unterstützten durch die Versicherung ihrer festen Häuser das Gedeihen
der Anstalt. Wo man Geld brauche, müsse man richtig speku-
liren, denn RepublikaniSmuS allein fülle keine Kassen, und darauf

käme cS bei dieser Sache an.
"

Schnell, Ncgierungsrath, erwidert seinem Präopinanten,
daß eS wohl so schlimm nicht stehe mit den edleren Gesinnungen
und den humanen Gefühlen deS Volkes. Er könne sich unmög-
lich überzeugen, daß es nicht noch Menschen gäbe, und zwar
recht viele, welche für allsällig eintretende Noth zum Voraus
schon Sorge trügen, und eine Anstalt unterstützten, die sie

vielleicht weniger zu gebrauchen in Fall kommen würden, als der

unterm Stroh - und Schindeldach dürftig Lagernde. Man solle

nur der Bevölkerung Hochherzigkeit zutrauen, so würde sie auch
gewiß entsprechen. Darum theile er die Ansicht deS Herrn
StaatsschreiberS und empfehle das Ein-Klassensystem.

von Lerber, Altschultheiß, widerspricht den Behauptungen,
daß diese Anstalt eine WohlthätigkeitSanstalt, ein Barmher.

zigkeitSinstitut sei, sie sei eine Sicherungsanstalt für Zeiten der
Noth und für Alle, welche und in welchem Maße sie beilrügen.
Im Abgabcnsystem sei der Grundsatz der Gerechtigkeit aufzustellen,

und bei Gründung dieser Anstalt habe auch kein anderer
gewaltet, als der, daß wer Vortheile von ihr suche, der müsse
auch in dem Maße, als er ihr zur Last werden könne, beitragen.

— Man solle nur auch die Erfahrung etwas zu Hülfe
nehmen. Gewiß bleibe Niemand in einer Anstalt, die ihm keinen
Vortheil bringe. Wer würde in einem Gasthofe logiren wollen,
wo man ihn nicht nach seinen Bedürfnissen bezahlen ließ, sondern
etwa 20mal mehr forderte, weil Andere auch 20mal mehr
verbrauchten? Etliche sagten freilich — eS sei für die Armen,Md
glaubten dadurch unwiderleglich zu sein, aber wir wollte» ja
hier bei der BraudverstchernngSanstalt keine Armensteuer
ausschreiben und ebensowenig eine Aufforderung zu freiwilligen
Unterstützungen erlassen. Man möge doch Alles da lassen, wo eS

hingehöre, und sich da nicht durch Gefühle bestimmen und ver-
leiten lassen, wo eS lediglich um Vortheile zu thun sei. Wer je
mit der Schätzung zu thun gehabt, der würde gefunden haben,
wie die Leute stritten und sich wehrten, weil es ihr Geld, ihr
Haus, ihr Hab und Gut betreffe. Freilich wäre eö schöner,
wenn eS anders wäre, wenn Alle bei einbrechender Noth und
Gefahr sogleich dem Bedrängten beisprängen, und mit ihren
GlückSmitrcln dem Unglück empor hülfen — aber wenn dieß der
Fall wäre, so brauchte man za gar keine solche SicherungSan-
stalt, sondern könnte getrost den Augenblick der Gefahr abwar-
ten. — Jedenfalls rathe er zur Klassifikation.

Abstimmung.
für den Entwurf 8 Stimmen,
für gefallene Meinungen Mehrheit,
für keine Klassifikation Mehrheit,
sür Klasseneintheilung fit Stimmen.

Vierte Sitzung.
Donnerstag den 10. Hornung.

(Vormittags S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
Genehmigung des gestrigen Protokolls. — Beeidigung neu

eingetremer Mitglieder. — Verlesung der Bittschrift deS Franz
Winkelmann von Siselen um Nachlaß seiner ihm noch auferlegten
AuSweisungszeit, Empfehlung derselben durch Herrn Landammann
und Uebcrweisnng an RegierungSrath.

Fortsetzung des Brandversicherungsgesetzes.

May macht darauf aufmerksam, daß man durch den gestrigen

Beschluß in Betreff der Aufhebung aller Klassifikation veran-



laßt sein möge/ jetzt den ganzen Entwurf zu neuer Vorberathung
zurückzusenden, indem ja der Entwurf auf die Eintheilnng der
Gebäude in zwei Klassen berechnet sei und man da nothwendig
bei den meisten zu Inkonvenienzen geführt werde.

von Ler bcr räth dem ohnerachtet die Fortsetzung der Berathung

an. Die §) welche sich auf die Klassen bezögen / fielen
jetzt von selbst weg. Der Entwurf gewinne dadurch freilich einen
andern Karakrer, aber da der Große Narh gestern einen Beschluß
gefaßt/ so müsse man heute auch dessen Konsequenzen wollen.

25) „Diese zwei Klassen bilden jede für sich eine besondere

Abtheilung der Versicherungsanstalt, ihre Brandschaden werden
besonders berechnet und die Beiträge dafür besonders bestimmt,
so daß die für jede Classe zu bezahlenden Entschädigungen gegen
die von ihr zu beziehenden Beiträge zu verrechnen sind." (S. H.26.)

24) „Wenn zwei Gebäude mit einander zusammenhängen,
die ihrer Dachung nach nicht in die gleiche Klasse gehören, ohne
durch eine überall bis über das Dach und an den Giebel desselben

hinaufreichende steinerne Scheidemauer gesöndert zu sein,
z.B. ein Wohnhaus mit Ziegeldach an einer Scheune mit
Schindeldach, so wird das Wohnhaus auch in die zweite Klasse gesetzt,
und der Grund davon im Lagerbuch angegeben."

Diese Nummern fallen ohne Einrede weg.

25) „Gebäude, in denen ein feuergefährliches Gewerbe
betrieben wird, z.B. Pulver, und Oehlmühlen, Pulvermagazine,
Schmelz-, GlaS-, Ziegel- und Hafnerhüuen, Färbereien, Trocknc-
gcbäude, so wie überhaupt Fabriken, zu deren Betreibung Feuer-
cinrichtungcn gebraucht werden, sollen je nach den Umständen
von '/» biö 1 von 1000 höher angelegt werden."

von Lerber kann nun auch diesen Artikel nicht empfehlen-
Habe man gestern die Srroh- und Schindclhäuser nicht gefährlicher
gefunden und höher belasten wollen, so könne man auch heute diese
Gebäulichkeiten nicht höher anlegen.

Watt stimmt ganz diesen Konsequenzen bei und kann daher
den gestrigen Beschluß auch heuce noch nicht loben. Da aber das
Vergangene nicht zu ändern sei, so solle man vom Gegenwärtigen
zu profitiren suchen und diesem tz. eine Gestalt geben, daß denn
doch alle gefährlicheren, entzündbaren Gebäude höher angeschlagen
würden. Er rathe, den §. zurückzusenden.

Sinn er, Major, unterstützt seinen Präopinanten. Man
könne sonst ja Niemanden zumulhcn, in die Anstalt cinziitreceü,
wenn man auf alle Unterschiede der Häuser und ihrer Lage nicht
achte, sie nicht mit in Anschlag bringe.

Morell ist derselben Ansicht und warnt vor den Folgen,
denn sicherlich würden auswärtige Anstalten, der Phönix oder die
-,5s»rAnce pstuSi'à, wo man Rücksicht nehme bei der Schätzung
ans gefährliche Lokalitäten und brennbare, leicht entzündliche
Stoffe, nur an Theilnchmeru gewinnen.

May theilt diese Besorgnisse nicht. DaS bisherige Gedeihen
der Anstalt, die doch schon seit bestehe und auch nichts von
Klassifikation :c. wisse, beweise und sichre auch den Fortgang dieser

Anstalt auch ohne vorliegenden, fast ängstlichen h.

von Lerber tadelt außerdem an diesem Artikel die Worte
„je nach Umständen", weil sie der Willkühr und Parteilichkeit
Tbür und Thor öffneten und ist dafür, daß falls man den §. bei-
behalte, ihn zu neuer Redac-ion zurückzusenden.

A b sti m m u n g :

Für den Entwurf 4 Siimmen.
Für Auslassung desselben gr. Mchrh.

26) „Am Ende eines jeden JahrS wird die für Entschädigungen

und VerwaltuugSkosten zu bezahlende Summe für jede
der durch H. 22 aufgestellten zwei Klassen besonders auSgcmitrelc
und die dazu nöthigen Beiträge durch den RcgierungSrarh be-
stimmt.

Die Beiträge sollen drei von Tausend nie übersteigen. Reichen

sie nicht hin, so macht die Staatskasse die nöthigen
Vorschüsse, welche in den folgenden Jahren zurückerstattet werden"

Watt wünscht hier einen Zusatz. ES scheint nämlich doch
gewiß nöthig, irgendwo den Grundsatz aufzusprechen, daß die

Anstalt nicht gestiftet sei, um zu gewinnen, um Schätze
aufzuhäufen, sondern bloß um Schaden zu decken.

Blumenstein findet solche ausdrückliche Erklärung nicht so
nöthig, da schon der sage, daß blos Entschädigungen
und Verwaltung s kosten auSgemittelt würden, nichts weiter.
Doch wolle man den Zusatz, so habe er nichts dagegen.

R omang glaubt, Herrn Watt'S Zusatz gehöre zu dem Ein-
gang, und

May findet eS reichlicher, ihn zu tz- 12 zu setzen, da dort
vom Zweck der Anstalt die Rede sei.

von Lerber ist anderer Ansicht. Ein Gesetz solle sich durch
seinen Inhalt, seine Bestimmung rechtfertigen, mehr durch eirleö
leereö Gcrühmsel, und schon liege ja der Grundsatz einer SülsS-
anstalt in allen Theilen deö Gesetzes.

Walt nimmt nach dieser Erklärung seinen Antrag zurück.

von Lerber empfiehlt nun die Annahme, mit Auslassung
der auf H. 22 bezüglichen Worte.

A b st i ni m u n g :

Für den Entwurf einstimmig.

Titel VI.
Vorkehren bei Feuersbrünsten.

27) „Sobald ein versichertes Gebäude durch AuSbruch von
Feuer beschädigt oder ganz eingeäschert, oder zu Hemmung des
Feuers zum Theil oder ganz niedergerissen worden ist, ha'r sich
der Versicherle, oder in dessen Namen ein Stellvertreter, um die
Abichatzung deö erlittenen Schadens zu bewerben, und diese soll
auf des RegicrungSstatthalrcrö Befehl in Gegenwart des Unter-
staithalterö durch die zwei nach tz. 12 ernannten Bauvcrständigen
innerhalb drei Tagen nach dem Brande statt haben."

Ohne Einrede angenommen.

26) „Ist das Gebäude in allen Theilen gänzlich abgebrannt,
so bedarf cö keiner Schätzung, sondern blos einer Erklärung, daß
der Schaden als vollständig zu befrachten sei, zu welchem Ende
sich der Unrerstatlhalter und die Schätzer immer auf die Brandstätte

begeben sollen. Die übrig gebliebenen Materialien sind
dann blos alS Kostencrsatz ihrer Abräumung anzusehen."

Ohne Einrede angenommen.

29) „Ist das Gebäude nur zum Theil beschädigt, so wird
von diesem Tdeil die Schätzung nach dem Verhältnisse der
Versicherungssumme gemacht."

Schnell, RegicrungSrath, zeigt, daß in §. 55 ganz die-
selben Worte stehen, wie hier. Dort sei auch von Entschädign!,-
gen die 'Rede und dahin gehöre solche Bestimmung. Daher möge
man diesen §. hier weglassen und biö zu Z. 55 warten, wo er sich
ohuedieß wiederhole.

May schlägt vor, die Bestimmung deö alten Gesetzes über
diesen Punkt hier vorzuziehen.

von Lerbcr, Altschulthciß, möchte den Z. weder weglas-
sen noch das alte Gesetz vorziehen' sondern eine etwaige Modifi.
kaiion sich gefallen lassen, daß nämlich die Schätzung „aewissen-
haft nach der Schätzungssumme" gemacht werde. Dieses Antrag
ward einstimmig angenommen.

50) „Ueber diese Verhandlung wird ein Vcrbalprozeß
aufgenommen, von dem Hausbesitzer oder in dessen Abwesenheit von
dem Hausbewohner unterzeichnet und dem Regierungsstatihatter
eingesandt."

Ohne Einrede angenommen.

51) „Sollte sich der Versicherte über die Schaumig des Scha-
dens beschweren wollen, so hat er sich inner tä'Tagen an den
NegicrimgSstarlhalter zu wenden, der dann auf dessen Kosten eine
zweite Schätzung durch andere Bauverständige anordnet. Diese
letztere Schätzung wird, sie mag höher oder niedriger ausfallen,
als die gültige an Platz der crstern angenommen."

Viele Stimmen beklagen sich über das Unbillige, was darin
liege, daß die zweiten Schätzer unwiderrufiich und nothwendig
alö richtig angenommen würden und



May schlägt vor, lieber nach Analogie des alten Gesetzes

zu versahren und den Regierungsstatthalter erstinstanzlich über die
Richtigkeit der Schätzung entscheiden zu lassen, wogegen denn dem

Kläger, wenn er sich nicht befriedigt finde, eine Appellation an
die Administranvbehörde frei stehe. Die Kosten solcher Prozesse
habe dann der verlierende Theil zu tragen.

von Lerber theilt diese Ansicht nicht. Setze man der
Beschwerde kein Ende, so konnten am Ende S0 Schätzungen über
einen Fall staltfinden. Endlich genügten alle Instanzen nicht mehr.

A b sti m m u n g:
Für den Entwurf entschiedene Mehrheit.

62) „Den im tz. 6» vorgeschriebenen Verbalprozcß hat der
Regierungöstatthaltcr sogleich dem Departement des Innern
einzusenden und mit seinem Bericht zu begleiten, wie der Brand
muthmaßlich oder bekannter Weise entstanden sei. Wenn Vcr.
dacht von vorsätzlicher Brandstiftung vorhanden wäre, so soll
sogleich eine Voruntersuchung darüber statt finden."

Geiser, Hanptmann, will nicht bloß „vorsätzliche Brandstiftung"

sondern auch „grobe Vernachlässigung" gestraft wissen, und
findet cS nöthig, daß den RegierungSstatlhaltern und betreffenden
Beamten darüber spezielle Weisungen gegeben werden.

von Lerber zeigt, wie der vorliegende §. die Forderung
des Hrn. Geiser gar nicht ausschließe, indem ja der RegierungS-
ftatthaltcr verbunden sei, Bericht zu erstatten über die Entstehung
des Brandes.

A b st i m m u ng :

Für den Entwurf Mehrheit.

Titel Vll.
Entschädigungen.

66) „Die Anstalt entschädigt die Eigenthümer der versicherten

durch Feuer beschädigten Gebäude nach dem Verhältniß deS

erlittenen Schadens."

Blum en stein. Schon bei H. 8 hätten sich allerlei Zweifel
und Einwendungen erhoben, von welcher Zeit eigentlich ein Ei-
gentbümcr sich als Mitglied der Anstalt zu betrachten und auf
Entschädigung Anspruch zu machen habe. Hier sei nun der Platz,
darüber eine Bestimmung beizufügen und er schlage daher etwa
folgenden Zusatz vor: „von dem Augenblicke an, wo man sich

nach Titel 1II.IV. über den Beitritt ausweisen kann.

May, StaatSschrciber, findet, daß.sich das von selbst
verstehe, möchte aber statt der Worte „nach dem Verhältnisse:c."
lieber sagen: bis auf den Werth des verassekurirten Betrags.

Meßmer, Vizepräsident, stimmt zu Hrn. Blumenstcin und
möchte noch übcrdicß am Schluß dcö §. den H. 65 (falls er an-
genommen würde) hinweisen.

T schar wer, Schultheiß, schließt sich an Herrn Meßmer,
und empfiehlt sonst die Annahme deS Artikels.

A b st i m ni u n g:
Für den Entwurf mit Hinweisung auf H. 65 Mehrheit.

6ä) „Als Feuerbcschädigungen werden auch angeschen, die-
jcnigen Beschädigungen, welche ein versichertes Gebäude bei einem
Brande durch das Wasser, oder durch daS nöthig gewordene
ganze oder tbeilweise Abbrechen desselben erleiden würde. Eben
so der Schaden an nicht versicherten Gebäuden, die zur Rettung
von versicherten auf Befehl deS die Löschanstalten leitenden Be-
aniten ganz oder zum Theil niedergerissen werden."

von Lerber rechtfertigt den Artikel. ES sei natürlich und
billig, daß, wer Schaden verursache, ihn auch ersetze. Damit
davon kein Mißbrauch gemacht werde, so stünde hier „auf
Befehl des:c. Beamten'"

A b st i m ni n n g :

Für den Entwurf Mehrheit.

65) „Ist das Gebäude ganz oder so weit abgebrannt, daß
der Brandschaden als vollständig betrachtet wird; so wird dem
Eigenthümer die volle Versicherungssumme vergütet. Hat aber
das Gebäude eine blos thcilwcise Beschädigung erlitten, so wird
der zu vergütende Schaden nach seinem Verhältnisse zu der Ver¬

sicherungssumme auSgemittelt und in Bruchthcilen dieser Summe
festgesetzt: der Eigenthümer hat also denjenigen Theil des Scha.
dens selbst zu tragen, der ihm nach dem Verhältnißes nicht
versicherten Werthes, wofür er alâ Selbstvcrsichercr anzusehen ist,
zufällt. Folgende Berechnung wird als Beispiel aufgestellt:

Wenn ein ans L. 20,000 geschätztes Gebäude nur für
L. l0,000, also nur für die Hälfte seines SchatzuugswertheS,
versichert ist, und cS erleidet einen Schaden von L. äo»0
so hat die Anstalt alö Vorsteherin an diesem Schaden
zu vergüten, die Hälfte mir „ 2000

Dieser Artikel wird vielfach angefochten und widersprechend
gefunden mit der gestern festgesetzten Norm in § 62. Hr. Major
Sinner und Watt finden ihn für die Anstalt darum nachtheilig,
weil gewiß kein Eigenthümer cincö steinernen Hauses sich versi-
chern würde, wenn ihm nicht der ganze Werth seiner versicherten
Summe erstattet würde. Die Herren Tscharncr und May möchten
gleichfalls einen andern und zwar den vollen und nicht „Verhältniß-
mäßigen" Ersatz alS Maßstab der Entschädigung annehmen.

von Lerber Altschnltheiß, empfiehlt die Annahme, denn eben
dieses System zwinge die steinernen Häuser um einen höheren
Preis beizutrctcn als bisher.

A b st i m m u n g:
Für den Entwurf 8 Stimmen.
Für eine Entschädigung bis auf den Werth des

verassekurirten Betrags gr. Mehrheit.

66) „Ist keine Vermuthung der Brandstiftung vorhanden,
welche eine gerichtliche Untersuchung gegen den Eigenthümer des
Gebäudes zur Folge hat, und erklärt sich derselbe zum Wieder-
aufbau deS Gebäudes, so wird die Entschädigung in folgenden
drei Terminen durch den RegierungSstatthalter bezahlt:

Ein Drirtheil unmittelbar nach dem Brand.
Cm Drillheil wenn der Dachstuhl aufgeführt ist.
Ein Drillheil wenn der Bau beendigt ist."

Roman g verweißt auf §. 69, wo das Verfahren beschrieben
ist, wenn das Hans nicht wieder aufgebaut wird. Dort habe
man auf das Unterpfandsrecht Rücksicht genommen, so möge man
cS hier auch thun. Nicht die Erklärung reiche hin, daß jemand
sein Hauö wieder bauen wolle, sondern es sei auch nöthig zu
wissen, ob das UuterpfandSrccht vom Alten auf daS Neue übergehe.

v. Lerber findet solche Beschränkungen hier nicht am Orte.

Abstimmung:
Für den Entwurf gr. Mehrh.

67) „Ist nur ein theilweiser Schaden zu vergüten, so wird
derselbe alsobald nach der Reparatur bezahlt."

Watt findet cS unbillig, den theilwcisen Schaden, der über-
dieß hier in keinem Verhältniß angegeben sei, erst nach der Re-
paratur bezahlt zu bekommen.

May findet die Bemerkung des Hr. Watt richtig, nnd wünscht
auch eine Bestimmung oder Erklärung darüber, wie lange ma.i
einen Schaden einen „theilwcisen" heißen könne.

v. Lerber gibt darüber eine Erklärung und so wird der
Entwurf fast einstimmig (gegen 6 Stimmen) angenommen.

68) „Die nach den letzten zwei Artikeln erforderlichen
Bescheinigungen sollen durch den Unterstarthalter ausgestellt werden."

Ohne Einrede angenommen.

69) „Will der Brandbcschädigte sein Gebäude nicht wieder
aufbauen, so hac er sich durch den RegiernngSstarthalter bei dem

Departement deS Innern darüber zu erklären, welches ihm, wenn
das Gebäude nicht unrerpsändlich verhaftet ist, oder wenn er die
wohlbcscheinigrc Einwilligung der Hypothekar-Gläubiger beibringt,
den EnrschädigungSbetrag in drei gleichen Stößen von 6 zu 6
Monaren bezahlen wird."

Ohne Einrede angenommen.

fici) „Derjenige Versicherte, welcher sich der Polizei- und
Feuerordnung zuwiderlaufender Nachläfsigkc>rcii schuldig gemacht
har, ist nach den bestehenden Gesetzen und Verordnungen zu



bestrafe«/ und wenn er nach dem Urtheil des competemen Richters

durch eine solche schwere oder muthwillige Nachläßigkeit oder
Unvorstcht/ der Urheber des Brandes gewesen ist/ so kann er
durch den Richter um einen Vierlheil der ihm zukommenden
Entschädigung bestraft werden. Dieser Vicrtheil wird zu Handen der
Anstalt innebehaltcn oder den verlustigen UntcrpfandLgläubigern
ausbezahlt."

Watt will hier den Unterschied zwischen muthwilliger und
unverschuldeter Nachläßigkeit eintreten lassen, und für mulh-
willige die Strafe von der Hälfte der Entschädigung festsetzen.

No mang will das Wort „muthwillige" ganz weglassen und
eine Bestimmung beifügen/ welche die RcgierungSstatthalter
verpflichtet/ immer sogleich an Ort und Stelle einen summarischen
Vcrbalprozeß über die Ursache des Brandes aufzunehmen.

Morell meint/ betreffend die Verordnung der zurückbehaltenen

Entschädigung/ so lkönne man wohl hier eine Erklärung zu
Gunsten der Gläubiger geben.

Mar? macht darauf aufmerksam/ wie dieser §. eigentlich nicht
zu bestimmen habe/ daß derjenige/ welcher gegen Polizei - und
Feucrordnung sich verstößt/ zu bestrafen sei. Das verstünde sich

von selbst. Hier sei nur zu bestimmen/ daß jemand unter be-

stimmten/ angegebenen Fälle»/ auf seine Entschädigung oder einen
Theil derselben verzichten müßte/ oder besser/ durch den Richter
seiner Entschädigung „verlustig" erklärt werde.

Tscharner/ RegierungSrath will das Wort „Nachläßigkeit"
weglassen/ und „gesetzwidrige Handlungen" setzen. Nach solcher
Aenderung könnte man auch die Redaktion in Betreff der
richterlichen Strafe und Vorcnthaltung für Entschädigung verbessern/
und selbst die ganze Entschädigung bei schwerer Schuld vorenthalten.

Abstimmung-
Für den Entwurf mit der einzigen Redaktionsverbesserung

des Hrn. May Mehrheit.
Für die Aenderung des Herrn Tscharner Mehrheit.

AlS der Herr Präsident noch den Antrag des Hrn. Morell
ins Mehr setzen will/ erklärt der Herr Schultheiß Tscharner/
daß unmöglich noch andere Anträge in Frage stehen könnten - da
sich bereits die hohe Versammlung schon für Annahme des
Entwurfs entschieden habe. Hierin stimmen die Herren Schnell und
von Lerber iibercin und ersterer zeigt überdieß/ wie schon der
zweite Beschluß die Aenderungen des Herrn Tscharner weder
reglemcntarisch gültig seien / noch überhaupt hiehcr gehörten/
sondern unter Tit. VIII. wo von, Ausschluß von der Entschädi-
gung die Rede sei.

Die Versammlung beschließt nichts weiter.

41) „Wenn die Anstalt einen Versicherten entschädigt hat/
so tritt sie für das Bezahlte in alle Rechte desselben gegen den
Urheber des Brandes."

Ohne Einrede angenommen.

Titel VIII.
Ausschluß von der Entschädigung.

42) „Jeder Schade, der aus Mangel an nöthiger Vorsicht
in der Aufbewahrung und Behandlung von Schießpulver oder
anderer leicht entzündbarer und explosionsfähiger Stoffe durch
bloße Zertrümmerung entsteht und nicht von -einem Brande
herrührt, ist nicht als ein von der Anstalt zu vergütender Brandschaden

anzusehen. ES soll daher derjenige Versicherte, in dessen

Haus auf solche Weise ein Schaden entsteht/ keinen Anspruch auf
Entschädigung machen können."

von Lerber macht ans einen Mangel oder eineUngenauig-
keil des Ausdrucks aufmerksam. ES sei nämlich nicht der zn
bestrafen/ in dessen Hauö ein Feuerschaden durch Nachläßigkeit
entsteht, sondern derjenige, welcher den Schaden verursachte.
Diese Aenderung der Redaktion gebe er als Rapporteur zum
Voraus gerne zu. Sonst sei der tz. wohl anzurathen.

Watt tadelt noch die Ungenauigkeit, daß hier von Explosionen

die Rede sei, welche man nicht als Brandschaden ansehen
wolle,- und doch sei der Brand sehr oft die Folge solcher Explosion.

May will die vorgeschlagene Aenderung des Herrn Rapporteur

nicht zugeben. Man könne und dürfe nicht unterscheiden
zwischen dem Gesinde des Hauses und dem Hausherrn selbst, der
wohl verantwortlich sei für seine Gesellen.

von Lerber erwiedert dem Herrn Watt, daß Zertrümmerung

doch kein Brandschaden sei, daß aber, wenn der Explosion
eine Flamme folge, dann erst der Brand angehe und von da an
auch erst die Entschädigung der Feucrassekuranz. — Mit Herr»
May kann der Redner nicht übereinstimmen. -

Abstimmung:
für den Entwurf ohne alle Aenderung 45 Stimmen,
wer die Aenderung des Herrn Rapporteur auf-

nehmen will 56 Stimmen.
Der letztere Satz deS §. heißt also: „ES soll daher derjenige

Versicherte, der sich selbst, verschuldeter Weise, durch Aufbewahrung
obiger Gegenstände Brandschaden verursachte, keinen Anspruch te."

(Fortsetzung folgt.)

Nachträgliche Berichtigung.

Bei der Behandlung der Polensache am 10. d. war cS dem
Concipicnten anfangs nicht möglich, die verschiedenen Rapporte
und mannigfachen Anträge der Majorität und Minorität des
RegierungSrathcS sowohl und deö diplomatischen Departements,
als die Schreiben und Vorschläge des Vorortes und der Nach,
barkanlone gehörig zu unterscheiden. So kam eS, daß er einen
der Redner in seinen Beziehungen zu jenen Rapporten nicht im-
mer gehörig verstand und bei der schnellen und häufigen Aufein-
andersolge der Redner sogar die Aeußerungen desselben mit an-
dern verwechselte. Ich rede hier von den Worten des Herrn Re-
gierungSratbS NcuhauS, und Referent bedauert um so mehr
seinen Irrthum, als der geistreiche Vortrag deS Herrn Neu h au 6

alle die edeln Gründe, welche die Majorität deS diplomatischen
Departements zur Wiederaufnahme der Polen bestimmte,
in ihrer ganzen Kraft und Wahrheit entwickelte und sich aufs
entschiedenste zu Gunsten derselben auSsprach.

Möge dieser Nachtrag hinreichen, die Verhandlungen vom
10 d. einigermaßen zu berichtigen, und es dem Concipiemen er-
laubt sein, schließlich die Worte deö Dichters zu seiner Entschuldigung

anzuführen:
„Das ganze Leben ist voll Widerspruch,
Wie sollte sich ein Blatt nicht widersprechen?"

Bern den 15. Februar 1854.
H er 0 l d.



Ui'0. 5.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 17. Hornung 1831.

(Nicht offiziell.)

Aktenstück.
Nachtrag zu der Sitzung vom l0, Hornung l8)Z in Betreff der

P o l c n s a ch e.

Vortrag des diplomatischen Departementes
an den

Großen Rath der Republik Bern.

Tit.
Ein unerwartetes Ereignis zwingt daö diplomatische Departement

früher als cS glaubte Sie wiederum mit der Angele-
gcnheit der polnischen Flüchtlinge zu behelligen. Der letzte Beschluß
deS Großen RachS ging dahin, ihnen trotz der Eröffnungen Frankreichs

vom 11. November den Fortgcnuß des Asylecchts in hiesigem
Kanrone zu gestalten. Bern wollte nach neun Monate hindurch
ehrenvoll geübter Gastfreundschaft die Unglücklichen nicht gegen
ihren Willen, und also vielleicht mit Gewalt von seinem Hccrde
stoße»/ und nach England, Portugal, Acgypten oder Algier
tranöportircn lassen.

Diese Handlungsweise trug ihre guten Früchte. Frankreich,
allen Vorstellungen der Schweiz, daß nach staatsrechtlichen Grundsätzen

die Verpflichtung auf ihm laste, die aus seinem Gebiete in
den Kanton Bern cingcdrungenen Polen wieder aufzunehmen, bis
dahin verschlossen/ schien endlich die Begründlheit derselben
anzuerkennen. Hundert und acht Polen, welche den König in einer
Bittschrift um Wiederaufnahme gebeten/ erhielten die Erlaubniß/
nach Frankreich zurückzukehren. Sie reisten unverzüglich ab.
Bald ward die Regierung gewahr/ daß auch Pole»/ welche die
fragliche Petition nicht unterzeichnet / der nämlichen Gunst
theilhaftig wurden. Deeser Umstand/ welchen ein considentiellcS
Schreiben deS eidgenössischen Geschäftsträgers in Paris zum
Voraus angekündigt / überzeugte sie/ daß der französische Gesandte
in der Schweiz sehr liberale Instruktionen in Bezug auf jene
Flüchtlinge erhallen hatte.- In der That äußerte sich derselbe,
erst mündlich, dann schriftlich, daß er ermächtigt sei, mit wenigen
Ausnahmen, allen Polen, welche dem Inhalte der ersten
Bittschrift an den König bcurettcn wollten, Pässe nach Frankreich
zu ertheilen.

Die Sorge der Negicrung ging nun dahin, alle Mittel der
Ueberzeugung anzuwenden, um die polnischen Flüchtlinge zur
Benutzung deS ihnen gestalteten Wiedereintritts in Frankreich zu
bewege». Viele leisteten ans der Stelle der deßhalb an sie gerichteten
Aufforderung Folge, die übrigen dagegen, sichtbar angetrieben
von ihrem sogenannten Ehrcnkomile, daS nach wie vor den Maß-
regeln der Regierung Hindernisse in den Weg zu legen suchte,
bcharrtcn aus dem Entschlüsse, die Schweiz nicht verlassen zu
wollen. Cocrzitivmittcl konnten dem letzten GroßrathSbeschlusse
zufolge gegen sie nicht angewendet werden.

So geschah cS, daß die Verminderung des PolendetaschementS
im Kanton Bern nicht ganz denjenigen Fortgang hatte, ans

welchen man zu zählen berechtigt war. Indeß reiöten von den 393
Polen, welche auf den 1. December noch im Lande sich befanden,
bis zum 2v. Januar ab 18 Mann, die den von Seite Frankreichs
eröffneten Durchpaß benutzend, nach England, Frankreich und
Aegyplcn sich begaben, und 206 Mann, die lediglich nach Frankreich

zurückkehrten. Unter diesen befanden sich mehrere Offiziere,
und sogar ehemalige Glieder des polnischen EhrenkomiteS wie die'
Obersten PaSkowiez und Jankowiez, die Oberstlieutenants Lclewel
und LezepanowSki, die Majore Plocheky, Tobten und andere.
Am 20. Januar waren noch 187 Mann im Kanton.

Unter denjenigen Polen, welche nach Frankreich zurückzukeh-
ren sich weigerten, bemerkte man inzwischen eine ungewöhnliche
Bewegung. Die DetaschcmcmS von Prnntrul, Courtelary und
Delsberg verließen zum größten Theile ihre bisherigen Stand-
quartiere und vereinigten sich mit dem Hauptdepot in Viel. Die
Thätigkeit des EhrenkomiteS verdoppelte sich; eö empfing im
Laufe Januars bedeutende Summen Geldes, und ersuchte dem

ungeachtet das Centralpoleneomitc um Bezahlung der UnterhaltS-
kosten für die im Lande gebliebenen Flüchtlinge.

Ehe über diesen Stand der Dinge die nöthigen Erkundigungen
eingezogen werden konnten, lief die Kunde ein, daß die Mehrzahl

der Polen (etwa 110-120 Mann) Bicl und den Kanton-
Bern plötzlich verlassen, und sich nach dem Kanton Waadl gewen-
dct hätten. Das Gerücht setzte hinzu, cS stehe in den sardinischen

Staaten ein Aufstand bevor, an dem sie wahrscheinlicher-
Weise Theil zu nehmen gesonnen seien. Sogleich benachrichtigte Bern
den h. Vorort und dieStaatSräthe der KanioneGenf und Waadtvon
dem Abzug der Polen und den an dieses Ereigniß sich knüpfenden
Vermuthungen. Gleichzeitig ward allen Polizeibehörden der
Besebt gegeben, den wider Wissen und Willen der Regierung
fortgezogenen Flüchtlingen im eintretenden Falle den Wiedereintritt

in den Kanton zu verweigern.
Am 2. Februar erhielt der Negierungsrach ein Schreiben

deS StaatSralhS von Waadt, worin derselbe meldete: Auf die
erste Anzeige Berns von den Bewegungen der Polen habe er
Anstalten getroffen, nm über deren Anwesenheit im Kanton und
alifällige Zwecke sich Gewißheit zu verschaffen, das Ergebniß
derselben sei aber nicht befriedigend gewesen; man habe erfahren,
daß wirklich viele Polen und andere politische Flüchtlinge im
Lande seien, aber zugleich bemerkt, daß ihr Aufenthalt absichtlich

verheimlicht werde. Dieß habe die Polizeimaßregeln der

Regierung, welche sogar Militär aufgeboten, durchaus unwirksam
gemacht. Am 1. Februar um st Uhr Morgens, seien plötzlich
150 Polen bewaffnet in Npon erschienen, hätten eines Schiffes
sich bemächtigt, und ungeachtet aller Ermahnungen von Seite
deö RegierungScommissälS von Land gestoßen.

Wie diese Flüchtlinge nun am südlichen Ufer deö SeeS landeten,
dort von Genfertruppen gefangen und entwaffnet wurden, daraufvon
Neuem sich wieder einschiffen und unter Militärbedcckung nach

Koppet, KantonS Waadt, zurückführen lassen mußten, ist aus
den öffentlichen Blättern hinlänglich bekannt, und gehört auch

nicht in diesen Vortrag; das Departement geht also zu den

fernern Ereignissen, in Betreff der genannten Polen, das heißt, zw



dem von Seite des Standes Waadt an Bern gestellten Begehren/
dieselben inner seinen KantonSgrenzen wieder aufzunehmen / und
den regierungsräthlichen Beschluß vom 28, Januar zurückzuziehen/
über.

Der Andrang von mehrern hundert politischen Flüchtlingen
verschiedener Nationen / und der in Folge dessen versuchte Angriff
auf einen fremden Nachbarstaat, hat augenscheinlich die

Negierungen von Waadt und Genf in große Verlegenheit gesetzt.

Wenn das Unternehmen auch einstweilen mißlungen, so ist doch

so lange keine Bürgschaft vorhanden / daß eS nicht mit günstigerm
Erfolg erneuert werden dürfte, als jene Leute in den beiden Kantonen
verbleiben. Ihr erstes Augenmerk muß also auf Befreiung ihres
GebietS von denselben gerichtet sein. Sie glauben nach ziemlich
allgemein geltenden staatsrechtlichen Grundsätzen sie denjenigen
Staaten zurücksenden zu dürfen, auS deren Landen sie zu ihnen
gedrungen. Der Vorort selbst hat durch Schreiben vom 30. Jan.
sie auf diesen Pfad gewiesen.

Dem gemäß zeigte der Staatsrath von Waadt der hiesigen

Negierung am 2. dieß an, daß er Befehle gegeben, die zu Coppet
von Genfcrtruppen ihm übergebenen, aus dem Kanton Bern her-
kommenden Polen, wieder nach dessen Grenzen instradiren zu

lassen, und zwar unter militärischem Begleite, und ohne Rücksicht, ob

dieselben freiwillig oder unfreiwillig sich diesen Verfügungen unterziehen

würden. Der Regierungsrath antwortete Waadt, daß er diese

Flüchtlinge nicht mehr aufnehmen könne, weil sie ohne sein
Wissen und seine Einwilligung den Kanton verlassen hätten,
und nun, glaubwürdigen Berichten zufolge, wider ihren eigenen
Willen der Republik Bern wieder aufgedrungen werden sollten.

Natürlich setzte diese Antwort die Regierung WaadtS in
nicht geringe Verlegenheit. Bern weigerte sich den Polen den

Wiedereintritt zu gestatten, und diese wünschten ihn nicht nur
nicht, sondern verwahrten sich sogar dagegen. Die Anstalten zn
gewaltsamer Vollziehung der Weisungen des VorortS wurden also

momentan eingestellt und eö erschienen waadtländische Abgeordnete
in Bern, um dessen Negierung zu bewegen, sowohl allgemeinen
staatsrechtlichen Rücksichten, als der im gegenwärtigen Augenblicke

besondern kritischen Lage der Kautone Waadt und Genf
als getreue EidS- und Bundesgenossen Rechnung tragend, die

gegen die fraglichen Polen verhängte Sperre wieder aufzuheben.

Dieses Ansuchen, unterstützt von einem Abgeordneten dcS

KanlonS Genf, veranlaßte im Schooße der Regierung eine neue

Berathung über Handhabung oder Zurückziehung beS Beschlusses
vom 3. Februar. Die Mehrheit zeigte sich abgeneigt, dem Wunsche
der beiden Stände zu entsprechen; die Minderheit dagegen glaubte,
es sei Bern nicht nur durch allgemeine staatsrechtliche Grundsätze,
die eö gegen Frankreich geltend gemacht, sondern auch durch
Bestimmungen dcS positiven öffentlichen Rechlö der Schweiz, und

zwar namenilich durch das Concordat wegen den Heimathlosen
vom 3. August 1819 verpflichtet, die auS seinem KanronSgebiele
heimlich in dasjenige des Standes Waadr gedrungenen Polen
wieder aufzunehmen. Indeß ward beschlossen, in dieser wichiigen
Angelegenheit keinen Entscheid von sich aus zu nehmen, sondern
dieselbe dem Großen Rathe vorzutragen.

Zu diesem Ende erhielt das Departement die Weisung,
unverzüglich seine gutächtlichen Ansichten über das auf einer vor-
ortlichcn Intimation beruhende Begehren der Stände Waadt und
Genf Euer Tit. zn eröffnen und mit den geeigneten Anträgen
zu begleiten. Das Resultat setner daherigen Berathungen ist
analog demjenigen des RegierungSracheS, das heißt, die Meinungen

sind getheilt, weil die Hauptfrage aus zwei verschiedenen
Gesichtspunkten aufgefaßt wird. Hier jedoch bilden die so eben
angeführten Gründe der Minderheit im RegierungSrarhe die
Majorität, welche demnach aus höheren Rücksichten des Rechts
und der Politik folgende Anträge Encr Tit. zur Genehmigung
zu empfehlen sich erlaubt:

1) Sämmtlichen gegenwärtig in den Kantonen Genf und Waadt
befindlichen Polen, welche vermitteist Vorweisung der seiner
Zeit erhaltenen DuldungSschcinen beweisen können, daß sie

zu dem im April 1833 aus Frankreich auf das Gebier der
bernischen Republik übergetretenen polnischen Dctaschemcnlc
gehört, wird der Wiedereintritt in den Kanton Bern, und
der einstweilige Fortgcnuß dcS ihnen vom Großen Rathe am
19. December gewährten AsylrechtS, jedoch ohne Zusiche-

rung obcrkeitlichcr Unterstützungen zu Bestreitung ihres
Lebensunterhalts, gestartet.

2) Polen, welche sich nicht in diesem Falle befinden, sei
es, daß sie nie zum berncrischen Depot gehört, oder als
frühere Bestandtheile desselben bereits mit Pässen nach Frankreich

zurückgekehrt sind, bleiben, so wie die gegenwärtig in
den Kantonen Waadt und Genf stationieren politische»
Flüchtlinge anderer Nationen, bis auf fernere Verfügung,
von der im Art. 1 erwähnten Begünstigung ausgeschlossen.

3) Indeß wird der Kanton Bern bei dem h. Vororte, und
nöthigenfallS bei der Wgsatzung sich dahin verwenden, daß
die Frage wegen einstweiliger oder definitiver Duldung dieser

politischen Flüchtlinge im Prinzip wie in allen daraus
abzuleitenden Folgen, zur eidgenössischen BundeSangelegcn-
hett gemacht, und auf der Stelle Vorsorge getroffen werde,
um durch Entfernung von den Grenzen der Schweiz Neu-
tralität derselben gefährdende Verwicklungen mit fremden
Staaten zu verhüten.

Die Minderheit des Departements dagegen pflichtet den
Ansichten der Majorität des RegierungörathS, welche den Kanton
Bern für die heimlich entwichenen Polen gesperrt hat, bei, und
schlägt Ihnen, Hochgeachtete Herren, folgenden Beschlusseöent-
wurf zur Annahme vor:

1) Den ohne Vorwissen und Einwilligung der Regierung Berns
von diesem Kanton fortgezogenen, nach einem mißlungenen
Angriffsversuche auf einem Nachbarstaat, in den Kantonen
Genf und Waadt aufgefangenen, und von da gewaltsamer
Weise wieder nach dem Gebiete der hiesigen Republik in-
ftradirten Polen, bleibt einstweilen, in Bestätigung der dahc-
rigen regierungsräthlichen Beschlüsse, der Wiedereintritt in
den Kanton Bern untersagt.

2) Hingegen wird der Stand Bern, sowohl in Bezug auf diese
als alle übrigen politischen Flüchtlinge in den Kantonen
Waadt und Genf, sich bei den, h. Bororte, und nöthigenfallS

bei der Tagsayung dahin verwenden, daß die Frage
wegen deren einstweiligen oder definitiven Duldung im Pnn-
zip wie in allen daraus abzuleitenden Folgen, zur
eidgenössischen BundeSangelegenhcic gemacht, und auf der Stelle
Vorsorge getroffen werde, um durch Entfernung von den
Grenzen der Schweiz, Neutralität derselben gefährdende
Verwicklungen mit fremden Staaten zu verhüten.

AlleS aber u. f. w.
Bern den 8. Februar >83si.

NamenS des diplomatischen Departements:
Der Sekretär:

Si^. Moritz v. Stürler.

Der vorstehende Vortrag wird vom RegiernngSrath an den
Großen Rath gewiesen, mit folgenden Anträgen:

1) Daß er rücksichtlich deS Wiedereintritts der auS dem Kanton
Bern in die Kantone Waadt und Genf gezogenen polnischen
Flüchtlinge der Ansicht der Minderheit deS Departements
beipflichtet, welche den Wiedereintritt nicht gestatten will.

2) In Betreff der früher nicht im hiesigen Kanton gewcfenen
Polen und anderer in den Kantonen Waadt und Genf sich
befindlichen politischen Flüchtlinge pflichtet der RegierungS-
rath dem Antrag deS Departements bei.

3) In Abweichung vom Antrag deS diplomatischen Departe¬
ments trägt der RegiernngSrath an, daß von Seite der hie-
sigen Regierung keine Verwendung Statt finde, um die
Angelegenheit der ans dem Kanton Bern weggezogenen Polen,
welche wieder zurückkehren wollen, zn einer eidSgenöfsifchcn
zu machen.

Bern den 8. Februar I83si.
NamenS des RegierungörathS:

Der Staatöschreibcr:
Six. F. M a y.



(Fortsetzung der vierten Sitzung.)

Brandversicherungsanstalt.
43) „Derjenige, der durch Urtheil des kompetenten Richters

überwiesen ist, daß er der vorschliche Urheber des Brandes gewe-
sen, wird nicht nur alles Schadenersatzes für stch und seine
Erben verlustig, sondern nebst gesetzlicher Bestrafung als Brandstifter
für alle Kosten und Folgen zu belangen sein. In diesem Falle
kommt die Brandvergmung, wenn das Gebäude unterpfändlich
verhaftet war, dem verlustigen UnterpfandSgläubigcr bis auf den

Betrag seiner Ansprache zu.

Belrichard will den zweiten Theil dieses §. weggelassen
wissen. (Ueberdieß sei eine «»nöthige Ueberfüllung des AuS-
drnckS in der französischen Ausgabe des Entwurfes.) Es könne
stch ja der Gläubiger an den Brandstifter halten und von ihm
seine Schuld reklamiren, die Assckuranzanstalt habe sich damit
nicht zu befassen.

Blumen sie in ist anderer Ansicht. Wolle man die Häuser
nicht ganz im Werthe sinken lassen, oder allen Kredit auf die-
selben untergraben, so müsse man die Unterpfandsgläubiger sicher
stellen. Der Anstalt stehe ja schon nach 41 das Recht der
Reklamation gegen den Eigenthümer zu.

Abstimmung:
für den Entwurf Mehrheit.

Haag, Handelsmann, wollte noch irgend eine Bestimmung
über den Brandschaden, welche durch Kriegs- und Feindeözüge
veranlaßt werden, beigefügt wissen.

DurchS Handmehr erklärt sich die Versammlung für die
Erheblichkeit dieses Antrags und wies ihn zur Begutachtung an
RegicrungSrath.

Titel IX.
Verbot der Stcuerbewilligungen.

44) „Da jeder Eigenthümer von Gebäuden an dieser Anstalt
Theil nehmen und sich dadurch den vollen Ersatz der Versiebe-
rungSsumme zusichern kann, so soll der RegierungSrach keine

Brandsteuern mehr bewilligen und den Brandbeschädigrcn alles
Steucrsammeln gänzlich untersagt sein."

Einige Redner sprechen sich gegen diesen h. aus, indem
man es dem RegicrungSrath überlassen solle, wo er öffentliche
Aufrüse aus allgemeinen Mitgefühl erlauben wolle oder nicht.

von Lcrber dagegen vertheidigt den Entwurf.
Abstimmung:

Für den Entwurf große Mehrheit.

Titel X.
Vorschriften für die Verwaltung der Anstalt.

Tscharner, Regierungsrath, schlägt vor, diesen ganzen
Titel, insofern er eigentlich nichts alö Verwaltungömaßregcln
enthalte, und der Exceucivtheil des Gesetzes sei, dem Regie-
rungSrath zu überweisen. Schon sei ja der RegicrungSrath für
alle seine Schritte verantwortlich, also auch für die Vetwaltung
und Erhaltung der Anstalt. Er stimme ganz dagegen, daß dieser

Titel mir in das Gesetz aufgenommen werde. — Mir dem

Redner stimmen noch die Herren HanS Schnell, Blumenstein tc.
übereilt.

Landammann läßt die Versammlung abstimmen, ob sie

diesen Titel anikelwcise berathen wolle, und diese Versammlung
entscheidet sich dafür.

Schnell, Regierungsrath, glaubt dagegen, daß zuerst die

von Hrn. Tscharner erhobene Vorfrage inü Mehr zu setzen sei.

Landammann. Ja, man müsse sich an die Beschlüsse
des Großen Rathes halten, und eben habe der Große Rath sich

für die artikclweise Berathung entschieden.

Die Artikel
45) „Den Amtschreibercien ist sowohl die Ausfertigung der

Versicherungsscheine alö die Führung der bei jeder Kirchgemcinde
zu haltenden Lagcrbücher übertragen."

19 -
46) „Jedes versicherte Gebäude soll von ihnen in diese nach

Formular zu haltenden Lagerbücher eingeschrieben werden."

47) „Sowohl in diesen Lagerbüchern als in den
Versicherungsscheinen sollen angezeigt werden:

-i. Der Tag der Ausstellung deö Versicherungsscheines.
b. Die Ortschaft, wo das Gebäude steht.
«. Der Name des EigenlhümerS.
ll. Die Nummer des Gebäudes.
e. Dessen Bauart und Dachung.
I. Dessen Länge und Breite, und die Anzahl der Stockwerke.
T- Dessen Bestimmung oder Gebrauch.
6. Die Klasse, in welche es laut è-22 nach seiner Dachung

gehört.
Die Summe, der Schätzung des ganzen Werthes.

K. Die Summe, für welche es versichert worden ist."
48) „Von diesen Lagerbüchern sollen drei durchaus

übereinstimmende Ausfertigungen durch die Amtschreibereien gemacht;
eine davon in der Kirchgemeinde, eine für das oberamtliche
Archiv in der Amtschreiberei behalten und eine dritte dem Departement

des Innern eingehändigt werden."

werden jetzt gelesen und durchâ Handmehr dem Regierungsrath
überwiesen.

4s) „Die im Laufe des Jahrs zu bezahlenden
Entschädigungssummen und VerwallungSkosten werden von der Staatskasse
vorgeschossen. Diese Vorschüsse werden durch die Beiträge der
Versicherten zurück erstattet."

Watt bemerkt, ob die Vorschüsse, welche die Staatskassa
machte, ohne Zinsen wären, erhält aber darüber keinen Beschluß.

50) „Sobald der Regierungsrath die Jahresbeiträge
ausgeschrieben hat, werden die Regierungsstalthalter den Bezug
derselben durch die Unterstatthaltcr besorgen lassen, und die Gelder
zur Verfügung der Verwaltungsbehörde bereit halten."

Belrichard findet es unstatthaft, daß durch die Unterstatthalter

die Beiträge bezogen werde» sollten. Leicht fänden sich
andere Menschen, z. B. die Einnehmer. Diese seien überdieß
Finanzbeamte, was die Unterstatthalter nicht wären.

Watt stimmt seinen Präopinantcn bei nnd fügt noch hinzu,
daß die Unterstatthaltcr ohnedieß so gering besoldet wären ic.

Tscharner, Regierungsrath, fragt, ob man denn eigene
Agenten aufstellen wolle. Schon lange sei die Einrichtung
getroffen, daß die Unterstatthaltcr diese Einzüge besorgten, ihre
Besoldung sei schon darauf berechnet, daher sei die Zumuthung
an dieselben nicht zu stark.

Nossignolat unterstützt den Hrn. Belrichard und Watt.
von Lerbcr dagegen stimmt zum §.

Abstimmung:
Für den Entwurf Mehrheit.

51) „Nach geschehener Aufforderung sollen die Versiche-
rnngSbeiträge inner 14 Tagen an die Unterstatthaltcr bezahlt
werden."

52) „Geschieht dieses nicht, so wird der Unterstatthalter
jedem Saumseligen seinen schuldigen Beitrag gegen Quittung
bei Hause abfordern, und sich für jede Abforderung und Quittung

Btz. 2 alö Kostenvergütung bezahlen lassen."

Lüthardt, Hauplmann, bemerkt, daß hier von „Aufforderung"
die Rede sei, und er sich wohl gegen die Bedeutung dieses Wortes

verwahre, wenn es heißen solle, daß die Aufforderung Sonn-
tags von der Kanzel verlesen werde, denn er ginge nicht immer in
die Kirche. Man könne durchs Amtsblatt oder wie sonst die
Aufforderung ergehen lassen.

Ohne weiteren Beschluß angenommen.

53) „Falls dieser Abforderung dennoch in einer neuen Zeitfrist

von 14 Tagen kein Genüge geleistet würbe, so soll der
Saumselige auf dem Wege des Rechts zur Bezahlung angehalten

werden. Die Abforderung kann an die Bewohner der Häuser

gerichtet werden, welche berechtigt sind, den Betrag von dem

zu bezahlenden Mieth- oder Pachtzins abzurechnen."



Müh le m ann spricht gegen die zweite Hälfte des Artikels.
Die Miether nämlich oder Pächter dürfe man mit nichts bela.
sten, denn der Eigenthümer allein habe sein HauS versichert.
Daher solle man diesen zweiten Theil weglassen.

Walt wünscht noch den Zusah: auf dem „kürzesten"
Wege das Recht, denn es gäbe gar mancherlei und sehr weitläufige.

Abstimmung:
Für den Entwurf 54 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 50 „

Fünfte Sitzung.

Freitag den 14. Hornung i«Z4.
(Vormittags 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
Prolokollgenehmigung. — Beeidigung eines neu eingetrenen

Mitgliedes.

Fortsetzung des BrandversicherungSgesctzes.
54) „Wo unbewohnte öffentliche Gebäude oder Anstalten

sind, hat man sich an die Verwaltung derselben zu wenden, und
für die in GeldStag liegenden Gebäude sind die bestellten Gelds-
verordneten angewiesen, diese Beiträge aus der GeldStagSmasse
zu bezahlen, welchen sowohl bei Betreibungen als in Geldstagen
ein spezielles Pfandrecht auf die betreffenden Gebäude zusteht."

Steinhau er, Oberstlieutenant, Romang, Gerichtspräsident

Sträub, Oberstlieutenant, stimmen darin übercin, daß
es besser sei, wenn nicht aus der „GeldStagSmasse" bezahlt werden
müsse, sondern die Staatskasse angehalten sei, in dem betreffenden

Fall Vorschüsse zu machen.

von Lerber dagegen vertheidigt den Entwurf und so wird
er angenommen.

55) „Für jeden bezahlten Beitrag wird eine Quittung aus-
gestellt."

Watt findet eS gut, daß eigne Formularen für die Quit-
tungcn gedruckt würden, doch beider Abstimmung ist

Für den Entwurf große Mehrheit.

56) „Der Regicrnngörath ist befugt, denjenigen Personen,
welche sich durch Herbeieilung und ausgezeichnete Thätigkeit bei
Feuersbrünsten um ihre Mitbürger und um die Anstalt besonders
verdient gemacht haben, aus der Kasse der Anstalt Belohnungen
zuzusprechen."

Watt wünscht, daß nicht blos die hier bezeichneten Beloh,
nlingen ertheilt, sondern noch weitere ausgesprochen werden soll-
ten. Nicht blos der sei zu belohnen, der einen Brand mit
tilgen helfe, sondern auch solche Leute, die durch zweckmäßige
VorkehrungSmittel, durch Erfindung und Vervollkommnung von
Rettungö - und Löschanstalten sich verdient machten.

Blumen st ein .unterstützt seinen Präopinantcn und schlägt
noch überdieß vor, auch solchen Leuren Prämien zu ertheilen,
welche im Augenblicke der Gefahr durch Abbrechen alter Häuser
die FeuerSbrunst und ihr Umsichgreifen verhinderten. Oft rette
man nämlich durch Abbrechen oder Einrcißcn einer kleinen Hütte

eine ganze Straße und leicht verstehen sich die Eigenthümer zu

solchem Schritte, wenn sie wissen, daß sie aus der Anstalt Bei-
träge zu neuem, zweckmäßigcrem Aufban bekämen.

May bittet, sich nicht zu weit vom Thema zu entfernen.
Hier in das Gesetz gehörten solche Aufforderungen und Versprechungen

nicht, wenigstens nicht in größerm Umfang, alö sie der
Artikel schon enthalte.

s Abstimmung:
Für den Entwurf Mehrheit.

57) „Ueber die Einnahmen und Ausgaben der Anstalt soll
alljährlich dem Rcgierungörathe Rechnung abgelegt, und einAuö-
zug davon zu Handen der Thcilnehmer durch den Druck bekannt
gemacht werden."

Watr wünscht eine bestimmte Zeit für die NcchnungSablage
festgesetzt, denn das Wort „alljährlich" erlaube jede Verspätung.

Lohner von Thun hält solche nähere Bcstlmmung auch nicht
für überflüssig, gerade um der Langsamkeit mancher Beamten zu
begegnen.

von Lerber. ES verstünde sich ja wohl von selbst, daß
jedes Amt so schnell und bald alö möglich seine Rechnungen ab-
schlösse, aber auf Wochen und Tage lasse sich das doch nicht be-

stimmen. Die Preßfreiheit hindere die Beamten schon an jeder
Saumseligkeit und rüttele sie auf zu rascher Thätigkeit ES sei
gewiß genug, daß hier bestimmt wäre, „alljährlich" die Rechnung

abzulegen.
Abstimmung:

Für den Entwurf Mehrheit.

58) „Die Lagerbücher und allgemeinen gedruckten Formulare
werden von der Anstalt bezahlt.

Dem Amtschreiber gebührt für jeden Versicherungsschein und
dessen Einschreibung in die Lagerbüchcr btz. 2; dem Unterstan-
haller für die Anzeichnung des Gebäudes btz. 2.

Diese Gebühren hat der Versicherte zu bezahlen."

Romang. Seit 13 Jahren sei er viel im Falle gewesen,
die viele Mühe und Arbeit der Amtschreiber w. in Bezug auf
daS Einschreiben und die Lagerbüchcr, Protokolle, AuSfcrligungS-
scheine te. zu sehen, und er finde die hier in Frage stehenden
Gebühren eher zu niedrig, als zu hoch. Daher schlage er statt 2
lieber 3 Batzen vor. Auch glaubt er, daß cS nicht unbillig
sei, wenn Jemand für das AuSstreichcn seines Namens bei sei-
nem Austritt aus der Anstalt auch etwas gebe.

May glaubt, daß der Staat für den Anfang einen Theil
der vielen Kosten übernehmen könne, denn solle die Anstalt jetzt
bei der vorzunehmenden neuen Aufnahme der Häuser die Kosten
tragen, so werde die Ausgabe sehr bedeutend.

Schnell, Regierungsrath, fragt, ob denn der Untcrstatt-
halter das Gebäude anzeichne, weil ihm dieser Artikel 2 Batzen
bestimme. Das sei bisher nicht der Fall gewesen.

von Lerber erklärt sich mit Herrn Romang einverstanden,
kann dem Herrn May nicht beistimmen und bemerkt auf die Frage
des Herrn Schnell, daß der Entwurf absichtlich der Untcrstatthäl-
ter zur Anzeichnung des Gebäudes verpflichten wolle.

Abstimmung:
Für den Entwurf 67 Stimmen.
Für Aenderung 40 „

(Beschluß folgt.)
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BrandversicherungSanftalt.
(Schluß.)

59) »Für die Schätzungen sowohl der in die Anstalt
aufzunehmenden als der eingeäscherten Gebäude sind folgende Gebühren

zu bezahlen.
Dem Unterstatthalter als Taggeld
Jedem Schätzer vom Tag
und für jede Stunde der Hinreise

(Die Rückreise wird nicht bezahlt.)
Der Amtschreiberci für jeden Tag (dieAuö-

fertigung-der Schatzungsverbale inbegriffen)
Diese Kosten bezahle» die Eigenthümer der Gebäude.
Wenn mehrere Gebäude am gleichen Tag geschätzt werden/

so sollen die Kosten nach dem Verhältniß der Versicherungssummen
vertheilt werden.
Gegenwärtiges Gesetz soll mit dem i. Januar 1834 in Kraft

trete»/ und die Verordnungen vom 28. Mai 1806 und 26. Okt.
1808 aufgehoben sein.

Der Regierungsrath ist mit Vollziehung dieses Gesetzes
beauftragt und ermächtigt/ dem Departement des Innern die nö-
thigen Instruktionen und Vollmachten zu ertheilen.

Gegeben w."

Watt lobt freilich das Bestreben des Entwurfes/ die Ge-
bührcn niedrig zu mache»/ aber zu bemerken sei auch / daß / wolle
man im Interesse der Anstalt unabhängige/ verständige Schätzer,
man auf keimn Fall sie für zwei Franken Taggeld erhalte. Er
schlage vier Franken vor.

Jaggi, Regierungsrath, findet die Gegenwart des Amts-
schreibers bei den Schätzungen überflüssig.

Jaggi, Fürsprech, weiß nicht, waö der Untcrstatthaltcr
bei der Schätzung zu thun habe, denn die ernannten Schätzer
wären hinreichend. Daher schlage er. vor, den Unterstatthalter
zu streichen. In Betreff der Schätzer wolle er fragen, ob man
sie für daö ganze Amt ernenne, oder blos für die Kirchgemeinden.

Im erster» Falle müsse der Schätzer gewiß vier Franken
haben. Die Gegenwart des AmtöschrcibcrS finde er für nothwendig,

aber das ihm hier gestellte Taggeld viel zu gering.

May mochte das, waS in Bezug aufdie Gebühr der Schätzer
gesagt ist, weglassen nndder Verwaltung freie Hand geben über diesen
Punkt. — Die Weglassung deö UmcrstarthalrerS aber betreffend,
so möchte sein Präopinanc nicht ganz Recht haben, denn bcreirS
habe man im tz. 11 schon seine Gegenwart beschlossen.

Schnell, Regierungsrath, ist derselben Ansicht, möchte
aber anch die Gebühr des Amtöschreiberö nicht wegstreichen.
Nicht nehmlich habe der AmtSschreiber mit zu reisen und bei der
Schätzung gegenwärtig zusein, sondern für die Ausfertigung der
Tabellen;e. gebühre ihn» eine Bezahlung.

Geiser, Regierungsrath, und Blumenstein unterstützen
die Ansicht des Herrn May gleichfalls und wollen der Administration

in Betreff der Schätzer freie Hand lassen.

Abstimmung.
Für den Entwurf Mehrheit.
Für Aenderung 54 St.
Steiner von Kirchberg wünschte darüber die Umfrage

eröffnet, ob die sogenannten Hülfövereine noch statt finden dürften.

May. Dieser Gegenstand sei bereits dem Regierungsrath
überwiesen.

Zahler findet eS sehr erheblich, einen Artikel über die
Zeit des Ucbergangeö von dem alten Gesetz auf dieses Neue
aufzunehmen.

Watt wünscht den Zusatz, daß jede Gemeinde, die keine
Feuerspritze habe, im Falle eines Brandes 10 Procent ihrer
Entschädigung einbüße.

M a y glaubt den Fall von Streitigkeiten denkbar und wünscht
eine Bestimmung darüber, wer diese zu schlichten habe. Er
schlage vor, daß sie als Administrativstreitsachen erstinstanzlich von
dem betreffenden Regierungsstatthalter geschlichtet oder beurtheilt
würden.

Abstimmn« g.

Für den Antrag des Herrn Zahler
Für die Erheblichkeit des Ancrages von Hrn. May
Wer jetzt schon den Zeitpunkt bestimmen will,

wann das Gesetz in Kraft treue 38 St.
Wer nicht will Mehrheit.

ehrheit.
chrhcit.

Ein EntlassungSbegehrcn des Herrn Jaquet von seiner Stelle
als Großrath wird verlesen. — Dein DiSpensationsbegehren deö

.Herrn Graf von Häutligcn, begleitet von einem Vortrage des

Justizdepartements wird durch Ballotirung entsprochen:

Willfahr 97 St.
Abschlag 12 St.

Daö EhchittdernißdiSpensationsbcgchren der Frau Sara Acllig
wird gleichfalls durch Ballocage entschieden und gewährt.

Landammann zeigt an daß seit er die LandammannS-
Stelle bekleide, bereits 2Ì Petitionen eingelaufen seien.

Schneider, Regierungsrath, sagt, daß bisher der
Gebrauch beobachtet worden sei, jedesmal die eingelaufenen
Petitionen wenigstens vorläufig anzuzeigen. Der neue Herr
Landammann habe das bisher nicht gerhau.

Nach kurzer Erörterung, in welcher Hr. Schultheiß Tschar-
ner die Bemerkung deö Hrn. Schneider unterstützt, verliest der

Herr Landammann die Namen der Pcremen und ihr Begehren.
Hier ist das Verzeichniß:



1) Vorstellung der Kirchgemcinde Fer en balm, Amtsbezirk
Laupen, vom 1. d. über den Entwurf cineS Gesetzes über

Straßen- und Brückenbau.

2) Wünsche und Bemerkungen von mehreren Gemeinden der
Kirchhöre Hcrzogenbuchsee vom 20. Jeûner, über
denselben Gegenstand.

3) Vorstellung von mehreren Staatsbürgern des Amtsbezirkes

Signau über den GcsetzeScnlwurs: Wasserbaupolizei.

4) Memonal der Handelsleute und Fabrikanten zu Viel, wegen
der schweizerischen Handels - und Jndustrteverhalrnisse.

5) Bittschrift mehrerer Handelsleute in Bern vom 14. Dezember
1833, wegen eines Handelsgesetzes.

6) Bittschrift der Handelsleute zii Burgdorf mit Begleitschreiben
des dortigen NegierungSstatthalterS über denselben Gegen-
stand.

7) EhchindernißdiSpcnsationSbegehrcn des Abraham Hastiger,
IakobS sei. Sohn von Niedergraswyl, wohnhaft zu Aeger-

lcn, Kirchhöre Bürgten — um sich mit Susanna Margari-
tha Kocher, geb. Born zu verehelichen.

8) Schreiben deS Gerichtspräsidenten von Saanen — betreffend
die Verehelichung des Emanucl Schöpfer von Saanen mit
Elisabeth Flcuii daselbst.

9) Bittschrift des Samuel IoreS, zu Matten bei Interlaken
vom 15. Oktober 1833, sammt Zeugnissen—wegen Verehelichung

mit Magdalcna Zurbuchen.

10) Bittschrift von den Studenten der Akademie in Bern, wegen
der zu errichtenden Hochschule.

I I) Vorstellung vom 5. dieß, von dem Lehrerpersonale in Bern,
wegen desselben Gegenstandes.

12) Vorstellung der Gemeinden des ehemaligen Amtes Bipp, um

Aufhebung der Hvlzabgabe an die Zollstätte Dürrcnmühle.

Vorträge in Betreff der Familie Meuron.

DaS diplomatische Departement berichtete, die Frau deS wegen
AufstandcS im Kanton Neuenburg zur Gefängnißstrafe verurtheil-
ten Constant Meuron habe Hoffnung zu seiner Freilassung crhal-
reu, auf den Fall, daß er sich verpflichte, nach Amerika
auszuwandern und nun wende sie sich mir der Bitte an die hiesige

Regierung, daß ihr eine Unterstützung gegeben werde, um dieses

mit ihrem Manne ausführen zu können. Vom Departement wurde
auf Entsprechung und Bezahlung einer Summe von 8000 Franken
angelragen; der RegierungSrath aber machte den Antrag zu einer
Summe von 2000 Franken.

Tscharner, Schultheiß, empfiehlt die Frau Meuron, doch

nur für 2000 Franken.

May erklärt sich keineswegs gegen jede Unterstützung, doch

solle man bedenken, wie viele KancouSangehLrige alljährlich von
hier auswanderten, ohne daß man ihnen eiwaS gebe, und Meuron
sei ein Kanlousfrcmder. Achthundert bis tausend Franken sei

wohl genug.

Jaggi, Fürsprech, spricht sich für den Antrag der Regierung

aus. Unser Kanron sei die Ursache, daß dieser Meuron im
Kerker sitze, denn wir hätten ihn trotz der eidgenössischen und
bernerischen Proklamationen von Amnestie und Asylrechtc
ausgeschlossen und seinen Verfolgern überliefert. Dort säße der edle

Kämpfer in Ketten; mit etlichen tausend Franken könnten wir Z

jetzt das harte Unglück wenigstens zum Theil gut macheu und wir
sollten uns beeilen, eS zu thun.

Nom an g, Gerichtspräsident. Den Mitgliedern deS Gr.
RaiheS sei dieses Verhältniß bekannter, a!S der ganzen Bevölkerung,

darum schlage er vor, der Große Rath solle mit einem

guten Beispiel vorangeben und unter seinen Mitgliedern selbst
eine Subscription eröffnen. Aus der Staatskasse könne man
dann auch 1000 Franken hinzufügen.

Kasthofev. Wenn wir unserm Volk ein Beispiel geben

von Edelsinn, so werde daS Volk selbst auch nicht engherzig
sein. Der Redner kenne die Familie und okne Tadel und Vor- s

wurf sei ihr Wandel und ihr Handeln. — Wie eben richtig sei j

bemerkt worden, so trage Bern die Schuld an dem furchtbaren
Unglück deS Schwerverfolgten, ja Bern habe, sich auf den Buchstaben

eines barbarischen Vertrags berufend, den Geist seiner
Verfassung verletzt und den edeln Streiter, den braven Vertheidiger

deS Rechtes und der Freiheit ausgeliefert — ausgeliefert
in die Hände derer, die eS nicht mehr verdienten, Eidgenossen
zu heißen. So hätten wir die Freiheit eines MauneS und daS
Glück einer edlen Familie untergraben, und an uns sei eS, so

viel als möglich wieder gut zu machen. Er schlage 4000 Franken

vor. »

A b stim m u n g :

ES wurde dem Antrag deS RegierungSralhS gemäß mit 76
gegen 34 Stimmen beschlossen: der Frau deS Constant Meu-
ron solle auf den Fall hin, da ihr Ehemann in Freiheit ge.
setzt werde, eine Summe von 2000 Franken aus der StaatS-
kaffe zugesichert sein, um die Reise nach Amerika zu machen
und dort während einiger Zeit den Unterhalt gesichert zu haben.

Landammann schlägt vor, jetzt zur Wahl eines Staats-
anwaldSadjunkten zu schreiten.

von Lerber, Altschultheiß, findet eS rathsamer, daß die
vorgeschlagenen Namen und die Liste der Aspiranten zuvor dem
Großen Rathe mitgetheilt werde, auf daß die verehrten Mitglieder

sich auch zuvor über die Fähigkeit der sich Meldenden
erkundigen könnten. In zwei, drei Tagen könne man denn mit
größerer Sicherheit zur Wahl schreiten.

Die Sache bleibt unerledigt und ein Entlassungsbegehren
deS Herrn Pfarrers Kohler, als Mitglied der großen Schul-
kommtssion, wird vorgelesen.

Stähli wünscht diesem Begehren nicht zu entsprechen, da
kein Grund zu seinem Austritt sei. Was man neulich dem
Herrn Pfarrer Roschi verweigert, könne man jetzt einem Andern
nicht zugestehen. Ueberdicß seien die Kenntnisse und Verdienste
des Herrn Köhler im Schulfache sehr bedeutend und seine
Abwesenheit wäre höchst fühlbar.

Fetscherin dagegen empfiehlt daS Begehren, da Herr
Pfarrer Kohler seine Dienste dem Vaterlands nicht entziehen
wolle, sondern durch schon zu viele Geschäfte oft von dem Be-
suche der Kommission abgehalten werde. Zudem sei er vcrhei-
rathet und habe eine starke Familie, waS Herr Pfarrer Roschi
nicht habe.

A b st i m m u n g :

für Willfahrung Mehrheit.

Eine Beschwcrdeschrift deS NegierungSstatthalterS von Thun
über die Zögerung deS Prozesses wegen des schon seit 11 Monaten

in Thun im Gefängnisse schmachtenden Steiner von Trub
wird verlesen. Der Große Rath tritt alâbald in die Berathung
der Sache ein.

Knechtenhofer findet es hart, daß der Mann jetzt so

lange ohne Urtheil sitze, fast wahnsinnig müsse solch ein Zustand
der Ungewißheit einen Menschen machen. DaS Obergericht
scheine überhaupt nicht sehr schnell seine Geschäfte zu beendigen.

Lohn er von Thun, Watt und Andere führten auch viele
Beispiele an, die von lauter Unzufriedenheit gegen das Obergericht

zeugten, und

Tscharner, Schultheiß, stellt demgemäß den Antrag, ehe

man das Obergericht mir Rügen überhäufe, vorder eine Mahnung

an dasselbe abgehen zu lassen, und eine Aufforderung, den
Grund dieser Zögerung in einigen Tagen an den Großen Rath
zu berichten.

Dieser Antrag ward ohne Widerrede einstimmig zum Beschluß
erhoben.

Ein Schreiben von Genf und cineS vom Vororte in Betreff
der Polen werden verlesen. — Genf giebt seine Zustimmung zu
den am 10. Februar genommenen Beschlüssen.



Sechste Sitzung.
Samstag den 15. Hornung 185Z.

(Vormittags S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellcnberg.
Protokollgenchmigung. — Ein Antwortöschreiben deö

Obergerichtes auf die gestern beschlossene Mahnung, wegen Zögerung
eines Urtheils in Sachen dcS Steiner von Trub, wird verlesen
und der zur Untersuchung deö Geschäftsgangs deö ObcrgerichtS
bestellten Kommisston zugewiesen.

Landammann äußert sich über das mißliche Verhältniß,
in welchem die Mitglieder des Großen Rathes wären, welche
die deutsche Sprache nicht verstünden und bittet die Versammlung,

darüber ihre Ansichten mitzutheilen.

Tscharner, Schultheiß, theilt'die Nothwendigkeit einer
Abhülfe dieses Uebelstandes und glaubt, daß man am besten den Re-
gierungörath beauftragen könne, darüber seine Vorschläge zu
bringen.

Iaggi, Fürsprech, ergreift diese Gelegenheit, um überleit
Mangel an Uebersetzern aus der Kanzlei zu klagen. Der eine
Uebcrsetzer, welcher da sei, wäre so überhäuft mit Geschäften,
daß man von ihm keine Arbeit erhalten könne.

May, StaatSschreiber, gibt die Geschäftsmasse und die Un-
Möglichkeit, mehr leisten zu können, als der bisherige Uebcrsetzer,
zu wälzt aber die Schuld von der Kanzlei ab. Diese könne mir
nicht mehr Leuten arbeiten, als man ihr gebe.

von Lerber, Altschultheiß, bittet, die DiSkusston jetzt
nicht weiter auszudehnen, sondern dem Antrag dcS Hrn. Tscharner
beizupflichten. Einstweilen möge nur der Herr Landammann
immer jede Frage, die er ins Mehr setze, in beiden Sprachen
mittheilen.

So wurde der RegierungSrath einhellig beauftragt, darüber
dem Großen Rache Vorschläge zu bringen.

In Betreff der vielen, eingelaufenen Petitionen, die unmöglich

alle verlesen werden könnten, schlägt Herr v. Lerber vor,
man möge sie immer nur anzeigen, und dann auf den Kanzleilisch

legen zu Jedermanns Einsicht. Die Zeit zur Berathung von
Gesetzen sei zu kostbar.

Der Große Rath tritt diesem Antrag einstimmig bei.

An der Tagesordnung ist der

Entwurf eines Gesetzes über den Straßen- und
Brückenbau.

von Lerber, Altschultheiß, wünscht, daß die eingelaufenen
Bemerkungen der verschiedenen Gemeinden über diesen Entwurf
verlesen würden. Nur aus 24 Kirchgcmeinden seien Bemerkungen
eingeschickt worden, cS ließe sich demnach wohl annehmen, daß
die übrigen 216 den Entwurf, wie er da sei, billigten.

Die Bemerkungen werden darauf verlesen und der Herr
Rapporteur

von Lerber macht auf die beiden Hauptpunkte des

Entwurfes aufmerksam 1) nämlich die Gjntheilung der Straßen und

2) den nach §.12 ausgesprochenen Grundsatz von einem Theile
der StaatSübernahme der Kosten, sowohl bei Neubauten alö
Unterhaltung derselben. Der Große Rath möge in die Berathung

s eintreten Und selbst prüfen.

Watt dagegen findet den Entwurf ganz mangelhaft und
möchte nicht eintreten. Die Grundsätze wegen Neubauten, wie
sie der Entwurf enthalte, seien ganz falsch, da solche Neubauten

nur Sache der Berhciligren seien und hier völlig ausgeschlossen

sein müßten. Anderer Mängel gar nicht zu gedenken, so sei

schon dieser Grundsatz allein hinreichend, dieses Gesetz an eme

eigne, dazu bestellte Kommisston zu weisen, nm cS einer neuen
Prüfung zu unterwerfen.

Bclrichard stimmt wie sein Präopinant für Ueberweisung
an eine Kommisston, denn so wie der Entwurf da sei, dürfe
er ihn nicht gut heißen. DaS System, welches der Entwurf
aufstelle, zerstöre die ganze bisherige Straßenbehandlung und

23 —

stoße Alles um, was die Erfahrung als gut und vorthcilhaft
bewährt habe. — Dieses neue System, so wie es vorliege,
enthalte eine Anmaßung der Besitzenden gegen die ärmere Klasse
(denn die Reichen hätten bisher im alten Kantone eine größere
Verpflichtung gehabt, welche ihnen durch dieses neue System
abgenommen werde;) — und eine Kriegserklärung der Ebene
gegen die GcbtrgSländer. Um dies zn beweisen, wolle er sich
der Verhältnisse bedienen, die im Projekte selbst stünden. Koste
nämlich eine Straße der ersten Klasse den Staat 90 und eine der
zweiten Klasse 60, so zahle der Scaar, da die Straße erster
Klasse sich meistens in der Ebene befänden, zu Gunsten des
flachen Landes '/z mehr.

Geiser widerspricht seinem Präopinanten. Erst müsse man
sich hier im Großen Rathe über die Grundsätze verständigen,
nach denen die Straßen gebaut oder erhalten werden müßten.
Der Große Rarh solle selbst entscheiden und nicht auf die
Berichte eines Ausschusses von drei bis vier Leuten warten.

Sträub findet den Entwurf auch unvollständig und theilt
über Neubauten die Ansichren des Herrn Wart. Jedenfalls könne
man vor einem Ucbcrschlag der Kosten nicht bestimmen, in welche
Verhältnisse der Staat beitrage, denn man wisse noch nicht, ob
die gewöhnlichen Mittel desselben hinreichten. Vor dieser Aus-
mitrelung könne das Gesetz doch vollzogen werden, daher stimme
er auch für Zurückscndung.

Tscharner, RegierungSrath, glaubt aus diesen allfällizcn
Mängeln dcS Gesetzes gerade auf eine Fortsetzung der Berathung
antragen zu müssen, damit die verschiedenen Ansichten der
verschiedenen Landeörheile an den Tag kämen und darnach
Verbesserungen Statt finden könnten.

Steiner, von Kirchberg, ist auch für alöbaldigeS Eintreten.

Vor allem aber solle der Hauprgrundsatz berathen und
darüber beschlossen werden, ob die Straßen als StaatSkapital zu
betrachten und daher vom Staat erbaut, unterhalten und mir
Zollabgaben belegt werden sollten, oder nicht. Verschieben dürfe
man um so weniger, alö das Volk schon so lange durch die,
man dürfe cS wohl sagen, ungerechte Straßeneinrichtung gedrückt
werde. Der sei der größte Feind des Staates, welcher da zu
Verzögerungen rathe, wo solche Verzögerungen die Last des
Volkes erschwerten und seine Unzufriedenheit steigerten.

Obrecht will auch nichts von einer besondern Kommission
wissen. ES sei immer, als wenn man nicht wisse, was man
machen wolle, wenn man seine Zuflncht zu Kommissionen nehme.
Der Große Rarh habe Erfahrungen genug von den Wünschen
deö Landes und solle sie hier nur aussprechen, dann werde man
am besten ins Klare kommen.

von Lerber, Altschultheiß. Eben weil es nicht leicht sei,
so mit einem Male Alles gut zu machen und das Vollkommenste
zu finden, eben deßwegen sei der Große Nach als Stellvertreter
aller Bezirke beieinander und solle sich auSsprcchen. Er, der
Redner, verlange und erwarte nicht, daß der Große Rath an
dem Entwürfe nichts zu verbessern habe, im Gegentheile, er
würde sich freuen, recht viele vorthcilhafrere Bestimmungen und
Grundsätze angebracht zu sehen, nur solle sich der Große Rath
von einer Diskussion nicht abschrecken lassen.

Abstimmung:
für alsbaldigeS Eintreten entschiedenes Mehr,
für artikelwcise Behandlung Mehrheit.

Iaggi, RegierungSrath, wünscht doch, daß die von.Herrn
Steiner aufgestellte Frage nicht Übergängen, sondern zuerst
berathen werde. ES seien nämlich hier viele tzzK nach dem Grundsätze

der StaatSübernahme aufgestellt, diese fielen ja bei der

Annahme anderer Grundsätze von selbst weg.

Von vielen Seiten wird dieser Wunsch unterstützt, auch.Herr
Steiner ergreift dafür das Wort, und sowohl Herr Iaggi als
Herr Watt verwahren sich gegen ein WeitervorwärtSgcven, wenn
nicht zuerst der Grundsatz berathen würde. So hätten sie die
Abstimmung verstanden.

Tscharner, Schultheiß, verweist dagegen auf das Pro-
tokoll (Herr May verliest die Abstimmung und Mehrheit für ar-
likelwetse Berathung) und glaubt, wie auch Herr von Lerber,



daß der Große Rath jetzt gehalten sei, artikelweise eintreten zu

müssen.
§. 1.

i. A lgemei ne Bestimmungen.
!>. Oberaufsicht.

„Der Straßen- und Brückenbau steht nrch der Bestimmung
des Gesetzes über die Organisation der Departement unter der

unmittelbaren Aufsicht und Leitung des Baudeparrementü."

Bclrichard. Dieser sei unnütz, weil er übersiüssig sei.

Schon enthalte daS Departcmentalgesetz die hierher gehörigen
Bestimmungen, wozu sie bei jedem einzelnen Gesetz wiederholen?

Bei der Abstimmung war jedoch für den Entwurf Mehrheit.

5. 2.

„Die öffentlichen Straßen und Wege, nnd die zu dem Ge-
brauche derselben nothwendigen Brücken und Tollen (Wasscrab.
züge sind öffentliche Sachen (C. ZZ5), au denen ohne Bewilligung

des RegicrungöralheS keine Veränderung vorgenommen
werden darf."

Watt will nach „Weg" den Zusatz: und Kanäle.

May meint, es gäbe ja ein eigenes Gesetz und Verordnungen

über Wasserbau. In Betreff der „Bewilligung des Regie-
rungsialhs" möchte der Redner lieber setzen: Bewilligung der

kompetenten Behörde.

Tscharncr, Negicruugsrath, unterstützt diese Abänderung
und schlägt überhaupt eine andere Redaktion vor, indem der

so, wie er da sei, zu allgemein wäre, und man nicht recht wissen
könne, was das für Straßen und Wege seien.

Tscharner, Schultheiß, findet den Vorschlag des Herrn
May ganz gleichbedeutend mit dem Entwurf und eine andere
Redaktion überflüssig, da §. Z schon Bestimmungen enthalte über
öffentliche und Privatwege. Ueberdicß stünde dieser H. auch im
Waadtländcr und Zürcher Straßcngcsetz.

Steiner, von Kirchberg, möchte hier vorschlagen, daß nur
da, wo der Staat etwas beiträgt, die Bewilligung des Regie-
rungSrathö einzuholen sei, denn wo die Gemeinden ihre öffentlichen
Wege und Brücken unterhielten, könne sie doch auch Aenderungen
treffen. Ueberdieß habe ja der RegicrungSrath schon zu viel zu thun.

Wyß, Regierungsrath, kann der Meinung des Herrn Stei-
ncr nicht beipflichten. Die Regierung habe als obere Behörde
im Interesse und zum Wohl des ganzen Gesammtstaateö die Aufsicht

über öffentliche Sachen. Was Jedermann gehöre und zu
Jedermanns Gebrauch frei stehe, was Jeder benützen könne und
zu einem bestimmten Zwecke gegründet sei, darüber müsse der
Staat wachen, daß cS durch „Veränderungen" seinen ursprünglichen

Zweck nicht verfehle. Reparaturen seien keine Veränderungen,

wie manche Redner zu befürchten schienen, denn wer
reparirc, der helfe dem bestehenden Zustand nach, der erhalte,
und solche Reparaturen verbiete der h. nicht, denn er spreche gar
nicht davon. Jedenfalls aber sei der Grundsatz falsch, daß die
Regierung nur da eine Aenderung verbieten könne, wo der Staat
beitrage, denn die Regierung habe die Aufsicht über alle öffentliche

Sachen und müsse über sie wachen.

vonLerb er, Altschulrhciß, ist völlig der Ansicht des Herrn
Wyß. Auch der Bestimmung des Herrn May könne er nicht bei-
pflichten, denn sonst wisse Niemand, wer „die kompetente
Behörde" sei. Der Große Rath habe den RegierungSrath zu wählen
und nehme er Männer von Einsicht und Treue, so sei kein Grund,
diesen nicht die Oberaufsicht über öffentliche Straßen:c. zu geben
oder zu lassen.

A b sti N l in u n g :

für den Entwurf 7s Stimmen,
Bei einer Zählung ergiebt eS sich, daß nur 92 Mitglieder

anwesend sind.

K. Einthcilnng.
„Diese Straßen nnd Wege zerfallen in vier Klassen:

Erste Klasse.
Hauptstraßen, die vorzüglich zu der Beförderung des

allgemeinen Verkehres, und der Verbindung des Inlandes mit
andern Kantonen und mir dem Auslande dienen, und die mit
ähnlichen Anstalten der angränzenden SlaalSgeblece zusammenhängen.

Zweite Klasse:
Landstraßen, zu der Beförderung des Verkehrs mehrerer

Amtsbezirke unter sich oder mir der Hauptstadt, und minder
wichtiger Verbindungen mit andern Kantonen uno mit dem
Auslande.

Dritte Klasse.
Verbindungswege für Fuhrwerke oder für Saunuhiere,

durch welche Kirchgcmemden, die an keiner Haupt- oder Landstraße

liegen, mit diesen oder unter sich in Berührung gesetzt werden.

Zu dieser Klasse gehören die Saumwcge.
Vierte Klasse.

Dorfwege, durch welche die einzelnen Abtheilungen von
Kirchgemeinden unter sich, oder mit einer Straße oder mit einem
Verbindungswege in Berührung kommen.

Die übrigen öffentlichen Wege, die in keine dieser Klassen
fallen, stehen unter der Aufsicht der Regierung, nicht aber die
Privalwcge."

vo n Lcr bcr, Altschultheiß. Eine Einthcilnng der Straßen
in Klassen sei in allen Scraßengcsctzcn anderer Kantone zu finden
und hier auch nothwendig erfunden worden.

Tscharn er, RegierungSrath glaubt, man könnte füglich
die vierte Klasse weglassen, indem die Dorfwege doch wohl auch
Verbindungswege seien und eö scheinen könne, als wolle man
dadurch, daß man sie als eigene Klasse hinstelle nnd in der dritten

Klasse die Fuhrwerke erwähnt habe, sagen, auf den „Dorf-
wegcn" dürften nicht etwa auch Wagen oder Karren fahren.

Watt fragt, wozu denn die ganze Eintheilung sei? Was
solche Klassifikation denn solle? Nütze sie nichts, so sei sie eine
leere Zählerei. Oder glaube man, die Eintheilung sei nothwendig

wegen der im l2 ausgesprochenen Beiträge, so solle man
doch vorher über den Grundsatz abstimmen. Sei eö nämlich
noch nicht ausgemacht, ob nicht der Staat alle oder keine Kosten

übernehme, so sei jede vorläufige Bestimmung der Klassen
unnütz.

Sträub sucht Herr Wart zu widerlegen, indem nämlich
eine Eintheilung schon deßwegen nothwendig wäre, weil die Breite
verschiedener Straßen verschieden zn bestimmen sei, wie es auch
schon §. 6 sage.

H u g g ler will die großen Saumstraßen schon in die zweite
Klasse gesetzt wissen. Werde nämlich der §. 12, wie er jetzt ist,
angenommen, so wäre cS sehr wichtig, zu bestimmen, daß auch
die Saumstraßen in eine solche Klasse kämen, welche vom Staate
die Hälfte des Unterhaltes erhielten.

Seiler, NcgierungSstatthaltcr, unterstützt aufs kräftigste
diesen Antrag.

Obrecht erwähnt der Saumstraße Gemmi im Oberlande,
welche eö wohl verdiene, in die erste Klasse zu kommen.

May schlägt vor, die Klasse der Saumwege gar nicht zu
bestimmen, sondern durch einen Zusatz der Regierung die
Vollmacht zu geben, die verschiedenen Wege nach dem Bedürfnisse
ihrer Wichtigkeit in irgend eine oder die andere Klasse zu setzen.

Tscharner, RegierungSrath, wollte, daß bei der dritten
Klasse der Zusatz von den Saumwegen wegbleibe, womit auch
späterhin der Herr Rapporteur sich einverstanden erklärt, denn
was die großen Pässe über die Gebirge betreffe, so werde sie die
Regierung gewiß in die erste oder zweite Klasse setzen. Darum
sei der Zusatz des Herrn Mai auch empfehlenSwmh. Sonst aber
sei die Eintheilung in Klassen beizubehalten.

A b st i m m u n g :

für den Entwurf, mit den vom Herrn Redaktor
zugegebenen Veränderungen gr. Mehrheit.



àì 7.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
c- j si ci.K

fu/z.-i-e ,»

'Uch- !-
- ' Bern, den IS. Hornung 1834.

(Nicht offiziell.)

Siebente Sitzung.

Montag den 17. Hornung isZfi.
(Vormittags 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
Beim Namensaufrufe ist kaum ein Dritthcil der Plätze

besetzt / doch nach und nach füllen sich die Bänke. — Protokollge-
nehmigung. — Beeidigung der neu eingetretenen Mitglieder:
Gürler und Moreau.

Landammann macht darauf aufmerksam/ ob man nicht
in Betreff der vielen eingelaufenen Petitionen eine Kommission
ernennen könnte.

Watt ist ganz für diesen Antrag. Das PetitionSrccht sei

zum leeren Spiele geworden/ wenn den Begehren der Bittsteller
keine größere Aufmerksamkeit geschenkt werde. Schon habe er
eine Mahnung an den Großen Rath erlassen und er hoffe nicht/
daß Jemand gegen deren Erheblichkeit etwas einzuwenden habe.

Noch viele Redner ergreifen dafür das Wort und die Mah-
nung des Hrn. Watt wird an Regierungsrath zur Berichterstattung

überwiesen.

Zwei Petitionen der Herren Wirth, Lehrer in Biel und Christian

Zaugg, Lehrer in Hermrigcn werden auf den Kanzleitisch
gelegt. Sie betreffen die Verbesserung des VolkSunterrichlS und
das Schulgesetz.

Fortsetzung üb'er Straßen- und Brückenbau.

„Der Regierungsrath ist ermächtiget die bestehenden Straße»
und Wege in diese Klassen einzuordnen/ und in der Folge
diejenigen Abänderungen an seiner ersten Bestimmung zu machen,
welche die Umstände erheischen."

von Lerbcr, Altschultheiß, rechtfertigt und empfiehlt den
Entwurf. Bei 12 erst würden sich die wettern Folgen dieser
Bestimmung zeigen.

Joncli stimmt gleichfalls dafür, nur möchte er sagen: an
seinen srühernBestimmungen, statt: „an seiner ersten Bestimmung",
indem eS ja auch möglich wäre, daß die zweite und dritte
Bestimmung noch eine Aenderung erleiden müßte.

von Le r ber stimmt mit dieser Aenderung überein und möchte
setzen: Abänderungen, wie sie durch Umstände erfordert werden.

Abstimmung:
Für den Entwurf mit dieser Abänderung einstimmig.

§. 6.

„Die Anlegung neuer Straßen der ersten, zweiten und dritten

Klasse muß von dem Großen Rathe und diejenige von Straßen

der vierten Klasse von dem Regierungsrathe beschlossen werden."

Watt. Man könne doch unmöglich wissen, in welche Klasse
eine noch nicht angelegte Straße gehöre und so dürfe dann nur
der Regierungsrath alle neuen Straßen in die vierte Klasse setzen,
um ihre Anlegung zu beschließen. Daher will der Redner'die
Anlegung aller Straßen dem Großen Rath übergeben wissen.

Lüthard stimmt mit Hrn. Watt überein. Der Artikel ifi9
unseres Civilgesctzbuches widerspreche dem Entwurf.

Jaggi, Fürsprech, theilt die Ansicht des Hrn. Watt nicht,
da man wohl, ede man eine Straße anlege, die Bestimmung
ihrer Größe ;e. mache, wie man erst ein Kleid anmesse, ehe man eS

zuschneide. Eine kleine Aenderung gebe er zu, nämlich: die
Straße der vierten Klasse kann (statt muß) vom Regierungsrath
beschlossen werden, insofern den Gemeinden ja auch einfallen
könnte, eine sie betreffende Straße zu errichten und das ihnen
doch nicht verwehrt werden könne, eben auch nach Satzung l49
des CivilgcsetzeS.

May unterstützt diese lEinwendungen. Die Straßen der
vierten Klasse seien Dorfweqe, deren Errichten den Gemeinden
überlassen wäre. Man dürfe ihnen daher nicht das Recht des
BerathenS und Beschließenö entziehen. Darum solle man nach
dem Sinne des Hrn Jaggi so rcdigiren: die Dorfwege sind
den betreffenden Gemeinden überlassen und im Fall von Streitig-
ketten ist der Regierungsrath die kompetente Behörde.

von Lerber, Altschultheiß, sagt, daß der Z. gar kerne
andere Bedeutung haben solle und könne, als die so eben
ausgesprochene. Sei dafür die Redaktion nicht deutlich, so stünde
eS frei, diese zu ändern, doch so, daß der Regierungsrath
jedenfalls beschließen müsse, zu beschließen angehalten sei, so

bald ihm Streitfälle vorgelegt werden.

Gegen diesen Grundsatz findet sich keine Gegenrede und so

wird der unter Vorbehalt verbesserter Redaktion,
angenommen.

§. 6.

„Die Breite der Fahrbahn der öffentlichen Siraßen und
Wege, ohne die Borde und Abznggräben derselben, ist bestimmt,

für die erste Klasse, wenigstens vierundzwanzig Fuß,
für die zweite Klasse, wenigstens achtzehn Fuß,
für die dritte Klasse, wenigstens sechszehn Fuß,
für die vierte Klasse, wenigstens zwölf Fuß,
für die Saumwege, wenigstens sechs Fuß."

Watt fragt, worauf sich die Nothwendigkeit der Breite
einer Straße gründe doch wohl auf die Bestimmung, daß sich

zwei Wagen tc. ausweichen könnten oder nicht. Nun sei die erste

Klasse recht, die zweite aber mit 18 Fuß ggnz unnütz, da sich

doch keine Wagen ausweichen könnten. 16 Fuß seien hinreichend,
so wie bei der vierten Klasse 10 Fuß genug wären. Rücksichtlich
der Gefährlichkeit der Saumwege (z. B. über die Grimsel) sei

eS rathsam, sie so breit zu machen, daß sich zwei Maulthiere
ausweichen könnten, daher schlage er hier 8 Schuhe vor.

Romang, Gerichtspräsident, will die Regel des

Entwurfes anerkannt wissen, aber Ausnahmen gestatten, je nach



àienzen Lokalitäten. Statt der geräumigeren Breite der

Saumwege könnte man ja von Stelle zu Stelle logcnannte Aus-
bicgungen als AuSwcichplätzc machen.

Tscharner, NegierungSraih, will auch den Entwurf gelten
lassen und istau »wenigstens" immer setzen: in der Regel,
indem ja Ausnahmen vorkommen könnten/ für welche im Voraus
keine Bestimmung zu macheu sei.

Mühle m a un/ Negierungsftatthalkcr, trägt darauf an,

daß in der Regel alle diese Straßen und Wege breiter sein muß-

ten, als sie der Entwurf angebe Namenilich begegneten sich auf
den Straßen zweiter und dritter Klasse immer Wagen. Ein be-

ladner Wagen babe wenigstens 10 Fuß, und dazu gehöre für
diese Wege gewiß 24 Schuh Breite. So bestimme er die zweite

Klasse auf 24 Fuß, die dritte auf l8 Fuß, die vierte auf 16

Fuß re.

Roth von Wangen ist ganz derselben Ansicht, namentlich
in Betreff der zweiten und dritten Klasse.

Steiner von Kirchberg vertheidigt den Entwurf, da eS in
demselben ja ausdrücklich heiße: wenigstens dem Negieningö-
rath oder den betreffenden Gemeinden stände eS ja nach Umständen

immer frei, di/ Straßen breiter zu macheu. DaS hindere

ja der Entwurf gar nicht; nur gegen die zu engen Wege wolle
daS Gesetz Bestimmungen treffen.

Ioneli unterstützt diejenigen Anträge, welche Aenderungen
nach Umständen und Lokalitäten gestatten wollen.

Huggler eben so.

Sträub bcweiSr aus den Verhältnissen der ebenen Gegenden,

daß die Wege der vierten Klasse auch wenigstens 16 Fuß ha-
den müßten. Denn wo man Heu auflade oder Korn und Frucht
nach Hause fahre, wären 12 Fuß gar wenig.

Man warnt davor, allzugr.oße Breiten festzusetzen, indem
nicht bloß die Theure der Wegebeaibeitung, z. B. in Gebirgen,
sondern auch die Entschädigungen, welche man für Ankauf von
Ländereien zum Behufe neuer Straßen zahlen müßte, mit in
Anschlag kommen müßten. Daher stimme er für den Entwurf,
mit dem Zusätze: nach Umständen. Die vierte Klasse und d:e

Saumwegc wolle er gar nicht im Entwurf bestimmt haben und
ihre Elnrichtung ganz den Oertlichkeiten überlassen.

Iaggi, Fürsprech, sinder den Entwurf genügend. Die
Bcsoigulß wegen der Dorfwege, welche man äußerte, well
das Land zu theuer und kostbar wäre, um die Wege so breit
zu machen, wie daS Gesetz vorschlage, theile er nicht, da hier
unrer »Dorfwege" nur die öffentlichen, vom Staate beaufsichtigten

zu verstehen seien, und nicht alle und jede andere Zwischen-
wege.

Herren schwand, RegierungSrarh, will die Breite so

vertheilen :

erste Klasse 24 Fuß,
zweite Klasse 20 Fuß,
dritte Klasse 14 Fuß.

Namentlich sei die dritte und vierte Klasse sonst zu eng, da sie

als Feldwege für Feld - und Fruchtwagen dienen müßten.

Kißling unterstützt seinen Präopinamen, denn mache man
die Straßen zu eng, so machten sie sich von selbst lreitcr durch
den Gebrauch, und so würde mehr Land verdorben als erhalten.

Blitz berger sucht seine beiden Vorgänger zu widerlegen.
DaS Land sei theuer und ehe man eS zu Wegen und Straßen
bestimme, dessen kostbaren Werth wohl abzuschätzen. Auch sei
die Breite von 16 und 12 Fuß für die dune und vierte Klasse
hinreichend — er selbst sei oft auf noch engeren Pfaden mit
bocbbcladeuen, breiten Wagen gefahren, und immer habe man
Mittel gefunden, sich auszuweichen. Diese Ansicht unterstützt auch

von Lcrber, Altschulthciß. Man wolle ja hier nur ein
Minimum festsetzen, und eS keineswegs hindern, die Straßen
noch breiter zu machen, wo man cö gut finde. Die, welche die
Straßen breiter machen wollten, überschritten die Regel, welche
man bisher beobachtet und die auch im Waadtland eingeführt
sei und kämen sehr oft in Verlegenheit, daö Privateigenthum

antasten zu müssen. Die aber, welche wie Herr Watt die Breite
der Siraßen noch schmälern wollten, hätten wohl im Lande, wie
auch hier in der h. Versammlung, nicht den meisten Anklang
gefunden.

Landammann. ES zeige sich aus der Diskussion, daß die
Einen mehr wollten, die Andern weniger. Der Artikel bestimme
demnach einen Mittelweg, und er wolle ihn inS Mehr setzen

nach dem Willen des Herrn Rapporteur.

A b sii m m n ng:
Für den Entwurf Mehrheit.
Für gefallene Meinungen 34 Stimmen.

§. 7.

»Hat die Fahrbahn einer öffentlichen Straße, oder eines
solchen Weges die vorgeschriebene Breite nicht; so soll ihr
dieselbe, wen» es die Umstände zulassen, bei künftigen Auöbessc-

rungcn nach Bedürfniß gegeben werden; überschreitet hingegen
die Fahrbahn einer öffentlichen Srraßc, oder eines solchen We-
geS die gesetzliche Breite, so behält das außerhalb derselben
fallende Land gleichwohl die rechtliche Eigenschaft einer öffentlichen
Sache (§. 2.) bei."

von Lerb er. Da dieser tz. sich nach den Umständen so-

wohl des AuSdehnenS als des EinziehenS richte, so werde er die

Billigung der Versammlung wohl erhallen.

May verliest die hierher gehörige Satzung, und zeigt, wie
unvollkommen dieser H. abgefaßt ist. Er erkläre nämlich AlleS
Land für SraatSeigenthum, was die gesetzliche Breite einer Fahr-
bahn überschreite. Wie aber komme der Staat dazu? Wag
gehe ihn das Land an, welches Gemeinden oder Partikularen
gehöre?

Wohl möge der s. nicht so gemeint sein, aber er drücke sich

doch so aus, und dieser falsche Ausdruck müßte verbessert wer.
den, etwa so, daß man am Ende den letzten Satz wegstreiche und
setze: so fällt das Land den betreffende» Eigenchümern, seien eS

Staat, Koiporalionen oder Privaten, anheim.

Tscharner, Schultheiß, glaubt, dieser tz. erkläre sich von
selbst, wenn man nur H. 8 durchlesen wolle, wo der bisherige
Besitzstand durch die Anerkennung der bisherigen Grcuzzcichèn
anerkannt sei.

von Lcrber, NegierungSstatthalter, tadelt die Unbestimmt-
heit der Worte: „wenn eS die Umstände zulassen," und will da-
für einen bestimmteren, mehrsageuden Ausdruck.

Ein anderer Antrag wollte diese Worte ganz weglassen, aber
die Herren

Schnell, RegicrungSrath, und Iaggi, Fürsprech, vertheidigen

den Wohl könne eö kommen, daß eine Straße die vor.
geschriebene Breite nicht habe, und man doch nicht sogleich sie

erweitern könne, indem z. B. große Häuser und Gebäude im
Wege stünden, die im Augenblicke zu theuer wären, um sie den
Besitzern zum Niederreißen abzukaufen.

Mühlcmann, NegierungSstatthalter, unterstützt die An-
ficht des Herrn May, und

Rom au g, Gerichtspräsident, findet auch nöthig, dem
etwaigen Privatanspruch oder allsälligem Privateigenthum eine
Garantie gegen Forderungen deS Staate'S zu sickern, und etwa den
Zusatz zu machen: wenn nicht ein anderes EigenlhumSrccht zu
erweisen sei.

Watt glaubt, wenn man hier schon lange spreche, so dresche
man lecrcö Srroh. Nirgends seien die Straßen zu breit, überall,
durch Gräben begränzt, und sei es einmal der Fall, so könne
man den Zusatz machen: daß solch Land alöbald veräußert wer-
den solle.

Blumenstcin findet wie Herr Schultheiß Tscharner diese»
in Verbindung mit 6 ganz deutlich und klar.

von Lerber, Altschultheiß, nimmt den Fall an, daß eine
Fahrstraße jetzt 40 Fuß breit sei — wolle sie der Staat jetzt
zurückziehen auf 24 Fuß, so fielen natürlich auf jeder Seite s Fuß
ab. Diese gehörten da, wo dem Srgat die Straße gehörte, auch



dem Staate. So sei der ft zu verstehen. Was denn der Staat
mit diesem Ucberschuß anfangen solle, ob sonst verbrauchen oder
veräußern, daS müsse der Administration überlassen bleiben.

May, StaatSschreiber, schließt sich an die RedaklionSver-
bcsserung des Herrn Nomaug an.

Land a m man n glaubt ebenfalls, daß der ft, wie er da-
stehe, große Beunruhigungen hervorbringen, ja selbst sparer manches

Unrecht veranlassen könnte, denn das Privalcigenihum sei

darin nicht gehörig berückstchtlgt. Wohl sollten die Gesehgeber
irgend eine Wahrung in Betreff dieser Sache erlassen.

Abstimmung:,
Für den Entwurf 67 Stimmen.
Für gefallene Meinungen Zst Stimmen.

5. 8.

„Die Straßen erster und zweiter Klasse sollen ordentlich anS-

gcmarket, und über den Zug derselben Pläne aufgenommen wer.
den: bis dieses zu Stande gebracht worden, behalten die derma-
ligcn Grenzzeichcu derselben ihre Eigenschaft bei. Die Kosten
der AuSmarkung und der Verfertigung der Pläne bezahlt der
Staat, doch sollen die Gemeinden die dazu erforderlichen Fuh-
rungen übernehmen."

iiach etlichen Bemerkungen des Herrn Wyß von Koppigen,
welche von Herrn Schultheiß Tscharncr unterstützt wurden,
und nach der gefallenen Aeußerung, warum die Gemeinden „die
erforderlichen Zufuhren" leisten sollten, da doch die meisten
Straßen erster und zweiter Klasse SraatSeigcnlhum seien, vcr-
lbeidigt der Herr Rapporteur den Entwurf.

A b sti m m u n g :

Für den Entwurf 66 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 2S Stimmen.

5. S.

„Die künstlichen Wasserleitungen jeder Art, so wie die
Brücken und Tollen (Wasserabzüge), welche wegen bestehender

Civilrechte angelegt sind, sollen von den Inhabern dieser Rechte
auf eigene Rechnung nach den nämlichen Vorschriften erbaut
und unterhalten werden, wie die, welche dem Staate angehören.

Der Schaden, der auö einer Nachlässigkeit in der Errichtung,

oder in der Unterhaltung eines solchen Werkes entsteht, ist

von dem Inhaber des Rechts zu ersetzen."

Steiner, von Kirchbcrg. Nicht überall, wo Privatleute
Wasserleitungen hätten, könnte man ihnen zumuthen, jetzt auf
einmal andere und solche Einrichtungen zu treffen, wie sie der

ft vorschreibe. Wie viele Eigenthümer seien daö gar nicht im
Stande und selbst ärmere Gemeinden könnten cS nicht leisten,
daher und nur darum, um Niemand wehe zu thun, solle man
„die Wasserleitungen" ganz aus diesem ft weglassen. Daß aber

die Besorgniß, als kämen solche Einrichtungen, wie sie der f.
verlange, sehr theuer und den meisten Leuten zu hoch, gehe auö

ft 4 des EtraßenpolizeigeletzeS hervor, wo den Wasserleitungen
vorgeschrieben ist, von Stein oder Metall zu seyn.

Watt will nach „Civilrcchtc" noch den Zusatz: und Vcr-
günstiguilgen.

May hat nichts dagegen, daß dieser ft so bleibe, nur solle

man noch die Bestimmung hinzusetzen: da, wo nicht besondere

Verträge vorhanden sind.

von Lcrbcr, Altschulrheiß, widerlegte dies? geäußerte
Besorgnisse, und so wird der Entwurf
mit großer Mehrheit angenommen.

ft 10.

„Die Bestimmung deS BelanfS der Entschädigung wegen
Privatcigcnthum, das der Staat nach der Satzung 379 zum
Straßenbau in Anspruch nimmt, ist eine Civilsachc. Nachtheile
anderer Art, welche Jemand durch die Veränderung eines Straßen-
zuges blos mittelbar erleidet, gewähren kein Recht auf
Entschädigung."

Tscharner, Regierungsrath, will nicht bloß den unmit-
teilbaren, sondern auch den mittelbaren Schaden ersetzt wissen.

Namentlich sei diese Bestimmung für daS Oberland höchst wichtig.

Watt führt Beispiele an, welche den ft rechtfertigen. So
habe ein Wirthshaus keine Entschädigung zu fordern, wenn durch
eine Aenderung der Straßenbahn cS an seiner Lage verlöre
Solcher Nachtheil sei „mittelbar," und gewähre kein Recht auf
Enlichädigung.

Nomang sieht die Sache eben so an und glaubt daher,
dielen Theil deS ft streichen zu können, weil er sich von selbst
verstehe.

Tscharncr, Schultheiß, findet dagegen den Nachsatz gar
nicht überflüssig. ES stehe nämlich darin, daß Aenderungen und
Verbesserungen einer Straße, die nicht unmittelbaren Nachtheil
bringen, kein Recht auf Entschädigung gebe. Aber auch nur
so viel wolle der Gesetzgeber sagen, daß kein „Recht" darauf
könne begründet werden, ohne deßwegen in einzelnen Fällen der
Billigkeit nicht vorgreifen zu wollen.

Mau. Er she wohl ein, wie verschieden der ft aufgefaßt
und erklärt werden könne. Darum aber sei er mangelhaft und
seine Abfassung unbestimmt, den cS komme beim Gesetz nicht dar-
auf an, was Der oder Jener darunter verstehe, sondern was der
Ausdruck, der Buchstabe sage. Darum rathe er, etwa die Worte:
„blos mittelbar" zu streichen, mir welcher Aenderung der Herr
Rapporteur sich einverstanden erklärt.

A b st i ni m u n g:
Für den Entwurf, unter Vorbehalt von NedaktionS-

verbesserung Mehrheit.

ft lk.
„Die zu dem Straßenbau vorhandenen Kieöbänke (Griengru-

bcn), zu deren Ankauf der Staat seinen Beitrag geleistet, behalten

ihre bisherige Bestimmung."

Watt fragt, wie cS denn mit den Griengruben stünde,
welche Gemeinden an sich gekauft hätten — ob denn diese nicht
ihre bisherige Bestimmung beibehielten? DaS könne er nicht
glauben und nicht' zugeben, daher möge man den relativen Zwi-
schensatz: „zu deren Ankauf der Staat seinen Beitrag geleistet,"
streichen, auf daß der ft auch auf die Gemcindegriengruben
ausdehnbar sei.

Ioncli unterstützt seinen Präopinanten.

Tscharncr, NegicrnngSrath, sagt, daß der ft hier gae
nicht von SraatS- oder Gcmeiiidceigcnthum rede, daß er gar
nicht die SraalSgricngrube garantire und andere ausschließe,
sondern nur von solchen Gruben spreche, zu denen der Staat seinen

Beitrag geleistet hätte. Dagegen werde man doch nichts
haben, daß solche Griengruben ihre bisherige Bestimmung nicht
verlören.

May siebt aber immer noch nicht ein, warum denn nur die
Gruben, zu denen der Staat Ansprüche habe, hier erwähnt
seien und die andern nicht. Man könnte füglich den ganzen ft
weglassen, wolle man das aber nicht, so müsse er mit Hrn. Walt
übereinstimmen und den Zwischensatz weglagen.

Abstimmung.
Für den Entwurf 5Z Slimmen.
Für gefallene Meinungen Z7 Slimmen.
Für Weglassung der Woric nach Vorschlag deS

Herrn Walt Mehrheit.

Ein Vortrag des Militärdepartementö, den Herr von Tavcl
mit einem mündlichen Vorlrag begleitet, empfiehlt für die

erledigten Major-, HaupimannS- und Oberstlicuteiiautöstellen dem

Großen Rathe so viele Offiziere zu neuer Wahl, als Stellen zu

besetzen sind.

von Tavel, RcgierungSralh, bemerkt, daß sich daS Depar-
tcment in seinen Vorschlägen nur von dem Grundsätze der An-
ciennetät habe leiten lassen. Die. welche noch höheres Dienst-
alter hätten, als die vorgeschlagenen, hätten die Wahl bereits

abgelehnt.



Tscharner, Schultheiß/ fragt/ warum das Militärdepar-
tcment früher die Leute benachrichtigt/ als dem Großen Rathe
Vorschläge gemacht habe und

von Tavel erwidert darauf/ daß eS lediglich darum
geschehen wäre/ um den Großen Rath keine vergebliche Wahl
machen zu lassen.

Die vorgeschlagenen Offiziere find:
als Major in das I. Auözüger-Bataillon Herr Friedrich

Stein h au er von RiggtSberg;.
als Major in das III. Auszüger-Bataillon Herr Friedrich

Rosselct von Bern;
als Major in das V. Auszüger-Bataillon Herr Friedrich Gei¬

ser von Langenthal;
als Major in das VII. AuSzüger-Bataillon Herr Friedrich

Belricha rd;
als Major in das VIII. AuSzüger-Bataillon Herr Boillat.

Die vier ersten wurden ohne Einrede einstimmig erwählt/
statt des fünften aber durch Herr Schönt

Herr Hauptmann Noël Favrol von Pruntrut
vorgeschlagen/ der eS auch einstimmig wurde.

Herr Schöni hatte bei seinem Borschlage bemerkt/ daß

man bei der Wahl von so hohen Offizieren doch nicht bloß auf
Dienstalter Rücksicht nehmen möge/ sondern auch die politischen
Grundsätze mit wägen solle. — Herr Favrot erhielt ohne Einrede

daö Srimmenmehr. -

Für die Stelle eines zweiten StaatSanwaltes hatte der Re-
gierungsrath zwei Männer vorgeschlagen:

Herrn Gärt h von Frankfurt a. M./ und
Herrn HaaS von Biel.

Durch Stimmzettel kamen noch mit in Vorschlag:
Herr Ochsenbein von StcffiSburg/ und
Herr Kernen von Höchstem».

In der Ballotage erhietcn

Herr Gärt y 53 — 62 Stimmen.
Herr HaaS 38—47 Stimmen.
Herr Ochsen dein 9—7 Stimmen.
Herr Kern en. 7 Stimmen.

Somit ist Herr Gärth erwählt; die gehörigen Instruktionen
sollen demselben vom Regicrungörathe Übermacht werden.

Berichtigung.
Herr Redaktor!

Der Umstand/ daß ich meine Vorträge vor Großem Rathe
in französischer Sprache halte/ muß die Ursache sey»/ warum
bisher alle meine Aeußerungen vom Concipienten der Verhandlungen

des Großen Rathes unvollständig/ und meistens irrig auf-
gefaßt und ohne innern Zusammenhang dargestellt worden sind.
Da diese Verhandlungen keinen offiziellen Charakter an sich tra¬

gen/ so wollte ich Sie nicht mit immer wiederkehrenden
Reklamationen behelligen. Die auffallende Entstellung aber-/ welche
mein Votum in der wichtigen Berathung vom 10. dieß über die
Angelegenheit der Polen erlitten hat/ nöthigen mich zu der
öffentlichen Erklärung/ daß in Nro. 1 der Verhandlungen des

Großen Raths meine im Schooße dieser Behörde geäußerte Mei-
nung durchaus irrig aufgefaßt und in ganz falschem Lichte
dargestellt/ und daß mir gerade das Gegentheil von demjenigen in
den Mund gelegt wird/ was ich wirklich gesprochen habe. Nach
dieser unrichtigen Auffassung sollte man glauben/ meine Ansicht
habe mit derjenigen des Herrn Regierungsralh Herrenschwand
und überhaupt mit dem Ancrage deS RegierungSrathes
übereingestimmt/ während ich/ eben im Widerspruch mit diesem Antrage/
der MajoriiätSmeinung des diplomatischen Departements beipflichtete

und mich somit zu Gunsten der Polen und für ihre
Wiederaufnahme verwendete.

Diesemnach kann ich nicht umhin/ hiermit ein für alle-
mal die Leser des Amtsblattes zu ersuchen/ die in den ge-
druckten Verhandlungen des Großen Rathes mir bcigemessene»

Aeußerungen nicht als die meinigen zu betrachten/ indem densel-
den meine Ansicht niemals vollständig und richtig entnommen
werden kann. Am liebsten wäre eS mir/ wenn jcweilen nur der
Schluß meiner Reden/ daS eigentliche Worum/ mir Weglassung
der Motive/ auf welche eS sich stützt/ in die gedruckten Verhandlungen

aufgenommen würde. Aber selbst diese Vorsichtsmaßregel
ist ungenügend und gewährt keine Bürgschaft für die richtige
Auffassung/ wovon der oben angeführte Irrthum den sprechendsten

Beweis leistet.

Ich ersuche Sie/ Herr Redaktor/ um vollständige Einrückung
dieser Zuschrift in die nächste Nummer Ihres BlatteS/ und bin
bereit/ die allfällige Gebühr zu entrichten.

Bern den 12. Februar 1834.
Dero ergebener:

C. NeuhauS.
Dieses Schreiben hätte/ wie sein Datum zeigt/ schon früher

eingerückt werden sollen. Auch wurde es von der Direktion deß
Amtsblattes den Druckern übergeben. Der Concipient der Ver-
Handlungen des Großen Rathes bemächtigte sich jedoch desselben/
weigerte sich ungeachtet mehrerer Aufforderungen von Seite der
Direktion/ diese Zuschrift zurückzugeben/ und ließ eine bloße
Berichtigung abdrucke» / welche mir keineswegs genügen kann; um
so weniger/ als der Schluß derselben Anspielungen enthalt/ als
wäre ich mit mir selbst in Widerspruch gerathen. In wie fern
dieses der Fall gewesen/ darüber mögen sämmtliche Zuhörer urtheilen/
welche der französischen Sprache mächtig sind nnd somit meine
Rede verstanden haben. Der Concipient verlangte von mir zwei-
mal die Einsendung meines VortragS/ welchen er sich bereit
erklärte/ wörtlich abdrucken zu lassen. Diesem Wunsche konnte ich
aber nicht entsprechen/ weil ich meine Vorträge niemals nieder-
schreibe, und weil eS mir an Zeit fehlte'/ um mein Votum aus
der Erinnerung aufzuzeichnen. Daher sehe ich mich genöthigt/
meine frühere Zuschrift an die Redaktion des Amtsblattes / mit
diesem Zusätze begleitet/ zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Bern den 19. Februar 1834.
Dero ergebener:

C. Nenhaus.



Uro. 8.

Verhandlung en
des

Großen Rathes der Republi e r n.

Berü, den 2?. Hornung 18Z4.

(Nicht offiziell.)

Achte Sitzung.
Dienstag den 18. Hornnng 1864.

(Vormittags S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Die gestern abgebrochene Berathung deS GesetzeScntwurfS
über den Straßenbau wurde forlgesetzt.

§. 12.

2. Straßenbau.
-i. Anlegung und Veränderung von Straßen und Wegen.
„Den Aufwand für den Ankauf von Land, für Arbeiten und

für Fuhren, der zu der Anlegung einer neuen, oder zu der Ver-
änderung einer bestehenden öffentlichen Straße, oder eines solchen
Weges, und der zu dem Gebrauche derselben nothwendigen
Brücken und Mauern erforderlich ist, soll folgendermaßen bestellten

werden:
I. Von dem Staate,

a) für die Straßen erster Klasse zu
ck) für die Straßen zweiter Klasse zu (H.
<-) für die Straßen dritter Klasse zu '/z.

Ueberdieß übernimmt der Staat die Kosten für die techni-
schen Vorarbeiten und für die Augenscheine der leitenden
Behörden.

II. Von den Gemeinden der Amtsbezirke, durch welche
die neu anzulegende Straße führt, oder die sie berührt:

Dieselben haben an die noch mangelnde Bruchzahl deS

Kostenaufwands im Verhältnisse ihrer Bevölkerung, ih-
rer ökonomischen Kräfte, des Umfangs ihrer Liegcnschaf-
ten, deS BelaufcS ihres VichstandeS und deS muth-
maßlichen Vortheiles, den sie von der neuen Straße
ziehen werden, beizutragen. Dieses Verhältniß ist durch
das Baudepartement auSzumitteln, und von dem Rcgie-
rungSrathe zu bestimmen.

Der Aufwand für die Errichtung von Dorfwegen, und der
zu dem Gebrauche derselben erforderlichen Brücken- und Mauer-
wcrke fällt den Kirchgemeinden, und zwar einer jeden innerhalb
ihrer Marken ausschließend auf. Derselbe ist auf die in diesem
Paragraph angegebene Weise unter die einzelnen zu der
Kirchgemeinde gehörenden Dorfschaflcn zu vertheilen/'

Der Inhalt dieses §. veranlaßte eine weitläufige Diskussion,
in welcher nicht nur der Antrag deS RegierungSrathS theils weiter

entwickelt und unterstützt theils widerlegt ward, sondern wo
man auch noch verschiedene andere Grundsätze über die Bezah-
lung der Kosten neuer Straßcnanlagen oder größerer Verbesserun.
gen von solchen aufstellte. Ueberhaupt fand man, daß die Staats-
fasse einen größern Theil derselben als bisher übernehmen solle;

aber hingegen waren die Ansichren rückfichtlich der von nahe
gelegenen Bezirken oder Gemeinden zu leistenden Beiträge sehr ab-
weichend, und eben so auch über die Frage: ob blos freiwillige
Anerbietungen solcher Beiträge erwartet und dann beim Entscheid
über eine in Antrag gebrachte Straßcnanlage berücksichtigt werden

sollen, oder ob die Negierung solche Beiträge zu bestimmen
und zu vertheilen habe Endlich erhielt folgender Grundsatz, der
dem RegierungSrarh zu weiterer Auseinandersetzung und angemessener

Redaktion zugesandt wird, die Stimmenmehrheit:
„Die Kosten aller neuen Bauten von Straßen der drei ersten

„Klassen sollen in der Regel vom Staate besteckten werden; sc-
„doch sollen jederzeit die freiwilligen Anträge von Beisteuern von
„Seite der dabei Intcressirten als Beweggrund zum Unterneh-
„wen von der Regierung gehörig in Betrachtung gezogen werden."

Abstimmung:
Für den Z. des Entwurfs Niemand.
Für gefallene Meinungen einstimmig.
Für obigen Antrag 117 Stimmen.
Für etwas anderes 4 Stimmen.
Den Grundsatz auf die zwei ersten Klassen zu be-

schränken Z Stimmen.
Auf die dritte auszudehnen Mehrheit.
Noch weiter zu gehen 10 Stimmen.

stehen zu bleiben Mehrheit.

Neunte Sitzung.

Mittwoch, den 19. Hornung 1864.

(Vormittags 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Felle nberg.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wnrde verlesen und gut
geheißen.

Folgende eingelangte Vorstellungen wurden dem Regierungs-
rath zugesandt um sie zu untersuchen, und je nach ihrem Ge-
genstand darüber zu verfügen und Bericht zu erstatten, und mit
dem Beifügen, daß er dem Departement des Innern den Auf.
trag ertheile, alle auf das Tellwesen, die Hinterlaß - ßund Ein-
zuggcldcr Bezug habenden bereits eingelangten oder noch cinlan-
genden Vorstellungen zu sammeln und bei der bevorstehenden
Behandlung deS Entwurfs eines neuen Tcllgesetzcs mit einer Anzeige
ihres Inhalts vorzulegen.

1) Wünsche, Bemerkungen und Begehren des Burgergemeind-
rarhS von Vcchigen vom 14. dieß, wegen Beibehaltung der

Hinterlaß - und Eiuzuggeldcr.

2) Bittschrift der Gemeinde» Ober- und Niedcrwichtrach vom
8. dieß, betreffend die rückständigen Forderungen für die

Aar-Korrektionen.



5) Schreiben deS patriotischen Schutzvereins von dem Amtsbe¬
zirk Laupen, vom 15. dieß, in Beziehung auf den Gang
des ObergerichtS in der Angelegenheit deS Herrn Altamt-
schrciber Stettler.

4) Bittschrift der Gemeinde Acschi vom 22. Icnner letzthin,
um Aufhebung ihres LandrechtS, sammt Begleitschreiben des

dortigen RegicrungSstatthalteramts.

5) Wünsche deS Schutzvercins von Signau vom S. dieß/ in
Betreff der NeaklionSversuche von 1852, deS Urtheils gegen
Hrn. Altamtschrciber Stettler, deS Kleinhandels mit Gc-
tränken und der Einführung von Friedcnögerichtcn und Ar-
menanstalten.

6) Vorstellung der Gemeinden Rnbigen, Tägertschi und Gysen-
stein vom 8. dieß, über das Tcllgesetz.

7) Antrag von mehreren Einfassen der Gemeinde Homberg, vom
18. dieß, wegen letztobgcnanntem Gegenstand.

8) Vorstellung der Gemeinde Thorigen vom 17. dieß, sammt
Begleitschreiben des NcgierungSstauhalleramtö Wangen, den

gleichen Gegenstand betreffend.

9) Vorstellung der Burgcrgemeinde Niederbipp vom 17. dieß,
sammt Begleitschreiben deS RegierungSstatchallcramtS Wangen,

ebenfalls das Tellgesctz betreffend.

10) Vorstellung der Burgergemeinde Kleindictwyl vom 17. dieß,
wegen gleichem Gegenstand.

11) Bemerkungen der Burgergemeinde LeimiSwyl, Amtsbezirks
Aarwangen, vom 16. dieß, wegen des TellgesctzeS.

12) Vorstellung der Viertelögemeinde Graben, Amtsbezirks Aar¬

wangen, vom 17. dieß, wegen gleichem Gegenstand. Und

15) Bemerkungen der Gemeinde Melchnau vom 15. dieß, den

gleichen obgenannten Gegenstand betreffend.

Die Berathung deS GesetzeöentwurfS über den Straßenbau
wurde fortgesetzt.

§. 15.

»Die Beiträge der Gemeinden an der Fuhrpflicht und an
dem Gcldaufwande sind für den alten KantonStheil nach den je.
wciligen Gesetzen über die Fuhr- und Tellpfiichtcn, und für den

neuen nach dem Cadaster zu berechnen."

ê. ist.

»Der NcgieniugSrath ist ermächtiget, die Gemeinden beuach.
barter Amtsbezirke, die durch einen neue» Straßenbau, oder

durch die Veränderung eines alten nicht unmittelbar berührt
werden, aber gleichwohl daraus einen augenscheinlichen Vortheil
ziehen, anzuhalten, im Verhältnisse dieses Vortheiles an die
Bestreitung deS Aufwandes, welcher den betreffenden AmlSbezir-
ten dadurch auffällt, nach Maßgabe des H. 12, Nr. II. beizu-
tragen: so wie auch Gemeinden der Amtsbezirke, durch welche
die Straße führt, von ihrem Beitrage loözuzählen, wenn ihnen
dieselbe keinen Vortheil gewährt."

S. 15.

»Das Baudcpartcmcnt soll bei dem Vortrage über die
Anlegung einer neuen, oder die Veränderung einer bestehenden

Straße die in dem ft 12, Nr. II. und in dem Z. iä bezeichneten
Verhältnisse berücksichtigen, und auf die Anwendung der gesetz-

liehen Bestimmung auf dieselben antragen."

Wegen deS Entscheides über ft 12 wurde die Behandlung
der 5ft Í5, ist und 15 btö nach einer Verfügung über den Z. 17

aufgeschoben.

tz, 16.

„Jeder neue Bau einer öffentlichen Straße, eines solchen

Weges, oder einer zu dem Gebrauche der einen oder des andern
erforderlichen Brücke soll in der Regel entweder im Ganzen,
oder nach zu machenden Abtheilungen an einer öffentlichen Ver-
steigerung demjenigen gegen annehmliche Sicherheit verdungen
werden, welcher die günstigsten Bedingungen macht."

Wurde ohne Einsprache angenommen.

5. 17.
6. Unterhaltung der Straßen und Wege.

Erste und zweite Klasse.
»Der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen erster und

zweiter Klasse, und der zudem Gebrauche derselben erfordert),
lichen Brücken- und Maucrwerke soll von dem Staate und von
den Amtsbezirken in dem im ft 12 angegebenen Verhältnisse
bestritten werden: cS sei denn, daß derselbe durch civilrechtliche
Bestimmungen auf physischen oder moralischen Personen oder auf
gewissen Gütern hafte."

In der Umfrage wurde einerseits die Zweckmäßigkeit des
im Entwurf enthaltenen Artikels erörtert und andrerseits theils
auf Abänderung deS darin enthaltenen Grundsatzes theils blos
auf Modifikationen des Entwurfs angetragen. Einer jener
Anträge ging dahin, daß der Staat unbedingt den Unterhalt der
Straßen der drei ersten Klassen übernehme, ein anderer aber,
daß dieses nur in so fern staltfinde, als der Mehrbetrag über die
bisherigen Kosten die Summe von Fr. 80,000 nicht übersteige.
Der letzte der erwähnten Anträge dann wollte, daß die an den
Straßen der drei ersten Klassen liegenden Gemeinden durch Fuh-
rungcn ulid Handarbeiten eben so viel leisten als den übrigen
Gemeinden für die ihnen obliegenden Straßen vierter Klasse
auffalle.

Endlich ward beschlossen: »der Aufwand für die Unterhaltung
der Straßen erster, zweiter und dritter Klasse und der zum

Gebrauch derselben erforderlichen Brücken - und Malierwerke solle
von dem Staat bestriltcn werden; es sei denn, daß derselbe durch
civilrechtliche Bestimmungen auf physischen oder moralischen
Personen oder auf gewissen Gütern hafte."

A b st i m m u n g :

Für den Entwurf Niemand.
Für gefallene Meinungen einstimmig.
Für obigen Beschluß 119 St.
Für etwas anderes 5 St.

ft 18.
»An die Unterhaltung des StraßenpflafterS an denjenigen

Orten, wo ein solches vorhanden ist, hat der Staat keinen
Beitrag zu leisten, sondern bloß in dem Maß an die Untcrhal-
tung der Straße beizutragen, wie an den Straßen, die durch
das offene Land laufen."

Wurde angenommen mit der Bemerkung, daß vor dem Wort
Straßen in der letzten Linie die im Druck ausgelassenen Worte
aufzunehmen seien: nicht gepflasterten.

ft 19.

»Versetzt der Ncgicrungörath, in Folge der ihm zustehenden
Befugiuß, clue Straße aus irgend einer der vier Klassen in eine
andere Klasse; so finden rücksichllich der Unterhaltung derselben
die Bestimmungen ihre Anwendung, welche für diejenige Klasse

gelten, in welche fie versetzt worden."
Ohne Bemerkung angenommen.

ft 20.

„Vor der Uebernahme der Untcrhaltungöpflicht einer Straße
von Seite der Regierung zu Handen derjenigen, welche sie nun
zu unterhalten haben, muß sie von denen, welchen die Unterhaltung

derselben obgelegen, in den ihrer bisherigen Klassenord-
nung angemessenen guten Zustand gesetzt werden, und dieser von
Seile der übernehmenden Behörde in der UebernahmS-Urkunde
anerkennt sein."

ES fiel die Meinung, daß dieser Z. in bessere Uebereinstim-
mung mit dem vorhergehenden gebracht werden sollte; aber man
fand, die Verbesserung der Redaktion bleibe immer vorbehalten,
und der tz. wurde unverändert angenommen.

Abstimmung:
Für unveränderte Annahme 67 Stimmen.
Für Abänderungen 15 »

ft 21.

Dritte Klasse.
»Der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen dritter



Klasse/ und der zu dem Gebrauche derselben nothwendigen Brücken-
und Mauerwerke ist von den Kirchgemcinden auf die in H. 12,
Nr. II. bestimmte Weise zu bestreiken."

Fällt wegen des Beschlusses über §. 17 weg.

5. 22. /6

Vierte Klasse.
„Der Aufwand für die Unterhaltung der Straßen vierter

Klasse, und der zu dem Gebrauche derselben erforderlichen Brücken-
und Mauerwerke muß von den Kirchgemeinden bestrmen werden,
innerhalb derer Gränzen sie liegen."

Gefallene Meinungen glaubten, der Staat sollte die Brücken
und Mauerwerke der Straßen vierter Klasse ganz oder zum Theil
übernehmen, damit die Gemeinden, welchen ihr Unterhalt ob,
liegt, nicht allzusehr gegen diejenigen in Nachtheil gesetzt wer.
den, denen nun der Staat die ihnen aufgefallenen Straßen der
drei ersten Klassen abnimmt. Allein man fand, diese Ausgabe
würde allzugroß werden, und beinahe in jedem Gemeindbezirk
werde sich eine in die dritte Klasse gehörige Straße befinden.

Hingegen wurden folgende Vervollständigungen dcö §. ange-
nommen:

1) Daß statt des Wortes: Kirchgemcinden gesetzt werde

bisher Pflichtigen Gemeinden.
2) Daß der bei dem §. 17 stehende Vorbehalt civilrechllichcr

Bestimmungen auch hier beigefügt werde.

Abstimmung:
Für unveränderte Annahme 49 Stimmen.
Für Meinungen 60 Stimmen.
Für Uebernahme von Kunstarbeiten 17 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.
Den Ausdruck: „bisher Pflichtige Gemeinden

aufzunehmen Mehrheit.
Den Zusatz des §. 17 beizufügen Mehrheit.

S. 23.

„Der Regierungsftatthalter soll die nöthigen Anordnungen
treffen, damit diese Straßen in gutem Stande erhalten werden:
er ist befugt, den AmtSstraßen-Jnspektoren die hiezu geeigneten
Befehle zu ertheilen."

Wurde nach einigen Bemerkungen' angenommen.

Die weitere Berathung des GesetzcScntwurfS wurde auf-
geschoben.

Dann leisteten als neu eingetretene Mitglieder die Herren
Koch, Mofchard und Fankhauscr den Eid.

Hernach wurden auf Vorträge der Justizsckrion des Justiz>
und PolizcidepartementS und beigefügte Empfehlungen dcS Re-
gicrungSraths folgende Dispensationcn von gesetzlichen Ehehinder-
Nissen ertheilt:

1) der Katharina geb. Jost von Alchenstorf, Wittwe des am
10. April 1830 verstorbenen Andreas Obrecht von Wangenried

wird erlaubt, sich mir dem Johann Jakob Obrecht,
Bruder ihres verstorbenen Ehemannes zu verheiralhen.

Abstimmung durch Ballonrnng.
Willfahr 96 St.
Abschlag 6 St.

2) Dem Johann Egger von Niederstocken, wohnhaft zu Neuen¬

burg, dessen Ehefrau Barbara Dähler von Seftigen verstorben

ist, wird die Erlaubniß ertheilt, sich mit der Schwester
der letztern, Elisabeth geborne Dähler, Wittwe des Johann
Herrmann von Allbreisach im Großherzogthum Baden, ebenfalls

zu Neuenburg wohnhaft, zu verheiralhen.

Abstimmung durch Ballotirung:
Willfahr SS St.
Abschlag S St.

Durch ein unterm 18. Hornung an den Hrn. Landammann
gerichtetes Schreiben erklärt Herr UrsuS Steiner von Kirchberg
seinen Austritt auö dem Gr. Rarh.

Dieses wird vermöge des Dekrets vom 25. April 1832 zu
Protokoll genommen.

Zehnte Sitzung.

Donnerstag den 20. Hornung 1834.
(Vormittags s Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
Nach Verlesung dcS Protokolls der vorigen Sitzung wird

das neu eintretende Mitglied Joh. Hr. Jucker von Ostermun-
dtgen beeidigt.

Der Anzug wegen Abtragung der Festungswerke der
Stadt Bern kömmt in Berathung.

C. Lohn er, als Erstunterzeichneter, entwickelt die Motive
des Antrags. Er zeigt den ursprünglichen Zweck der Schanzen,
der nach Erriugung der neuen Verfassung von selbst wegfalle.
ES bedürfe keines Bollwerkes gegen das Landvolk mehr.

Jaggi, Fürsprech, unterstützt den Antrag. Derselbe erinnert

an die früheren Ereignisse zur Zeit der Bewegungen, ans
welchen die Verfassung hervorgegangen, und sieht in der damaligen

Arr und Weise, wie die Stadt gegen das Andringen des
Landvolks sich vertheidigen wollte, in der Leitung und Bildung
der Bürgerwache, einen starken Grund, die Festungswerke
abzutragen. Ein weiteres Motiv für die Unterstützung dcS AnzugS
ist ihm die bedenkliche Stimmung der Stadt Bern, deren Bürger

in der Mehrzahl der neuen Ordnung der Dinge abhold seien.
Der Redner zeigt, wie es dieser unter solchen Verhältnissen leicht
werden könne, die Festungswerke zu einem feindlichen Waffenplatze

gegen die Freiheiten des Volkes zu benutzen.

Stettler weiset die der von 1830 — 1831 errichteten Bür-
gcrwache untergeschobene Tendenz ab; sie sei nicht feindlich
gegen die neue Ordnung der Dinge gesinnt, sondern vielmehr
deren Schntzwehr gewesen; als ehemaliges Mitglied müsse er die
Ehre derselben vertheidigen; an den Schanzen selber sei ihm
wenig gelegen. Wenn man die Kosten mit Veräußerung der
Bauplätze decken könne, so stimme er dafür; aber es sei doch
auch in wissenschaftlicher Hinsicht Schade für das ^Observatorium
und eS frage sich, wo man sonst astronomische Beobachtungen
bequem anstellen könne? Wie das Observatorium nimmt Herr
Stettler auch die Thore der Stadt eifrig in Schutz.

Jaggi berichtigt, er habe nicht die ganze Bürgerwache,
sondern die Anführer oder vielmehr Einen gemeint.

Lutstorf fordert den Präopinanten auf, diesen zu nennen
(wird von dem Präsidenten zur Ordnung gewiesen).

von Sinner fand in dem Anzüge zu viel Leidenschaft.
Auf die Festungswerke legt derselbe keine Wichtigkeit, die Thore
dagegen nimmt er als Zierde einer Stadt in Schutz.

Schüppach will, wie Herr Stettler, eine Berechnung, ob
die Kosten sich höher belaufen würden, als die Plätze werth
wären. In diesem Falle würde er von der Abtragung der Schanzen

abstrahiren. Die Thore findet er für Bern nicht nöthig,
denn auch die Dörfer seien sicher ohne Thore.

May liest einen Artikel auö dem GroßrathSreglement ab
und glaubt, es handle sich blos darum, ob der Anzug erheblich
oder nicht erheblich sei. UebrigenS hat man schon seit 20—30
Jahren die Unzweckmäßigkeit der gegenwärtigen Festungswerke
Berns eingesehen und nach und nach angefangen, die Thore zu
verändern und einige Theile der Schanzen abzutragen. Die
Unnützbarkeit der Festungswerke ist somit anerkannt. Was den

vorliegenden Antrag betrifft, so sollte man durch Uebereinkunft
mit der Sladr hier schöne und auch nöthige Bauplätze zu gewinnen

suchen, damit könnten die Kosten für den Staat gespart



werden. Schließlich rügt der Redner die Form des Anzugs;
die große Zahl von Unterschriften (80) sei doch offenbar unstatt.
haft; auf solche Weise könne man einen Beschluß noch vor der
Berathung zu Stande bringen. Stimmt für die Erheblichkeil.

Watt berechnet die Kosten ans, 60,000 Franken; ob man
nun den Boden verkaufen oder sonst zu nützlichen Anstalten
verwenden wolle, steht dahin.

Wäb er dringt auf genaue Untersuchung auch wegen der Mu-
nitionSvorräthe, die auf der großen Schanze angehäuft seien.
Dies erheische die Sicherheit der hiesigen Bewohner.

Morlot scheint die Thore zu vertheidigen (wir konnten,
da der Redner zu leise sprach, das Nähere nicht verstehen).

Knechten hofer erinnert, daß man 1830 am Aarbcrger.
thor eine Schießscharte angebracht habe, offenbar gegen die Land-
lcute. Soviel zur Unterstützung der Bemerkungen deS Herrn
Jaggi. Die Kosten sind unbedeutend, und ich stimme daher für
den Anzug.

von Lerber, Altregieruugsstatthalter, will, daß das Sperrgeld

ohne Weiteres abgeschafft werde, damit könne man nicht
bis zur Untersuchung deö Gegenstandes warten.

Präsident. Dies ist ein anderer Gegenstand; alle Stim-
men sind für Erheblichkeit.

ES wird abgestimmt und durch allgemeines Aufstehen die
Erheblichkeit erklärt.

Auf die Bemerkung deS Herrn Kasthofer, daß doch etwas
zu schnell abgestimmt worden sei, und daß manche nur unter ge-
wissen Restriktionen dem Anzüge beitreten dürften, wird nicht
weiter eingegangen.

Hierauf wird eine Mahnung des Hrn. 0>-. Morlot vcrle-
sen, betreffend den von ihm in der Winrersitzung 1833 gemachten
Anzug, auf Bestimmung des StaatsvermögenS, wie solches daö
Uebergangögesetz fordere.

Tscharner, Schultheiß, verdankt den Anzug. Was die
Mahnung anbelangt, so frägt sich, ob dieselbe statthaft sei oder
nicht; ich finde sie begründet, glaube aber, daß das Finanz,
département seiner Zeit die nöthigen Aufschlüsse vorlegen werde.

von Jenner, NegicrungSrarh. Der RcgierungSrath ist
sordersamst durch den Großrathöbeschlnß in Betreff der Rechnung

von 1830 und der Jnfeldocation verhindert, dem Anzüge
Folge zu geben. Denn so lange wir nicht wissen, was wir
von dem Alten übertragen sollen, sind wir nicht im Stande,
das Vermögen zu bestimmen. Der Redner hebt ganz insbesondere
die Dotation hinsichtlich deS JnselspitalS hervor und findet hierin
den ersten Grund der Unmöglichkeit, dem Anzüge Folge zu
geben. Den zweiten dagegen sucht er in dem noch unauSge-
mitteltcn Kapitalwerthe der Zehnten - und Bodenzinsc. Indes,
sen hinderte auch die Natur deö StaatsvermögenS, z. B. der Staats.
Waldungen, die schleunige Festsetzung. Mit Ausschluß der Lie.
genschafccn und deS KapitalwcrthcS der Zehnten und Bodenzinse
ist dem Anzüge bereits entsprochen. AuS allen diesen Gründen
stlmmc ich für Abweisung der Mahnung.

May finder die Mahnung ganz an der Zeit, und die Ge-
gcngründe des Herrn von Jenner nicht erheblich. Die Doca-
tioneurkunde hindert nicht, denn man kennt den Betrag; auch
die Zehnten und Bodenzinse sind kein Hinderniß. Will man,
weil man nicht Alles ganz genau sagen kann, lieber gar nichts
sagen? ES Handell sich hier um Ausführung eincS VerfassnngS-
artikelv und dem sollte zu jeder Zeit so schnell als möglich Folge
gegeben werden. ES kann nicht in dem Wunsche dieser Ver.

sammlung liegen, daß wir gerade in diesem Punkte im Finstern
tappen. Stimmt dringend für Erheblichkeitserklärung.

Koch, Regierungsrath, glaubt, daß die StandeSrechnun-
gcn allein hier den wesentlichen Aufschluß geben können, und
gerade dazu ist die Passation der Standesrechnungen der alien
Regierung nöthig. Die Verfassung bestimmt die Sicherung und Un-
verletzlichkeir des StaatsvermögenS durch die schützendstcn Formen;
ob dieses geschehen sei, kann nur aus einer genauen Ausstellung
eines EcaiS ersehen werden. Auch handelt es sich weit mehr
um das Gesammtkapital, als um den festen Bestand der einzel.
nen VermögcnSlheile; jeneS allein soll unabänderlich sein. Aber
gerade diese höchst genaue Berechnung und Abwägung bedürfen die
einzelnen Theile, um zu sehen, ob sie auch nach ihrer etwaigen
Veränderung zusammen genommen dem festgesetzten Haupt-
kapitale entsprechen. Der Redner will daher die Mahnung
sechsten erheblich erklären, aber in ihrer Totalität, und darum
ohne Festsetzung eines Termins für den Regierungsrath.

Simon, Altlandamman, macht ganz abgesehen von der
Möglichkeit der Ausführung lediglich auf die Form deS AnzugS
aufmerfam. Man verlangt nur eine Antwort von dem Regie.
rungSralhe, ob die Ausführung möglich sei oder nicht. In
diesem Sinne stimmt derselbe für die Erheblichkeit.

Kasthofer beruft sich auf die von Hrn. von Jenner gcgc.
beuen Aufschlüsse. Nur von seinem Standpunkt aus macht er
darauf aufmerksam, daß die Bestimmung der Waldungen im
Jura, so wie im alten KantonStheil in diesem Momente kaum
möglich sei.

Joneli glaubt, daß der Etat so vorgelegt werden soll,
wie das StaatSvermögen von der alten Regierung übergeben
worden. Findet den Anzug erheblich.

von Lerber. Dcw Regierungsrath soll die nöthigen Auf-
schlösse geben; darauf beschränkt sich meiner Meinung nach die
heutige Mahnung, gegen deren Erheblichkeit nichts eingewendet
worden ist.

Blumen stein. Der Regierungsrath hat einfach zu be-
stimmen, wie der §. 24 der Verfassung ausgeführt worden ist,
oder künstig werden kann. Die Erheblichkeit kann nicht bczwci-
fell werden.

Die Mahnung wird mit großem Stimmenmchr für erheb"
lich erklärt.

Berichtigung.
Herr Redaktor!

Sämmtliche Leser, „welche der deutschen Sprache mächtig
sind," mögen urtheilen, ob in der eingesandten Erklärung des
Concipiemen, betreffend den Vorrrag deS RegicrungSralhS Neu-
hauS, irgend „eine Anspielung enthalten sei, alö wäre der Red-
ner mit sich selbst in Widerspruch gerathen." — Sämmtliche
Leser, welche sich für den Vortrag deS besagten Herrn inceressi.
ren und denen meine zweifache Erklärung (in den Verhandlungen

deS Großen Rathes und im Schweizerischen Beobachter)
nicht genügte, verweise ich nochmals auf Nr. 1 der Verband-
lungen und lasse sie darüber absprechen, ob ich den Redner
Ncuhaus ein einziges Wort gegen die Polen sprechen lasse.

Bern, den l9. Hornung 1834.
Achtungsvoll

Hero ld.
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern / den 24. Hornung 18Z4.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der zehnten Sitzung.)

MaiO schreitet zur Behandlung des in Folge des Stettler-
scheu Urtheils gestellten und motivirten Antrags des Herrn Für.
sprechS Iaggi:

„daß entweder der zum Zwecke der Untersuchung deö

Geschäftsganges des ObergerichlS überhaupt bereits bestehen-
»den Kommisston / oder aber einer besonders dazu zu erneu,
„nendcn der Auftrag werde: auözumittetN/ welche Mitglieder

deö ObergerichlS zu dem Steulerschen Urtheile ge-
„stimmt haben/ und daß dann dieselben von ihren Stellen
„abberufen werden."

Das Obergericht kann wegen Behandlung eines wichtigen Civck-
prozesseö nicht erscheinen.

Drei Petitionen der Schutzvereine von Völligen/ Biet und
Laupcn zur Unterstützung des Antrags werde» vorgelesen.

Iaggi, Fürsprech, als Anzüger, sieht sich vor Allem ge-
nöthigt, mehrere Urtheile über seinen Antrag in öffentlichen
Blättern zu berichtigen. Man hat meinen Anzug angesehen als
hergcsiossen aus Rache gegen Herrn Stcttler, aus Feindschaft
gegen das Obergerichl, aus eigennützigen Absichten. Was den

ersten Punkt betrifft, so darf ich nur bemerken, daß ich mit
Herrn Steiller bis auf die letzten Zeiten in gutem Lernchmen
gestanden habe. Auch die eigennützigen Gründe fallen dahin, da

ich eine Stelle im Obergerichte weder suche, noch annehmen
werde. Die Sache selber anlangend, so hebt der Redner den

Gegensatz zwischen der klaren Bestimmung des Gesetzes und dem

auffallend milden Urtheile deö ObergerichlS hervor. Der Art.
198 deö peinlichen Gesetzbuches (in Verbindung mit Art. 2vl)
setzt die Strafe deutlich fest, welche in dem vorliegenden Fall
angewendet werden sollte. Der Redner zeigt dann noch ausführ,
lich, wie die Mildcrungsgriinde deö obcrgerichtlichen Urtheils in
sich selber dahinfallcn, und sogar untereinander im Widerspruche
stehen. Sehr wesentliche und gewichtige SchärsungSgründe hat
die GcrichlSbehörde dagegen ganz unbeachtet gelassen. Aber das
Obergericht ist noch weiter gegangen und hat die Existenz deö

Gesetzes geläugnet, welches diesen Fall beschlage (der Redner
lieöt die tzH. 198 und 201 und vergleicht dann mit den Bestini.
mungen desselben die Worte des obergerichtlichen Urtheils). Nach-
dem das Obergericht den Thatbestand förmlich anerkannt, das

Dasein eines denselben betreffenden Gesetzes geläugnet, wendet
eS dagegen diejenigen htz. zu Gunsten des Beklagten an, welche
in gewissen Fällen die Entscheidung dem eigenen Ermessen der
Nichter überlassen. Diese Sache ist so auffallend, daß man wohl
an der Nechtöwidrigkeit des Urtheils nicht zweifeln kann; ihr
liegt nicht Irrthum, sondern geflissentliche Begünstigung der Person

eines gewissen Standes zu Grunde, was noch mehrere Vor-
fälle und Ereignisse beweisen (der Redner legt dieselben ausführ,
lich dar). Vorzüglich gehören dahin mehrere Fälle, in denen
das Obergericht einfache Landleute blos wegen Verfälschung von
Privaturkundcn zu einjähriger und vierjähriger Kmenstrafe ver¬

urteilte. Ein solches Benehmen muß den gegenwärtigen
Zustand im höchsten Grade verleiden, um so mehr, da selbst daö Ober-
appellationSgericht unter der alten Regierung sich nie so offenbare

Verletzungen hat zu Schulden kommen lassen. Das
Obergerichl hat das öffentliche Vertrauen verwirkt, was auch aus
einem im letzten Sommer von ihn, in der Hochverralhöprozcdur
gefaßten Beschluß hinlänglich deutlich hervorgeht. Auch hiervon
giebt der Redner das Einzelne. Noch weiteres berichtet er über
einige Differenzen zwischen dem Qbergerichte und dem StaatS-
anwaid in der gleichen Angelegenheit, welches nicht weniger be-
weise, wie diese Prozedur irgendwie verunstaltet werden solle.
Solch ein Zustand der Dinge ist bedenklich, und wir gefährden
das ganze Werk unserer politischeu Regeneration, wenn wir
denselben ferner dulden.

Ich berühre noch einige Einwendungen- die gegen den Schluß
meines Antrages gemacht worden sind. Man hat bezweifelt, ob
der Große Rath das Recht habe, die vorgeschlagene Untersuchung

einzuleiten, und sich deßhalb auf fremde Staaten berufen,
wo die Gerichte gegen die Eigenmächtigkeit des Fürsten sicher
gestellt seien. Aber die Verhältnisse monarchischer Staaten sind
von den uusrigcn sehr verschieden; dort bedarf daö Volk schützender

Garantien gegen den Fürsten, aber bei unö ist das Volk
selber der Fürst, der Souverän. Ans diesem Grundsatze fließt
daö ObcraufsichtSrccht deö Großen Raths. Das Urtheil selber
können wir nicht kassiren, daö ist klar, aber wenn die Gesetze
verletzt werden durch diejenigen, welche der Große Rath mit
Handhabung derselben beauftragt hat, so hat dieser unbestreitbar
das Recht, die Verletzer des Gesetzes abzuberufen. Ich glaube
demnach, daß es die heiligste Pflicht des Großen Rathes sei, in
diesem rechtswidrigen Fall das Obergericht zur Verantworluug
zu ziehen; wie könnten wir sonst, die wir die Gesetze handhaben

sollen, vor der öffentlichen Meinung bestehen, die sich deutlich

genug ausgesprochen hat? Durch diese Ausübung des Auf-
sichtSrechteS ist die Unabhängigkeit des ObergerichreS nicht im
mindesten gefährdet; dieses geschähe, wenn man daS einzelne
Urtheil cassircn wollte, aber cS handelt sich hier lediglich um
Abberufung, um künftigen Uebclständen zu begegnen. Man hat mir
fernerhin eingewendet, mein Antrag hätte alle Personen, nicht einzelne
Mitglieder des ObergerichlS beschlagen wollen. Aber das
Obergericht als Obergericht ist eine moralische Person; nur die Ein-
zclnen können fehlen, nicht diese. (Der Redner beweißt dieß auS

einzelnen Beispielen und aus Henke'S StrafrechtSwisscnschaft.)
Man sagt ferner, cö fei schwer auSzummeln, wer so oder so

gestimmt habe, denn der Eid binde die Mitglieder des Oberge-
richtS. Aber dieser Eid hat seine Geltung dem Publikum ge-
genüber; er kann nicht schützen gegen die Bcfugniß deö Großen
Raths, auSzumittcln, wer für irgend eine Nechtswidrigkeit
gestimmt habe. Lassen wir unö also mit den Einwürfen von der
Selbstständigkeit des ObergerichlS nicht schrecken; daß wir ein
Loch in die Verfassung machen, das sollen wir ja nicht glauben,
ich glaube vielmehr, das Obergericht habe ein solches gemacht.
Wo wäre die Grenze, daS Ende solcher Rechtsverletzungen? Das
Amt des Richters ist ein heiliges Amt, aber je wichtiger dasselbe

ist, desto gefährlicher ist es auch, wenn es nicht gewissenhaft



ausgeübt würde. Ich trage somit darauf an, meinen Antrag
für erheblich zu erklären nnd dem RegicrungSrathe zu über,
weisen.

Zahler. Der vorliegende Antrag offenbart uns einen großen
Uebclstand in unserer Gesetzgebung, nämlich den Mangel eines

Gesetzes über die Veranlworilichkcil der Behörden. Der H. 2t)
der Verfassung vcrweißt die Frage der Entsetzung einer Bevörde
an den eompetcnren Nichter. Ist nun hier der Große Rath der

compétente Richter? Erst wenn jenes Gesetz gegeben ist, erst

dann können wir hier klar gehen. Aber bis dahin sollen wir
unS hüten, vom Großen Nathe ans das Obergerichr in seinen

Grundlagen anzutasten. Der vorliegende Antrag ist ein wahrer
Niesenantrag, mir ist in der ganzen Geschichte kein ähnlicher
bekannt. Haben wir einmal die Unabhängigkeit des Obcrge.
richlS umgestürzt, so ist eS um unsere Freiheit geschehen. Die
Tendenz dcS Antrags ist vornämlich ans den Schntzvereinen her-

vorgegangen. Wenn wir aber den Einfluß politischer Parteien,
der Schntzvereine:c. zulassen, so ist die Grenze nicht abzusehen.

Der Redner schildert die Folgen hievon mit lebhaften Bildern
und Farben. So lange das oben angedeutete Gesetz nicht gege.
ben ist, können wir nicht gegen das Obergericht verfahren. Ich
warne mit voller Ueberzeugung vor der Erhcblichkeitöerklärung
dieses Antrags und stimme für die Tagesordnung.

Meß m er giebt nähere Erläuterungen über den Gang und

Stand der Stettlcr'schen Prozedur, und insbesondere über seine

amtlichen Verhältnisse zu derselben. Er trägt darauf an, den

Antrag an die Spezialkommission zu weisen.

Schnell, NegicrungSrath. Man beschuldigt das Obergc-
richt, seinen wichtigen Attributen nicht nachgekommen zn sei»

und ich glaube, cS liege in der Stellung dieser hohen Behörde,
den Fall zu untersuchen. Später kann cS sich dann immer noch

darum handeln, zu sehen, was weiter zu thun ist. Man stellt
die Gerechtigkeit mir einer Binde dar, aber diese Binde, welche

die Richter vor den Augen haben sollen, ist nicht gerichtet gegen
das Gesetz, dessen Beobachtung ihnen obliegt, sondern gegen die

Personen. Die Majorität des ObergerichtS hat sich in dem vor-
liegenden Fall als unfähig dargestellt; denn einen Notar wegen
einer begangenen Fälschung blos auf 4 Jahre im Amte einzu-
stellen, beißt doch weiter nichts, alö denselben ermuntern, nach

Verfluß der 4 Jahre wieder neue Fälschungen zu begehen. Ich
trage daher darauf an:

1) den Anzug des Hrn. Jaggi im Allgemeinen zu würdigen,
ohne in den Schluß näher einzutreten,

2) den Gegenstand nach dem GroßrathSreglemcm dem RcgierungS-
raih zu überweisen, mir dem Beifügen, daß dieser mit der

Spezialkommission die geeigneten Anträge bringen solle.

May. ES finden sich in dem Antrage zwei Sachen, näm.
lich das Benehmen des Obergerichts im Allgemeinen und der
gegebene Fall. Der Anzügcr findet cS selber gefährlich, daö

Urtheil deS ObergerichtS, als der competenten Behörde anzutasten;

thut man aber dieses, so giebt es auch noch einen weit
höheren Standpunkt, von den: aus dieser einzelne Fall beurtheilt
werden muß. Bei jedem Prozesse finden sich zwei Meinungen,
jede Partei glaubt sich im Recht, und hierüber muß entschieden
werden. Zu diesem Behufe sind die Gerichte eingesetzt; ihre
Urtheile sollen gelten, das fordert die öffentlichen Sicherheit
und unsere gesellschaftliche Ordnung. Will man die so gefaßten

gerichtlichen Beschlüsse in Zweifel ziehen, so gefährden wir
die ganze Sicherheil der bürgerlichen Gesellschaft. Im Art. III.
der Verfassung ist allerdings die Souveränetät dem Volke gegeben,

aber auch der Regierungsrath und das Obergericht haben
selbstständige Befugnisse erhallen. Die Treunung dieser verschie-
denen Gewalten ist von Anfang unserer politischen Veränderung
als ein sicherndes Palladium angesehen worden. Ist dieses in
monarchischen Staaten, um wie viel mehr noch in Republiken ;
die Geschichte beweißt, daß alle Völker ihre Verfassungen nur
behaupteten durch strenge Handhabung der gegebenen Formen;
halten wir an den unsrigcn fest und unerschütterlich! Handelte
eS sich lediglich um Untersuchung des Geschäftsganges, so würde
ich dem Antrage des Herrn Schnell bcitrercn; aber das ist eS

nicht in dem vorliegenden Falle, denn hier wird in die Motive
deS Urtheils selber eingegangen. Man urtheilt schon zum Vor¬

aus, und entscheidet ohne alle Untersuchung lediglich auf das
gedruckte und mündlich hier Vorgebrachte. Dem Antrage, die ein-
zelnen Oberrichtcr zur Verantwortung zu ziehen, entgegnet der
Redner mit der EideSpfltcht des ObergerichtS, seine Abstimmungen

geheim zu halten. Man verlangt also einen Meineid, so
etwas könnte zu dem ärgsten JesuitiSmus führen. Schon längst
fühlte man zwar den Mangel eines Gesetzes über die
Verantwortlichkeit der Behörden, damit etwaige MiSgriffe nach bestehen'
den Gesetzen wieder gut gemacht werden könnten, aber da cS nun
einmal noch fehlt, so könnte ich den Anzug, so wie er hier vor-
liegt, nicht billigen und stimme für Nichtcrheblichkeilö-Erklärung.

Roman g spricht sich über die Art und Weise aus, wie
der Antrag von Herrn Schnell zu verstehen sei. Eine Untersuchung

zurückzuweisen halte er für bedenklich. Herr Nomang gehl
in den vorliegenden Spezialfall deS Stettlerschen Urtheils näher
ein, prüft die von dem Anzügcr aufgestellten Behauptungen, die
ihm nicht durchweg richtig scheinen, macht auf die häufigen Ver-
sehen bei den erstinstanzlichen Gerichten aufmerksam und berührt
verschiedene Beispiele als Belege hiczu. Untersuchung aber — er
wiederholt eS —- und nur unparteiische Untersuchung hält er für
durchaus nothwendig.

Lohner. Die Verbrechen häufen sich und es find einzelne
Fälle allzumildc behandelt worden. Untersuchung ist daher noth-
wendig. Die Ausfälle gegen die Schuyvcreine beweisen nichts,
oder wenigstens, daß diese die Freiheit stützen, weil sie den
Stadt- und Dorfaristokralen zuwider sind. Stimmt für den

Antrag mit den Zusätzen des Herrn Schnell.

Wyß von Koppigen tadelt den erstinstanzlichen Spruch des

Amtsgerichts wie dcS ObergerichtS, rechnet übrigens auf das
Zartgefühl deS ObergerichtS, daß eS die Sache nicht aufs
Aeußcrste kommen lassen, sondern noch vorher seine Demission
einreichen werde.

Obrecht, Amtsrichter von Wangen, vertheidigt sich gegen
die so eben ausgesprochene Meinung hinsichtlich deS erstinstanz.
liehen Urtheils und hebt dagegen tadelnd das Benehmen des
ObergerichtS in einzelnen Fällen hervor. Der Redner stimmt für
den Antrag des Herrn Schnell.

Blumen stein. Alö Mitglied der Spezialkommission muß
ich bemerken, daß diese Commission durch die Entfernung der
Mitglieder einen schwierigen Geschäftsgang habe. Ich habe
nichts gegen den Autrag dcS Herrn Schnell; aber nur muß
alsdann die möglichste Beförderung anempfohlen werden, da der
vorliegende Fall ohnehin lange Zeit erfordern wird.

Jaggi. Regierungsrath, schließt sich der Meinung deS Hrn.
Nomang in Betreff des Untergcrtchrs an, nicht nur das
Obergerichr, sondern auch die erstinstanzlichen Gerichte urtheilen oft
schlecht. Vieles, wie auch das vorliegende Urtheil, muß mit
dem schlimmen Zustande der Criminalgefctzgebung entschuldigt
werden. Der Redner kann nicht zu dem Ancrage, jedoch zu der
Modifikation des Herrn Schnell stimmen.

Koch, RegierungSrath. Zu einer Untersuchung, wenn es

sich bloö darum handelte, könnte ich vollkommen stimmen;
aber die Frage ist ein Anderes. Unglücklicher Weise ist der
Antrag in seiner vorliegenden Form allzufrüh und sogar in der
ganzen Eidgenossenschaft publik geworden und hat sehr bedcu-
tende Sensation erregft ES giebt Anträge, wo schon der
Gedanke, auf dem dieselben beruhen, von den allerfatalstcn Folgen
iß; erklärt der Große Rath ben Anzug für erheblich, so ist schon
dieses eine bedenkliche Sache, auch wenn späterhin das Urtheil
für das Obergericht günstig ausfällt. Man sagt, der Fall sei
evident, ich aber sage, er sei nicht evident. Das Mangelhafte
unserer Criminalgesetzgebung ist bekannt, und nach meiner Ueber,
zeugung ist der Fall vom Gesetz nicht vorhanden. Aber auch
abgesehen davon will ich nur fragen, ist eS gleich, in eine öffent-
liehe Urkunde eine Unwahrheit geflissentlich an die Stelle der
Wahrheit zu setzen, oder eine vergessene Wahrheit am Ende
nachzuholen? Beides ist strafbar, aber eS ist keineswegs das Gleiche.
ES ist möglich, daß das Obergericht unrichtig genrthcilt habe,
aber berechtigt dieß, einen solchen Antrag zu stellen Herr
Koch zeigt in Uebereinstimmung mit Herrn May, daß die Eides-



Pflicht des Obergerichtes der Ausführung im Wege stehe/ und
beschwört den Großen Rath/ hier keine Willkührlichkeit zu
begehen/ bei den Grundsätzen festzuhalten/ und um keinen Preis
von den bestehenden und befchwornen Gesetzen abzuweichen. Er
macht auf die Mißbräuche der französischen Revolution aufmerk-
sam. Man hat e>ne furchtbare Sophisterei ausgesprochen/ indem
man einen Unterschied zwischen einem Fürsten und dem souveränen
Volke macht. DaS letztere soll so wenig willkührlich handeln
alS der Fürst. Das Gericht soll unabhängig handeln, nicht blos
gegen Fürsten und das souveräne Volk, sondern gegen jede Gewalt.
Haben wir in Republiken nicht Justizmorde gehabt? Herr Koch
erinnert an Landammann Suter, an den Scckclmcister aus der
bernischen Geschichte u. f. w. Will man blos, daß daS Benehmen
des Obergerichrs untersucht werde, so will ich dazu stimmen,
aber den Antrag, wie er hier ist, müßte ich verwerfen.

Stählt. Ich stimme gegen den Antrag, obgleich ich Mit-
glied eines SchntzvercineS bin, dem man die Entstehung desselben

beigemessen hat. Ich ehre die Absichten des Anzuges, er will
gewiß die Verbesserung der Justizpflege; aber eben weil auch ich
diese will, stimme ich gegen den Antrag. Eben so wenig als
den Antrag des Hrn. Jaggi könnte ich aber auch Herrn SchnellS
Meinung unterstützen, da ich nicht weiß, ob dieselbe mit den vor-
handenen Reglementen in Uebereinstimmung gebracht werden kann.

Ich möchte die Behandlung von Herrn Jaggi's Antrag verschieben,

dagegen den vorliegenden Fall wie noch andere Klagen über
den Gang der obern und untern Gerichte dazu benutzen, den Gr.
Rath aufzufordern, eine Untersuchung des JustizwescnS im
Allgemeinen anzuordnen.

Watt. Ich bin auch nicht für den Schluß ; aber eS sind
so viel Thatsachen vorgebracht, daß man untersuchen muß. ES

handelt sich hier lediglich um die Erheblichkeit.

Moreau. Die Verfassnng wie die Moral sind dem Anzug
entgegen. Der Redner zeigt die auch in der Verfassung geheilig,
ten und festgesetzten Rechte, als dasind: Unabhängigkeil der Ge-
richte, die Trennung der Gewalten tc. Zwar ist auf der ander»
Seite auch die Verantwortlichkeit der Beamten eine Schutzwehr,
eine sehr wesentliche Schutzwchr der öffentlichen Freiheiten, aber
Alles hängt von der Art und Weise ab, wie dieselbe geltend ge-
macht werden soll. Die Oberaufsicht des Großen Rathes kann
in nichts anderm bestehen, als in der Handhabung der
verfassungsmäßig festgesetzten Institutionen und des jeder Behörde zu-
gemessenen Wirkungskreises. So allein kann sie richtig, so

allein darf sie überhaupt verstände» werden. Aber es wäre
Inquisition, wahrer Geistesdruck, in das Innere der Verhandlun-
gen eines StaatSkörpers eintreten zu wollen; die Unverlctzlichkeit
dieser Berathungen ist übcrdtcß durch eine besondere Eidesformel
festgesetzt worden. Ich muß gegen den Antrag stimmen, denn

Ihnen, meine Herren, ziemt es nicht, weder einen Meineid,
noch einen Selbstmord zu sanklioniren.

Schnell, Regierungsrath, gibt hinsichtlich seines Antrages

eine kurze Erläuterung.

Müh le mann erwartet, daß die niedergesetzte Kommission
über den vorliegenden Fall die geeigneten Anträge bringen werde.
Wenn dieses geschehen, dann wird der Große Rath mit gehöriger

Sachkenntniß den Fall untersuchen können.

von Lerb er dringt auf Untersuchung, damit die Oberaufsicht

des Großen Rathes kein leeres Worr sei; wie andre schon

gehörte Redner erklärt sich Herr von Lerber jedoch gegen den

Schluß des Antrags. Auch er stelle demselben die EidcSpßicht
des ObergericbkeS entgegen. Nach ausführlicher Erläuterung
stimmt der Redner für die Erheblichkeit nur dann, wenn der An-
züger seinen Schluß ändert und lediglich auf eine Untersuchung
anträgt.

Jaggi gibt die kurze Erläuterung, daß er eigentlich durchaus

nichts Andres wolle, als Herr Hr. Schnell.

Tscharner, Schultheiß. Das Heiligste ist die Unverletzlichkeit

des Richteranites, und ich werde mich jederzeit gegen
jede Gefährdung derselben anösprcchen. Man hat übrigens das

so auslegen wollen, als ob keine Aufsicht stattfinden könne;
allein da wir keinen Cassationshof besitzen, wie andere Länder, so

repräsentirt der Große Rath einstweilen noch, als Ausschuß des
Volks, diese komrollirende Gewalt, und in seiner Macht liegt
es allerdings, Beamte von ihren Stellen zu rufen, wenn er
durch diese die öffentlichen Interessen gefährdet glaubt. DaS ist
die konstitutionelle Lage der Sache. Was den Antrag selber
angeht, so kann keine Rede davon sein, heule schon dem Schlüsse
desselben Folge zu geben; man würde präjudizircn zu Gunsten
einer Sache, die noch nicht bewiesen ist. Gänzliche Abweisung
wäre aber nicht weniger unstatthaft, zumal der Gegenstand
bereits eine öffentliche Bedeutung erlangt hat, die den Großen
Rath zur Berücksichtigung auffordert. Indessen macht Herr
Tscharner auf den Widerspruch aufmerksam, in welchem daS
Reglement mit der Verfassung stehe. In diesem Falle müsse das
Reglement nachstehen. Er stimme also dahin, den Schluß dcS
Ancrages nicht für erheblich zu erkennen, sonst aber den
Gegenstand im Allgemeinen dem Regierungsrath zur Untersuchung
zu überweisen.

Kohler, Negierungsrath. Ich glaube allerdings, daß es
dem Großen Rathe zustehe, die Oberaufsicht auch über das Obcr-
gericht zu führen. Der Redner stimmt in diesem Punkte mit
Herrn Tscharner übercin, nicht so in dem Weitern. Er zeigt,
wie Reglement und Verfassung wohl neben einander bestehen
können. ES handelt sich nun nicht blos um den gegebenen Fall,
eö sind noch andere Gegenstände vorhanden. Diese sollen zur
Untersuchung gewiesen werden, und erst, wenn diese Statt
gefunden hat, muß sich das Weitere zeigen. Das ganze Verfahren
der GerichlSbehörde ist wichtiger für die allgemeine Sicherheit,
als die Auöfällung eines einzelnen Urtheils. Ich trage darauf
an, den Antrag in der vorliegenden Form nicht für erheblich zu
erklären, dagegen über das Verfahren des ObergerichtS im
Allgemeinen eine Untersuchung anzuordnen.

Der Präsident weist nach, daß zwischen Reglement und
Verfassung kein Widerspruch stattfinde. UcbrtgenS weiß er dem
Herrn Jaggi für seinen Antrag den regsten Dank, da dadurch
die Wirksamkeit des dem Großen Rathe zustehenden OberaufsichtS-
rechts bewährt ist. Auch der Schluß ist verdankenswerth, denn
die Annahme desselben würde beweisen, daß der Große Rath an
der Verfassung hält. Die heutige Berathung wird Gutes wirken

; es wird sich durch die Diskussion eine neue Schutzwehr
bilden.

Schnell besteht dringend auf der vorläufigen Abstimmung,
ob der Große Rath einen Anzug zum Theil erheblich erklären
könne, und zum Theil nicht.

Der StaatSschreiber verliest das Reglement.

ES erhebt sich nun eine abermalige Diskussion, indem dem

Verlangen des Herrn Schnell von anderer Seite widersprochen
wird. Beide Theile werden ziemlich lebhaft bis endlich

Der Präsident zur Abstimmung schreitet. ES stimmen

Für Erheblichkeit 45 Stimmen.
Für etwas Anders 419 Stimmen.
Heute hier stehen bleiben 51 Stimmen.
Weiter gehen .101 Stimmen.
Für den Antrag des Hrn. Schultheiß Tscharner,

dem Herr Schnell beitritt gr. Mehrheit.



Eilfte Sitzung.
Freitag den 21. Hornung 18Z4.

(Vormittags S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
Eine Mahnung mehrerer Großräthe aus dem Amtsbezirk

Wangen, in Betreff der Slettler'schen UeberforderungSangelegen-
heil wird vorgelesen, durch das Handmehr für erheblich erklärt
und sammt einer einschlägigen Vorstellung an den Regicrungsralh
zu Handen der Spezialkommission gewiesen.

Ein Antrag des Herrn Großrath Watt vom IS. Hornung
wird verlesen. Derselbe schlägt geeignete Maßnahmen vor,
wodurch den schädlichen Folgen des häufigen BranntweintrinkenS
vorzubeugen wäre.

Es folgt eine Reihe von Bittschriften aus verschiedenen
Gegenden des KanronS, theils in Betreff des Tellgesetzes, theils
örtlichen Inhalts.

DaS Präsidium sieht sich veranlaßt, in Betreff des in
der gestrigen Sitzung in Anregung gebrachten vorgeblichen Wider-
spruchö zwischen der Verfassung und dem Reglement, die Behandlung

der Anzüge und Mahnungen belangend, darauf anzutragen,
daß dieser Gegenstand an Regierungsrath und vechSzehner zur
Berichterstattung überwiesen werde. Vorzüglich will das Präsidium

die Frage, in wie fern ein Anzug als ein uutheilbares
Ganze behandelt werden dürfe oder nicht, erörtert wissen, damit
künftigen Mißverständnissen vorgebeugt werde.

Weil der Präsident diesen Vorschlag als eine Mahnung
betrachtet, so entsteht hierüber, da einige Mitglieder dieses

bezweifeln, eine kurze Diskussion, die späterhin von dem Präsidium
selber wieder abgebrochen wird, indem dasselbe seine Anfrage mtt
dem Inhalte eines zu gleicher Zeit schriftlich vorgelegten AnzugeS
zusammenfallen läßt.

Man schritt zur Berathung des GesetzeSentwursS über
den Straßen- und Brückenbau.

ft 24.

e) Loökauf von der Unterhaltnngöpsticht.
,-Die Verpflichtung zu der Unterhaltung von Straßen, Wegen

und Brücken, die in Folge civilrechtlicher Bestimmungen,
auf physischen oder auf moralischen Personen, oder auf gewissen
Gütern haftet, kann von den Verpflichteten losgekauft werden."

Der Berichterstatter, Herr Altschulrheiß von Lcrber, ein-
wickelt die Motive, und sieht vorzüglich in der bedeutenden
Theilnahme des Staates an dem Straßenbau einen Grund, die
Bestimmungen dieses Artikels anzunehmen.

Rom an g schlägt eine andere Redaktion vor, die dahin geht,
die Bedingungen des LoSkanfS näher zu bestimmen, damit mögli-
chen Streitigkeiten vorgebeugt werde. Dieselbe betrifft diejenigen
Partikularen, welche gewisse Verpflichtungen gegen ursprüngliche

Gegenleistung übernommen haben, und lantet folgendermaßen:
»da wo bisher die Unterhaltungspflicht der Straßen, Wege und
Brücken erster, zweiler und dritter Klasse, auf physischen oder
moralischen Personen, oder auf gewissen Gütern hastete, ist diese

Verpflichtung aufgehoben, wenn nicht erwiesen werden kann, daß
für die ursprüngliche Uebernahme desselben eine Gegenleistung
stattgehabt hat. Da wo aber dieses erweislich ist, haben sich die
Verpflichteten von der ihnen obliegenden Dienstbarkeit loszukaufen.-

Wyß von Koppigen stimmt bei, ebenso Ob recht und
Joneli.

May. ES kommt sehr darauf an, wie so etwas gestellt
wird. Man sollte das zur Sprache Gekommene zuvor untersuchen

vornämlich in Rücksicht der Frage, ob große Prästalionen
überhaupt ablöslich seien, und dieses dem RcgierungSrathc
überlassen.

Herrenschwand, RegicrungSrath, glaubt nicht, daß jetzt
ein LoSkanf zu Gunsten des Staates, der von nun daö ganze
Straßcnwesen übernimmt, stattfinde» könne. Dieses könne ledig-
lich zu Gunsten der Gemeinden geschehen; er findet aus diesem
Grunde den ganzen ft durchaus überflüssig und trägt auf Weg-
lassung an. Im ft 29 könnte man dann nur eine die Ansicht
des Herrn Romang ergänzende Redaktion eintreten lassen.

v. Grüningen möchte den ganzen ft an den RegicrungSrath
zurücksenden.

Wütrich unterstützt diese Meinung und belegt sie mit
einzelnen Thatsachen.

Koch, Regierungörath. Der Ausdruck „civilrechilicheS
Verhältniß" ist nicht klar, indem ein solches theils durch Verträge,
theils durch Gesetze begründet werden kann. Das alles auözu-
Mitteln, möchte schwer sein, und ich hätte eö für das Beste
geHallen, alle jene Verpflichtungen durch den Staat übernehmen zu
lassen. Der Redner entwickelt geschichtlich die Entstehung der in
dem ft berührten Verhältnisse. Nach der totalen Veränderung,
wodurch der Große Rath den Staat zur Uebernahme der Straßen
verpflichtet, sind wesentliche Aenderungen bei diesem und dem
folgenden §. nöthig, und ich trage deshalb auf Uebcnveisung an
den NegierungSrarh an.

Mühlemann stimmt bei.

Der Berichterstatter erörtert die gefallenen Meinungen,
zeigt, daß die Gemeinden, durch den Vorschlag, ihnen den LoS-
kauf zuzuwenden, wenig gewinnen würden, und bemerkt endlich
in Betreff des Vorschlags von Herrn Romang, daß dieser offenbar

zu weit führe. Man könnte etwa den ft 24 weglassen und
bei dem ft 25 stehen bleiben, welcher Artikel deutlich geniig
spreche.

A b st i m m u n g :

Für den unveränderten Artikel z Stimmen.
Für Zurückweisung an den RegicrungSrath große Mehrheit.
Für Entscheidung durch den Großen Nach 18 Stimmen.

(Fortsetzung folgt.)



ào. tO.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Rcynbtèê Bern.
Berii/ den Hornung 1831.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der eilften Sitzung.)

Straßen, und Brückenbau.
tz. 25.

„Diejenigen/ welche die Unterhaltnngspflicht einer Straße/
eines Weges oder einer Brücke gegen eine Nutzung in Holz oder
Feld, oder gegen eine Zollbefreiung übernommen haben/ können sich
durch die förmliche Berzichtleistung auf das von ihnen genossene
Recht, oder durch den LoSkauf davon befreien; sie müssen aber
in beiden Fällen den Gegenstand, zu dessen Unterhaltung sie bis-
her verpflichtet gewesen / demjenigen, dem nun dieselbe auffällt,
in gehörigem Zustande an die Hand stellen, ehe sie die BefreiungS-
Urkunde von ihm verlangen können."

von Grün in.gen. Da die Artikel 24 — 28 in einander
eingreifen, indem sie sämmtlich vom Loskauf handeln, so war
schon vorher meine Meinung, dieselben alle zur nähern Unters»,
chung zurückzuweisen. Ich scheine mißverstanden worden zu sein.

Ob recht zeigt, daß der Artikel, wenn er den LoSkauf so

allgemein stellt, dem Lande keine Erleichterung gewähren würde.

Blum en stein. Wenn man nicht in eine lange und
unnütze Deliberation verwickelt werden will, so dürfte eS angemes.
sen sey», auch diesen H., wie den vorigen, zurückzuweisen. Die
Verhältnisse sind sehr mannigfaltig und bedürfen einer genauen
Sonderung.

Koch, Regierungsrath. ES ist nothwendig, den Grundsatz
festzustellen, ob man den LoSkauf wolle oder nicht. Der Redner
weißt dieses bei der Stelle „diejenigen übernommen haben"
näher nach. In der allgemeinen Stellung kann die Redaktion
nicht bleiben, und sie muß deßhalb dem Departement zur nähern
Prüfung überwiesen werden.

May. In der bisher siattgefundcnen Discussion ist der
wesentliche Unterschied zwischen den drei ersten Klassen und der
vierten Klasse hier ganz übersehen worden. In vielen Fällen
gehen die hier berührten Verträge auf 100 Jahre zurück, seit
welcher Zeit sich die Verhältnisse sehr können geändert haben.
Man muß den Grundsatz der LoSkäuflichkeic bestimmen und
gegenseitige Schätzung festsetzen. Ans allen diesen Gründen stimme
ich für genauere Untersuchung.

Romang ist der gleichen Meinung, glaubt aber, daß die
Bestimmungen auf die drei ersten Klassen beschränkt werden soll-
ten. (Wir konnten übrigens das Votum nicht ganz genau auf.
fassen.)

Müblemann ist der Meinung, daß die LoSkänflichkcit auch

auf die vierte Klasse auszudehnen sei.

Zahler. ES fragt sich aber nur, wer in diesem Falle die

Sache übernehmen solle, sobald die Versiichtung nicht den Ge.
meinden zufällt.

Joneli weißt noch näher die Unmöglichkeit nach, den Los.
kauf auf die vierte Klasse auszudehnen.

Der Berichterstatter macht auf den Unterschied zwischen
den drei ersten und der vierten Klasse aufmerksam, und stimmt
übrigens für Zurückweisung deS h.

Abstimmn« g.

Für Zurückweisung dieses § große Mehrheit.

§. 26.

„Die Loskaufsumme ist auf folgende Weise auszumittcln:
In denjenigen LandeStheilen, wo zu der Unterhaltung der

Straßen Geröll non festem Gesteine, wie Granit und Kieü,
gebraucht wirb, kann mit einem Fuder zu vier und zwanzig
Cndikfnß jährlich unterhalten werden,

dreißig Fuß Straße erster Klasse,
acht und vierzig Fuß Straße zweiter Klasse,
siebenzig Fuß Straße dritter Klasse,
hundert Fuß Straße vierter Klasse.

In denjenigen LandeStheilen aber, wo weicheres Gestein da-
zu gebraucht wird, dient ein Fuder Material zur Unterhaltung

von
zehn Fuß Straße erster Klasse,
sechSzchn Fuß Straße zweiter Klasse,
vier und zwanzig Fuß Straße dritter Klasse,
vier und dreißig Fuß Straße vierter Klasse.

Nun ist auSzumitteln, wie viele Fuder vorschriftgcmäß ge.
rüsteten Kieses in einem Tage, zu zehn Arbeitsstunden auf die
betreffende Straße geführt werden können, und welches der
Betrag der Fuhr- und der Arbeitslöhne der Gegend sei, um den
jährlichen Belauf der Unterhaltung der gegebenen Wegstrecke
aufzufinden. Der fünfzehnfache Werth des BclaufeS der jährlichen
Unterhaltung bildet die Loökaussumme."

§- 27.

„Die LoSkaufsumme von der UnterhaltungSpfljcht von Brücken-
und von HandwcrkSarbcircn ist auf einen Befund von Sachver-
ständigen (Civilprozeß, besonderer Theil, III. Titel, zweiter Ab-
schnitt) durch den Civilrichtcr zu bestimmen."

§. 28.

„Die Loskaufsumme von der UnrerhaltungSpsiicht von Straßen,
Wegen und Brücken fällt denjenigen zu, welchen nun die Unter-
Haltung derselben auffällt, und zwar in dem Verhältnisse ihrer
UnterhaltungSpfiicht."

A b sti m m u n g :

Für Zurückweisung der 26, 27, 28 große Mehrheit.

tz- 29.
3. Aufsicht über Straßen, Wege und Brücken.

„DaS Baudepartement, welchem die Oberaufsicht über das

Straßenwesen übertragen ist, ertheilt seine Befehle zu der Lei-
tung desselben sowohl an den NcgierungSstatthalter alö an die



angestellten Ingenieurs/ Adjunkten und Amtsstraßen-Jnspektorcu,
und durch diese an die Wegknechte. Die RegierungSstaithaltcr
und der Ingenieur sollen auf die Vollziehung dieses Gesetzes

achten/ dasselbe soll am auf eine Probezeit von

sechs Jahren in Kraft treten. Dessen ungeachtet bleiben dicjeni-
gen, denen aus irgend einem Grunde die Unterhaltung von

Straßen, Wegen oder Brücken bisher obgelegen ist. noch so lange

dazu verpflichtet, bis die förmliche Uebergabe derselben Statt
gefunden."

Bei Berathung dieses Artikels kommt vorzüglich der
Zeitpunkt, wann daS Gesetz in Kraft treten solle, in Frage.
Einige Redner, und darunter vorzüglich der Herr Berichterstatter,

schlagen den 1. Juli 1834, andere Mitglieder der Meinung
deSHrn. Schultheiß Tscharner folgend, den l.Jan. 1885 vor, daS

Für und Wider wird weitläufig abgewogen, und eine Menge
Mitglieder lassen sich hierüber vernehmen. Einige Herren wünschen

einen von dem Termine der Einführung deö Gesetzes

getrennten Termin für die Uebernahme der Straßen festzusetzen.

Der Berichterstalter findet cS unpassend, daS Gesetz in Kraft
treten und die Uebernahme erst lauge hernach folgen zu lassen.

Ueberdieß ist hiefür durch das Gesetz schon gesorgt. Nach aus.
jährlicher Darlegung trägt der Berichterstatter wiederholt auf
den l. Juli an, und will am Schlüsse statt „denselben"
unmaßgeblich vorschlagen: „der vom Staate übernommenen

Straßen."
A b sti m m u n g.'

Für den Vorschlag, das Gesetz mit dem t. Mai
1884 in Kraft treten zu lassen lU Stimmen.

Für etwas anderes 6 Stimmen.
Für Bestimmung eines Termins wegen Uebcr-

gabc der Straßen 2 Stimmen.
Für die Meinung, dieses der Wirksamkeit des

Gesetzes zu überlassen großeMehrheit.
Für eine Probezeit Niemand.

è- 60.

„Durch dieses Gesetz werden die frühern Gesetze und
Verordnungen in Betreff des Straßenwesens und namentlich

aufgehoben, dasselbe soll in beiden Sprachen
gedruckt, auf die übliche Weise bekannt gemacht, und in die

Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.
Gegeben in Bern, den"

Ohne Discussion angenommen.

Herr Moschard schlägt einen Zusatzartikel vor, der
bestimme, daß man über die Clasfifikation der Straße eine genaue
Tabelle aufstellen solle. Dieses scheint ibm nothwendig, unreine
Menge sonst unausbleiblicher Reklamationen und Streitigkeiten,
wohin diese oder jene Klasse gehöre, zuvorzukommen.

Der Berichterstatter bemerkt, daß diese Tabelle bereits
gemacht sei; cS könnte sich lediglich darum handeln, zu wissen,
ob eine Straße aus der einen in die andere Klasse, und
insbesondere aus der vierten in die dritte herübergesetzt werden solle.

Herr Mühlemann wünscht einen Zusatzartikel in Bezug
auf §. 15. ES könnte sich leicht Niemanden finden, der die
Straße übernehmen wollte; in diesem Falle sollten doch die an-
stoßenden Gemeinden gehalten sein, die Führungen gegen billige
Vergütung zu übernehmen.

Romang findet diesen Zusatz überflüssig und der
Berichterstatter möchte die Kraft des Artikels nicht geschwächt wissen.
Die öffentlichen Versteigerungen der Arbeiten liegen im Interesse
des Staates, um Begünstigungen und Willkürlichleiten zu begegnen.

Mühle mann. Ich meine, nur wenn sich Niemand findet.

Der Bericht e r start e r. Auch in diescm Falle sollte man
eS dem Deparrementc überlassen.

Die Versammlung findet mit großer Mehrheit den Zusatz
unerheblich.

ES folgt ein Vortrag des NegierungsratheS über daS Begehren

des Anton Biihler von Reichenbach, um eine Anleihe von

1500 Fr. zu2^g, worin auf Abweisung dieses Gesuchs angetragen
wird.

Herr Ncgierungsrath von Jenner macht darauf aufmerk-
sgm, wohin es führen müßte, wenn man jedem Partikularen unter

solcher Begünstigung Gelder aus der Staatskasse geben wollte.
DaS Begehren wird jedoch von den Herren Nieder in

Adelboden und Jaggi, RegierungSrarh, unterstützt.

ES wird ballotirt:
Für Genehmigung 25 Stimmen.
Für Abschlag 64 Stimmen.

ES wird ein Vortrag der Justizsektion über das
Begehrender Maria Steinhauer von RiggiSberg, um Aufhebung des
von dem Oderqericht ergaugenen Verbots alleö Umgangs mit
Buchbinder Scäble in Bern, vorgelesen.

Der Antrag des RegierungörathS, die Bittstellerin abzuweisen,

wird genehmiget.

Ein fernerer Vortrag der Justizscktion, über daS Begnadi-
gungöbegehren des Prokurator Fischer von Bern, von einer wegen
Veruntreuungen ihm auferlegten Leistung, trägt auf Abweisung an.

Wird durch entschiedene Mehrheit genehmigt.

Eine Bittschrift, unterzeichnet von Herrn Zyro, Pfarrer
zu Unterseen und mehreren andern Einwohnern daselbst, unterstützt

dringend die Errichtung der neuen Hochschule.

Der Regierungsrath empfiehlt in einem Vortrage das Ge-
such des Herrn Haller von KönigSfelden, um Auszahlung der
bisher jährlich empfangenen Unterstützung von Fr. 400, in Be-
tracht der wissenschaftlichen Verdiensie und des hohen Alters
des Bittstellers.

Man schreitet zum Ballonren:
Für Genehmigung 78 Stimmen.
Für Abschlag 86 Stimmen.

Zwölfte Sitzung.

Montag den 24. Hornung 1884.

(Vormittags S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Felle nberg.
Nach der Genehmigung deö Protokolls der vorigen Sitzung

wird der nach dem periodischen Austritt wieder erwählte Groß-
ralh Herr Rossignolar beeidiget.

Mehrere Vorstellungen werden angezeigt; eine andere zu
Gunsten der Landstraße auf der Sonnscire des Thunersecs von
verschiedenen Einwohnern aus Unterseen und der Umgegend auf
besonderes Verlangen vollständig abgelesen.

Hierauf schreitet mau, der Tagesordnung gemäß, zur
Berathung deö Gesetz eScntwurfcS über die Straßcnpo-
liz ei. ^

Der Große Rath der Republik Bern,
In Betrachtung, daß der gute Zustand der öffentlichen

Straßen und Wege durch eine umsichtige Straßenpolizei geschützt
werden muß,

verordnet:
S- l.

„Den Haupt, und Landstraßen entlang, welche durch Wal-
düngen führen, sind die Bäume und das Gesträuche gegen Mor.
gen, Mittag und Abend bis auf fünf und zwanzig, und gegen
Millernacht bis auf fünfzehn Fuß von der Straßcnmarke hinweg



auszurotten. Auf den Gütern, die au öffentlichen Straßen und

Wege jeder Klasse gränzen, dürfen keine Bäume näher alö bis
auf drei Fuß an die Slraßenmarke gesetzt, und die Aeste derselben,

welche sich über die Fahrbahn erstrecken, sollen bis auf die

Hohe von achtzehn Fuß abgeschnitten werden.

Den VcrbjndungS- und Dorfwegcn entlang, welche durch

Waldungen führen, und nur selten mit hohen Fuhrwerken besah-

ren werden, genügt eS, wenn die Vaumäsie, die über den Weg
hervorragen, fleißig ausgeschnitten werden.

An der untern Seite der Straßen und Wege, die steilen

Gebirgöhalden entlang führen, darf man gehörig ausgelichtetes
Laubholz stehen lassen."

Herr Schultheiß Tscharner, alö Berichterstatter, entwickelt
die Gründe, warum der vorliegende GcsetzcSennvurf vor den

Großen Rath habe gebracht werden müssen. Sie beruhen auf
der Nothwendigkeit, die im Interesse des Staates gemachten
Anstalten durch genaue Beaufsichtigung vor Beschädniß und
Mißbrauch sicher zu stellen.

Jucker, von Ostermundigen, wünscht eine Distanz von
wenigstens 36—Schuh, zur Sicherung der Straße. Die Bäume
wünscht er abgeschnitten bis auf 14 Fuß, vorzüglich bei den

Straßen dritter und vierter Klasse.

Watt. Man sollte nur 36 Fuß Raum zwischen den Bau-
men lassen; eine größere Nähe ist auch angenehmer und förderlicher

für die Fußgänger bei großer Hitze. Damit erwächst auch
dem Lande kein Schaden. Dann verlangt der Redner, in dem

dritten -i line» „soll" statt „darf" und dann nicht blos „untere
Seite," sondern auch „obere Seite," und im Allgemeinen „Holz"
statt „Laubholz."

Joneli macht auf einige Uebclständc aufmerksam, die sich

bei solcher Gelegenheit zwischen Gemeinden und Partikularen er-
heben möchten, und ist der Ansicht, die Eigenthümer sollten
daS Schneiden übernehmen.

Lohner trägt auf 12 — 14 Fuß an.

Der Berichterstatter durchgeht die einzelnen Bemerkun-
gen und giebt die Wünsche hinsichtlich der Distanz und Baum-
höhe zu. Was den Wunsch deö Herrn Watt anbelangt' Hinsicht-
lieh des LaubholzeS, so versteht er die Sache zu gut, als daß

ich nicht auch dieser Bemerkung Rechnung tragen müßte.

Abstimmung:
Für den unveränderten Artikel 1 Stimme.
Für Veränderungen große Mehrheit.
Für Bestimmung einer Distanz i« Stimmen.
Für unbestimmt zu lassen große Mehrheit.
Für die Modifikation, die Bäume in den Straßen

3—4 Klasse bis zu 12—14 Fuß zu beschneiden SS Stimmen.
Für die Beschneiduug der Bäume durch die

Grundeigeuthümer große Mehrheit.
Für die Vorschläge deS Herrn Walt große Mehrheit.

Herr Jucker, (der übrigens nicht hinlänglich verstanden

worden) verlangte im zweiten o linea 1 Fuß statt 3 Fuß, und

wünscht, daß darüber abgestimmt werde. Der Berichterstatter
kann diesem Antrag nicht beistimmen, und Herr Knechtenho-
ser trägt im Gegentheile auf 4 —S Fuß au. Herr Reg. Rath
Tscharner findet indessen 3 Fuß schon ctwaS viel. Herr Watt
endlich glaubt, man würde, wenn man die Entfernung zu weit
hineinsctzcn wollte, verhindern, daß überhaupt Bäume gesetzt

würden.

Abstimmung.
Für die Bestimmung im Gesetzesvorschlag große Mehrheit.
Für den Borschlag des Herrn Jucker 3 Stimmen.

5. 2.

„Grünhäge, die den Straßen und Wegen nach gepflanzt
sind, dürfen nicht über 3 Fuß hoch sein, und müssen alljährlich
zwischen der Heu- und der Kornerndte an der Seite gegen die

Straße zu beschnitten, und die obern Ende von krummen Zaun-
stecken bei Holzzänuen müssen von der Straße oder dem Weg
abwärts, dem Grundstücke zu gekehrt werden."

Tscharner, Regierungörath, wünscht, daß man auch der
Localitäc Einiges überlasse; statt der vielen Einzelnhciten sollte
man blos festsetzen „Einmal im Jahre."

Die Herren Waibel und Joneli möchten keine Zeit
bestimmen, sondern dieses den Einzelnen überlassen. Der Erstere
bemerkte noch Einiges über das an der Straße wachsende Gras,
das wir aber nicht deultch genug aufzufassen im Stande waren.
Andere machen noch anderweitige Bemerkungen. Herr Watt
wünscht lediglich die Festsetzung „vor dem 1. September."

Koch, Negiernngsrath, wünscht den Zusatz zu Straßen und
Wegen „erste, zweite und dritte Klasse." Unmöglich aber kann
das Gras zwischen der Fahrbahn und dem Ackerlande (in Be-
zug auf Herrn Waibel) den anstoßenden Privateigemhümern
gehören.

Tscharner, Schultheiß, wünscht wegen des Schneidens
der Häge die Bestimmuug „vor dem 10. Oktober". Was das
Gras anbelangt, so verweißt derselbe auf <s.i9. Daß die Zäune
nicht höher seien als drei Fuß, beruht auf srühcrhiu eingeholten
Berichten der Slraßeninspekroren.

Abstimmung-
Für gefallene Meinungen große Mehrheit.
Für die Meinung die Häge in der bisherigen

Höhe zn lassen große Mehrheit.
Für Beschneidung der Häge vor dem i. Oct. große Mehrheit.

Auf die gegebenen Erläuterungen deö Berichterstatters nimmt
Herr Waibel seinen Antrag hinsichtlich deS Grases zurück.

è. 3.

„Die Bahn der Straßen und Wege soll aus keine Weise
durch fremdartige Gegenstände, wie Holz, Steine, Fuhrwerke
aller Art ic. verstellt werden. Innerhalb des StraßcnbezirkS
dürfen weder Düngerhaufen errichtet, noch Steine, die ans den
Aeckcrn gesammelt worden, an andern, als an den von den
Straßenarbeitcrn vcrzeigten Orten ausgeschüttet werden."

Watt. Der Artikel ist unvollständig. ES sollte hinzugefügt

werden: „die Straßenaufseher und Wegknechrc sollte»
solches, und.vorzüglich aufKosten der Eigenthümer wegschaffe» und
dem Richter anzeigen."

Der Berichterstatter verweißt auf eine spätere Bestimmung

im Gesetze.

Abstimmung-
Für unveränderte Annahme große Mehrheit.

„Wasserleitungen, die durch die Fahrbahn der Straßen ober
der Wege geführt werden, sollen in Stein oder Metall gefaßt
sein. Ohne Bewilligung des BaudcparlcmenrS dürfen weder
neue Wasserleitungen durch die Bahn der Straßen oder der
Wege, oder längs derselben geführt, noch ältere, die in Holz
gefaßt sind, aus die herkömmliche Weise unterhalten werben.

ES ist allgemein verboten, das Abwasser von Gütern, Nabwer-
ken, Dachungcn, Baugräben auf die Straßen oder auf die Wege
abfließen zu lassen. Diejenigen, welche dieses bisher gethan, sind

anzuhalten, ihrem Wasser eine andere Leitung zu geben."

Der Berichterstatter entwickelt die Motive, die vorzüglich

in der Sorge für die Dauerhaftigkeit der Straße ihren
Grund haben.

Lo h ner. So fordernd diese Bestimmungen für die Straßen
erster und zweiter Klaffe sind, so drückend dürften sie für
diejenigen der drillen und vierten Klasse sein. Der Redner will da-

her den §. nur für jene anwenden.

Watt unterstützt den Antrag. Hinsichtlich des Ausdrucks
„Dachungen" zeigt derselbe, daß cö an den meisten Orten gar
nicht'anders möglich ist, alS daß daS Wasser von diesen auf die

Straße gehe; ein ähnlicher Fall istS mit den Brunnenleitungcn.

Zahler unterstützt Herrn Lohuer vorzüglich in Bezug auf
Bruittieulemmgeu.

Joneli. ES hat alles zwei Seiten. ES ist an manchen

Oenlichkeitcn sehr schwer, die Kanäle von Stein zu machen,



und auch selbst wenn sie von Stein wären, würde das Wasser

auf die Straße gehen.

von Lerber, Altregierungsstatthalter, wünscht auch
gebrannte Däuchel in das Baumaterial aufgenommen.

Tschar » er, Regierungsrath, macht darauf aufmerksam,
daß Gesetze existiren, welche die Durchführung des Wassers in
gewissen Fällen gestalten. Man sollte daher solche Fälle dem

Baudeparrement anzeigen, damit dieses das zur Sicherung der

Slraße Geeignete verhängen könne. Hinsichtlich der gebrannten
Däuchel sollte daS Departement für ein Depot der zur Wasserleitung

brauchlichen Materialien Sorge tragen. Im Uebrigcn
schließt er zum Artikel.

Obrecht wünscht die Bestimmung, daß diejenigen welche
nicht zahlen können, zur Scraßenarbcit, stall zur Gefangenschaft
angehalten würden, damit der Staat nicht noch besondere Aus-
gaben für sie hätte.

Knechten ho fer stimmt zu dem Antrage des Herrn von
Lerber.

Mau liest einige Bestimmungen aus dem waadtländischen
Straßengesetze ab, die ihm vortheilhafr scheinen, und wünscht
die Vervollständigung einiger von ihm angegebenen Punkte.

Der Berichterstatter glaubt, die Bestimmungen sollten
sich auf die drei ersten Klassen beziehen, da der Staat nunmehr
die Unterhaltung derselben übernommen hat. AuS diesem Grunde
müssen sich die Anstößer einige Unbequemlichkeiten gefallen lassen;
dieß ist nicht anders alö billig. Die Däuchel hätte der Berichterstatter

unter Scein begriffe» geglaubt. Die Vorzüge des waadt-
ländischen Gesetzes werden nicht zugegeben; dort handelt cS sich

um Entschädigungen, die durch unser Civilgeseybuch bcrücksich-

ligt und darum hier ausgelassen sind. WaS die Entscheidung
durch das Departement anbelangt, so lasse sich gegen die
Entscheidung einer jeden Behörde am Ende Klage erheben, aber am
Ende muß doch Jemand entscheiden. Daß daS Departement
entscheide, liegt in dem Interesse eines raschen Administrations-
gangcS.

Abstimmung:
Für unveränderte Annahme Niemand.
Für Zurückweisung der gefallenen Meinungen

zu einer angemessenen Redaktion große Mehrheit.
Für Abstimmung über die einzelnen Modifi-

kationen 9 Stimmen.

5. 5.

„An den Straßeumarken, seien es Marksteine, Mauern oder
Zäune, darf keine Veränderung anders als in Gegenwart der
betreffenden Beamten und der angrenzenden Eigenthümer vor-
genommen werden.

Watt. ES ist unmöglich, daß die Beamten immer gegen-
wärlig sein können. ES wäre besser zu sagen „mir Zustim-
mung."

Der Berichterstatter findet indessen das Interesse der
Straßeumarken zu wichtig, als daß man die Anwesenheit der
Beamten umgehen dürfte, und trägt auf Beibehaltung der
Bestimmung an.

Abstimmung:
Für unveränderte Annahme große Mehrheit.

5- 6.

„Neue Gebäude dürfen nie näher als zwölf Fuß von den
Kränzen der Straße aufgeführt werden: auf ein altes Fundament,

das in einer geringern Entfarnmig von der Gränze der

Straße liegt, darf nur in solchen Fällen gebaut werden, wo cS

sich bei einem Augenscheine erzeigt hat, daß besondere Vcrum-
ständungcn es dem Bauführer unmöglich machen, sein Gebäude
weiter zurückzusetzen."

Der Berichterstatter findet den Artikel ziemlich schwierig,

da einerseits das Interesse der Straße gehörig in Obacht
genommen, andererseits das Eigenthum nicht leichtsinnig verletzt
werden soll.

Knechtenhofer wünscht die Zuziehung von Bauverständi-
gen, um über die in dem tz. angeführten Fälle gehörig zu ent-
scheiden.

Tscharner, NegiernngSrath. Man müsse dafür sorgen,
daß keine Unbilliqkcir gegen die Dorfbewohner statt finde, wenn
in Städten die Häuser ganz nahe an die Straße gesetzt werden.
Der Redner macht deSfallsige Vorschläge und hebt dann das
Wort „unmöglich" hervor, eS handle sich nicht darum, sondern,
ob dem Eigenthümer nicht bedeutender Schaden erwachse. Der
Redner wünscht eine deutlichere Redaktion.

Bühler wünscht einen Zwischensatz nach „erzeigt Hai", „daß
die bisherige Straßcribreite zum öffentlichen Verkehr den nölhi-
gen Raum enthielt."

May macht darauf aufmerksam, daß einerseits festgesetzt
werden solle, was das Wohl der Straße erheische, und daß
anderseits Entschädigung anzubieten sei. Er stimmt unter dieser
letztem Voraussetzung zu den Bestimmungen des Artikels.

Joneli unterstützt diese letztere Meinung und zeigt die
Nothwendigkeit namentlich aus den Verhältnissen deö Oberlandes.

Tscharner, Schultheiß, findet insbesondere in Bezug auf
den NedaktisnSvorschlag des zweiten Theiles, daß eS allerdings
Fälle geben könne, wo eine Entschädigung stattfinden müsse. DaS
Gesetz schließe dieselben nicht aus, wenn es auch nichts davon
sage. Indessen möge cS billig sein, dem Negierungsralhe eine
dcßfallsige Beftmniß einzuräumen. Gleichwohl findet der Berichterstatter

die vorliegende Redaktion auch bei wenigeren Worten
präciser, als die vorgeschlagene.

A b st i m ni u n g:
Für veränderte Annahme große Mehrheit.
Für genauere Bestimmung der Behörden Niemand.
Für den Zwischensatz von Herrn Bühler (die

Redaktion vorbehalten) 36 Stimmen.
Für Verwerfung desselben Stimmen.
Für den Grundsatz einer billigen Entschädigung große Mehrheit.

§. 7.

„Die den Straßen entlang laufenden Abzuggräben sollen offen
behalten, die Straßenkanten nicht durch willkürliches Abgraben,
durch Anschüttung zu Anfahrten, oder durch daS Wenden der
Pflüge aus der Straße beschädigt, noch die Erdbordc an der
untern Seite der Straße allzunahe abgegraben werden."

Durch daS Handmehr unverändert angenommen.

§. 8.

„Die Polizeidiener und die Straßenarbeiter sollen auf die Be-
schädigungen der Straßengeländer, der Wehr-, Stunden - und
Marksteine, der Wegweiser, Vcrbotpfähle, Ruhebänke und Allee-
bäume, und was sonst noch zur Sicherheit und zur Annehmlich-
keit der Straße dienen mag, fleißig Acht geben, und bei ihrer
Verantwortlichkeit die Urheber derselben dem RegierungSstatthalter
anzeigen."

Durch daS Handmehr unverändert angenommen.

(Beschluß folgt.)



lVl'0. 11.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den ?8. Hornung 1834.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der zwölften Sitzung.)

Straßcnpolizei.
' 5. S.'

„Auf den Fußpfaden, die neben der Fahrbahn der Straßen
angelegt sind, ist das Reiten, das Fahren mit Fuhrwerken
aller Art, und das Treiben von Vieh verboten."

Durch das Handmehr unverändert angenommen.

5. w.
„Das Schleifen von Gegenständen aller Art auf den Stra-

ßcn, wodurch dieselben beschädigt werden könnten, und nament-
lieh das Schleifen von Holz zu Sommerszeit, ist verboten."

Angenommen mit einer unbedeutenden Redaktionöverände-
rnng.

f. 11.

„Kritzkctten und andere dMleichen Semmittààààmm.
schuhe mit vorstehenden eisernen HHienen oder Nägeln, dürfen
nur auf Glatteis, und bei fe>N gcfrorncm Boden gebraucht
werden."

Durch das Handmehr unverändert angenommen.

12.

„Räder unter sechs Zoll Breite dürfen nicht anders als mit
dem Hemmschuh, oder mit einer mechanischen Vorrichtung
gehemmt werden. Die Hemmschuhe müssen von Holz oder von
Eisen, und unten ganz stach sein, und mit ihrer größten Breite
die Straße streichen."

Koch macht darauf aufmerksam, daß die genannten
Vorrichtungen bei den militärischen Fuhrwesen bisher nicht
stattgefunden.

May wünscht, daß man das Wort „mechanische Vorrich-
tung" weglasse; darunter könne alles mögliche verstanden werden.

Abstimmung:
Für unveränderte Annahme gr. Mehrheit.

§. 15.

„Beim Ausruhen der Pferde im Berganfahren soll das Fuhrwerk

durch eine mechanische Vorrichtung, und nicht durch daS

Unterlegen von Steinen gehemmt werden."

Rnfener findet den Artikel etwas zu streng und stimmt für
Streichung.

Lohner findet dagegen, daß das Unterlegen der Steine die

Straße verderbe und will die Beibehaltung des H.

Tscharner, Rcgiernngsrath stimmt zwar der letzten
Bemerkung bei, hält es aber für höchst schwierig, überall im Lande
mechanische Vorrichtungen einzuführen.

Watt. Die meisten Straßen sind in der Regel zu jäh ; das

wird sich dann später machen. Der Ausdruck „mechanische Vor¬

richtung" ist auf keinen Fall genügend; Herr Watt wünscht da-
her den Zusatz: „oder ein Sperrholz."

Abstimmung:
Für eine Bestimmung 25 Stimmen.
Für Streichung große Mehrheit.

§. ifi.
„Das Gespann eines jeden Fuhrwerks soll mit einem doppel-

ten Leitseile geführt werden, und der Fuhrmann dasselbe nicht
aus der Hand lassen, wenn er nicht an der Seite deS Fuhrwerks
geht."

Rnfener möchte die Art deS Gespanns näher bestimmt
wissen.

Watt wünscht die Bestimmung als Zusatz, daß ein Knecht
nicht mehr alö drei Fuhrwerke leiten dürft.

Andere Mitglieder machen noch andere Vorschläge und
Anordnungen zur Verhütung von Unordnungen und Unglück auf den
Landstraßen, so unter andern, daß Niemand auf den Wagen sitze,
ohne die Pferde zu leiten u. f. w.

Herren schwand, Ncgierungsrath, stimmt zu dem Artikel
wie er ist, und weiSt nach (in Beziehung auf Herrn Watt) daß
derselbe eher beschränke, als allzugroße Freiheit gewähre.

Der Berichterstatter stimmt für unveränderte Annahme,
doch solle das Departement einen Zusayartikel mit Berücksichtigung

der ausgesprochenen Wünsche vorlegen.

Abstimmung:
Für unveränderte Annahme gr. Mehrheit.
Für veränderte Annahme 4 Stimmen.

Z. 15.

„Ein Fuhrwerk soll dem ihm entgegenkommenden Fuhrwerke
zur rechten Hand über die Mitte der Straßenbreite ausweichen.
Der langsamer fahrende Fuhrmann muß dem, welcher schneller
fährt, auf sein Rufen oder auf feinen Peitschenknall hin ebenfalls

über die Mitte des Weges rechts ausweichen."
Angenommen mit der Modifikation „Nachfahrenden" nach "dem."

§. 16,

„Fuhrwerke, mit denen man auf der Straße anhält, müssen

an die Seite der Straße gestellt: das Auf - und Abladen dersel-
bcn darf nie innerhalb der Fahrbahn Statt finden."

Mit einer kleinen Redaktionsveränderung angenommen.

§. 17.

„Wenn die Straßen mit Schnee bedeckt sind, so muß das
Gespann mit einem Geschälte, und bei ganz finstern Nächten das
Fuhrwerk mit einem Lichte versehen sein."

Durch das Handmehr angenommen.

§. 18.

„An öffentlichen Straßen soll weder Vieh geschlachtet, noch
irgend etwas aufgehängt werden, was die Pferde leicht scheu



macht. Die Straßen dürfen weder zu Seilerbahnen, noch zu

Werkplätzcn anderer Handwerke gebraucht werden. Desgleichen
ist es untersagt, offene Radwerke oder Kegelbahnen an öffentli-
chen Straßen anders als mit Bewilligung des Baudepartements
zu errichten. Das Kugelwcrfen auf öffentlichen Straßen und

Wegen ist verboten."

Der Berichterstatter ruft einige Zusätze an, welche

in den eingegangenen Bemerkungen über dieses Gesetz gewünscht
worden sind.

Tscharner, Regierungsrath, verlangt, daß man alle „öf-
fentlichen Belustigungen" ausschließe und eine in diesem Sinne
abgefaßte Redaktion.

Obrecht vermißt die Festsetzung der Strafe.

Blumenftein macht seinen Präopinanten auf einen
spätern Artikel aufmerksam, der hierüber das Nöthige aussage.

Watt erwähnt noch einiger Umstände, welche die Pferde
leicht scheu machen könnten, und wünscht sie unter die Verbote
aufgenommen.

Tscharner, Schultheiß. Wenn man alles Einzelne,
wodurch die Pferde scheu werden können, aufnehmen wollte, so

würde dieß zu weit führen; trotz aller Genauigkeit könnte
immer noch etwas ausgelassen werden. Man muß hier doch Eini-
geS der Einsicht der betreffenden Behörden überlassen.

Abstimmung:
Für Annahme mit Berücksichtigung der vorgcschla-

nen Modifikationen gr. Mehrheit.

§. 19.

„Das Gras, welches innerhalb des SlraßenbezirkS der Haupt-
und Landstraßen gewonnen wird, soll, nach der Bestimmung des

Baudepartements, zu Handen des Staates, oder der betreffenden

Kirchgcmcinden veräußert werden: cö sei denn, daß jemand ein
besseres Recht auf dasselbe nachweisen könne. DaS GraS, welches
innerhalb des Bezirks der VerbindungS - und der Dorfwege
gewonnen wird, gehört denjenigen, welchen die Unterhaltung der-
selben obliegt."

Die Herren Ioneli, Tscharner, NegierungSrath, brin-
gen eine Reihe einzelner Thatsachen bei, aus denen namentlich
der Letztere die Nothwendigkeit einer andern Fassung des Artikels

nachweist. Herr Watt macht Bemerkungen in ähnlichem
Sinne, und Herr Waibe'l erläutert seine früherhin gemachten
Bemerkungen über das GraS noch etwas naher.

Der Berichterstatter findet, daß dieser Artikel, vorbe-
halten einer angemessener» Redaktion, auch zur Vereinbarung
mit anderweitigen Beschlüssen des Großen Rathes, angenommen
werden könne.

20.

„Signalstangcn, Höhcnpfähle, Profile und dergleichen, welche

man bei dem Straßenbau gebraucht, sollen weder verrückt,
noch von Jemand weggenommen werden."

Durch das Handmehr angenommen.

§. 21.

„Die WiderHandlungen der in diesem Gesetz enthaltenen Po-
lizeivorschriften sollen dem Negierungöstatthalter angezeigt, und
die Urheber derselben von dem Polizeirichter, je nach den
Umständen, mit einer Buße von einem Franken bis auf zweihundert
Franken bestraft, und zu dem Ersatze der verursachten Schaden
und Kosten verurtheilt werden. Ist der Urheber unvermögend,
die Buße zu bezahlen, so ist dieselbe in eine GefangcnschafrSstrafe
umzuwandeln. Die Hälfte der Buße fällt dem Staate, die
andere Hälfte dem Verlader anheim."

Der Berichterstalter zeigt, wie nothwendig eS sei, dem

Polizeirichrer den nöthigen Spielraum in den Strafen zu lassen,
indem in gewissen Fällen durch die betreffenden Vergehen ein sehr
bedeutender Schaden augerichtet werden könne.

Es fallen verschiedene Bemerkungen, welche gegen den Um-
fang drr Strafbcfugniß gerichtet sind.

Schnell, Regierungsrath. Die Festsetzung der Bußen ist

4Z -
im Allgemeinen gut, aber die hier gegebene Befugniß ist doch zu
groß und könnte sehr willkürlich angewendet werden Ohnehin ist
die Bestimmung eines Schadenersatzes schützend genug. Er trägt
auf Beschränkung der gegebenen Slrafkompelenz auf Fr. 100 an.

May will durchaus nicht zu einem Gesetze stimmen, das
zu Willkürlichkeiten Veranlassung giebt. Er weist aus der Na-
tur der Contravenlionen die Möglichkeit einer Classifikation nach
und trägt auf Zurückweisung des §. an den NegierungSrath zur
Ergänzung in diesem Sinne an.

Tscharner, NegierungSraih, unterstützt diese Meinung und
erläutert diese Ansicht noch mit Weilern Beispielen im Einzelnen.

Koch, NegierungSrath. Entweder muß man das Minimum
oder Maximum hier im Allgemeinen festsetzen oder bei jedem Verbote

die darauf gesetzte Strafe angeben, wo dann Zurückweisung
nöthig ist. So ist cö z. B. verboten, Marksteine zu versetzen
(ohne Beisein der Behörden) was eigentlich ein Kriminalverbre-
chen ist. Will man dem Einzelnen nachgehen, so wird immer ein
großer Spielraum bleiben, indem manche Gegenstände aus tcchni-
sehen Gründen in mchrern bei einander sind, die in der
Straflhcorie weit auseinander liegen. Der Redner stimmt für
die Annahme des Artikels, weil auch in dem andern Falle den
Behörden immer noch ein großer Spielraum bleiben müßte.

Tscharner, Schultheiß, gibt zwar zu, daß der Umfang
groß sei, sieht aber in der den verschiedenen GerichtSinstanzen
überlassenen Competcnz eine Ermäßigung dieses Mangels. Der
Berichterstatter findet mit Herrn Koch, daß die Bestimmung der
Strafen bei den einzelnen Artikeln noch weit schwieriger sei und
weist aus Beispielen nach, daß sich manchmal das Minimum oder
Maximum sehr schwer bestimmen lasse.

Abstimmung-
Für den unveränderten Artikel 47 Stimmen.
Für die Annahme mit Veränderungen.... 49 Stimmen.
Für die Klassifikation der Strafen 66 Stimmen.
Für unbestimmt lassen 22 Stimmen.

§. 22.

„Die für den Straßenbau angestellten Beamten, die Forst,
beanilen, die Führer der Postwagen, die Polizeidiener und die
Straßenbeaniten sollen aàdie Beobachtung des Gesetzes über
das Slraßenwese» und dieses Polizeigesetzeö ein wachsames Auge
haben, iund jeden Schaden, der an öffentlichen Straßen verübt
worden, jso wie auch alle ihnen bekannt gewordenen Uebenre-
tungen der in dem letztern enthaltenen Vorschriften, bei ihrer
Verantwortlichkeit, sogleich dem Regierungsstatthalter, oder dem
zunächst wohnenden Unterstatthalier anzeigen, und daß er dafür
sorge, daß der Urheber desselben vor den Nichter gestellt werde."

Herr Marchand findet cS durchaus unpassend, daß die
Forstbeamten unrer Denjenigen ausgezählt werden, welchen die
Beaufsichtigung der Straßen zukommt. Das Forstwesen hat mit
den öffentlichen Arbeiten „nichts gemein.

Mai macht auf Mängel in der Redaktion aufmerksam, so

verlangt er z. B. an dem Ende des Satzes „und daß er dafür
sorge tc." mehrere Deutlichkeit.

Tscharner, Schultheiß. In der Regel sollen allerdings
die Wirkungskreise geschieden sein aber in unserm kleinen SlaaiS-
wesen muß sich AllcS einander helfen. Aus diesem Grunde
möchte ich die Verfügung hinsichtlich der Forstbeamrcn nicht für
so ganz unangemessen halten, da der Beruf dieser Letzteren die.
sen gar oft Gelegenheit gibt, eine Straßenanfsicht auszuüben.
Hinsichtlich der NcdaklionSvcränderung macht der Herr Bericht,
erstatrer Bemerkungen im Interesse dcS Ganzen und glaubt für
unveränderte Annahme stimmen zu müssen.

A b sti in m u n g :

Für unveränderte Annahme große Mehrheit.

Z. 2Z.

„Dieses Gesetz soll auf den 1. Ienner 13Z4, auf eine Pro-
bczeit von sechs Jahren, in Kraft treten. Von diesem Zeit-
punkte hinweg sind alle mit demselben im Widerspruche liegenden
Gesetze aufgehoben. Dasselbe soll in beiden Sprachen gedruckt,



auf übliche Weise bekannt gemacht, und in die Sammlung der
Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben"

Der Berichterstatter glaubt, daß dieser §. dem Beschluß
über den §. 29 des Gesetzesentwurfes über den Straßen- und
Brückenbau angemessen redigirt werden müsse.

Angenommen in diesem Sinne.

Nach Beendigung obiger Diskussion wird ein Schreiben des
ObergerichteS vorgelesen, worin dieses die sowohl in öffentlichen
Blättern als im Schooße des Großen RarheS gegen dasselbe
erhobene Anschuldigungen zurückweist und erklärt, seine Ehre so-

wohl gegen den Großen Rath als gegen das Volk durch eine
angemessene Druckschrift seiner Zeit wahren zu wollen.

Dieses Schreiben wird dem RegicrungSrath überwiesen.

Zum Schlüsse schreitet man noch zur Wahl eines Mitgliedes
der SechSzehner.

Im ersten Scrutinium erhalten folgende die höchsten Stimmen:
Blaser 17 Stimmen.
Watt 5 „
Boll 4

Mani 4 »

Im zweiten Serutinium:
Blaser S2 Stimmen.
Watt 23 „
Mani. 8 »

Voll 10

Somit ist Herr Blaser zu einem Mitgliede deS Sechszeh-
ncrkollcgiums ernannt.

Dreizehnte Sitzung.

Dienstag den 26. Hornung 1834.

(Vormittags S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Vom Herrn Landammann wurde angezeigt, daß die im Druck
herausgekommenen Verhandlungen sein in der Sitzung vom 20.
gegebenes Votum ganz unrichtig angezeigt haben, wcßwcgen er

für eine Berichtigung sorgen werde.

Folgende eingelangte Vorstellungen wurden dem Regierungö-
rath zugesandt, um je nach ihrem Inhalt darüber zu verfügen
oder Bericht zu erstatten.

1) Vorstellung der Anna Barbara Rüfenacht von Walkringen,
vom 22. dieß, sammr Beilagenhest, wegen Aufhebung eines

obergerichtlichen Urtheils.
2) Gesuch deS Albrecht Brunner von Seedorf, vom 8. dieß,

sammt Beilage, wegen Ehehindernißdtspensalion.

3) Vorstellung von mehreren Wirthen des Kantons, vom 11.

dieß, wegen Revision deS WirthschafrSgesetzcS und der

Verordnung über den Kleinhandel mit Getränken.

4) Bittschrift vom 12. Jenner letzthin, von Melchior Blatter
von Unterfluh - Kirchgemcinde Meiringcn, für seine Tochter,
Barbara Blatter, einen Sirasnachlaß begehrend.

Eine von Hrn. Blaser gemachte Mahnung ging dahin, daß

sein am 18. Dezember 1839 gemachter Anzug wegen Einführung
von FriedcnSgerichlen rücksichtlich der Erheblichkeit in Berathung
genommen werde» möchte. ES fand keine Einsprache statt, sou-

der» man machte blos die Bemerkung, daß noch viele andere

Anzüge in Berathung zu nehmen seien, und es bei dem Präsidium

stehe, dieses auf die Tagesordnung zu setzen.

Hierauf wurde angefragt, ob jemand Zusätze zum Gesetz
über den Straßenbau zu machen verlange? Mehrere solche wurden

vorgeschlagen, und man erklärte für nachstehende die Erheb-
lichkeit.

5) Zusatz zu Art. 14 oder 15.
Diejenigen Fuhrleute und Kutscher, welche schlafend auf

ihren Fuhrwerken und Pferden angetroffen werden, sollen je nach
den Umständen zu einer Buße und zu dem Ersatz des daraus
entstandenen Schadens angehalten werden können.

2) Zusatz zu §. 14.
ES soll ein Fuhrmann nicht mehr als drei Fuhrwerke führen

können. Die Grenzbehörden sollen die fremden Fuhrleute
darauf aufmerksam machen.

3) Zweiter Zusatz zu §. 17.

Bei großem Schnee, der das Fahren hindern oder zu mühsam

machen könnte, sollen die Gemeinden die auf der Straße
liegen, oder nächst daran gränzen, die Fahrbahn gehörig öffnen,
nach bisherigem Gebrauch.

4) Zu §.' 17.

ES sollen bei frisch gefallenem Schnee, in allen Ebenen,
wo die Straßengräben unter dem Schnee verschwinden, und die
Straße nicht mehr kenntlich ist, schwarz gebrannte Stecken, in
zweckmäßigen Distanzen, die Fahrbahn bezeichnen.

5) Zu tz. 20.
Alle Beschädigungen an Lehnen, Schutzmauern, Brustquadern,

und andern zur Sicherheit der Reisenden angeordneten Vor-
kehren, sollen auf'S schärfste bestraft werden.

6) Wegen des Zusammentreffens von Vieh mit Fuhrwerken
sollte vorgeschrieben werden, daß mit Fuhrwerken und Saum-
pferden in einer zu bestimmenden Regel durch die Straßen
gefahren werde; fernerS wäre eine Regel aufzustellen, mit Sat-
telpferden und Fuhrwerken nicht über die Brücken zu troren oder
zu galoppircnl

7) Die im 17 stehende Vorschrift wegen deS Lichtes sollte
modifizirl werden, theils weil sie nicht auf Wagen mit Heu,
Strov te. angewendet, theils weil ein Fuhrmann unerwartet biö
spät in die Nacht verspätet werden kann.

Nun ging man über zu der Berathung des Entwurfs eines

Gesetzes über die Wasserbaupolizei,
der im Druck den sämmtlichen Mitgliedern ausgetheilt worden war.

Der Große Rath der Republik Bern,
In Betrachtung der Nothwendigkeit eines umfassenden

Gesetzes über die Wasserbaupolizei.

beschließt:

S. 1.

»Die Betten der innerhalb der KantonSgrcnzen gelegenen
Seen und folgender Flüsse und Waldwasser, der Aare, der Zihl,
des DoubS, der Alle, der Sörne, der BirS, der Scheuß, der
Emme, der Jlfis, der Lütschinen, der Kandcr, der Simme, der
Saane, der Sense, deS Schwarzwassers, derGürbc, der Sull
sind öffentliche Sachen (0. 335). Dieselben stehen nach der
Bestimmung deS Gesetzes über die Organisation der Departements
unter der unmittelbaren Aufsicht des BaudcpartcmcnlS."

ES wurden viele abweichende Meinungen und Bemerkungen
angebracht, die theils dahin gingen, den genannten fließenden
Wassern noch andere beizufügen, und auch die unter dieses Gesetz

fallenden See» zu spezifiziren, theils aber fanden, eö solle kein
Verzeiebniß aufgestellt werden. Andererseits wünschte man blos
die schiffbaren und flößbaren Wasser einem Gesetz zu unterwerfen,
oder auch nur von dem Gesichtspunkt der Nothwendigkeit einer
speziellen Aufsicht je nach der Lokalität auszugehen, und endlich
wurde auf den Unterscheid der im deutschen und im französischen
LandeStheil bestehenden Gesetzgebung aufmerksam gemacht, und
die allgemeine Anwendung der angeführten Satz. 335 bezweifelt.

Endlich ward beschlossen den §. zurückzusenden mit der An-
zeige an den Regierungörath:



1) daß das Verzeichniß auszulassen sei, und

2) daß die Anträge erheblich befunden worden seien:

-i) ES müsse der erwähnte Unterschied beider Gesetzgebungen
beobachtet werden,

d) Es seien als öffentliche Sachen zu erklären die Betten der
innert der KanlonSgrenzen gelegenen Seen, Flüsse und
Bäche, welche schiffbar oder flößbar sind/ oder in Betreff
welcher der Staat mehr oder weniger in Anspruch zu nch.
men ist.

§. 2.

„Ohne Bewilligung des Regierungsrathes darf an den Betten

und an den Ufern dieser Gewässer keine Veränderung vorge-
nommcn und namentlich sollen in denselben weder Qnerdämme
angelegt, noch die bereits bestehenden erhöht werden."

Wurde unter Vorbehalt abzuändernder Redaktion angenommen.

§. 3.

„Die Ufer der benannten Flüsse/ nnd die denselben entlang
laufenden Reckwege sollen wenigstens einmal jährlich im Herbste
durch die betreffenden Beamten besichtiget/ und von ihnen dem

Baudepartcmente über die nothwendigen Ausbesserungen/ Vor-
schlage und Berechnungen vorgelegt werden."

Angenommen.

§. -5.

„Das Ausrotten des Gehölzes, welches an steilen, nicht auS

FelS bestehenden / sondern mit Erde oder mit Gerölle überführten
GebirgShalden wächst, deren Fuß durch Gewässer bespült wird,
und das Urbarmachen dieser Halden ist verboten. Zu dem Um-
hauen der Bäume, welche an denselben stehen, ist die Bewilli-
gung der kompetenten Behörde erforderlich."

Man fand allgemein, daß die Vorschriften sich auf das
Ausrotten und Holzschläge beschränken sollten, und es ward be-
schlössen, den zweiten Theil deö §. auSzulassen.

5. 5.

„Nackte, nicht aus FelS bestehende GebirgShalden, deren
Fuß durch Gewässer bespült wird, und die bisher nicht zumWeid-
gange benutzt worden, sollen allmälig von den Eigenthümern oder
von den Gemeinden, in deren Marken sie liegen, mit Weiden,
ASpen, Erlen und Gesträuchen bepflanzt, und während der ersten
Jahre nach der Anpflanzung derselben kein kleines Vieh darauf
zur Weide getrieben werden.

Angenommen.

5. 6.

„Diejenigen Stellen der GebirgShalden, welche bereits von
dem an dem Fuße derselben vorbeifließcndcn Gewässer unterfressen

worden, sollen, zu Vermeidung von Erdstürzen, durch zweck-
dienliche Bauten vor fernerem Schaden gesichert werden."

ES wurde bemerkt, daß die Vorschriften für Bauten zu all-
gemein sei, und auch gesagt werden müßte, auf wessen Kosten sie

ausgeführt werden sollen. Eine Meinung ging auf Auslassung
des §. Endlich ward beschlossen: denselben zu nochmaliger Vor-
berarhung zurückzusenden.

§. 7.

„Waldwasser, die bei starken Regengüssen zu verheerenden
Strömen anwachsen, sollen allmälig durch geeignete Quer - oder

Tromschwellen und Uferversicherungcn möglichst unschädlich gemacht
werden."

Wurde mit der Abänderung angenommen, daß statt der Worte:
geeignete Quer- oder Tromschwellen, gesetzt werde:
zweckmäßige Bauten.

§. 8.

„Die Eigenthümer von Gütern, die an Gewässern liegen)
dürfen ihre Ufer auf eine für Andere unschädliche Weise sichern:
eS ist ihnen aber untersagt Schnpsschwcllen an denselben anzule-
gen, oder bekannte KorreklionSlinien zu verbauen. Dergleichen
ordnungswidrige Werke sollen zerstört, und die, welche sie ange-
legt, zu dem Ersatze der Kosten und des Schadens angehalten
werden, der durch dieselben verursacht worden. Wirklich beste-
hende Schupfschwclle», welche bereits Schaden verursacht, sollen
verbauen oder abgebrochen werden,"

Verschiedene gemachte Bemerkungen zeigten, daß die
Vorschriften theils zu unbestimmt sind, theils zu weit gehen. Es
ward beschlossen, den unter dem Vorbehalt anzunehmen, daß
die Anlegung und der Bestand von Schupfschwellcn nur in so fern
zu verbieten sei, alö sie entweder unmittelbar Schaden verursachen

oder später nachtheilige Folgen haben könnten.

5, 9.

„Diejenigen, welche zu der Unterhaltung von Dämmen ver-
pflichtet sind, sollen, soviel möglich, das dazu nöthige Gehölze
vorzugsweise dem Ufer des Flusses, oder des WaldwasserS entlang
pflanzen, dessen Schwellen sie zu unterhalten haben, nnd ihre
Anpflanzungen gehörig pstegen.

Daö Baudepartemenl wird diese Fürsorge für diejenigen
nackten ReiSgründe treffen, welche dem Staate angehören."

Wurde nach einigen Bemerkungen angenommen.

§. 10.

„Nachläßigkeiten in der Unlcrhalmng der Dammwerke, nnd
rechtswidrige Ausdehnungen derselben, durch welche daö Bett
des Gewässer» verengt wird, sollen nach vorhergegangener fruchtloser

Aufforderung, die Sachen in guten, oder in den früheren
Zustand zu versetzen, auf den Befehl des BaudeparteincnteS, auf
Unkosten der Pflichtigen, in guten, oder in den früheren Zustand
versetzt werden: dem Reclue des Aufgeforderten unvorgreiflich,
die Frage über seine Verpflichtung zu der Unterhaltung deö Dam-
meö, oder seine Befugniß denselben auf diejenige Weise zu bauen,
wie er eS gethan, durch den Administrarivrichter beurtheilen zu
lassen.

Die Besitzer der anstoßenden und der gcqenübergelegcnen Gü-
ter sollen jede Nachläßigkeit in der Unterhaltung der Dämme,
und jede unbefugte und nachrhcilige Veränderung an solchen dem
NegierungSstatthalrer anzeigen."

Ueberhaupt fand man den H. zweckmäßig, aber theils die
Redaktion nicht ganz angemessen, theils den letzten Theil wo
nicht überflüssig, doch zu weit gehend.

Demnach ward beschlossen:

1) Erstere dahin abzuändern, daß die Worte ausgelassen wer-
den: durch welche daS Bette des Gewässers ver-
engt wird, und dagegen nach rechtswidrige zu setzen
oder schädliche.

2) Den letzten Theil ebenfalls abzuändern.

Fortsetzung folgt.)



?îi'0. 12.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den Z.'März 18Zt.

(Offiziell.)

(Fortsetzung der dreizehnten Sitzung.)

Wasserbaupolizei.

§. 11.

..Da sich für die Wasserbauten keine allgemeinen Regeln
aufstellen lassen, so wird das Baudcpartemcnt dafür Sorge
tragen, daß die in einem Flußrevier zu veranstaltenden Arbeiten
von minderem Belange unter der Leitung seiner Angestellten,
und die von größerem Belange unter der Leitung des obrigkeitlichen

Schwellenmeisters ausgeführt werden."
Angenommen.

§. 12.

„Jcdeö Kirchspiel, innerhalb dessen Marken größere Gewässer
oder Waldwasser fließen, soll einen tüchtigen Mann zum Aufseher
über dieselben bestellen, um sowohl bei gewöhnlichen, als bei
außerordentlichen Vorfällen die erforderliche Hülfe bei der Stelle
zu haben.

Das Baudeparlemenc wird eine Instruktion für diese Auf.
sehcr abfasse», und dieselben darüber in Gclübd nehmen lassen."

Wurde mit der Redaktionsveränderung angenommen, daß
zwischen die Worte soll und einen eingeschaltet werde:
wenigsten 6.

§. 16.

„Um die Beschädigung der Dämme und der Uferbefestigungen

zu vermeiden ist verboten:
-a. mit zwei oder mit mehreren aneinander gehängten Flößen

stromabwärts zu fahren,
l,. den Flößen oder Stämmen, deren Länge sieben und dreißig

Fuß und mehr beträgt, am breitern Orte mehr alö acht
Fuß Breite zu geben;

c. den Flößen aus Trämel-, Nies - oder Nafenholz, deren
Länge sechs und dreißig Fuß und weniger beträgt, am drei-
tern Ende mehr als zwölf Fuß Breite zu geben;

<l. den Flößen auö Ladcnholz, gleichviel ob von größern oder
von kleinern Stämmen, am breitern Orte mehr als vierzehn

Fuß Breite zu geben.

e. Flöße mit Dachlatten oder Schindeln zu belasten.

Von den Verboten unter là K., e. und ll. sind

ausgenommen, Flöße, welche auf der Aare zwischen Thun
und dem Murgenthal fahren: für diese Straße können Flöße
von beliebiger Länge und Breite gebraucht werden.

f. Klötze (Tülschi), deren Durchmesser über zwölf Zoll hält,
zu flößen;

Z. beim Aufwärtsziehen der Schiffe durch Menschen oder Thiere
die Reckwege zu verlassen, und mit den Schiffspfcrden auf
hölzernen Dämmen oder Sparen auf die Schiffe zu warten,
oder auf solchen Werken auszuruhen.

Die Schiffer und Flößer haften für den Schaden, der durch
ihr, oder durch das Verschulden ihrer Angestellte» an den Ufern
oder an den Dämmen der Flüsse verursacht wird (O. 964)."

Der §. wurde mit folgenden Bemerkungen zu anderer
Abfassung zurückgesendet:

1) daß ohne in die verschiedenen Arten von Flüssen einzutreten,
ihre Breite je nach der Länge bestimmt werde.

2) Daß statt l-itt. v. gesagt werde: ES sei erlaubt, Flöße mit
Latten oder Schindeln zu beladen.

6) Daß man etwas wegen des AnbindenS derselben vorschreibe.

4) Daß für das Brennholz der Durchmesser von 12 auf 18 Zoll
vergrößert, aber hingegen bestimmt werde, wie lange
solches im Wasser bleiben dürfe.

5. 14.

„Beim Aufwärtsziehen der Schiffe sollen dieselben an
Orten, wo der Strom einen regelmäßigen Lauf hat, und die Ufer
ordentliche Reckwege darbieten, soviel möglich mit dem Steuerruder

und nicht mir der Schalte geleitet werden."
Angenommen.

§. 15.

„Wasserbauten, die einer gesetzlichen Bestimmung, oder einer
Anweisung des BaudepartememeS zuwider unternommen worden,
sollen auf Befehl des BaudepartementeS auf Kosten des
Bauführers untersucht, und, wenn eö sich aus dem Befund ergibt,
daß sie nachthcilige Folgen haben können, auf Kosten ebendesselben

weggeschafft werden."

Angenommen.
§. 16.

„Die Verrückung, Wegnahme oder Zerstörung der in den
Betten der Gewässer, oder auch anderswo, zum Behuf von
Wasserbauarbeiten aufgestellten Signale, Pickele, Pfähle, Wasserpegeln

und dergleichen, so wie auch die Beschädigung der Dämme
soll, je nach den Umständen, mit einer Buße belegt werden, die
von fünf Franken, bis zu ein tausend Franken, und bet erschwerenden

Umständen, mit einer Enthaltung im Zuchthause, die von
drei Monaten bis auf zwei Jahre ansteigen kann. Ueberdieß ist
der Urheber deS Frevels zu dem Ersatze des verursachten Schadens

zu verurtheilen; ist derselbe unvermögend die Buße zu
bezahlen; so ist dieselbe in eine Gefängnißstrafe umzuwandeln."

Der §. wurde zurückgesendet, um:
1) Auö dem zu Anfang stehenden Verbot einen besondern H. zu

machen.

2) Die Vergehen und Strafen auf ähnliche Weise wie im
Straßengcsetz zu klassisiziren.

tz. 17.

„Das Feuern auf hölzernen Sporen oder Dämmen (Schwel-
len) ist verboten."

Angenommen.



5. is.
„WiderHandlungen der in diesem Gesetze enthaltenen

Vorschriften sind, den Fall ausgenommen, über welchen der tz. 16
eine Bestimmung enthält, mit einer Buße zu belegen, die, je
nach den Umständen, von füns Franken, bis zu zwei hundert
Franken ansteigen, und unvermögenden Falles in eine Gcfan-
genschasrSstrafe umgewandelt werden kann: iiberdicß soll der Ur-
Heber der WiderHandlung zum Ersatze des verursachten Scha-
dcnS und zu der Bezahlung der Kosten verurtheilt werden. Die
eine Hälfte der Buße fällt dem Verlader, und die andere Hälfte
dem Staate an."

Wurde zurückgesendet um mil tz. >6 in Verbindung gebracht

zu werden.

h. 1?.

„Das Baudepartement wird über die Vollziehung dieses Ge-
setzeS wachen. Die für den Straßen- und den Wasserbau ange-
stellten Beamten und Arbeiter, die Forstbcamlen, die Holzhirten,
die Landjäger und die Polizeidiener sollen bei ihrer Pflicht jede

ihnen bekannt gewordene Widerhandlung desselben dem Rcgie-
rungSstarthaltcr. oder dem zunächst wohnenden Unterstatthalrer
anzeigen, und diese dafür sorgen, daß der Urheber zur
Verantwortung gezogen werde."

Angenommen.
s. 20.

„Dieses Gesetz tritt vom
auf eine Probezeit von sechs Jahren in Kraft. Dasselbe soll

in beiden Sprachen gedruckt, auf übliche Weise bekannt gemacht,
und der Sammlung der Gesetze und Dekrete einverleibt werden.

Gegeben u. s. w."
ES ward beschlossen, daß keine Probezeit vorzubehalten und

bei Vorlegung der definitiven Redaktion der Zeilpunkt des in
Krasllretenö zu bestimmen sei.

Aus die Anfrage wegen zu machender Zusätze geschahen

folgende Anträge, die erheblich erklärt wurden:

1) DaS Baudepartement sei zu ermächtigen, da wo eS dieß nö-

thig finde, Normalbreitcn für die Flußbetten zu bestimmen.

2) ES sollen die bestehenden Verordnungen über das Flößen
von Brennholz untersucht, und die sich zweckmäßig zeigenden

Vorschriften in daö vorliegende Gesetz aufgenommen werden.

Vierzehnte Sitzung.

Mittwoch, den 26. Hornung 1834.

(Vormittags 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wnrde verlesen und gut

geheißen.

Die nachgenannten an den Großen Rath gelangten Vorfiel-
lungen wurden dem RegierungSralh zur Untersuchung gesandt;
1) Von Schwellenpflichtigen an der Emme und JlfiS, aus dem

Amtsbezirk Signau, über den Entwurf des Gesetzes über
die Wasserbaupolizei.

2) Ansuchen der Bodenzinspflichtigen von Ncuencck, durch den
AmtSverweser von Lanpen, daß ihr eingereichtes Begehren:
die Bodcnzinse statt nach dem Fretburger - nach dem Bern-
mäß zu liefern, untersuch! werden möchte; und

3) Bittschrift mehrerer Anwohner am Bielersec, daß die Ab¬
gabe aus fremden Branntwein und Weingeist erhöhet wer-
den möchte.

Der am 2l. Februar verlesene Anzug deS Hrn. Stähli, in
Betreff der Behandlung von Anzügen und Mahnungen, wurde
rücksichilich der Frage über dessen Erheblichkeit in Berathung
gesetzt.

Zugleich wurde der damals vom Präsidium gemachte Antrag
zu Untersuchung der zur Sprache gekommenen Zweifel verlesen.

Für die ErheblichkcitSerklärung wnrde angebracht, die am
2lsten stattgcfundene Diskussion habe gezeigt, daß über den Sinn
des §. 53 der Verfassung und 54 des ReglemenrcS, so wie
über die Frage: in wie fern sie mit einander übereinstimmen oder
nicht? sehr abweichende Ansichten herrschen, weswegen eine
Untersuchung durch Regierungsrath und Sechszchner nöthig sei, in
Folge welcher dann allfällig das Reglement zu erläutern wäre.

Dagegen wurde eingewendet, man habe sich in der erwähnten

Diskussion hinlänglich verständigt; cS sei keine weitere
Untersuchung nöthig, und wenn je ein Widerspruch zwischen Vor-
schritten der Verfassung und des Neglemeiueü vorhanden wäre,
so müsse ohne allen Zweifel die erstere zur Richtschnur dienen.

Hierauf ward beschlossen, den Anzug nicht erheblich zu
erklären.

Run wurden zwei andere Anzüge, ebenfalls in Betreff ihrer
Erheblichkeit, in Berathung gesetzt, nämlich:

1) Der am 5. Dezember 1833 verlesene des Herrn RegicrungS-
ftatthalterö Müller, über die Einfuhr und den Gebrauch des
französischen Branntweins, die er vermittelst einer höhern
Auflage zu vermindern wünschte.

Z) Der am Sl. Hornung 1834 verlesene des Hrn. Watt, über
die Zunahme deS BranntwcintrinkenS und dessen schädliche
Folgen mit dem Schluß: „der Große Rath möchte dem
„RegierungSralh den bestimmten Auftrag geben, durch alle
„nur mögliche Mittel dem Land und Leute verderbenden
„Branntweintrinkcn Einhalt thun zu suchen." — Welchem
Schluß dann noch einige zu treffende Maßnahmen beigefügt
waren.

Dieser Gegenstand ward einer umfassenden Diskussion
unterworfen, in welcher man sowohl von dem finanziellen als vom
moralischen Gesichtspunkt ausging, und auch alle dabei in Be-
trachlung kommende Zweige der Staatsverwaltung ins Auge faßre.

Endlich wurde beschlossen:

1) den Anzug deS Hrn. Watt erheblich zu erklären und dem

NegierungSrath zur Untersuchung zu senden.

2) Den Anzug deS Hrn. Müller nicht erheblich zu erklären.

Ferner wurde einer Berathung über die Erheblichkeit unter-
worsen, der am k3. Juli 1833 verlesene Anzug der Hrn. Bel-
richard und Ruedolf, über die vom diplomatischen Departement
getroffenen Verfügungen in Betreff der von mehrern Gemeinden
des Amtsbezirks Courtelary eingelangten Begehren mm Vereinigung

mit dem Amtsbezirk Viel.

Auf die von Herrn Schultheiß Tscharner gemachte Anzeige,
daß diese Angelegenheit vom RegierungSralh behandelt worden
sei, und darüber dem Großen Rath ein Bericht werde erstattet
werden, wurde beschlossen, den Anzug nicht erheblich zu erklären.

Ein Vortrag der Justizseklion des Justiz, und Polizcidepar-
tcmenlS gab Bericht über eine an den Großen Rarh gelangte
und am 30. März 1833 dem RegierungSralh zur Untersuchung
gesandte Vorssellung von ehemaligen Mitgliedern der zur Zeit der
Mediationöverfassung bestandenen Wahlzunft Oberbipp. Diese
hatte vermöge des ihr zustehenden Rechtes im Jahr 1811 die
Censur gegen ein Mitglied deS Großen Rathes ausgeübt, das-
selbe abberufen, und an dessen Stelle ein anderes Mitglied
ernannt. In Folge der deshalb vom damaligen StaatSratb vor.
genommenen Untersuchung wurden aber alle diese Verhandlungen
vom Kleinen Rath als unförmlich und ungültig erklärt. Hierauf
reichten 56 Mitglieder der Wahlzunfr eine Vorstellung gegen
diese Verfügung ein, und nun wurden sie in Anwendung eines
Gesetzes vom 15. Januar l8vl über die Form von Vorstellungen
polizeirichterlich zu einer Buße von Fr. 5 bis 50 verurthcilt.

Bei dieser Sachlage ging der Schluß der nunmehrigen Pe-
tenten dahin: „daß der Große Rath jene Sentenzen annullire,
„und entscheide, ob nicht den Unterzeichnern für die bezahlten
„Bußen und Kosten einige Entschädigung gebühre?"



Das Justizdepartement und mit ihm der Regierungsrath fand,
daß zwar mit vieler Strenge, ja sogar mit Willkür gegen die
Mitglieder der ehemaligen Wahlzunft Oberbipp verfahren worden
sei, aber dennoch die Verfügungen der damaligen legitimen Ne.
gierung nicht angegriffen werden dürfen, und von einer Restitu.
tion der Bußen um so viel weniger die Rede sein könne, da ste

nicht in die Staatskasse, sondern inS Armengul der Gemeinde
geflossen seien.

Diesen Ansichten pflichtete auch der Große Rath bei, und eS

ward beschlossen: in die Reklamationen der Bittsteller nicht
einzutreten.

Fünfzehnte Sitzung.

Donnerstag den 27. Horuung 1834.

(Vormittags S Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gut geheißen.

Vom Präsidium wurden einige dem Großen Rath zugekommene

Vorträge des NegicruugSrathS auf den Kanzleitisch gelegt.

Folgende Vorstellungen in Betreff des GesctzesentwurfS über
das Tellwesen ivnrden dem Regierungsrath zugesandt um der

Sammlung der übrigen über diesen Gegenstand beigefügt zu werden.

1) Der Gemeinden Spiez, Erlenbach und andern.

2) Der Gemeinden Erlenbach und Diemügen.

Hierauf ward der

Entwurf eines Gesetzes über die Stempelabgabe
in Berathung genommen, welcher den sämmtlichen Mitgliedern
gedruckt mitgetheilt worden war.

- Aus diesem Grund ward zu Erspanmg der Zeit beschlossen,

daß nicht der ganze Entwurf, sondern immer bloß der betreffende

Artikel verlesen werden solle.

Die Vorfragen über daS Eintreten und die artikelweise Be-
Handlung wurde bejahend entschieden.

Eingang

Der Große Rath derRepublik Bern,
In Betrachtung der Nothwendigkeit einer Revision der

besiehenden Gesetze über die Stcmpelabgabe,
beschließt :

5- 1.

„Auf dem bernischcn Papierstempel ist das Standeswappen
und die Angabe des Preises des PapierformatS eingegrabcn."

Ohne Bemerkung angenommen.

§. 2 und 3 wurden zusammen in Umfrage gesetzt.

„Der ganze Bogen ist auf jedem der beiden Blätter mit dem

zwei Batzen. Stempel, und das Quartblail an zwei, einander
gegenüberstehenden, Ecken mir dem 6 Rappen-Stempel bedruckt.

Der eine und der andere können entzwei geschnitten, und auch
als halbe Bogen oder als Oktavblätter gebraucht werden; dieses

muß aber so geschehen, daß jedes einzelne Blatt deu Stempel trägt."

„Das Stempelamt soll das Stempelpapier durch die Amtschrei-
bereien und durch die von ihm angestellten Verkäufer verkaufen lassen :

den ganzen Bogen um Btz. 4.
den halben Bogen Btz. 2.
daS Quariblatt Btz. 1.

daS Oktavblatt um Rp. 5.

Gefallene Meinungen wollten theils die Stcmpelgcbühr für
ganze Bogen von Btz 4 auf 3, theils überhaupt den ganzen Ansatz

herabsetzen; andere wünschten die Bestimmung der verschie-
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denen Größen in Quadratzollen. Ueber das Zerschneiden wünschte
man eine deutlichere Redaktion. Der erstem Meinung ward
jedoch nicht beigepflichtet und der §. ward unter Vorbehalt von
Rcdaktionövcrbesserungen angenommen.

„Das Stempelamt wird auf Verlangen unbeschriebenes Papier

und Pergament, und Schriften, die weder unterschrieben,
noch mit einem Siegel verschen sind, gegen Erlegung der Gebühr,
die ihrem Formate angemessen ist, mit dem Stempel bezeichnen."

Angenommen.

Zu Vereinfachung der Berathung wurde entschieden, daß die
^ Unterabtheilungen besonders behandelt werden sollen.

5. 6.
„Dem Stempel sind unterworfen:
1) „Die Schriften, welche in dem Canton zum Beweis von

Rechten und Verpflichtungen abgefaßt werden, wie Verträge,
einseitige WillenSvcrordnungen, Sprüche, Zeugnisse und Scheine
aller Art."

Wurde nach einigen Bemerkungen über die Scheine
angenommen.

2) „Die Abschriften und die Auszüge aus öffentlichen Registern,

Manualen und Lagerbüchcrn, und alle Akten die einer
amtlichen oder notarialischen Beglaubigung oder einer amtlichen
Bewilligung oder Legalisation bedürfen."

Wurde mit der Nedaktionsvcränderung angenommen:
a. daß daS Wort Bewilligung ausgelassen werde.
l>. Daß als Kennzeichen angegeben werde: Bestimmung zu

öffentlicher Beweiskraft.

3) „Die Akten in streitigen und nicht streitigen Justizsachen,
mit Ausnahme derjenigen, welche für Parteien errichtet werden,
die in ihrer RechiSsache daS Armenrecht genießen."

Angenommen unter Vorbehalt einer Hinweisung auf die
gesetzlichen Bestimmungen über das Armcnrecht.

4) „Die Rechnungen, Bittschriften und Vorstellungen, die

an RegierungS - oder Gemeindöbehörden gerichtet sind. Bei
amtlichen Gütcrverzcichnissen, wo daö Vermögen die Summe von

Fr. 200 übersteigt, ist blos daS Doppcl, welches den Erben
zugestellt wird, auf Stempelpapier auszufertigen."

Allgemein wünschte man Bittschriften und Vorstellungen an
Gemeindbehörden auSzunchmen. Einzelne Meinungen gingen auf
Auslassung der amtlichen Eüterverzeichnisse, oder Bestimmung
eines Minimums von Fr. 2000 oder Beschränkung auf das reine

^

Vermögen. — Auch wurde aufmerksam gemacht, daß Pässe

ausgelassen seien. Auf einige Bemerkungen wurde erwiedert, daß

alle Ausnahmen im tz. il enthalten seien. Endlich ward
beschlossen den h. unter folgenden Bedingungen anMwhmcn:

Daß Gemeindbehörden auSzulasscn seien.

l>. Daß rücksichtlich der amtlichen Gütervcrzeichnisse die

Abfassung verbessert werde.

Daß man an einem schicklichen Ort auch die Pässe in diesen

tz. aufnehme.

5) „Die Fuhrbriese von Waaren die versendet werden, die

Quittungen oder Empfangsbescheinigungen von Geldbeträgen und
die im Lande ausgestellten Wechsel und Anweisungen zu Erhe-
bung von Bezahlungen, wenn der Werth der Sache, die ihren
Gegenstand ausmacht, Fr. 20 übersteigt."

Gefallene Meinungen wollten Quittungen ganz auslasten

oder das Minimum aus Fr. setzen. Der Artikel wurde aber

mit dem Vorbehalt angenommen, die Redaktion dahin zu verbessern

daß hier bloß von der Vorschrift des Stempels die Rede

sein und der Ausnahmen erst im h. 11 Erwähnung geschehen solle.

6) „Die Pläne und die Zettel von bewilligten Lotterien, die

Wochenblätter und die Zeitungen, die im Lande gedruckt und

ausgegeben werden, die Ankündigungen und Berichtzettel durch

die ein Erwerb bezweckt wird, und die Kartenspiele."

Ueber den Nutzen der Wochenblätter und Zeitungen ward
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vieles angebracht um die Meinung zu unterstützen, daß sie vom
Stempel zu befreien seien. In Betreff der erstem war man
ziemlich einverstanden; aber nicht so rücksichtlich der Zeitungen,
von denen andere Metnungen glaubten, sie sollten billigerweise
eben sowohl mit der Stempelabgabe belegt werden als die Schrif-
ten, deren jedermann für seinen Verkehr und für die Wahrung
seiner Rechte bedarf. Ferner herrschte Verschiedenheit der Mei-
nungen über die Frage: ob über die inländischen und auSländi-
scheu Zeitungen das gleiche zu verfügen sei oder nicht? Endlich
ward beschlossen den Artikel dahin abzuändern, daß

1. die Wochenblätter ausgelassen werden.

2. Die im Kanton gedruckten Zeitungen dem Stempel nicht zu
unterwerfen seien.

3. Fremde Zeitungen zwar mit dem Stempel belegt aber im
Fall von Neziprozität davon befreit werden sollen.

§. 6.

„Von Schriften, die dem Stempel unterworfen sind und
denselben nicht tragen, sollen weder beglaubigte Abschriften
gemacht, noch soll eine solche legalisirt werden."

Angenommen.

§. 7.

»Die Stcmpelgebühr von Zeitungen und Wochenblättern ist
festgesetzt:

a. Zeitungen, welche im Canton gedruckt und ausgegeben werden:
Von jeder herauskommenden Rummer 1 Rp., also quartali-
ter Rp. 13."

Fällt wcgeu des Entscheids über Z. S Art. 6 weg.

I,. „Zeitungen, die außerhalb deS KantonS, aber in der Schweiz
gedruckt werden:

Mit einer Meinung: Für jedesmal, so oft sie in ei¬

ner Woche herauskommen, von einem Foliobogen,
vierteljährlich 2^ Btz.; von einem Quart - oder Oktavbo-
gen, vierteljährlich ilä Btz.

Mit einer zweiten Meinung: Für jedesmal, so oft
sie in einer Woche Herauskommen, ohne Unterschied
deS FormatS, Btz. 2."

Vorerst ward entschieden, daß die außerhalb dcö Kantons
aber in der Schweiz gedruckten Zeitungen nicht gleich wie fremde
belegt werden sollen. Dann entschied man sich ferner für die
zweite Meinung.

e. „Fremde Zeitungen bezahlen vierteljährlich, wenn sie mehr
als drei Mal in der Woche herauskommen:

Für das Folioformat Fr. 3.
Für das Quartformat oder kleinere Formale Fr. 1. Btz. 5.

Wenn sie höchstens drei Mal in der Woche herauskommen:

Für daö Folioformat Fr. 1 Btz. 5
Für das Quartformat ober kleinere Formate Btz. 7'/z

Die Stempelgcbühren für die fremden Zeitungen werden von
dem Postbureau, bei welchem dafür abonnirt wird, gegen einen
Empfangschein erhoben; das Finanzdcpartement wird die Anordnung

zu der Beziehung der Srempelgebühren für die schweizeri-
sehen Zeitungen treffen.

Die Gesandten fremder Mächte, die bei der Eidgenossenschaft
beglaubigt sind, haben keine Stempelabgaben für die Zeitungen
zu bezahlen."

Nach verschiedenen Erörterungen ward beschlossen:

1) Keinen Unterschied in Betreff deS Formates zu machen.

2) Die Gebühr für die 3 Male und mehr herauskommenden auf
vierteljährlich Btz. 15 und für die weniger oft herauskommenden

auf Btz. 7'/2 zu bestimmen.

3) Das Wort schweizerischen auszulassen.

5. 8.

„Die Stempclgebühr für Ankündigungen und Berichtzeddel,

durch die ein Erwerb bezweckt wird, die in dem Kanton ansgege-
ben werden, ist festgesetzt:

Für den Foliobogen 2 Rp.
Für kleineres Format i Rp."

Angenommen mit Einschaltung des Wortes „und" nach
„bezweckt wird."

§. 9.

„Die Kartenspiele sind einer Stempelgcbühr von 1 Btz. per
Spiel unterworfen.

Verkauf und Gebrauch ungestempelter Kartenspiele sind
verboten und nach Anleitung des §. 17 zu bestrafen.

Der Handel mit gestempelten Karlen an fixen Vcrkaufsorten
siebt Jedem frei, unter der Bedingung, daß der Betreffende sein
Vorhaben zum Voraus schriftlich, und mit Angabe deS dazu
bestimmten fixen VerkaufsorceS dem Stempelamt anzeige, und diese

Erklärung alle Jahre zum voraus, und zwar spätestens im
Dezember für daö folgende Jahr erneuere, so lange er den Verkauf
fortzusetzen gedenkt.

Die Kartenverkäufer können die noch ungestempelten Spielkarten

beziehen, woher sie wollen, und gleiche Befugniß haben
auch alle Privatpersonen; allein beide sollen ihre bezogenen Spielkarten

ausschließlich an das Stempelamt zu ihren Handen adres-
siren lassen, und sie dort nach geschehener gesetzlicher Stemplung
ungesäumt und gegen Erlag der Unkosten und der Stempelgcbühr
abholen."

ES fielen Meinungen für Erhöhung der Abgabe aber sie wurden

widerlegt, und es ward beschlossen, bei dem DiSpositiv zu
verbleiben, aber hingegen folgende abgeänderte Redaktion
anzunehmen :

§. 9. Die Kartenspiele sind einer Stempelgebühr von 1 Btz.
per Spiel unterworfen.

Der Verkauf und der Gebrauch ungestempelter Kartenspiele
ist verboten und nach Anleitung deS §. 17 zu bestrafen.

Der Handel mit gestempelten Karten an fixen Verkaufsorten
steht Jedem frei, unter der Bedingung daß der, welcher densel-
ben zu führen gedenkt, sein Vorhaben schriftlich mit Angabe des
dazu bestimmten fixen VerkaufSorteS dem Stempelamt anzeige, und
diese Erklärung alle Jahre spätestens im Dezember für das fol-
gcnde Jahr erneuere, so lange er diesen Handel führt.

Verkäufer von Spielkarten, so wie die Privatpersonen die
ungestempelte Spielkarten beziehen, die einen wie die andern solle»

ihre Spielkarten ausschließend an das Stempelamt zu ihren
Handen adressiren lassen, und sie dort nach geschehener Stemplung
ungesäumt gegen den Erlag der Unkosten und der Stcmpelgebühr

abholen.

Vergleichung der bisherigen ZeitungStarife gegen die
neuen Vorschläge.

Bisheriger Erste Zweite
Tarif. Meinung. Meinung.

Inländische Zeitungen (quartaliter).
Folioformat, 1 Bogen, per Nummer. 26 Rp.,

— 2 — _ 62 - z Nb- ^ "P.
Quartformat, i Blatt, per Nummer. 13 - >

2 - - - 26 - s ^ '
L. Andere schweizerische Zeitungen:
Folioformat, per Nummer 60 - 26 - >

Quartformat, per Nummer 26 - s 52'/, - ;
L. Fremde Zeitungen:

1. Täglich erscheinende.
Folioformat (quartaliter) ^oBtz. 30 Bh. 3o Btz.
Quartformat 20 - ^
Oktavformat 10 - s ^ -

2. Drei oder weniger Mal per Woche
erscheinende.

Folioformat 2» - 16 t6 -
Quart-oder kleinere Formate 10 -

13
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Uio. 1Z.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 6. März 1834.

(Offiziell.)

S e ch s z e h n t e Sitzung.
Freitag den 28. Hornung.

Präsident: Herr Landammann Fellenberg.

Daö Protokoll der gestrigen Sitzung wurde nach dessen

Verlesung gutgeheißen.

Zwei Vortrüge deö NegierungsrathS über Naturalisationen
wurden auf den Kanzleitisch gelegt.

Folgende Vorstellungen wurden dem RegierungSrach
zugesandt/ um-je nach ihrem Gegenstand darüber zu verfügen oder
Bericht zu erstatten.

1) Bittschrift des Joseph Ludwig, Hntmacher, von Mediasch
in Siebenbürgen, und der Katharina von Siebenthal, beide
von Saanen, vom 30. Jenuer letzthin, sammt Schreiben
des Herrn NegierungSstatthalterö von Saanen und neun
Beilagen.

2) Bittschrift des S. N. Frey und dessen Mutter Lisette Frey,
in Bern, vom 24. dieß, sammt Begleitschreiben, wegen
Verweisungsnachlaß.

3) Begnadigungsgesuch des Johannes Burren zu Meugeftorf,
Ktrchgemeinde Köniz, vom 25. dieß, sammt 2 Beilagen.

4) Vorstellung der Einwohnergemeinde Hindelbank, vom 24. dieß,
wegen Verteilung von Zinöschriften.

Durch ein Schreiben vom heutigen Datum meldet Herr Land-
ammann Fellenderg, er habe bei Uebernahme dieser Stelle ge-
hofft, vermittelst Anstrengung seiner Kräfte den ihm auferlegten
Pflichten genügen zu können; nun aber habe er sich überzeugt,
daß dieses ihm bei den vielen ihm zu Besorgung seiner Anstalten
zu Hofwyl obliegenden Geschäfte unmöglich sei. Deswegen suche
er bei dem Großen Rathe um seine Entlassung an.

Hierauf nahm Herr Fellenberg den Austritt und übergab das
Präsidium dem Herrn Vizepräsidenten Meßmer, welcher über
diese Angelegenheit eine Umfrage eröffnete. ES wurde entschieden,
nicht sogleich in das Begehren einzutreten, sondern dieß erst nach
drei Tagen, nämlich künftigen Dienstag den 4. März zuthun.—
Hingegen wurde den Anträgen nicht beigepflichtet, daß eine
Kommission zur Untersuchung der Sache ernannt und von nun an die
abwesenden Mitglieder bei Eiden einberufen werden.

Nachdem Herr Fellenberg das Präsidium wieder übernommen,

wurde ein Anzug des Herrn alt Schultheiß von Lerber
verlesen, dahin gehend, daß der Staat ein Opfer bringe, um den

ärmern Gemeinden das Amtsblatt nebst der Sammlung der
Gesetze und Dekrete uncntgeldlich zukommen zu lassen.

Dann wurde die Berathung deö Eesetzesentwurfs über die
Stempclabgabe fortgesetzt.

§. lo.
»Die Stempelgebühr für die GcsundheitSscheine für das Vieh

ist bestimmt:
Für einen Schein für ein Stück 3 Rp.

- zwei Stück 5 -
- - mehr alö zwei Stück 1 Btz.

Die Einnahme von dieser Gebühr soll ohne irgend einen Abzug

in die Vichassekuranzkasse abgegeben, und der Behörde, unter
deren Aufsicht dieselbe steht, alljährlich darüber Rechnung abgelegt

werden."

ES wurden Anträge zur Abänderung der Gebühr und mehrere

auf die Vollziehung Bezug habende Bemerkungen gemacht.
Erstere wurden widerlegt und in Betreff der letztern ward auf
das Bergfahrtreglement verwiesen, dann aber der tz. unverändert
angenommen.

tz. il.
Wurde wegen seines mannigfachen Inhalts zur Behandlung

in Uebereinstimmung mit der französischen Ucberfttzuug in 5 Ab-
thcilungen eingetheilt.

1) „Dem bernischen Stempel sind enthoben: Die außerhalb
deâ Kantonö verfaßten Akten. Wenn jedoch in Folge eines
solchen Aktenstücks vor einer hiesigen Behörde eine Bewilligung zu
ertheilen ist, sosoll diese auf einem besondern Blatt hiesigen
StempelpapierS ertheilt werden."

Auf die gefallenen Bemerkungen wurde diese Abtheilung an
den Regierungsrath zurückgesendet, um sie durch Hinweisung auf
Satz. 125 des Civilprozesses zu vervollständigen.

2) „Die Verpflichtungsschriften, Quittungen oder
Bescheinigungen von Geldbeträgen, Wechsel und Anweisungen zu Erhebung

von Bezahlung, Fuhrbricfe und Verträge aller Arr, deren
Gegenstand den Werth von 20 Fr. nicht übersteigt; die Uebergaben

und Ablosungsbescheinigungen von ForderungSmeln, die vor
der Einführung des Stempels ausgefertigt worden sind, wenn
sie in den Originaltitel selbst geschrieben werden; die rein
wissenschaftlichen Zeitschriften und die Cataloge von Büchern und
Kunstsachen."

Die gefallenen Meinungen betrafen meistens die Redaktion;
nur eine weiter unten genannte betraf daö Dispositiv. Dennoch
wurde der Artikel zurückgesendet, um folgende Abänderungen in
der Abfassung zu machen:

1. Zu sagen von Fr. 20 und weniger.
2. Die Worte rein wissenschaftlich auszulassen, und bei¬

zufügen nicht politische Neuigkeiten enthaltend.
3. Nach Bescheinigung die Worte der.Bezahlung ein¬

zuschieben.

Ferner wurde die Bemerkung erheblich erklärt, daß nach
dem Wort VcrpflichtnngSschriften eingeschaltet werde:
die nicht notarialisch ausgefertigt sind, und an einer
schicklichen Stelle im Gesetz die Vorschrift für die Notare auf-



genommen werde, für ihre Verschrcibungen Stempelpapicre zu

gebrauchen.

3) „Die Schriften, welche obrigkeitliche und Gemeindsbe-
Horden und Staatsbeamten in Amtösachcn mit einander auöwcch-

sclti; die Mandate und Gutscheine für Requisitionen und für
militärische Lenkungen; die Rechnungen über Kirchen - und Armen-
giitcr, Witlwcnsilflnngen und Krankenkassen im Kanton; die

VorniundschaftSrechnungen, wenn das fruchtbare Vermögen die

Summe von 10000 Fr., und die GeldStagrödel und die amtli-
chen Gütervcrzcichnisse, wenn das Vermögen die Summe von
200 Fr. nicht übertrifft."

ES ward auf statt gefundene Erörterungen beschlossen, den

in diesem Artikel enthaltenen Ausnahmen noch beizufügen:

1. Rechnungen für Schulgüter, Ersparnißkassen und gemein-
nütztge Stiftungen und Gemeindrcchnungen ; Tell. und Steuerbücher;

Quittungen für SraarSgcbührcn; Einschreibungen
in Grundsteuerrcgistcr und Umschreibungen in denselben, und
KadasterauSzüge.

2. die amtlichen Gütervcrzeichuisse, wenn das Vermögen nicht
Fr. 2000 übersteigt.

Ferner soll noch auf die VormundschaflSorduung hinge-
wiesen werden, in Betreff der für Bevormundete aufgenommenen

Gütervcrzcichnisse, welche wie die VormundschaflSrcch-
nungcn für ein Vermögen von weniger alö Fr. 10000 vom
Stempel frei sind.

Z. Die KcldStagSrödel.

4) „Die Lagerbüchcr und Manuale der öffentlichen Behör-
den; die Register des Personenstandes ; die Konzepte und Manuale
der Notalien; die Diktaturen, welche in Rechtssachen zu Protokoll

gegeben werden; die Urbare, welche vor der Erlassung dieses
Gesetzes eröffnet wurden und ohne Stcmxlung fortgesetzt werden
können."

Wurde angenommen mit der RcdakrionSvcrbessenmg, daß auch
die Hypolhekenprotokolle zu den Ausnahmen gehören.

5) „Die Register, HandlungS - und Hausbücher; der Brief-
Wechsel und die Spezifikation von Lieferungen und Arbeiten, wel-
ehe den Conti beigelegt werden; die aus der Fremde bezogenen und
hier verhandelten oder quittinen Wechsclbriefe und Anweisungen;
die Bittschriften um Almosen, und die Versicherungsscheine und
die Rechnungen schweizerischer VersichcrungSgeseUschaften."

Die Worte: welche den Conti beigelegt werden,
sind auszulasten; übrigens wurde der Artikel angenommen.

k2.

„Räch der Fällung eines crsiinstanzlichcn Polizei - oder
Cnminaltutheils soll der Gerichtfchrcibcr für den Theil der Ak-
ten, der keinen Stempel trägt, ein Visum au EtcmpclSstart mit
der Bemerkung deS BelaufS der Stempelgebühr, in das Urtheil
einrücken und seiner Zeit für die Einbringung derselben sorgen,
und das Eingebrachte dem Stcmpelaime durch die Amtschreiberei
verrechnen lassen."

Der tz. wurde mit dem Zusatz angenommen, daß obligatorische
schriftliche Vertheidigungen von der Stempelgebühr frei sein sollen.

§- 15.

„Schriften, welche nach der Bestimmung dieses Gesetzes dem
Stempel unterworfen, aber auf ungestempeltem Papier ausgefertigt

und unterschrieben worden sind, können zwar auch nachher,
aber dann nicht mehr anders, alS gegen Bezahlung der vierzig-
sachcn Stempelgebühr, mit den, Extrastcmpcl versehen werden,
wobei jedoch die Buße vorbehalten bleibt, wenn die WiderHand,
lung bereits angezeigt worden. Haben sich die Betheiligtcn in
dem Akt selbst verpflichtet, denselben binnen 14 Tagen stempeln
zu lassen, so haben sie bloö die ordenuiche Stempelgebühr zu
bezahlen, wenn sie den Akt in der bestimmten Zeit dem Stem-
pelamt einreichen."

Wurde nach einigen Bemerkungen angenommen.

S i e b e n z e h n t e Sitzung.

Sonnabend den 1. März.

Präsidium des Herrn Vizepräsidenten Meßmcr.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde nach einer ange-
brachten Berichtigung gutgeheißen.

Die Berathung des GcsetzcsemwurfS über den Stempel
ward fortgesetzt.

§. 14.

„Die Staats- und GemeindSbehörden und die Präsidenten
und die Schreiber derselben, die NegierungSstatthalter, die Un-
tergerichle und die Finanzbeamtcn sollen bei ihrer Amtspflicht
darauf achten', daß diesem Gesetz Genüge gethan werde, und
keine dem Stempel unterworfene Schrift, die ihnen auf
ungestempeltem Papier zur Hand kommt, abnehmen, weiter befördern

oder einer Behörde vorlegen, sondern dieselbe, wenn es
nicht eine Bittschrift oder eine Vorstellung ist, der kompetenten
Behörde übermachcn, damit der Widerhandclnde zur Strafe ge-
zogen werde."

Wurde unverändert angenommen.

§. 15.

„Derjenige, welcher eine dem Stempel unterworfene Schrift
auf ungestempeltem Papier ausstellt, und derjenige, zu dessen
Gunsten diese Schrift ausgestellt worden, und der sie auf diese
Weise angenommen Hai, sollen mit Ausnahme der im tz. 15 be-
stimmten Fälle, jeder zu einer Buße von dem fünffachen Werthe
der Stempelgebühr für das zu der Schrift gebrauchte Papier
vcrurthcilt weiden. Diese Strafe findet auf die Aussteller von
Bittschriften und Vorstellungen keine Anwendung; dergleichen
Schriften sollen von den Behörden lediglich nicht beachtet werden."

Wurde mit Berichtigung eines Druckfehlers angenommen,
vermittelst welcher start fünffach gesetzt werden soll fünfzigfach.

§. 16.

' „Der, welcher die von ihm herausgegebenen Zeitungen, Wo-
chenblättcr, Ankündigungen und Berichtzeddel dem Stempel cnt-
zogen, soll ebenfalls mit einer Buße bestraft werden, die je nach
den Umständen von 10 bis 40 Fr. ansteigen kann. Die
Stempelverfälschung ist nach den vorhandenen Gesetzen durch daS Kri-
minalgericht zu bestrafen."

Auf die über diesen §. gefallenen Bemerkungen und Anträge
ward beschlossen, denselben mit folgenden Modifikationen
anzunehmen :

1) Daß die Vorschrift über die Wochenblätter und Zeitungen
ans die nicht im Kanton herauskommenden beschränkt werde.

2) Daß im letzten Satz gesagt werde: die Stempclverfälschung
sei durch den kompetenten Richter zu beurtheilen, und weil
die Kriminalgcsetze nicht allgemein bekannt sind, die
einschlagenden hier angeführt werden.

Abstimmung:
Für Rro. 1 einstimmig.
Für Rro. 2 Mehrheit.

5. 17.

„Der Verkäufer ungestempelter Kartenspiele soll für jedes
Spiel, das er verkauft, und jeder, der an einem Spiele mit
ungestempelten Karten Theil nimmt, oder zu einem solchen Platz
giebt, mit einer Buße von 4 Fr. bestraft werden. In gleiche
Strafe verfallen diejenigen, welche ungestempelte Kartenspiele in
Widerhandluug deS Z. 9 beziehen.

Ungestempelte Kartenspiele sollen konfiözirt werden. Der
Kartenverkauf ohne jährliche Einschreibung im Sicmpelamte ist
mit 4 Fr. Buße zu ahnden."

Nach einigen Bemerkungen wurde der §. mit folgender Abän-
dcrung in der Redaktion des letztern Theils angenommen:
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„In die gleiche Strafe verfallen diejenigen, welche unge-

„stempelte Kartenspiele beziehen und sie nicht an das Stempel-
„amt adressiren lassen (Z. 9).

„Ungestempelte Karrenspiele sollen konfiszirt werden. Die-
„jenigen, welche Kartenspiele verkaufen, ohne sich alljährlich
„dafür bet dem Stempelamt anschreiben zu lassen (ft 9), ver-
„fallen in eine Buße von Fr. st."

18.

„Die Bußen, welche nach diesem Gesetze verfallen, gehören

zur Hälfte dem Staat und zur Hälfte dem Anzeiger der Wider-
Handlung. Der Amtsgerichtschreibcr soll dieselben, so wie auch
die Konfiskationen/ zur Hand bringen, und den Theil davon,
den eö dem Staate bezicht, demselben verrechnen."

Wurde mit der beizufügenden Erläuterung angenommen, daß
einem von Amtes wegen handelnden Regierungsbeamten kein An-
theil an der Buße zukommen und der Amtsgerichtschreibcr die dem

Staate zugefallenen Bußen dem Amtöschaffner einhändigen solle.

ft 19.

„Der Nichter des Amtsbezirks, wo sich die WiderHandlung
zugetragen, oder wo sie entdeckt worden, ist der kompetente
Richter für die in diesem Gesetz bestimmten Straffälle, unter
Vorbehalt der Weitersziehung an das Obergcrichl für diejenigen,
welche seine Compete«; übersteigen."

Wurde unverändert angenommen.

ft 20.
„Der Regierungsralh ist ermächtigt, die nothwendigen

Anstalten zu der Vollziehung dieses Gesetzes zu treffen, und Zweifel,

die sich über seinen Sinn erheben könnten, in dem Geiste
desselben aufzulösen. Ausnahmen von den gesetzlichen
Bestimmungen hingegen sind einzig dem Großen Rathe vorbehalten."

Gefallene Meinungen wollten dem Regierungsrath die Be-
fugniß zu Auslegungen nicht zugestehen und den letzten Satz
auslasten. Der §. wurde aber rücksichilich seines Inhalts unverändert

angenommen. Hingegen soll alS Redaktionöverbesserung statt
ermächtigt gesetzt werden beauftragt, und dann das Wort
ermächtigt vor Zweifel eingeschaltet werden.

Abstimmung:
Für Annahme mit bloßer Redaklionsverbcsserung 62 Stimmen.
Für etwas anderes 29 „

ft 21.
„Dieses Gesetz tritt am in Kraft. Von diesem

Zeitpunkt hinweg sind die frühern Gesetze und Verordnungen
über die Stempelgebühr aufgehoben. Dasselbe soll auf die
gewohnte Weise bekannt gemacht und der Sammlung der Gesetze

und Dekrete einverleibt werden.
Gegeben in der Versammlung deâ Großen RathS"

Auf geschehenen Antrag wurde beschlossen, dieses Gesetz solle

auf 1. Juli in Kraft treten. Einem andern Antrag aber ward
nicht beigestimmt, der dahin ging, daß dem RegicrungSrath
noch die Frage zur Untersuchung zugesandt werde: ob nicht wegen

Aufhebung der frühern Gesetze eine Erläuterung in Betreff
ihrer noch stattfindenden Anwendbarkeit auf frühere Vergehen zu
geben sei-

Abstimmung:
Für die Annahme des ft mit Bestimmung des 1. Juli Mehrheit.
Für die erwähnte Untersuchung 11 St.
Dagegen Mehrh.

Auf die Anfrage des Präsidiums: ob Jemand Zusätze zu
machen wünsche, geschahen keine Anträge.

ES ward ein Vortrag des Regierungsraths vom 28. Januar
nebst einem demselben beigelegeten Bericht des Iustizdeparte-
mentS über den Gang der Prozeduren über die im Sept. 1832
statlgefundenen Reaklionsversuche und den Scand derselben zur
Zeit des Berichtes verlesen. Man fand, cS sei jetzt deshalb
nichts zu verfügen. (Siehe Seite 62)

In Folge des dem Regierungsrath im März des Jahres 1833
ertheilten Auftrags überwies er dem Großen Rath einen
umständlichen Bericht des Finanzdepartements über die Frage: in
wie fern der Stand Bern noch verpflichtet sei, die bisher den
Bischof Baselschen Kapitularen ausgerichteten Pensionen fortzu-
bezahlen? Auf diesen Bericht und ein beigefügtes rechtliches
Befinden gestützt wurde angetragen, den drei noch lebenden
Kapitularen noch ferner die Pensionen und jedem derselben den achten

Theil der ehemals für acht Kapitularen bezahlten Supple-
mentarpensionen zukommen zu lassen.

Nach darüber stattgefundener Berathung wurde beschlossen,

wegen der verschiedenen obwaltenden Ansichten, und weil jene
Pensionen in Folge des Wiener Rezesses zu bezahlen sind, dessen

Vollziehung, so weit er die Schweiz betrifft, eine eidgenössische
Angelegenheit sei, die Frage dem Entscheid der Tagsakung zu
unterwerfen.

Abstimmung:
Für den Antrag 16 Stimmen.
Die Sache an den Vorort zu senden Mehrheit.
Vorher noch ein Gutachten über das Forum ein-

zuholen 3 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Auf einen Vortrag der Iustizsektion des Justiz - und Poli-
zeidepartementS mit Uebcrweisung des Regierungsraths wurde
der Magdalena geb. Bek von Sumiöwald, Wittwe des am 14.
Brachmonat 1833 verstorbenen Jakob Meister von Lugenbach die
noch übrige Zeit deS gesetzlich vorgeschriebenen Trauerjahrs nach,
gelassen, um sich mit Christian Ledermann von Nüderöwyl,
Hufschmied auf dem Wascn, in der Gemeinde Sumiöwald, zu ver-
hciralhen.

Abstimmung durch Ballotirung:
Willfahr 87 Stimmen.
Abschlag 9 Stimmen.

In Folge zweier Vorträge der Polizeifektion des Justiz -
und Polizeidcpartements mit der Empfehlung des Regierungs-
rathS wurde die Naturalisation ertheilt:

1) Dem Hrn. Adolph Methfessel, von Mühlhausen im prcußi-
sehen Herzoglhum Sachsen, als Musiklchrer in Bern wohnhaft,

welchem daö Bürgerrecht der Gemeinde M-tt im AmtS-
bezirk Nidau zugesichert ist.

Abstimmung durch Ballotirnng.
Willfahr 88 Stimmen.
Abschlag 13 Stimmen.

2) Dem Hrn. Karl Christoph Kützing, aus Rilteburg in Pren-
ßcn, alö Jnstrumcntenmacher in Bern wohnhaft, welcher
ebenfalls die Zusicherung des Bürgerrechts von Mm erhalten

hat.

Abstimmung durch Ballotirung:
Willfahr .83 Stimmen.
Abschlag 14 Stimmen.

Ein dritter Vortrag der Polizeisektion betraf das

Naturalisationsbegehren des Herrn Eduard Beßon, von Vallangin, alS

Klaßhelfer zu St. Immer wohnhaft, dem die Gemeinde Son-
villier das Bürgerrecht zugesichert hat. Er wurde aber in sei-

nein Ansuchen abgewiesen.

Abstimmung durch Ballotirung.
Willfahr 20 Stimmen.
Abschlag 81 Stimmen.



Bericht
über

den Gang der Reaktions- Prozeduren.

Vortrag an den Großen Rath.

Hochgeachtete Herren!
Die langen Zögerungen in der endlichen Beurtheilung der

verschiedenen Prozeduren über die im September 18Z2 statt
gefundenen NeaktionSversuche, Zögerungen, durch welche nicht nur
die Wohlfahrt vieler Familien in hohem Grad gefährdet,
sondern verschiedene Individuen seit mehr als einem Jahr in Un-
tersuchungsvcrhafl gehalten werden, halten es im Dezember letzt-
hin dem Regierungsrath zur Pflicht gemacht, der Justizscktion
den Auftrag zugchen zu lassen, Anträge vorzulegen, wie diesem

langsamen Prozeßgang ein Ziel gesetzt werden könne.

Von der Justizsektion wurden sofort zwei ihrer Mitglieder,
Herr Negierungsrath Jaggi und Herr Manuel, vr. à., mit
dieser Angelegenheit beauftragt. Dieselben haben nun den
abschriftlich beiliegenden umständlichen Rapport erstattet, welchen
der Negierungsrath Ihnen, Hochgeachtete Herren, vorzulegen
sich beehrt.

Auö demselben ergiebt sich, daß von den 47 einzelnen
Prozeduren über die genannten Reaktionöversuche noch keine ober-
instanzlich beurtheilt sei. Erstinstanzlich besprücht sind 7

derselben; von den übrigen liegen 24 unbeurtheilte hinler dem

Amtsgerichte Thun, iZ hinter dem Amtsgericht Bern, 2 hinter
demjenigen von Seftigen, und 1 hinter dem von Niedersimmenthal.

Als vorzüglichste Gründe der bisherigen langen Verzögerung
werden angegeben:

Von dem Amtsgericht von Thun, die noch mangelnde
Vollständigkeil der Prozedur gegen Herrn Major Fischer von

Eichberg, des Haupturhebers der revolutionären Umtriebe
im dasigen Amtsbezirk, mit dessen Prozedur alle übrigen im
Zusammenhang stehen, und also bis zu ihrer gänzlichen
Vervollständigung nicht besprücht werden können; hinwieder
konnte, wegen dieses Znsammenhangs, die Fischersche
Untersuchung auch nicht als geschlossen erklärt werden, ohne

vollständige Kenntniß der übrigen Prozeduren.

K. Das Amtsgericht Bern dann entschuldigt seine verzö¬

gerte Beurtheilung mit der großen Zahl der übrigen hinter
ihm liegenden Prozeduren, läßt jedoch hoffen, daß die meisten

ihm zugewiesenen Untersuchungen im Laufe Februar
und diejenige der Siebncr-Kommission im Laufe des März-
monatS erstinstanzlich werden besprächt werden können:

Der Herr StaatSanwald, von dessen Thätigkeit großentheils
die Beförderung abhängt, hat von der Justizsektio» den Auftrag
erhalten, ihr jeweilen auf das Ende jeden MonatS einen Auszug
aus seiner Geschäftskontrolle zuzufemgcn.

Hochgeachtete Herren!. Indem der Regierungsrath sich ver-
pflichtet hält, Sie von der Lage der wichtigen NeaktionSproze.
duren und von den zu ihrer Beschleunigung getroffenen Maßnah.

men in Kenntniß zu setzen, will er gewärtigen, welche fernern
Vorkehren Sie allfällig hierüber für angemessen erachten werden.

Bern, den 28. Jenncr 1854.
Namens, des RegierungörathS:

Der erste Rathsschreib<r
I. F. S t a p f e r.

Achtzehnte Sitzung.

Montag den 5. März.

Präsidium deS Herrn Vizepräsidenten Meßmer.

Das Protokoll der Sitzung vom 1. März wurde verlesen und
gut geheißen.

Es ward ein Schreiben des Hrn. Landammanus Fellenberg
an den Herrn Vizepräsidenten verlesen, wodurch er ihm anzeigt,
daß er wegen eines Katarrhs heute der Sitzung deS Gr. Rathes
nicht beiwohnen könne, und wahrscheinlich auch in den nächsten
Tagen werde abgehalten sein sich einzufinden, daher er den Hrn.
Vizepräsidenten ersuche, den Vorsitz bis zum Eintritt des neuen
Landammanus fortzuführen.

Folgende eingelangte Vorstellungen wurden dem Regierungsrath
zugesandt, um je nach ihrem Inhalt darüber zu verfügen

oder Bericht zu erstatten:
1) Vorstellung der Gemeinde Twann und Ligerz, vom 28. Fe¬

bruar letzthin, um Herstellung der Eingangsgebührcn auf die
ausländischen gebrannten Getränke.

2) Vorstellung der Gemeinden deS ehemaligen Amtsbezirks Bipp
und der Kirchgemeinde Wangen, vom 24. Februar letzthin,
wegen Aufhebung der Ehrschätze.

Z) Vorstellung der Gemeinden Oberwyl und Därstetten, vom
18. Horuung letzthin, in Betreff deS Tettgcsetzes sammt
Schreiben des RegierungöstatthalterS von Niedersimmenthal.

4) Bittschrift der Maria Leibundgut, gebornc Ruegger von
Mumentbal, vom 19. Hornung letzthin, sammt 2 Beilagen,
wegen Trauerzeitnachlaß, um sich mit dem Georg Fink,
Ztegler, zu Oberwynau, verehelichen zn können.

5) Bittschrift der Gemeinde Pery, vom 22. Hornung letzthin,
um von dem Amtsbezirk Courtelary getrennt und demjenigen

von Viel zugetheilt zu werden.

6) VhehindernißdiSpensationsbegehren des Andreas Richart, von
Affollern im Emmenthal, vom 25. letztverflossenen Monats,
sammt Begleitschreiben des Hrn. RegierungöstatthalterS von
Trachselwald, um sich mit der Schwester seiner verstorbenen

Ehefrau vcrheirathcn zu können.

7) Bittschrift des Ludwig Faßler, gewesenen Gefangenwärters,
in Bern, vom 1. dieß, um Erhöhung seines Jnvalidenge-
haltS.

8) Bittschrift des Pierre HenrxIpieolio und 8 Mithaften zu
Twann, vom 25. letztverflossencn MonatS, wegen
Strafnachlaß.

(Fortsetzung folgt.)



lVio. 14.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 8. März 18Z4.

(Offiziell.)

(Fortsetzung der achtzehnten Sitzung.)

Mit einem Vortrag des Finanzdepartemeius und der Ucber-
wcisnng des RegierungSrarhS wurde zur Passation vorgelegt: —
die StaatSrcchnung für den Zeitraum vom 21. Oktober bis 0l.
Dezember 180 l. — Die hauptsächlichsten Data waren im Vortrag

ausgchoben und über viele andere wurden vom Präsidenten
dcS Finanzdcpartemcntö noch verschiedene Erläuterungen gegeben.

AlS aber der Gegenstand zur Umfrage kam, so wurde aus den

10 dcS Reglemcnles für den Großen Nach aufmerksam
gemacht, vermöge dessen die StaatSrcchnung durch die Staaiö-
wirthschaflökommission untersucht und darüber dem Großen Nach
Bericht erstattet werden soll. Man fand/ daß diese Vorschrift
nicht übergangen werden dürfe/ und vor Erfüllung derselben nicht

zur Passation geschritten werden könne, und demnach ward
beschlossen: ES solle die oben erwähnte Rechnung der Slaatöwirth-
schaftskommission zugesandt werden, mir dem Auftrag/ die Un-
tcrsuchung und Berichterstattung so zu beschleunigen, daß die

Rechnung noch in dieser Session dem Großen Rath mit dem

Berichte der Kommission vorgelegt werden könne.

A b st i ni in u n g :

An die StaatSwirthschaftSkommission zu weisen 79 Stimmen.
Hcure einzutreten 16 Stimmen.
Der jetzt bestehenden Kommission zu senden einstimmig.
Eine Frist zur Berichterstattung zu bestimmen 6 Stimmen.
Keine zu bestimmen Mehrheit.
Vorzuschreiben/ daß der Bericht während dieser

Session erstattet werde Mehrheit.

Ein anderer vom NegierungSrath überwiesener Vortrag deS

FinanzdepartcmentS begleitete den Entwurf einer Uebcreinkunft
der Regierung mir Herrn von Wattcnwyl/ Collator der Pfarre
Oberdießbach, wegen des vermöge Dekretes dcS abgetretenen

Großen Rathes vom 10. Dcztmbcr 1800 durch den gedachten Col-
laloren zu leistenden Beitrags zu der Besoldung des Helfers im
Buchholrerberg. Vermöge jenes Dekretes soll nämlich zu Hci-
menschwand am Buehholterberg eine von der Pfarre Dicßbach
abhangige Helferci mit einer Besoldung von Fr. 1200 errichtet
werden, wozu der Collator Fr. 600 beizutragen hat. Nun halte
das Fjnanzdepanement mir Herrn von Wattcnwyl eine Uebercin-

kunft unter Vorbehalt der Ratifikation abgeschlossen/ zufolge welcher

jene Fr. 600 zu 1?ö tapiraiisirt werden sollen, und der

Collator Fr. 15,000 herauszugeben hat, für welchen Betrag er Pri-
mizen und Zehnten im neuen Helfereibczirk und Fr. 5220 in Zins-
schriftcn anbietet.

In der Berathung wurde einerseits die Annahme dieses

Antrags nach dem Schlüsse des VortragS empfohlen, andrerseits aber

dargelhan/ daß die angebotenen Gefälle in Folge der neuern Gc-
sehe eine bedeutende Verminderung ihres Werthes erleiden, wenn
sie in das Eigenthum des Staats übergehen/ und deswegen die

Abtretung anderer Kapilalwerthe oder die jährliche Bezahlung
von Fr. 600 verlangt werden solle.

Dieser letzter» Ansicht pflichtete die Mehrheit der Versammlung

bei/ und es ward beschlossen:

1) Die vorgelegte Uebcreinkunft nicht zu genehmigen, und

2) Dieses Geschäft einer neuen Untersuchung zu unterwerfen.

A b st i m m u n g :

Für die Genehmigung 6 Stimmen.
Für etwas anderes Mehrheit.
Zu einer neuen Untersuchung zu senden 66 Stimmen.
Dagegen s Minderheit.
Hier zu sistiren Mehrheit.

Vo rtr a g

des Finanz - Departements
an

den Großen Rath/
über

die Staatsrechnung vom 2l. Oct. bis 31. Dec. 1831.

Hochgeachteter Herr Landammann,

Hochgeachtete Herren!

DaS Finanzdeparlcment hat die Ehre, Wohldenselben die von
ihm vorläufig untersuchte nnd so vicl an ihm passirte Standccrechnung
der Republik Bern für den Zeitraum seit dem Antritt der gegenwärtigen

Regierung auf 21. Oktober 1801 bis Ende dcS nämlichen Jahres

vorzulegen, und dieselbe mit einem kurzen Bericht über deren
Ergebnisse in größeren Zusammenzügeu zu begleiten.

Die nämliche Erläuterung, welche zum Theil zur Rechtfertigung

dcS auf der unmittelbar vorhergehenden Rechnung vcrzcig-
ten Ueber schlisse S der Ausgaben angebracht wurde, gilt
auch für die vorliegende in Rücksicht auf die vorzeigte Ver mögen

6 ver mehrung von Fr. 261208. 09., daß nämlich auf die

Letztere das ganze JahreSbetreffniß der erst im Spätherbst fälligen

und bezogenen Zehnten und Bodenzinse gekommen ist, wovon
aber eigentlich drei Vicriheile dem Einnehmen der Ersteren
angehört hätte; diese Summe einzig beträgt für 1801 eine Summe
von Fr. 107161. 96. DaS Finanzdepartement darf sich demnach

nicht schmeicheln, daß das obige günstige Resultat'einzig und

unbedingt einer besser geordneten Finanzverwaluing beizumcssen

sei. — Die nachfolgende Darstellung der Hauptzusammcnzüge

mag die nähere Uebersicht dcr wirklichen RechnungSresultatc
gewähren.



Die Einnahmen
in nachfolgenden Rubriken betragen in Geld und in Naturalien

nach den Normalpreisen.-

1) Die eigenthümlichen Einkünft e: von
der Forstadministranon, den LeheuSgesällen,
den Kapitalzinsen und der Grundsteuer im
berbcrg

2) Die Handlungen für den Staat/ als:
die Salz - und Pulverhandluug/ die Holzspc-
dirion und die Bergwerke haben zusammen an
Benefizium ergeben/ eine Summe von

Die SlaalSabgaben und StaatSrc-
galten durch die Postferme/ Zölle / Ohm-
geld, Stempeltare, Kanzlei. und Parentge-
bühren, Register- und MilitärdiSpensationS-
gebühren

Die gcrichtshcrrlichcn Einkünfte
Die Erstattungen von Vorschüssen und

zurück'oezahlten Ausgaben
Endlich bar steh auf den verkauften Naturalien

ein Mehrerlös über deren Anschlag im
Normalpreis erzeigt von

Fr. 624221. 70.

3)

4)
5)

6)

106502. 70.

119455. 99.
11879. 10.

2619. 11.

25689. 88.

Summe alle» EinuehmenS Fr. 888568. 48.

Die Ausgaben
dagegen betrugen für folgende Rubriken:

1) Die Beilrage zu der eidgenös¬
sischen Lundesiasse Fr. 12954. 77.

2) Die allgemeine SlaalS- und
GcrichiSverwalrulig

5) Für das diplom. Departement
4) Für das Erziebungsdepane-

ment, Kirchen und Schulen
5) Für daS Departement des In-

nern, Armenwesen / Land-
fassen, Handel u. Industrie,
SanitäiSanstalreii, Pferde-
und Viehzucht

6) Für das Justizdepartcment
7) Für das Finanzdepartemcnt
8) Für das Mtliiardepariemcnt
9) Für daS Baudeparlcment.

10) An Erstattungen
Summe alles AuSgcbenS -

85218. 16.
640. 50.

154595, 66.

57506. 11.
45579. 9».
44908. 75.

191060. 05.
55876. 27.

209. 92.
Fr. 624150. 09.

AlS Uebcrschuß EinnehmcuS seil dem 21. October
erzeigt sich also eine Summe von Fr. 264258. 59.

Welcher Ueberschuß/ wie oben gesagt, sich ausschließlich von dem

ganzen Jahreöbeireffmß von Zehnten und Lehcnögefällen herleitet/

das auf diese Bruchrechnung gefallen ist.

DaS Staatökapital
dann bestund beim Abschluß der Rechnung auf 51. Dezember 1851

in folgenden Summen:

1) Restanzen in Geld und Ausständen, ferner
Natnralvorräthen im Normalpreise Fr. 2421566. 05.

2) KapitalfondS in Handlungen für den Staat - 1225956. 54.
5) ZinSrödel: fremde Fonds Fr. 4945025. 84.

inländische. - 526414. 55.
5271453. 59.

4) Vorschüsse und unzinSbare Kapitalien - 152179. 96.

Summe deS Aktivvermögens Fr. 9069140. 94.

Abzug des PafsivvermögcnS und der Schuld
des Staats an die Domainekassa - 291014. 99.

ReineS Aktivvermögen auf5l. Dezember 1851 Fr. 8778:25. 95.
Dasselbe betrug auf 20. Oktober 1851 - 8515887. 56.

und Hai sich alko vermehrt, wie oben, »m Fr. 264258. 59.

Der Bericht über die wirklichen Rechnungsresultate gegen
die Vorhcrbcstimmungen deS Slaa.'SbüdjctS pro .1851 kann hier
nicht wohl im speziellen Detail gegeben werden, weil einerseits
die genauere Befolgung der letzteren durch die Trennung des Rech-
nungSjahreS und die gänzliche Umgestaltung deS SlaatöorganiS-
muS, anderseits durch eine bedeutende Kesammtsumme von Fr.
717976. 45. an seitherigen durch die außerordentlichen Zeitum.
stände nöthig gewordenen Exirakrediten unmöglich geworden und
durch sich selbst aufgehoben werden mußte. ES genüge hier
anzuzeigen daß von den büdjclmäßigcn und außerordentlichen
Krediten eine Summe von Fr. 185»54. 99. nicht gebraucht worden
ist und daß die Einnahmen Fr. 140280. 51. mehr abgeworfen
haben, als die Summe, um die sie im Büdjet angeschlagen waren.

Das Resultat des ganzen Jahres 1851 durch Verbindung beider

für dasselbe abgelegten Rechnungen ist im Ganzen folgendes:
Die Ausgaben stiegen an auf Fr. 5915555. 65.
Wogegen die Einnahmen betragen haben - 2270400. 75.

Das Vermögen hat sich demnach vermindert um Fr. 1642952. 88.

Diese Verminderung wird saltsam nachgewiesen durch die
Herausgabe der DolationSfummen von zusammen Fr. 1250000
a» den Jnfclspital und daS äußere Krankenhaus, so wie durch
die auf daS Jahr 1851 gefallenen außerordentlichen Militärkosten.

wegen vorgesehenen und theilweisc Statt gefundenen Trup-
penaufgeboien und Anschaffung bedeutender Vorräche von Kriegs-
bedürfnissen, wofür im Ganzen Fr. 791459. 04. verwendet werden

mußten, während die ordentlichen Ausgaben für daS Mili-
tärdcparlcmenl durchschnittlich per Jahr nur Fr. 220000 —240000
erforderten.

Nach diesem kurzen Bericht hat das Finanzdeparlcment die
Ehre, Wohldensclbcn die Standesrcchnung pro 51. Dezember
1851 als eine genaue und richtige Verhandlung zu gütiger
Aufnahme und Passation zu empfehlen.

Mir Hochachtung

Bern, den 5. Dezember 1855.

Der Präsident
deS FinanzdepartemcntS:

(Unterzeichnet) L. von I e n n c r.
Der erste Sekretär:

(Unterzeichner) Zecrleder.

Zwanzigste Sitzung.

Dienstag den 4. März.

Präsidium des Herrn Vizepräsidenten Meßmcr.
DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gut geheißen.

Eine Vorstellung der Gemeinde SreffiSburg in Betreff deS
Entwurfs eines neuen Tellgesctzcs wurde dem RegierungSrarh
zugesandt um der Sammlung der übrigen über diesen Gegenstand
beigelegt zu werden.

Herr Frieden leistete alS auf 1. Januar eingetretenes Mitglied

den vorgeschriebenen Eid.
Der Tagesordnung gemäß wurde daS EntlassungSbegchren

deö Herrn Landammaniiö Fcllenberg in Berathung genommen und
sein dahcrigcs Schreiben vom 28. Febr. neuerdings verlesen.

Gefallene Meinungen wollten dem Herrn Fcllenberg nicht
die Entlassung sondern nur einen Urlaub ertheilen; andere aber
glaubten, eö solle seinem Begehren entsprochen werden; jedoch
wichen dir Ansichten auf den Fall der Annahme der letzlern Mci-
nung rücksichtllch der Frage von einander ab: ob sogleich zur
Wiederbcsctzuug der Scelle eines LandammannS geschritten oder
dieselbe bis zu Anfang des künftigen Jahres offen gelassen und
unre-dessen durch den Hrn. Vizepräsidenten versehen werden solle?

Endlich wurde beschlossen:



1) ES solle dem Herrn Fellenberg die verlangte Entlassung von
der Srclle eines LaudammaunS in allen Ehren und unter
Vcrdankung der dem Staate geleisteten Dienste ertheilt
werden.

2) Die Wiederbesetzung dieser Stelle solle künftigen Dienstag
den li. dieses MonatS vorgenommen/ und es sollen sammt-
liehe Mitglieder durch ein von der StaatSkanzlei zu
erlassendes Kreisschreiben eingeladen und bet ihrem Eid
aufgefordert werden, sich auf gedachten Tag in der Sitzung
cinzufind.n.

A b sti m m u n g :

Für die Ertheilung der Entlassung 92 Stimmen.
Für andere Meinungen sts Stimmen.
Dem Herrn Fellenberg seine geleisteten

Dienste zu verdanken einstimmig,
Die Wiederbesetzung über 8 Tage

vorzunehmen .90 Stimmen.
Ueber ist Tage sto Stimmen.

Hierauf wurde der Entwurf eines Gesetzes über die
Errichtung eines höhern Gymnasiums und einer
Hochschule zur Berathung vorgelegt, welcher gedruckt und
allen Mitgliedern des Großen Raths ausgetheilt worden. Nach
Verlesung des demselben vorgcdruckten Vorlrags deö ErziehungS-
departementS wurden von dessen Präsidenten die Grundlagen des

Entwurfs noch näher beleuchtet und die bereits im ErziehungS-
wesen staitgefundenen Verbesserungen auseinander gesetzt, so wie
auch die zur Sprache gekommenen Einwürfe gegen die Errichtung

einer .Hochschule widerlegt.

Dann ward die Umfrage über daö Eintreten eröffnet, und
in derselben manches weiter ausgeführt und noch von andern
Seiten beleuchtet. Gegen das Eintreten in den Entwurf erhob
sich keine Stimme, nur wurde die Meinung eröffnet, daß weil
cS um eine bleibende Vermehrung der StaatSauSgaben von
ungefähr Fr. 20,000 zu thun sei und bereits auch das StaatS-
büdjet vorliege, das letztere zuerst behandelt werden sollte. ES

wurde aber erwiedert, die für die Hochschule zu machende Ausgabe

sei solcher Art, daß auf jeden Fall für ihre Bestreitung
gesorgt werden müsse und übrigens sei der Finanzzustand unsers
Staates so beschaffen, daß die für die Hochschule über die
bisherigen Kosten der Akademie erforderliche Summe sogleich
bewilligt werden könne.

Hierauf wurde beschlossen: in den vorgelegten Gesetzescnt-

wurf einzutreten.

Abstimmung einstimmig.

Schreiben
an

Herrn Landammann Felle nberg.

Tit.
Der Große Rath hat heute Ihr Schreiben an denselben

vom 23. Hornung in Berathung genommen, durch daö Sie um

Entlassung von der Stelle eines LandammannS der Republik an-

suchen, um Ihren Anstalten zu Hofwyl die nöthige Zeit widmen

zu können. Auf die von Ihnen angebrachten Gründe wird Ihnen

Tit. anmic die verlangte Entlassung in allen Ehren und unter

Verdankung der als Landammann dem Staate geleisteten

Dienste ertheilt.
Mit Hochachtung.

Bern, den st. März lögst.

Namens des Großen Raths:

(Folgen die Unterschriften.)

53 —

Vo rtr a g
des

E r z i e h u n g s -- D e p a r t e m e n t e s

an den

Regierungsrath der Republik Bern.

Hochgeachtete Herren!
Indem das Erzichungödepartement sich die Ehre gibt, Ihnen

aumii zu Handen deâ Großen Rathes den Entwurf eines
Gesetzes über die Errichtung eines höhern Gymnasiums und einer
Hochschule vorzulegen, glaubt dasselbe einige kurze Erläuterungen
über die Grundsätze, auf welchen der Entwurf beruht, beifügen
zu sollen.

Einem jeden, welcher unsere Akademie näher kannte, zeigte
sich schon lange das Bedürfniß einer zeitgemäßen Reform dieser
Anstalt. Es ist nicht die Aufgabe dieses Berichtes, alle einzelnen

Lücken namentlich zu bezeichnen, welche demjenigen auffallen
mußten, der d<e Anstalt auch nur oberflächlich prüfte. ES ge-
nüge iu dieser Beziehung nur zu bemerken, daß bis zum vorigen
Jahre der Lehrstuhl der Geschichte vermißt wurde. Das Be-
düesniß der Umgestaltung unserer Akademie ergibt sich deutlicher,
wenn wir die Einseitigkeit und die Grundfehler in der innern
Organisation derselben näher in'S Auge fassen.

Vor Allem mußte die überwiegend theologische Tendenz der
Anstalt auffallen. Der Hauptzweck derselben ging auf die
Bildung junger Geistlicher, während sowohl die allgemeine
wissenschaftliche Richtung, als die Vorbildung für die übrigen
speziellen scientivischen Beruföarten in den Hintergrund traten.
Diese Richtung zeigte sich schon in der Wurzel der ganzen
Lehranstalt. Nur von dem angehenden Theologen wurde eine cigent-
liehe Gymnasialprüfung verlangt, von welcher der Eintritt in
die Akademie abhängig gemacht wurde. Dem künftigen RcchtS-
gelehrten und Staatsmanne war der ungehinderte Ücbertritt in
dieselbe ohne Examen gestattet, und die Prüfung, welcher sich
der künftige Mediziner vor seinem Eintritt in die Akademie zu
unterziehen harre, war zu unbedeutend, als daß sie nur von
ferne als eine eigentliche Gymnasialprüfung hätte angeschen werden

können. Ferner wurde der angehende Geistliche zu einem
dreijährigen philosophischen Currikulum, welches man bloß als
Vorbereitung auf die theologischen Studien betrachtete, angehalten,

während eö dem künftigen Juristen freistand, sogleich nach
dem Austritt aus dem Gymnasium zu den eigentlichen Fakul-
täröstudicn überzutreten, und der angehende Mediziner sich sofort
denjenigen Studien überließ, welche ganz unmittelbar mit den

eigentlichen medizinischen Lehrfächern zusammenhängen. Die
Mängel dieser Einrichtung sind einleuchtend. Erstens mußte bei
den Sludirendcn der Medizin und Jurisprudenz, an welche gar
keine oder nur höchst geringe Anforderungen gestellt wurden, oft
die unentbehrlichste Vorbereitung vermißt werden, ein Uebelstand,
welcher denselben bei dem wettern Fortgange ihrer Studien die
größten Hemmungen verursachte. Sodann wurde die Philosoph!-
sehe Fakultät gänzlich aus ihrer eigentlichen Stellung verdrängt,
sie verlor ihre Selbstständigkeil als eine der theologischen, juri-
stischen und medizinischen, beigeordnete Fakultät, indem sie zu
einer theologischen VorbcrettungSschule herabsank. ES mußte
daher auch in den einzelnen Vorträgen diese theologische Tendenz
mehr oder weniger stark hervortreten, wie dieses seiner Zeit
namentlich in den philosophischen Vorlesungen geschah. Einzig
aus diesem Gesichtspunkte läßt eö sich erklären, daß früher dem

Professor der alten Litteratur, selbst wenn er nicht Theologe war,
exegetische Vortrüge über das Neue Testament, freilich bloß in
philologischer Hinsicht, zugemnthet wurden.

Als einen zweiten Mangel gab sich die allzuschroffe und un.
bewegliche Vcrtheilung der Lehrfächer zu erkennen, welche den

einzelnen Professoren übertragen waren. ES wurde sorgfältig
darüber gewacht, daß keine Disciplin von zwei, verschiedenen

Lehrern vorgetragen werde. Und so ging das eigentliche LcbenS-

prinzip jeder wissenschaftlichen Anstalt, die freie Konkurrenz,
verloren. Durch diese einzig wird eine fortdauernde Anregung



sowohl der Lehrer als der Schüler erhalten. Ohne sie wird
selbst der beste Lehrer nach einer Reihe von Jahren sich an
Einseitigkeilen gewöhnen, und an die Stelle eineö beständig frischen
wissenschaftlichen Lebens tritt unvermerkt ein gewisser Schlendrian.

ES wäre jedoch ungerecht zu verschweigen, daß namentlich

in den letzten Zeiten hin und wieder außerordentliche
Professoren und Docenten mit dem Vortrage einzelner Lehrfächer
beauftragt worden sind. Aber eö waren doch immer nur solche

Disciplinen, welche nicht in den Cyklus der von ordentlichen
Professoren bereits vorgetragenen Fächer sielen. Und überhaupt '

galt cö nicht als Grundsatz, im allgemeinen junge wissenschaftliche

Männer durch Zusicherung bestimmter Vortheile aufzumuntern,

die akademische Laufbahn zu betreten.

Ferner wurde an unserer Akademie die Lernfreiheit
vermißt. Der Grundsatz des Kollegienzwanges fand nach dem

Gesichtspunkte, daß die Anstalt vorzugsweise eine theologische Spe-
cialschule sei, besonders in Hinsicht auf die Srudirenden der

Theologie die ausgedehnteste Anwendung. Nicht nur wurden
dieselben während deS ganzen philosophischen und theologischen Kur-
rikulums zu Anhörung der Vorträge namentlich bezeichneter Lehrer

angehalten, sondern cö wurde auch über den Besuch der

einzelnen Lehrstunden eine genaue Kontrolle geführt. Dieser Zwang
halte schon an sich für den Studirenden, besonders wenn er sich

nach dem Uebergange zu den speziellen theologischen Studien ei.
uer gewissen Reise bewußt war, etwas Anstößiges. Diese
Einrichtung war auch nicht dazu geeignet, die Wissenschaftlichkeic
der Studirenden im Allgemeinen zu fördern, denn sie dispensme
den einzelnen, für sich insbesondere einen bestimmten Srudien-
oder wenigstens Kollegienplan zu bilden, da dieser für alle ohne

Ausnahme und ohne Rücksicht auf die besondere Tüchtigkeit zum
voraus bestimmt war.

Nach dieser Andeutung der Hauptmängel unserer Akademie

ergeben sich die Hauptgrundsätze von selbst, welche die
Behörde bei der vorliegenden Reorganisation zu befolgen harte.

Vor allem mußte die vorherrschend theologische
Richtung der Anstalt zurücktreten, oder vielmehr die übrigen

Theile deS wissenschaftlichen GesammtgebiereS mußten zu

derjenigen Stufe emporgehoben werden, welche bisher blos von
der Theologie eingenommen wurde. Dieses gilt vorzüglich von
der philosophischen Fakultät, welche bisher als Dienerin der so-

geheißcnen obern Akademie, d. h. der Theologie angesehen ward.
Diesemnach erscheint in dem vorliegenden Entwürfe die philosophische

Fakultät als ganz coordtnirt mit der theologischen, der
juristisch-staatswirthschafrlichen und der medicinisehen. Durch
diese Erhebung der philosophischen Fakultät zu der Selbstständtg-
keit eines Theils des gesammten Cyklus der Wissenschaften
entstand aber eine andere Lücke, nämlich der Mangel einer eigentlichen

Vorschule, wie sie sich bisher in der philosophischen Fa-
kultät gefunden hat. Eco mußte denn nothwendigerweise auch die

Organisation derjenigen Anstalt vorgenommen werden, welche der
verbesserten Akademie als Grundlage dienen, und den angehenden
Studirenden die unerläßliche Vorbildung geben soll.

Diese Anstalt ist das Gymnasium. Daß das bisherige
obere Gymnasium diesem Zwecke nicht mehr entsprechen, und
nicht als Wurzel und Pflanzschule für die höher gestellte Akademie

dienen konnte, ist einleuchtend. Denn einstimmig wird es

von allen Sachverständigen anerkannt, daß einerseits die Schüler
der obersten Promolion des Gymnasiums für einen höhern Un-
terricht reif seien, als ihnen gegenwärtig gemeinsam mit jünger»
Schülern ertheilt werden kann, baß aber auch anderseits diese

Schüler bei ihrem im sechözehnten oder siebenzehnken AltcrSjahr
erfolgenden Uebertrilt in die Akademie der nöthigen Reife
ermangeln, um sogleich aller Leitung ihrer Studien und aller diS-
cipltnarischen Aufsicht enthoben zu werden. So entstand von der
einen Seite eine Ueberreife der ältern Schüler des obern Gym-
nasiumS im Verhältniß zu den Schülern der untern Promotion,
mit welchen sie gemeinsam den Unterricht genossen, anderseits ein

Mangel an Reife zum Uebertritt in das selbstständigere
wissenschaftliche Leben in der Akademie im Verhältniß zu den Studiosen

der Philosophie. Auch ist eS nicht zu läugnen, daß die
akademischen Lehrer bei der bisherigen Einrichtung und bei dem so

eben erwähnten Umstände Gefahr liefen, entweder durch allzugroße

Rücksicht auf die weiter Fortgeschrittenen in ihren
wissenschaftlichen Vorträgen den jüngern Schülern unverständltch zu
sein, oder aber bei vorzugsweiser Berücksichtigung der letztern den
akademischen Unterricht seiner Würde zu berauben und die reifern
Studiosen unbefriedigt zu lassen. Endlich darf auch nicht außer
Acht gelassen werden, daß daö jetzige obere Gymnasium als eine
unmittelbare Fortsetzung der hiesigen Litterarschule angesehen
wurde, während die übrigen Sekundärschulen des Cantons damit
in einer blos zufälligen Verbindung stehen. Daher mußte eine
Mittelanstalt errichtet werden, auf welche die sämmtlichen
Sekundärschulen des KantonS hinzuarbeiten haben, und welche die

'
Eingetretenen zu den eigentlichen akademischen Studien vorbereiten

und hinüberleiten soll.
Dieses ist die Grundidee deS höhern Gymnasiums, wie es

in dem vorliegenden Entwürfe aufgestellt ist. Nach dieser Idee
bildet chaS Gymnasium mit der Akademie ein organisches Ganze,
und ist, nach Art der deutschen Gymnasien, der eigentliche Stamm
der Lehranstalt, aus welchem sich die einzelnen Zweige der
Wissenschaften entfalten sollen.

Dem oben gerügten zweiten Mangel bringt der vorliegende
Entwurf dadurch die nöthige Abhülfe, daß er die gänzliche
Beweglichkeit in der Vertheilung der einzelnen Disciplinen
feststellt. Auf diese Weise wird die Individualität jedes Pro-
fcffors zum Vortheile deS Ganzen vollkommen benutzt werden
können. AuS diesem Grunde kann nach H. ^6 bei jeder neuen
Wahl eines ordentlichen Professors oder auch sonst, wenn die
Umstände cö erfordern, die Vertheilung der Lehrfächer verändert
werden.

Ei» Hauptgrnndsatz ist ferner derjenige der unbedingten
Lehrfrciheit. Auf diesem beruht die freie Konkurrenz, welche
bisher in unserer Lehranstalt vermißt wurde. Weit entfernt, eö

verhüten zu wollen, daß mehrere Lehrer die gleiche Wissenschaft
vortragen, wünscht man vielmehr ein solches gemeinschaftliches
Wirken auf jegliche Weise zu begünstigen. Daher die mannigfachen

Aufmunterungen der Docenten und außerordentlichen Pro-
fcssoren, um wissenschaftlichen jungen Leuten die akademische
Laufbahn zu eröffnen, und ihnen die Bctretung derselben zu
erleichtern. ES sott nicht mehr von der Willkühr der Behörde
abhängen, ob einem jungen Mann die Befugniß, Vorträge
anzukündigen, gestattet werde oder nicht; sondern ein jeder^ welcher

sich in der wissenschaftlichen Prüfung alö tüchtig ausgewie-
sen, und daö daherige Zeugniß empfangen hat, besitzt das Recht,
als Docent aufzutreten. Von der Zeit seines ersten Auftretens
an unterliegt die Wirksamkeit desselben, alö eines akademischen!
Lchrerö, dem öffentlichen Urtheil. Dieses ist fortan sein einziger!
Richter. Weiß er sich gegenüber den bewährten Männern, deren!
wissenschaftlicher Ruf bereits begründet ist, zu behaupten, so ist
ihm die Aussicht auf ein Honorar zugesichert, und der Weg zu
einer außerordentlichen Professur angebahnt. Damit aber jeder
Docent und jeder außerordentliche Professor ganz nach Maßgabe
seiner Dienstleistungen belohnt werde, darf nur das Maximum
deö Honorars festgestellt sein. Und um fortwährend mit
Leichtigkeit jedes Talent zu Gunsten der Anstalt in Anspruch nehmen
zu können, muß man die Zahl sowohl der Docenten als der
außerordentlichen Professoren unbestimmt lassen. In dieser
gänzlichen Beweglichkeit und iu der daraus hervorgehenden freien
Konkurrenz aller Lehrer unter sich, so wie in den bedeutenden
Attfmuntcruugen zum akademischen Lehrerberufe findet die hier-
seitige Behörde eine der wesentlichsten Garantien für die
fortdauernde Erhaltung eineö regen wissenschaftlichen Lebens an der
zu errichtenden Hochschule.

(Fortsetzung folgt.)



^10. l 5.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 11. März 1831.

(Offiziell.)

(Fortsetzung der zwanzigsten Sitzung.)

Schluß deö Vertrags des Erziehungsdepartements an den Reg.
Rath, wegen der Hochschule.

Dem Grundsätze der Lehrfreihcit von Seite der Lehrer ent-
spricht der Grundsatz der L^Ulààil von Seite der Studi-
renden. Die Ksllegicnfreiheit ist so unzertrennlich mit dem Be-
griffe einer Hochschule verbunden, daß dieselbe keiner weitern
Rechtfertigung bedarf. Nur durste die Erläuterung nicht über,
flüssig sein, daß diese Freiheit nur für KantonSangehörige, welche
das Gymnasialzeuguiß der Reife besitzen, für Nichtstudirende,
welche, ohne sich einer Fakultät näher anzuschließen, einzelne
Kurse zu besuchen wünschen, und für Kantonöfremde ohne Be-
schränkung gilt. Die Stellung der übrigen KantonSangehörigcn
wird nach §. 31 durch ein besonderes Reglement bestimmt
werden.

Nach der Entwickelung dieser allgemeinen Grundsätze, welche
dem Entwürfe zu Errichtung eines höhern Gymnasiums und einer
Hochschule zu Grunde liegen, sind nur wenige spezielle Beiner-
kungen erforderlich.

Wenn die Besoldung der ordentlichen Professoren etwas hoch

erscheint, so darf nicht vergessen werden, daß selbst ein fixes
Einkommen von Fr. 2400 noch weit zurücksteht hinter den Gehalten,
welche den ordentlichen Professoren selbst auf den geringern
Universitäten Deutschlands angewiesen sind, auch abgesehen davon,
daß in hiesiger Stadt der Lebensunterhalt kostspieliger ist, als
auf den kleinern Universitäten Deutschlands. Ferner darf auch

der Betrag der Collegiengelder hier bei weitem nicht so hoch

angeschlagen werden, als auf deutschen. .Hochschulen, da wohl nicht
ans einen zahlreichen Besuch unserer Anstalt von Seite fremder
Studirender gerechnet werden darf. Dicsemnach kann der
Gehalt der ordentlichen Professoren nicht tiefer herabgesetzt werden,

wenn die Hoffnung vorhanden sein soll, auch ausgezeichnete
ftemde Gelehrte für die Hochschule zu gewinnen.

Die Bestimmung, daß die ordentlichen Professoren nach 15

Dienftjahren in Ruhestand versetzt werden können mit wenigstens
einem Dritthcile ihres fixen GehaltcS, beruht auf der Analogie
mit den übrigen Universitäten, mit dem Unterschiede, daß zu

Zürich den Professoren nur die Hälfte deö Gehaltes entzogen
werden kann, und daß auf deutschen Universitäten die akademi-

sehen Lehrer in Hinsicht auf die Pensionen noch weit günstiger
gestellt sind.

Zur Rechtfertigung des Ausdrucks Hochschule wird be-

merkt, daß derselbe nicht eine von der gegenwärtigen Akademie

ihrem Wesen und Grundbegriffe nach durchaus verschiedene

Anstalt bezeichnen soll, obgleich eine so bedeutende Reorganisation,
wie die vorliegende, eine Veränderung des Namens hinlänglich
begründen könnte. Der Name Hochschule sollte einerseits die

größere Uebereinstimmung unserer Lehranstalt mit der Wucherischen

und mit den deutschen Universitäten darlhun; andrerseits

sollte das Anspruchsvolle vermieden werden, was in dem bisher
unter uns gewöhnlichen Ausdrucke Akademie jedem Fremden
auffallen mußte, indem nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauche
eine Akademie nicht eine Lehranstalt, sondern einen Verein
ausgezeichneter Gelehrter bezeichnet, welchen die Aufgabe vorliegt,
durch beliebige Arbeiten die Wissenschaft zu fördern. Dar
Ausdruck Universität scheint, seiner ursprünglichen Bedeutung
nach ebenfalls Ansprüche zu begründen, denen unsere Anstalt
vielleicht nicht genügen könnte, und würde überdicß auch
einzelne veraltete Formen voraussetzen, welche unsrer Verfassung
und unsern Sitten widersprechen. Jedoch scheint es hicrscils
ziemlich gleichgültig, wenn ungeachtet der obigen Bemerkungen
der Ausdruck Akademie, welcher nach unserm hiesigen
Sprachgebrauche anspruchsloser sein mag, als der ungewohnte Name
Hochschule, beibehalten wird.

Sollte vielleicht der Ausdruck Doktordiplom (§. 34, 35,
37, 38 und 64) einigen Anstoß geben, so diene zu dessen
Erläuterung, daß er nach seiner etymologischen Bedeutung nichts an-
dercö bezeichnet als Docenten- oder Lehr erpatent, und
daß hierseitS nicht daran gedacht wird, daß demselben auch an-
derwärts eine Anerkennung zu Theil werde, wie dem Doktordiplom,

welches auf deutschen Universitäten erworben wird,
obwohl nicht vergessen werden darf, wie sehr die Würde deS

DoktordiplomS auf mehreren deutschen Universitäten wegen der
MiSbräuche gesunken ist, welche bei Ertheilung desselben nicht
ungewöhnlich sind.

WaS schließlich noch die finanziellen Verhältnisse
anbelangt, so darf es natürlicherweise nicht wundern, daß die
tief eingreifende Reform der Akademie nicht ohne bedeutende
KostenSvermchrung vor sich gehen kann. Doch glaubt man hier.
seitS, daß die beträchtlichen Vortheile, welche dadurch erzielt
werden, dieses Opfer werth seien; auch hegt man das gerechte
Zutrauen zu der gesetzgebenden Behörde, daß sie die Wichtigkeit
einer verbesserten Lehranstalt sowohl für das wissenschaftliche
Leben an und für sich als für den ganzen Staatshaushalt werde
hinlänglich zu schätzen wissen, um das finanzielle Opfer nicht zu
scheuen. UcbrigenS mag dieses Opfer im Verhältniß zn den be-
deutenden Kosten-, welche die bisherige mangelhafte Akademie
verursachte, vielleicht weniger groß erscheinen, als man nach
der ausgedehnten Anlage der erwähnten Reform hätte erwarten
sollen.

Auch versichert das Erziehungsdepartement, daß eS hinsichtlich

sämmtlicher Ausgaben sowohl für das höhere Gymnasium
als für die Hochschule nur auf das unumgänglich Nothwendige
angetragen hat, und daß somit nach seiner Ansicht keine Reduk-
tion der Kosten ohne wesentlichen Abbruch für die Anstalt statt
finden könnte.

Jede fernere Erörterung einzelner Punkte wird der mündlichen

Berichterstattung überlassen.

Da das gesammte wissenschaftliche Publikum eine große
Theilnahme an dem Schicksale des vorliegenden Entwurfes an



dm Tag legt, so wird derselbe anmit der reiflichen Berathung der

höhern Behörde» angelegentlich und ehrerbietigst empfohlen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 6. September 1833.

Der Präsident des ErzichungSdeparlcmcntS:

C. N e u h a u S.

Der erste Sekretär:
G. Hüncrwadel.

EittUttd z W a N zig ste Sitzung.

Mittwoch den 5. März.

Präsidium des Herrn Vizepräsidenten Meßmcr.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und gut
geheißen.

Folgende Vorstellungen wurden dem Regicrungsrach zur Un.
tersuchung gesandt um bei der Berathung der betreffenden Ge-
schäfie in Betrachtung gezogen zu werden:

1) der Gemeinde GuggiSberg über das ErziehungS- und Armen¬
wesen.

2) DeS SchutzvercineS von Viel über Einführung eines neuen
Abgabensystems.

Vom Herrn Schultheißen wurde dem Großen Nath eine mit
den Regierungen von Waadt und Genf abgeschlossene Ueberein.

kunfl in Betreff der Wiederaufnahme der früher im Kanron
Bern geduldeten Polen und gemeinsame Bestreitung der Kosten

mitgetheilt / und angezeigt / daß demzufolge die unter Bedeckung

waadtländischer Truppen nach WifiiSburg gebrachten Polen von

hierseiligen Kommissaricn werden übernommen und dann nach

Abtheilungen von zehn Mann in verschiedene Städte vertheil
und unrer polizeiliche Aufsicht gestellt werden.

Hieraus wurde die Berathung des Gesetzes cntwurfS
ü b e r d a S G y m n a si u m und die Hochschule fortgesetzt und

angefragt: ob man ibn in seiner Gesammtheit, nach Abschnitten
oder arnkelweise behandeln wolle? ES wurde beschlossen, die Be-
rathling nach Abschnitten vorzunehmen

Abstimmungen
Gesammtheit zu behandeln 31 Stimmen.

Nach Abschnitten 79 Stimmen.

Eingang.

Der Große Rath d c r N e p u bIik Bern,
„In der Absicht, der Verpflichtung deö Staates, für die gründ-

liehe Ausbildung und Befähigung seiner Bürger zu jedem
wissenschaftlichen Berufe hinlänglich zu sorgen, ein Genüge zu leisten,

In Betrachtung, daß eS der Pflicht und der Ehre so wie dem

Interesse des Staates angemessen ist, alles dasjenige zu thun, was
in seinen Kräften steht um die Wissenschaft zu fördern,

In Betrachtung deS anerkannten Bedürfnisses einer gäuzli-
chen Umgestaltung der bestehenden Akademie,

Auf den Vortrag des ErziehungSdepartementS und nach ge-

schcheuer Vorberathunq durch den NegierungSrath

beschließt was folget:
5-

„ES soll ein höheres Gymnasium in Bern errichtet,
und die, bisher unter dem Namen Akademie bestandene Lehr-
anstall- in eine Hochschule umgestaltet werden."

Eine gefallene Meinung wollte den Namen Akademie
beibehalten ; allein auf Gegenbemerkungen wurden der Eingang und

5. 1 unverändert angenommen.
A b st i ni ni u n g :

Für die Annahme Mehrheit.
Für gefallene Meinungen 2 Summen.

Gymnasium.
I. Aufgabe des Gymnasiums.

S. 2.

„DaZ Gymnasium ist eine wissenschaftliche Lehranstalt,
worin sich die Jugend, nachdem sie die Cürse der Sekundärschulen

vollendet hat, diejenige Vorbildung erwerben kann, die
zu einem erfolgreichen Besuche der Hochschule erforderlich ist."

§. 3.

„Der Unterricht des Gymnasiums erstreckt sich über folgende
Gegenstände:

1) Lateinische Sprache und Litteratur.
2) Griechische Sprache und Litteratur.
3) Hebräische Sprache und Litteratur.
st) Deutsche Sprache und Litteratur.
Z) Französische Sprache und Litteratur.
6) Mathematik.
7) Mathematische Geographie.
8) Naturgeschichte.
9) Naturlchre.

10) Elemente der Philosophie (Logik und empirische Psychologie.)
1>) Religion.
12) Geschichte."

5- 4.

„Der Unterricht zerfällt in einen untern, mittlern und ober»
CiirS. Jeder dieser Curse dauert ein Jahr, die ganze Studienzeit

am Gymnasium in der Regel also drei Jahre. Der Anfang
der Curse fällt ins Frühjahr."

In Betreff deS §. 2 wurde gewünscht, die Bedingung für
die Aufnahme möchte so gestellt werden, daß kein Zweifel walle,
man könne auch dazu gelangen ohne die nöthige» Studien in
Sekundärschulen gemacht zu haben.

Ueber 3 wurde bemerkt, daß die hebräische Sprache aus-
gelassen und dagegen die englische und italienische aufgenommen
weiden sollte. Auch die Gymnastik wünschte man hier angeführt
zu sehen. Darauf ward erwiedert, die Erlernung der hebrät.
schen Sprache sei für Theologen nöthig, die andern erwähnten
Sprachen aber werden auch gelehrt und eine gymnastische An-
stalt werde eingeführt werden; jedoch sei nicht nöthig sie hier
unter den Hauptgegenständen anzuführen.

Endlich wurde der Abschnitt mit der RedaktionSvcränderung
im Z. 2 angenommen, daß stall die Curse der Sekundär-
schulen geletzt werde: den für die Sekundärschulen
vorgeschriebenen Unterricht.

A b stiin m u n g.

Für Annahme mit obiger Redaktion Mehrheit.
Fur gefallene Meinungen 15 Stimmeu.

II. Von den Schülern.
f. 5.

„Diejenigen Schüler, welche ihre Aufnahme in das Gym.
nasinm verlangen, müssen nebst Bescheinigung deö zurückgelegten
fünfzehnten AlierSiahreS in einer Prüfung beweisen, daß sie die
nöthigen Vorkeniitnisse, wenn sie sich einem wissenschaftlichen
Berufe widmen, wenigstens in der lateinischen Sprache, und
wenn sie sich zu einem andern Wirkungskreise bilden wollen,
wenigstens in der Mathematik besitzen.

h. 6.

„Die Beförderung aus einem untern Curse in einen höhern
kann nur nach erfolgrer Prüfung geschehen.

§. 7.
„Am Schlüsse der drei Curse und bei günstigem Ergebniß

der daherigen Endprüfung erhalten die Gymnasianer das Zeug,
inß der Reife für den Uiuerricht an der Hochschule. Nach
Beendigung jedes einzelnen CurfcS können auch diejenigen Schü.
ler, welche das Gymnasium verlasse» wollen, ein Zeugniß über
ihre Aufführung und über das Ergebniß ihrer Studien von ih-
reu Lehrern verlangen."



5. 8.

„Jeder Schüler bezahlt bei seiner Aufnahme Fr. 6
Eintrittsgeld/ und für jedes Semester Fr. 24."

- 5,9.
„Die Schüler des Gymnasiums haben Anspruch auf die

Benutzung der Stndentenbibliothck und den Genuß des Mußha-
fenstipendiums nach Maßgabe der jeweiligen Reglcmcnle."

Auf geschehenen Antrag ward beschlossen / den §. 5 in zwei
Theile zu trennen / von denen der erste mir Beifügung des Wor-
tes besitzen nach Vorkenntnisse endigt, und Verändere die
Vorschriften: wenn u. s, w. enthält.

Hingegen ward den Meinungen nicht beigestimmt: daß im
5. 5 nichts wegen der lateinischen Sprache vorgeschrieben werde;
daß man den §. 8 anölasse oder die Gebühren für Kantons,
fremde höher stelle/ und noch Vorschriften ähnlich der im 5. 32
aufstelle.

Abstimmung.
Den 5 mit obiger Rcdaktionsveränderung anzunehmen 51 Stimmen.
Lateinische Sprache auszulassen 33 Stimmen.
H. 6 und 7 ohne Bemerkung angenommen.
Den §, 8 unverändert anzunehmen Mehrheit.
Für Meinungen 18 Stimmen.
Für Zusätze 3 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

III. Von den Lehrern.
5. w. ^

„Die Lehrer des Gymnasiums beziehen für jede wöchentliche
Unterrichtsstunde, welche ihnen beim Antritt ihrer Stelle zufällt/
eine jährliche Besoldung von Fr. 100 blö 120, welche je nach
den Lehrfächern von dem RegicrungSraih bestimmt wird. Bei
einer Vermehrung oder Verminderung von mehr alS einer Stunde
soll ihr Gehalt verhälinißmäßig verändert werden."

5. 11.

„Die Lehrer werden von dem Regierungsrath auf den mo-
tivirien Vorschlag des ErzichungSdepartemenlS erwählt. Diejenigen

welche nicht bereits an höher» Lehranstalten Unterricht
in dem Lehrfach ertheilt haben, das sie zu übernehmen wünschen/
haben sich einer Prüfung oder Probezeit zu unterziehen, bevor
sie erwählt werden können."

Der 5- 10 wurde angenommen mit Einschaltung der Worte:
der beim Antritt übernommenen Stnnden nach den

Worten einer Stunde.
Im 5- 11 soll die Vorschrift aufgenommen werden / daß die

Stellen auszuschreiben seien.

- Hingegen wurde dem Antrag nicht beigestimmt, daß die im
5. 49 stehende Zusicherung von Pensionen auch auf die Lehrer
am Gymnasium angewendet werde.

Abstimmung.
Für Annahme des 5- m mit obiger Redaktion Mehrheit.
Für gefallene Meinungen 6 Stimmen.
Unveränderte Annahme deS 5- H 25 Stimmen.
Beifügung der Ausschreibung Mehrheit.
Für einen Zusatz wegen Pensionen 10 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

IV. Von den Behörden,
n. Von dem ErziehungSdepartement.

' 5. 12.

„DaS ErziehungSdepartement hat die obere Aufsicht und

Leitung des Gymnasiums. In dieser Eigenschaft läßt cS lsich von
der untern Behörde Bericht erstatten und korrespondier mit ihr."

5. 13. ^

„DaS ErziehungSdepartement veranstaltet die Prüfungen der

Lehrer, oder stellt dieselben provisorisch für die von ihm zn

bestimmende Probezeit an."

5. 14.

„DaS ErziehungSdepartement erläßt die nöthigen Neglcmente
über die Zahl und Eintheiln»» der Unterrichtsstunden / über die
in den 55.5 — 7 vorgeschriebene» Prüfungen/ und überhaupt
über die spezielle Organisation des Gymnasiums."

Die drei Artikel wurden angenommen unter dem Vorbehalt/
daß im 5. 14 das Wort überhaupt ausgelassen, und hingegen
noch DiSciplinarvorschriften angeführt werden.

Abstimmung einstimmig.

K. Vom Lehrerkollegium.

5- 15.

„Die sämmtlichen Lehrer des Gymnasiums bilden das
Lehrerkollegium welches unmittelbar unrcr dem ErziehungSdepartement

steht."
5- 16.

„DaS Lehrerkollegium hat das Recht, seine Wünsche dem
ErziehungSdepartement vorzutragen / welches weder in der
allgemeinen Organisation dcö Gymnasiums noch in den einzelnen
bestehenden Reglementen eine Veränderung treffen soll, ohne vor-
her daö Gutachten des Lehrerkollegiums eingeholt zu haben." /

5- 17.

„DaS Kollegium der Lehrer führt die Aufsicht über den
regelmäßigen Fortgang des Unterrichts, den Fleiß und die
Sittlichkeit der Schüler;

ES entwirft jedes Frühjahr den vom ErziehungSdepartement
zu genehmigenden UnterrichtSplan, und läßt denselben öffentlich
bekannt machen;

ES erstattet alle Halbjahr dem Departement einen Bericht
über den Fortgang des Gymnasiums;

ES übernimmt ferner die Anordnung der Prüfungen, Ferien
und öffentlichen Feierlichkeiten, den bestehenden Reglementen gemäß ;

Es stellt alle Vierteljahr zu Handen der Eltern oder
Vormünder ein schriftliches Zeugniß auS über die Sittlichkeit und
die Fortschritte jedes einzelnen Schülers."

5. 18.

„DaS Lehrerkollegium wählt jährlich aus seiner Mitte durch
absolutes geheimes Stimmcnmehr seinen Präsidenten, welcher
den Tirel Rektor führt und dem ErziehungSdepartement zur
Bestätigung vorgeschlagen wird. Der Rektor ist nach Vcrfluß
seiner Amlödauer nicht sogleich wieder wählbar."

5- is.
„Das Lehrerkollegium wählt seinen Sekretär. Die Mitglieder

sind gehalten, der Reihe nach diese Stelle ein Jahr lang
zu versehen; eö sei denn, daß sie wegen erheblichen Gründen

vom ErziehungSdepartement dieser Verpflichtung enthoben werden.".

Diese 5 Artikel erlitten keine andere Abänderung als die,
daß in 5. 18 der Titel Rektor in Direktor umgeändert wer-
den soll.

A b stim m u n g.

Annahme der 55- 15, 16 und 17 einstimmig.

Für unveränderte Annahme deS 5- 18 28 Stimmen.
Für Meinungen Mehrheit.
Für den Titel Rektor i Stimme.
Für einen andern Mehrheit.
Für Prinzipal 1 glimme.
Für Direktor Mehrheit.
Die Bestätigung dem ErziehungSdepartement zu

lassen ^6 Stimmen.
Dem RcgierungSralh zu übertragen 34 Stimmen.

(Die übrigen der 80 Anwesenden und noch

Eintretenden stimmten nicht.)
Für eine neue Abstimmung ^ Stimmen.
Dagegen Stimmen.
Den 5. anzunehmen cinlnmmig.

V. Besondere Bestimmungen.
5. 20.

„Dem ErziehungSdepartement wird daS für die Anstalt nöthige



Lokal angewiesen, und für den Unterhalt des Gymnasiums ein
jährlicher Kredit eröffnet, welcher nach Bedürfniß zu bestimmen
sein wird, und für das erste Jahr Fr. 11000 beträgt."

2t.
„Die erste Eröffnung des Gymnasiums ist auf das Frühjahr

1834 festgesetzt und das ErzichungSdcpartcmen: wird die geeigneten

Maßregeln treffen, daß dieselbe so viel möglich ohne Störung

des Smdiengangeö vorgenommen werde."

§. 22.
„ES soll eine Industrieschule errichtet werden, zu welchem

Ende der Regierung-Sralh von dem ErzichungSdepartement zu
.Handen des Großen Raths die geeigneten Anträge erwartet."

Auf die über diese drei Artikel gemachten Bemerkungen
ward beschlossen:

1) Der H. 20 soll mit den Worten enden: zu bestimmen
sein wird (wegen des letzten Theiles siehe den unten
folgenden Beschluß).

2) Der §. 21 soll folgende Abfassung erhalten: „Die erste Er¬
öffnung des Gymnasiums soll durch Veranstaltung des l?r-
„ziehungSdcpartemcnts so bald möglich und ohne Störung
„des StiidiengaugeS vorgenommen werden."

3) Der tz. 22 ist auszulassen. Statt desselben folgt unten ein
besonderer Beschluß.

Auf den geäußerten Wunsch, daß Pensionate errichtet werden

möchten, wurde von Seite des ErziehungödeparrcmentS
angezeigt, daß bereits Einleitungen dazu getroffen seyen.

Abstimmung:
Für alleö obige große Mehrheit.

Wie oben erwähnt ist, wurden noch folgende besondere
Beschlüsse gefaßt.

Beschluß.
Der Große Rath der Republik Bern,

Auf den bei Berathung des GesetzcSentwurfS über die
Errichtung eines höhern Gymnasiums vom ErzichungSdepartement
gegebenen und vom Regierungsrath empfohlenen Voranschlag der
Kosten dieser Anstalt im Jahre 1834

beschließt:
1) ES wird dem ErzichungSdepartement für die Kosten der Ein¬

richtung des höhern Gymnasiums und dessen Unterhalt im
Jahr 1834 ein Kredit von Fr. 11,000 eröffnet..

2) Dieser Betrag soll im Ausgeben deö diesjährigen StaalS-
büdgetS aufgenommen werden.

3) Der RegierungSrath ist mit der Vollziehung dieses Beschlus-
ses beauftragt.

Gegeben w.

Beschluß.
Der Große Rath der Republik Bern,

In Folge der Berathung über die zu errichtende» höhcrn
Lehranstalten

beschließt:
Der RegierungSrath ist beauftragt, vom Erzichungsdeparte-

ment Anträge zu Errichtung einer Industrieschule einzuholen, um
dieselben nach geschehener Vorberathung dem Großen Rathe
vorzulegen.

Gegeben w.

Zweiuudzwanzigste Sitzuug.

Donnerstag den 6. März.

Präsidium des Herrn Vizepräsidenten Mcßmer.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde nach dessen Ver-
lesung gutgeheißen.

Dem Regierungsrath werden übersendet:

1) Vorstellung des Herrn von Schiferli, Oberhofmeisters Ihrer
kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Anna von Rußland, we-
gen der ihrem Landgut Clfena» durch die Aarekorreklion
verursachten Nachtheile.

2) Eine Zuschrift des Herrn Elsäßer zu Pruntrut, als Verfaf.
ser einer in der letzten Session des Großen Raths einge-
reichten Vorstellung über Einführung von FriedenSgerichtcn
und französischer Prozcßform, wodurch die Untersuchung die-
ses Gegenstandes verlangt wird.
Ueber beide Vorstellungen soll Bericht erstattet werden.

Die Berathung des GesctzesprojekteS über das Gymnasium
und die Hochschule wurde fortgesetzt und übergegangen zur zweiten

Abtheilung.

Hochschule.
I. Aufgabe der Hochschule.

23.

„Die Hochschule ist eine höhere Lehranstalt, welche im
allgemeinen den Zweck hat, die Wissenschaft zu fördern, und im
besondern die reifere Jugend zur Ausübung jedes wissenschaftlichen

Berufes zu befähigen."
Wurde ohne Bemerkung angenommen.

(Beschluß folgt.)



Mo. 16.

Verhandlung en
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, dm 1Z. März 18Z4.

(Offiziell.)

(Fortsetzung der zweiundzwanzigsten Sitzung.)

(Errichtung eines höhern Gymnasiums und einer Hochschule in
Bern.)

II. Organisation der Studien.
è- 24.

»An der Hochschule herrscht akademische Lehr- und Lern-
sreiheit."

§. 25.

„Die Lehrvorträge an der Hochschule dehnen sich über fol-
gende Zweige der Wissenschaften aus:
1) Theologie.
2) Jurisprudenz und Slaatöwissenschaften.
3) Medicin.
4) Philologie.
5) Pädagogik.
6) Philosophie und historische Wissenschaften.
7) Mathematik und Naturwissenschaften.
8) Technische, Kameral- und Militärwissenschaften.
9) Kunstlehre und schöne Wissenschaften.

Der Regierungörath wird für die Unterhaltung und Erweiterung

der vorhandenen Kunstanstalten, so wie nach Bedürfniß
für die Ertheilung deö nöthigen Unterrichtes in den verschiede-
nen Kunstfächern die erforderlichen Anordnungen treffen."

§. 26.

„Ein Reglement wird die Vorträge Heftimmen, welche in der
Hochschule nicht unterbleiben dürfen, so wie die Epochen ihrer
periodischen Wiederkehr."

27.

„Die Vorträge, welche sämmtlich vor Anfang des Semesters

in den öffentlichen Blättern und durch besondere Programme
angekündigt werden sollen, müssen in einem Semester vollendet
werden."

§. 2s.
„Die Vortrüge sollen in deutsche? Sprache gehalten werden.

Dem Lehrer steht die Befugniß zu, unter Vorbehalt der
allgemeinen Zustimmung ihrer Zuhörer sich auch der französischen oder
der lateinischen Sprache zu bedienen."

29.

„Die in dem Neglemente zu bezeichnenden ordentlichen Vor-
träge sollen dem wissenschaftlichen Ständpunkte derjenigen Stu-
direnden angemessen seyn, welche in der Endprüfung des Gym-
nasiums das Zeugniß der Reife erhalten haben."

5. 30.

„Ein Reglement wird den Anfang und die Dauer der
Lehrkurse, so wie die Ferienzeit bestimmen."

Ueber die 24, 25, 26 und 30 wurde keine Bemerkung
gemacht.

28 veranlaßte eine lange Discussion, besonders wegen
der von Seite einiger Mitglieder aus den lcberbergiscticn
Amtsbezirken gemachten Rcclamationen gegen die Vorrräge in deutscher

Sprache, welche von vielen dortigen Studiosen nicht
hinlänglich gekannt sey, um Vorträge in derselben anhören zu können.

In Berufung auf die Verfassung verlangten sie theils, daß
die vorzüglichsten Vorrräge auch in französischer Sprache gehalten,

oder diejenigen jungen Männer, die ihre Studien anderswo
gemacht haben, vermittelst der erhaltenen Diplome von hiesigen
Prüfungen enthoben werden, theils andere Begünstigung ihrer
Studien im Ausland. Bei diesem Anlaß wurde vieles über
Doktordiplome angebracht.

Für 27 und 29 wurden RedaktionSverbesserungen
gewünscht.

Endlich ward beschlossen:

1) Die §§. 24, 25 und 26 unverändert anzunehmen.

2) Den §. 27 unter Vorbehalt zu verbessernder Abfassung über
die Eintheilung der Lehrkurse anzunehmen.

5) Im H. 28 soll nach dem Wort deutscher eingeschaltet wer¬
den und je nach den Umständen auch in französischer.

Ferner soll statt ihrer gesetzt werden seiner.
Auch sollen dem Regierungsrath als erheblich die Anträge

zur Untersuchung gesandt werden:
-,) daß man mit einigen französischen Universitäten eine Ue-

bereinkunft treffe, um hiesige Studircnde besonders zu
beaufsichtigen, und ihnen nur nach sorgfältiger Prüfung
Zeugnisse oder Diplome auszustellen, die dann hier, eS sei

zu Fortsetzung der Studien oder bei gesuchten Anstellungen
würden berücksichtigt werden;

d) daß für französische Kantonsbürger Stipendien zur Un¬
terstützung ihrer Studien im Ausland gestiftet werden.

4) Der Z. 29 wurde unter Vorbehalt einer Redaktionsverbesse¬
rung zu deutlicherer Bezeichnung des Standpunkts der Kurse
angenommen.

Abstimmung;
Für Annahme der 24, 25, 26 einstimmig.
Für Annahme des tz.27 unter Vorbehalt von

RedaktionSverbesserungen einstimmig.
Für unveränderte Annahme von h. 23 Niemand.
Für gefallene Meinungen einstimmig.
Für die Redaktionöveränderung Mehrheit.
Für Erheblichkeit der Anträge a und d Mehrheit.
Für unveränderte Annahme deö h. 29 2 Stimmen.
Für Annahme unter Vorbehalt von Redaktionö-

verbesserung Mehrheit.
Für Annahme von §. 50 einstimmig.

in. Von den Studirenden.
ê. 31.

„Um in die Hochschule aufgenommen und immatrikulirt zu

werden, muß man nebst Bescheinigung guter Sitten und des zu-



rückgelegten achtzehnten AltersjahrS entweder ein Gymnasial-
zcugniß der Reife vorweisen können, oder sich den aufzustellenden

reglementarischen Bestimmungen unterwerfen."

02.

„Jeder Studircnde, der sich Unsittlichkeit oder Unfleiß zu

Schulden kommen läßt wird, nach fruchtlosen Warnungen, aus

der Reihe der Studirendcn gestrichen."

§. 00.

„Die Marrikclgelder betragen Fr. 10.

Für jedes einfache Kollegium, welches nicht unter vier Stunden

wöchentlich hcrabsinken darf, bezahlen die Smdireuden
Fr. 10, und für ein doppeltes Kollegium, welches nicht unter
acht Stunden wöchentlich hcrabsinken darf, Fr. 16."

è. 04.

„Am Schlüsse ihrer Studien können sich die Studirenden einer

Endprüfung über die Wissenschaften ihrer Fakultät unterwerfen

und über das Resultat derselben ein akademisches Zeugniß
erhalten.

Wenn sie ferner nach reglememarischer Vorschrift die Doktor-
Prüfung auf befriedigende Weise bestanden haben, so können sie

das Dokiordiplom erhalten."
§. 05.

„Die Vortheile, welche von einer wohl bestandenen Endprüfung

und von der Erwerbung des DoktordiplomS abhängen, sind

spätern Bestimmungen vorbehalten."

In Betreff des tz. 01 fiel die Meinung, daß kein AlterSjahr
bestimmt werden sollte, welcher jedoch nicht beigepflichtet ward.
Andrerseits wünschte man den Zutritt zu den Collégien für
Jedermann möglichst zugänglich zu machen; aber die Nachtheile
davon wurden nachgewiesen.

Rücksichtlich des tz. 00 wurden Wünsche auf Auslassung
geäußert, aber dagegen gezeigt, daß die Abschaffung der Matrikel-
gelber weder zweckmäßig noch rathsam sey.

Der §. veranlaßte eine Diskussion über die Frage: ob

Doktordiplome ertheilt werden sollen oder nicht? welches dann
bejahend entschieden ward.

Demnach wurden die folgendermaßen angenommen:

1) Den H. 01 unter Vorbehalt zu verbessernder Redaktion in
Betreff der vorzulegenden Zcugmsse.

2) Die 02 und 00 unverändert.

0) Der §. 04 mit der RedaktionSverbesscrung, daß im letzten

Theil statt können gesetzt werde: erhalten, und hinge-
gen letzteres Wort am Ende auSgcstrichen werde.

4) Der tz. 06 unverändert.

z) Endlich wurde noch der Antrag als erheblich dem Regie-
ningsrath zur Untersuchung gesandt, daß mir Berücksichtigung

der HH. 00 und 40 bestimmt werde, wie diejenigen
Professoren, deren Vortrage mit besondern Ausgaben vcr-
bunden sind, dafür entschädigt werden sollen.

Abstim mung:
Für Annahme des §. 01 unter Redaktionsvorbehalt so Stimmen.
Für gefallene Meinungen 26 Stimmen.
Annahme des tz. 02 einstimmig.
Für Annahme deS tz. 00 Mehrheit.
Für Auslassung 1 Stimme.
Für Annahme des 04 mit RedaktionSverbesscrung Mehrheit.
Für Auslassung der Dokror-Ernennung 21 Stimmen.
Für Annahme des 05 einstimmig.
Für Erheblichkeit des oben erwähnten Antrags Mehrheit.

Am Schluß der Sitzung wurde die vom Präsidium geschehene

Anfrage: ob künftigen Samstag Sitzung gehalten werden solle

oder nicht bejahend entschieden, und auf einen geschehenen

Antrag beschlossen, die Sitzungen von nun an um 8 Uhr anzufangen.

Dreiultdzwanzigste Sitzung.

Freitag den 7. März.

Präsidium des Herrn Vizepräsidenten Meßmer.

DaS Protokoll der Sitzung vom 6. März wird verlese»
und unverändert genehmigt.

Die Berathung des GeseycScntwurfS über die Errichtung
einer Hochschule wird fortgesetzt wie folgt:

IV. Von den akademischen Lehrern.
§. 36.

„Die Lehrer an der Hochschule theilen sich in die drei Klassen:

der Docenten, der außerordentlichen Professoren
und der ordentlichen Professoren."

a. Von den Docenten.

§. 07.

„Wer das Doktordiplom erworben hat, ist befugt, in denjenigen

Fächern, über welche seine Endprüfung sich erstreckt hat,
als Docent aufzutreten und seine Vorlesungen in dem öffentlichen
Verzeichnisse anzukündigen."

03.
„Wer kein Doktordiplom vorweisen kann und an hiesiger

Hochschule als Docent aufzutreten wünscht, soll eine Bewilligung
nachsuchen, welche bedingt oder unbedingt ertheilt oder auch
verweigert werden kann."

§. 09.

„Diejenigen Docenten, welche während zwei Semestern mit
^ besonderer Auszeichnung Vorlesungen an der Hochschule gehalten

haben, können vom RegierungSralh auf den Vortrag des Erzie-
hungsdepartcmenlS ei» Honorar erhalten, welches die jährliche
Summe von Fr. 40» nicht übersteigen darf."

40.

„Die Zahl der Docenten bleibt unbestimmt."

1>. Von den außerordentlichen Professoren.

§. 4l.
„Die außerordentlichen Professoren werden auf den

Vorschlag deS ErziehungSdcpartemcntS vom NegierungSralhe aus der
Zahl der hiesigen oder auswärtigen Docenten und Gelehrten er-
wählt. Ihre Zahl wird von dem Regieriingörachc auf den Vor-
schlag des ErzichungSdeparlementS nach Bedürfniß bestimmt."

42.

„Der jährliche Gehalt eines außerordentlichen Professors,
welcher im Verhältniß zu seinen Leistungen stehen, aber in kci-
nem Falle Fr. 1600 übersteigen soll, wird aus den Vorschlag des
Erziehungödeparlcmciicö durch den RegierungSralh bestimmt.
Wenn aber ein außerordentlicher Professor sich nicht auf
bestimmte oder unbestimmte Zeit zur regelmäßigen Ankündigung
von Vorlesungen verpflichtet, so kaun er auf keine fixe Bcsol-
dung Anspruch machen, sondern er wird nur für diejenigen Sc-
mestcr entschädigt, während welcher er Vorlesungen hält."

Diese 7 werden ohne Bemerkungen zu veranlassen unverändert

genehmigt.

e. Von den ordentlichen Professoren.

§. 40.

„Die ordentlichen Professoren werden vom Negierungsrathc
auf den Vorschlag deö ErziehnngSdeparrementS in der Regel auS
der Zahl der außerordentlichen Professoren erwählt; doch können
nach Umständen auch andere ailscczeichnete Gelehrte zu diesen

î Stellen berufen werde». Docenten aber, oder Männer, deren
Lehrfähigkeit nicht hinlänglich bekannt ist, sollen vor ihrer
Ernennung zu ordentlichen Professoren auf eine Probezeit
als außerordentliche Professoren angestellt werden."



z. 44.

»Jeder ordentliche Professor soll im Semester wenigstens
zwei Kollegien/ zusammen nicht minder alS l2 Stunden wöchent.
lich/ ankündigen und ist zum Vortrag derselben verpflichtet/ wenn
stch für jedes wenigstens zwei Zuhörer finden. Wenn aber eines
der Kollegien mehr als 10 Stunden wöchentlich bedarf/ so ist er
der Verpflichtung/ ein zweites zu hatten/ enthoben."

§. 45.

«Das Erziehnligsdepartcmcnt ist befugt, von den ordentlichen
Professoren die Ankündigung eines, in der Regel nnentaeldlichen,
allgemein verständlichen Kollegiums, zu welchem der Zutritt je.
dcrmann offen steht (Publikum) zu verlange«/ wenn ihre
Lehrfächer sich hierzu eignen."

5. 46.
Bei jeder neuen Wahl eines ordentlichen Professors, oder

auch wenn die Umstände es erfordern, kann die Vcrtheilung der
Lehrfächer verändert werden, jedoch nur mit Zustimmung der be-
treffenden Lehrer."

47.
«Vor jedem Wahlvorschlage zu einer ordentlichen Professur

hat daS Erziebungsdepartement von den Lehrern der betreffenden
Fakultät ein Gutachten über die Wiedcrbesctzung der Stelle
einzufordern."

§. 48.

„Die ordentlichen Professoren beziehen einen Gehalt von
Fr. 2400."

5- 49.
«Die ordentlichen Professoren, welche nach 15 Dicnstjahren

durch Alter oder unverschuldete Ursachen außer Stande find,
ihre Stellen gehörig zu versehen, können in Ruhestand versetzt
werden, mit wenigstens einem Drillheile ihres fixen Gehaltes."

6».
«Der Regiernngsrath bestimmt nach Bedürfniß auf den

Vorschlag deü ErziebungSdepartcmcnrS die Zahl der ordentlichen
Professoren, welche vorläufig auf 5 für die Theologie, 8 für die
Jurisprudenz und SraatSwissenschatten, 4 für die Medici», 1 für
Philosophie, 1 für Philologie, 1 für Geschichte und 8 für
Mathematik und Naturwissenschaften bestimmt ist."

S. 61.

«Die ordentlichen Professoren haben gegen einen Verhältniß,
mäßigen MieihzinS Anspruch auf eine der dem Staat eigenthümlichen

sogenannten Profcssorwohnungen und melden sich bei
vorkommenden Erledigungen bei dem Erzichungsdeparlement."

Zu 46 ward bemerkt, eS sollte die Veränderung einer
Vertheiluug der Lehrfächer der Zustimmung der Lehrer nicht
unterworfen, sondern dieselbe dem Ermessen der Behörden ganz-
lich anheimgestellt sein; dagegen aber wird die Zweckmäßigkeit
der vorgeschlagenen Redaktion aus verschiedenen Gründen, Haupt-
sächlich aber dadurch nachgewiesen, daß mancher ausgezeichnete
Gelehrte steh von einer Bewerbung um Anstellung an der hieß,
gen Hochschule konnte abhalten lassen, wenn er jedes beliebige
Lehrpensum, welches ihm von den Behörden zugcmuthet werden
möchte, vortragen müßte.

Ueber §. 48 fielen verschiedene Meinungen. Allgemein ward
befunden, daß dem RegierungSratb in Bestimmung dieser Be-
soldungen einiger Spielraum gelassen werden müsse, um diesel-
ben je nach Verdienst der Professoren und nach den Umständen
abstufen zu können. ES ward demnach vorgeschlagen, dieselben
zu bestimmen:

1) voll Fr. 2000 -8000.
2) von Fr. 2000 — 2400.
8) von Fr. 1600 — 8400.

Den H. 49 wollten mehrere Meinungen in ein allgemeines
PenfionSgcsetz verweisen, wurden jedoch dadurch widerlegt, daß
die Auslassung einer Bestimmung über die Pensionen auf die An-
Meldungen für Professorstelttu nachchcilig cinwirlen dürfte.

Zum Art. 60 wurde bemerkt, die Zahl der für die Theologie

angenommenen Professoren könnte unmöglich genügen, wenn
das Bedürfniß der Sludiienden auü dem Lcberberg berücksichtigt
werden solle, und daher auf Errichtung eines vierten ordentlichen

LehrstuhlS für Exegese und Pastorallheologie in französischer
Sprache angetragen. Auch wurde der Wunsch ausgesprochen,
es möchte ein ordentlicher Professor für französische Sprache und
Litteratur angestellt werden.

Abstimmung:
Die 48, 44 und 45, welche keine Bemerkungen veranlaßt,

werden einhellig angenommen.
§. 46, für unveränderte Annahme 88 Stimmen.

für gefallene Meinungen 17 Stimmen.
§. 47, einhellig angenommen.
§. 43, für unveränderte Annahme 8 Stimmen.

für gefallene Meinungen gr. Mehroeit.
für Bestimmung der Besoldungen auf Franken

2000-8000 87 Stimmen.
für andere Meinungen 28 Stimmen.

§. 49, für unveränderte Annahme gr. Mehrheit.
H. 50, für unveränderte Annahme 78 Stimmen.

für gefallene Meinungen 29 Stimmen.
§. 51, einstimmig angenommen.

V. Von den Behörden,
a. Von dem ErziehungSdepartemcnt.

§. 62.
«DaS Erziebungsdepartement hat die obere Aufsicht und

Leitung der Hochschule. Diescmnach läßt cS stch von den untern
Behörden Bericht erstarren, korrelpondirt mir ihnen, und ertheilt
ihnen die nöthigen Aufträge und Weisungen."

5. 58.

«Das Erziehungsdepartement erläßt mit Genehmigung des

RegierungsrachS nachstehende Reglemeure für die Hochschule und
wacht über ihre Vollziehung:

1) über die Bedingungen deS Eintritts in die Hochschule, nach

5-^;
2) über die Vorträge, welche nicht unterbleiben dürfen, nach

26:
8) über den Anfang und die Dauer der Sommer- und Win-

terkurse, so wie über die Ferien, nach §. 8«;
4) über die nach §. 84 aufzustellenden Prüflingen;
5) über die Disciplin;
6) über die besondern Pflichten und Befugnisse der untern Be-

hörden ;
7) über sämmtliche Subsidiaranstatten;
8) und überhaupt über alle spezielle Gegenstände, welche die

Organisation der Hochschule betreffen."

Ohne Bemerkung angenommen.

l>. Von dem akademischen Senat.

S. Z4.

«Die ordentlichen nnd außerordentlichen Professoren und
diejenigen Docenten, welche ein Honorar beziehen, bilden den

akademischen Senat, welcher unmittelbar unrer dem ErziepungS-
deparremenc steht. "

§. 55.

„Der akademische Senat erwählt in der Herbstsitzung auf ein

Jahr auö der Zahl der ordentlichen Professoren durch geheimes

absolutes Sttmmenmehr seinen Präsidenten, welcher zugleich Rektor

der Hochschule ist nnd auf die Empfehlung des ErziehungS-
dcpartcmcnrS vom RegicrungSralhe bestätigt wird. Im Falle
der Nichlbestältgung soll eine andere Wahl getroffen werden.
Der Rektor ist nach Verfluß seiner Amisdauer nicht sogleich
wieder wählbar. Kein ordentlicher Professor kann ohne Bewilligung

des ErziehungsdeparremenlS die Wahl zum Rektorat auS-
fchlagcn. "

§. 56.

«Der akademische Senat wählt seinen Sekretär. Die Mic^
glieder sind gehalten, der Reihe nach diese Scelle ein Jahr lang



zu versehen; es sei denn, daß sie wegen erheblichen Gründen
vom ErziehnngSdepartement dieser Verpflichtung enthoben werden."

F. 67.

„Der akademische Senat versammelt sich regelmäßig alle
Jahre wenigstens zweimal bei Eröffnung der Kurse, und außer,
dem so oft als das Erziehungsdepartement, der Rektor oder
sieben Mitglieder des Senates es verlangen."

S. 68.

„Der akademische Senat ist die vorbcrathende Behörde für
alle allgemeinen Verfügungen in Betreff der Hochschule, und
besiht auch das Recht unaufgefordert seine Anträge dem Erzie.
hungSdepartement vorzulegen."

S. 69.

„Die Doktordiplome werden von dem akademischen Senate
ausgestellt. "

S. 60.

„Der akademische Senat läßt sich in seinen ordentlichen
Versammlungen durch den Rektor über den Fortgang der
Hochschule in dem verflossenen Semester einen Bericht erstatten, welchen
derselbe nach geschehener Berathung dem ErziehnngSdepartement
vorlegt. "

Zu §. 64 ward vorerst bemerkt, die Docenten seien nirgends
Mitglieder deS akademischen ScnalS und zwar aus sehr triftigen
Gründen; man sollte sie auch hier auslaste»; andere Meinungen
wollten ihnen blos consultative Stimmen einräumen; dagegen
ward der Entwurf besonders auö dem Gesichtspunkt vertheidigt,
daß die gemeinsame Berathung wissenschaftlicher Gegenstände
sowohl auf die ältern Professoren als auf die jungen Docenten
von wohlthätigem Einflüsse sein müsse.

Beim §. 66 ward die Besorgniß geäußert, es möchte der
jährliche Wechsel deS Rektors, so wie die gänzliche Anheim,
stellung der Ernennung desselben an den Senat, nicht ohne nach,
thcilige Folgen für den konsequenten Gang der Anstalt blejbcn,
und daher darauf angetragen, daß die AmtSdauer des Rektors
verlängert, und dessen Wahl durch das ErziehnngSdepartement
auf dreifachen Vorschlag des akademischen Senats statt finden
möchte.

Auch wurde gewünscht, daß eine Reihenfolge unter den
Professoren für die Rektorstelle eintrete, .damit nicht durch all-
fälligeS Auöschlagcn von Seite einiger Professoren die Last des-
selben auf die übrigen gewälzt werde.

Endlich ward bei §. 66 sehr darauf gedrungen, daß dem
Sekretär eine Besoldung angewiesen werde; eine Meinung wollte
dem Rektor bloß Fr. 200, dem Sekretär dagegen die dadurch
ersparten Fr. 100 zuerkennen.

Abstimmung:
§. 64, für unveränderte Annahme 66 Stimmen.

für gefallene Meinungen 47 Stimmen.
§. 66, für unveränderte Annahme gr. Mehrheit.

für gefallene Meinungen 4 Stimmen.
H. 66, für unveränderte Annahme 66 Stimmen.

für gefallene Meinungen 40 Stimmen.

Die §Z. 67—60 gegen welche sich keine Einsprache erhoben,
werden einhellig angenommen.

e. Von dem Rektor der Hochschule.

S- 61.

„Der Rektor hat im allgemeinen die Neglemente der
Hochschule, im besondern die einzelnen Aufträge des ErzichnngSdepar-
tcmcntS zu vollziehen. Er führt die Aufsicht über die Sittlichkeit

der Studirenden und legt mit Beiziehung der Dekane der
vier Fakultäten und mit Vorbehalt des Rekurses an das Erzie-
hungSdepartemcnt allfälltge Streitigkeiten bei."

§. 62.

„Der Rektor bezicht einen jährlichen Gehalt von Fr. 600."

Bei Anlaß deS Z. 62 wird der Antrag wiederholt, dem
Sekretär deö akademischen Senats Fr. 100 von der Besoldung deS

Rektors, welche auf Fr. 200 zu bestimmen wäre, zuzuweisen,
dagegen aber angebracht, daß eâ schwer sei, eine billige Besoldung

für den Sekretär des ScnatS festzusetzen, indem die ihm
obliegenden Arbeiten bald zeitraubend und schwierig, bald aber
unbedeutend sein könnten, daß eS übrigens der Behörde immer
unbenommen bleibe, in vorkommenden Fällen eine billige
Entschädigung zu bestimmen, und daß endlich bei H. 66 bereits über
diesen Gegenstand verfügt worden sei.

Abstimmung.
tz. 6l, für unveränderte Annahme gr. Mehrheit.
§. 62, sür unveränderte Annahme 24 Stimmen.

sür gefallene Meinungen gr. Mehrheit.
Für Bestimmung der Besoldung des Rektors

auf Fr. 200 gr. Mehrheit.
Hiermit zu sistircn 47 Stimmen.
Weiter zu gehen 64 Stimmen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Berichtigung.

In Nr. 16 der Verhandlungen des Großen Raths auf Fol.
62 wird berichtet: daß hinter dem Amtsgericht Scfligen noch
zwei ReaktionSprozeduren unbesprücht liegen. Dieß ist nun irrig,
die einte ist schon unterm 24. Jenner letzthin beurtheilt worden,
und die andere ist wegen rekurrirtem Jnterlokururtheil bei dem

Tit. Obergcricht.

Belp, den S. März 1864.

B. Sträub, Gerichtspräsident.



^10. 17.

Verhandlungen
d c s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 14. März 1834.

(Offiziell.)

(Fortsetzung der dreiundzwanzigsten Sitzung.)

(Errichtung eines höhern Gymnasiums und einer Hochschule in
Bern.)

à. Von den Fakultäten.

F. 63.

„Die akademischen Lehrer theilen sich in vier Fakultäten:
1) die theologische Fakultät;
2) die juristisch-staatöwirthschaftliche Fakultät;
3) die medizinische Fakultät;
4) die philosophische Fakultät.

Den Vorsitz in jeder Fakultät führt ein Dekan, welcher
von derselben auf vier Jahre ernannt wird., jedoch nach Versiuß
dieser Zeit nicht sogleich wieder wählbar ist."

S- 64.
- „Jede Fakultät hat im allgemeinen die Pflicht, über die

möglichste Förderung der Wissenschaft zu wachen.
Im besondern liegt derselben ob:

1) Vorberathung über die Anordnung der Vorlesungen ihrer
Abtheilung und Entwerfung eines Lektionsplans, welcher
der Genehmigung des ErziehungSdepartementS zu unterlegen ist.

2) Beaufsichtigung und Unterhaltung der ihr anvertrantcn Sub-
sidiaranstalten.

3) Beaufsichtigung von Sitten und Fleiß ihrer Studirenden.
4) Die Ertheilung des Doktorgrades, auf welche das Diplom

vom akademischen Senat ausgestellt wird."

§. 66.

„Die ordentlichen und außerordentlichen Professoren und
diejenigen Docenten, welche ein Honorar beziehen, haben in
denjenigen Fakultäten Sitz und Stimme, in deren KreiS die
von ihnen vorgetragenen Wissenschaften fallen."

S. 66.

„Die Fakultäten korrespondiren in allem, was die Förde-
rung der Wissenschaft betrifft, unmittelbar mir dem ErziehungS-
depanemenl, im übrigen aber mit dem Rektor."

Zu h. 63 wird bemerkt, die alt hergebrachte Rangordnung
der Fakultäten beruhe auf dem Ansehn, daS die Gelehrten, welche

zu denselben gehörten, im allgemeinen in der bürgerlichen
Gesellschaft genossen, keineswegs aber auf einem innern
wissenschaftlichen Grunde, nach welchem diese Rangordnung vielmehr
umgekehrt werden sollte, worauf denn auch angetragen ward.
Eine Meinung wollte die ganze Eimhcilung in vier Fakultäten
als dem gegenwärtigen Standpunkt der Wissenschaften so wenig
angemessen, als die längst aufgehobene Eintheilung der einfachen
Naturstoffe in 4 Elemente gänzlich fallen lassen. Ferner ward
gewünscht, eS möchte die Bezeichnung „staarS Wirth schaftliche"

bei der jurid. Fakultät als ungebräuchlich und unzweckmäßig

gestrichen, und von einem andern Mitglied, es möchten die

Vorsteher der Fakultäten den Titel „Präsidenten" statt des veralteten

Dekanlitels erhalten.
Beim H. 65 ward die Nothwendigkeit, die Docenten von

den Versammlungen der Fakultäten auszuschließen, mit vielen
triftigen Gründen belegt, und dieselbe um so mehr als erforderlich

dargestellt, da die Docenten im akademischen Senat sitzen
würden, und die Möglichkeit nicht gestaltet werden sollte, daß
sie auch in den Fakultäten die ältern Lehrer überstimmen
konnten.

Abstimmung.
§. 63, für unveränderte Annahme mit Weglassung

der Bezeichnung „staatSwirchschaftlich" bei
der jurid. Fakultät gr. Mehrheit.
für gefallene Meinungen 32 Stimmen.

K. 64, der keine Bemerkungen veranlaßt, einhellig angenommen.
§. 65, für unveränderte Annahme 2 Stimmen.

für gefallene Meinungen gr. Mehrheit.
für Ausschließung der Docenten von den

Sitzungen der Fakultäten gr. Mehrheit.
Z. 66, ohne Bemerkungen einhellig angenommen.

VI. Besondere Bestimmungen.
S. 67.

„ Der Staat weist der Hochschule die geeigneten Gebäude
zu Hörsälen und wissenschaftlichen Sammlungen an, und sorgt
für den Unterhall derselben."

S. 68.

„Dem Erziehungsdepartement wird für den Unterhalt der
Hochschule ein jährlicher Credit eröffnet, welcher nach Bedürfniß
zu bestimmen fein wird, und für das erste Jahr Fr. 58,000
beträgt. "

5. 69.

„Die Eröffnung der Hochschule findet auf Ostern (834 statt."

Zu H. 68 wird angebracht, es könne das Büdjet der Hochschule

unmöglich gegenwärtig behandelt werden, und demnach
der Wunsch geäußert, daß der H. auf den Satz beschränkt werde:
„dem ErziehungSdeparrcmcnt wird für den Unterhalt der Hochschule

ein jährlicher Kredit eröffnet, welcher nach Bedürfniß
bestimmt wird."

Bei Z. 69 wird die Unmöglichkeit, die Hochschule auf Ostern
zu eröffnen, nachgewiesen und mit einer Meinung darauf
angetragen, die Eröffnung auf den Herbst des laufende» Jahres —
mit anderer Meinung aber „so bald möglich" anzuordnen.

Abstimmung.
§. 67, ohne Einwendung einhellig angenommen,
tz. 68, für unveränderte Annahme Minderheit,

für die vorgeschlagene Weglassung des letzten
Satzes gr. Mehrheit.

§. 69, für unveränderte Annahme niemand.
für gefallene Meinungen gr. Mehrheit.
für Festsetzung der Eröffnung der Hochschule

auf den Herbst 1834 gr. Mehrheit.



Hierauf wurden noch folgende Zusätze und neue Anträge in
Bezug auf den Gesetzesentwurf in Anregung gebracht.

1) In Betreff der großen Stadtbibliochek,. an welche der
Staat bis dahin einen jährlichen Beitrag von Fr. 1600 geleistet,
ward gewünscht, es möchte eine Commission zu Untersuchung und
Ausscheidung der Eigenthumsrechte des Staats und der Stadt
niedergesetzt, und dafür gesorgt werden, daß die Hochschule
wenigstens ein unbeschränktes Benutzungsrecht erhalte; mit an.
derer Meinung fand man die Stellung des Staates, welcher bei
der Stadt das nöthige Material für den Unterricht borgen
müsse, eben so unwürdig, als wenn derselbe das Kriegsmaterial
zur Bildung der Milizen anzuleihen gezwungen wäre, und demnach

darauf angetragen, eS möchte der Staat die Verpflichtung
übernehmen, der Hochschule eine Bibliothek auf irgend eine
Weise zu verschaffen.

Ferner ward der Antrag gestellt, daß das Doktor. Examen
nicht obligatorisch (wofür man eS nach der angenommenen Re.
daktion des tz. 34 halten könnte) sondern wie ans allen Univer.
sitätcn fakultativ laste, indem sich oft ein Studirender nach Bollen,
dung seiner Studien über seine Kenntnisse znr Ausübung eines
praktischen Berufes hinlänglich ausweisen könne, ohne deshalb
im Stande zu sein, eine streng wissenschaftliche Prüfung, wie
sie beim Doktor. Examen verlangt werden sollte, zu bestehen.

Dann ward darauf angetragen, der Stand Bern möchte
andere Kantone zum Beitritt für die neuMsstete Hochschule
einladen, und?nNch noch der Wunsch ausgesprochen, dass fur
die "Sekretariate der Fakultäten, von denen der Entwurf gänzlich
schweige, gesorgt werde.

Der Herr Berichterstatter erklärte sich mit dem Antrage auf
Niedersetzung einer Commission zu Untersuchung der Eigenthums-
Verhältnisse des Staats und der Stadt, in Betreff der
Stadtbibliothek, einverstanden, so wie mit einer RedaktionSverände-
rung des letzten Satzcö des §. 34, wonach derselbe lauten würde:
„ wenn sie (die Studierenden) ferner sich der Doktorprüfung zu
unterziehen verlangen, und dieselbe auf befriedigende Weise
bestanden haben, so können sie das Doktordiplom erhalten)-

Dagegen trägt der Herr Berichterstatter unrcr ausführlicher
Nachwcisung der Unzweckmäßigkeit der übrigen Zusätze und
Anträge darauf an, daß dieselben nicht erheblich erklärt werden
möchten.

Abstimmung-
Für die Niedersetzung einer Spezialkommission zu

Untersuchung der Eigenthumsrechte des Siaa-s
und der Stadt in Betreff der großen
Stadtbibliochek gr. Mehrheit.

Dieselbe sogleich zu ernennen 76 Stimmen.
Dagegen 19 Stimmen.
Die gleiche Kommission, welche unter Vorsitz des

Herrn Fürsprech Iaggi die Dotation deS Jnsel-
spitalS untersucht, mit diesem Auftrag zu be-
laden gr. Mehrheit.

Für fakultative Stellung dcö Doktorexamens gr. Mehrheit.

Dem Joseph Meyer von Hergiöwyl, KantonS Luzern/Lohu-
kutscher inl-i,eligux äe lon-ls, welcher eine Bürgerrcchlszusichcrung
von der Gemeinde GalS besitzt, wird auf die Empfehlung der
Polizeisektion, deS Justiz - und Polizeidcpartements die nachgesuchte

Naturalisation ertheilt.

Abstimmung.
Für Willfahr 87 Stimmen.
Für Abschlag 14 Stimmen.

Der Frau Elisabeth Lehmann, gebornc Rosch, von Rüdligen,
Kirchgemcinde Kirchberg, wird auf die Empfehlung der Justiz,
seklion deS Justiz - und PolizeidepartemeutS vom April nächst,
künftig an, der Ueberrest ihres Trauerjahres Behufs ihrer Ver-
ehelichung mit Johann Lehmann von Alchenflüh erlassen.

Abstimmung.
Für Willfahr 75 Stimmen.
Für Abschlag 17 Stimmen.

Auf den ungünstigen Rapport der Justizsektion des Justiz,
und PolizeidepartemeutS, welcher vom Reg. Rath unterstützt
wird, wird in das Strafnachlaßbegehren des unterm 4. Novem.
der 1833 wegen Betrug zu einjähriger Zuchthausstrafe
obergerichtlich verurtheilten Hans Ulrich Schär von GondiSwyl, ein-
hellig nicht einzutreten beschlossen.

Eine Vorstellung von vielen Bewohnern des Amtsbezirks
Wangen gegen das Obergericht in Sachen deS alt Amtschreibers
Scettler, wird sammt dem dazu gehörigen Aklenband, dem Reg.
Rath zu Handen der für diese Angelegenheit niedergesetzten
Spezialkommission übermittelt.

Schließlich wird ein von 13 Mitgliedern deS Großen Rathes
unterzeichnetes Ansuchen, daß die Behandlung deS GesetzeSent-
wurfS über den Loskauf von Zehnten und Bodenzinsen bis auf
nächstkünftigen Dienstag verschoben werden möchte, abgelesen,
aber mit gr. Mehrheit gegen 24 Stimmen erkennt, in dasselbe
nicht einzutreten.

Vierundzwanzigste Sitzung.

Samstag den 8. März.

Präsidium des Herrn Vizepräsidenten Meßmer.

Nach dem NamenSausruf wurde angezeigt, daß das gestern
wegen Abwesenheit des SraalöschrciberS, durch den ersten NachS-
schreiber geführte Protokoll, noch nicht vollendet sei, und erst
später werde verlesen werden können.

Der vermöge 9 des Gesetzes über die Organisation deS

OöergerichtS, von ihm gegebene Jahresbericht für 1833 mir den
dazugehörigen tabellarischen Uebersichten wurde auf den Kanzlei,
tisch gelegt.

Nun wurde ein Vortrag des BaudepartementeS mit
Ueberweisung des Negierungsrathcö über Rektifikation der Straße von
Pruntnit nach volle zwischen Unix und Loneourt vorgelegt.
Die Kosten sind auf Fr. 3li0i berechnet.

ES ward angetragen, diese Slraßenverbcsscrung zu beschließen,
und für daS Jahr 1834 dazu eine Summe von Fr. 20000
anzuweisen, unter Vorbehalt, daß der NegiernngSralh ermächtigt
werde, einige Abänderungen in der vorgeschlagenen Richtung
der neuen Straße zu machen.

Die Nothwendigkeit dieser Srraßenverbesserung ward in der
Umfrage noch weiter dargethan, und hierauf beschlossen, den

Antrag anzunehmen, und die gedachten Fr. 20000 auf die
Ausgaben des diesjährigen SraatöbüdjetS zu bringen.

Abstimmung einstimmig.

Infolge eineS an das Präsidium gelangten vom 6. dieses
Monatö datirten Schreibens der Herren Hahn, gewesenen Obcrstl.
und Lutz, Dr. lVIeel. wurde eine von iblien an den Großen Rath
gerichtete Vorstellung verlesen, wodurch sie uuter Berufung auf
die durch die Verfassung vorgeschriebene Trennung der Gewalten
die Anzeige machen, daß der RegierungSraih durch eine vom
22. Februar dalirte Zuschrift an die betreffenden Gerichtspräsidenten

befohlen habe, die politischen Prozeduren einstweilen noch
nicht von ihren Gerichten beurtheilen zu lassen, und begehren,
daß dieser Befehl aufgehoben werde.

Diese Vorstellung sammt dem Begleitschreiben wurde dem
NegiernngSralh zngesandt, mit dem Auftrag, darüber Bericht
zu erstatten.

Ein unterm 27. September vom RegiernngSrarh an den

Großen Nach gewiesener Vorrrag deS Militärdeparrementö bench,
tete, der NcgierungSrath habe sich wegen der in der zweiten



Hälfte des Jahres 1833 stattgefundenen Aufstellung von Truppen
im Fall gesehen/ zu Bestreitung der unserm Kanton aufgefallenen

außerordentlichen Kosten / dem Milirärdcpartement einstweilen
Fr. 44000 und für Verfertigung von Patronen und Ankauf von
Blei Fr. 8000 anzuweisen/ und nun werde um die Genehmigung
dieser Ausgabe angesucht.

ES wurde beschlossen:

Diese Anweisungen von zusammen Fr. 52000 gut zu heißen,
und den NegierungSrath zur Verrechnung dieser Summe in der
Staatsrechnung von 1833 zu ermächtigen.

Abstimmung einstimmig.

Auf einen Vonrag des diplomatischen Departements und
die demselben beigefügte Zustimmung des NeqicrungSraths und
der SechSzehner wurde den zur Kirchhöre Fruligcn gehörenden
Bäurten Wengi und Unterschwändi/ ihrem Wunsche gemäß/ ge-
stattet, in Zukunft eine besondere Urversammlung zu bilden.

Abstimmung einstimmig.

Ein vom Regierungsrath überwiescner Vortrag der Justiz-
scktion des Justiz- und Polizeidepartements enthielt die Bericht,
erstattung über eine an den Großen Rath gelangte, am 6. Mai
1833 dem NegierungSrath zur Untersuchung gesandte Vorstel-
lung der Mühlenbesitzer im Amtsbezirk Aarwangen. Sie beschweren
sich über einen unterm 8. Oktober 1832 vom NegierungSrath
erlassenen Beschluß, durch welchen der in der dortigen Gegend
bestandene Mühlebann aufgehoben ward, und verlangen entweder
Abänderung dieses Beschlusses oder Entschädigung.

Im Vortrag wurde gezeigt, daß keinem der Beschwerde
führenden Müller für eine seiner Mühlen ein Bannrecht zusteht,
nämlich: das dingliche Recht vermöge, dessen die Einwohner
eines bestimmten Bezirks gezwungen werden können, ihr Getreide
auf einer bestimmten Mühle mahlen zu lassen, sondern, daß sie
sich bloß auf eine Polizeiverordnung des ehemaligen Kleinen
Rathes vom 19. September 1634 stützen, die durch verschiedene
nachherige Beschlüsse gehandhabr ward, und den Müllern verbietet,

bei ihren Kunden, die im Bezirk einer andern Mühle wohnen,
das Getreide abzuholen.

Da einerseits der ehemalige Kleine Rath sich die Befugniß
vorbehalten hat, jene Verordnung nach Gurfinden abzuändern,
und anderseits dieselbe mir den 9 und 16 der Verfassung'
nicht verträglich wäre, so wurde von der Justizsektion angetragen,
die gedachten Mühlebesitzcr mit demAlternativschluß ihrer Vorstel-
lung abzuweisen, und dieses ward dann auch beschlossen.

Ein anderer Vortrag der Justizsekrion des Justiz, und Po-
lizeidepartemcntö betraf die an den Großen Rath gelangte und
am 23. November 1833 dem RegierungSralh zur Untersuchung
gesandte Bittschrift des Emanuel Schöpfer, von Saaucn. Er
ist am 17. Juli 1832 von seiner Ehefrau Elisabeth, geborne
Neichenbach, geschieden worden, und bittet um Nachlaß der noch
übrigen, ihm damals zu seiner Wiedcrverehelichung auferlegten
Wartzeit von zwei Jahren, um sich mil Elisabeth Fleuri von
Saancn zu verheirarhen.

Da sich aus den Akten ergab, daß die erste Ehe nicht nur
wegen forldauernder Unvcrsöhnlichkeit der Ehegatten, sondern auch
wegen starken auf dem Schöpfer haftenden Verdachts deö Ehebruchs
getrennt worden, und eine PareruitätSklage der Elisabeth Fleuri
gegen den Schöpfer bei dem Amtsgericht anhängig ist, so wurde
auf den Autrag des Departements und des NegierungSrarhS
beschlossen: in daö Begehren des Emanuelö Schöpfer nicht ein-
zutreten.

Abstimmung einstimmig.

Der NegierungSrath gab dem Großen Rath durch einen
Vortrag Kenntniß von der Lage der Frau Margaretha geborne
Fuetcr, Witiwe deö Herrn Friedrich Meißner, gebürtig von

Jlefeld im Königreich Hanover, gewesenen Professors der
Naturgeschichte an der hiesigen Akademie, vom Jahr 1805 bis zu
seinem im Jahr 1825 erfolgten Tod. In Berücksichtigung der
Verdienste des Verstorbenen und der VermögenSlosigkeit, in der
er seine Wittwe hinterließ, wurde der letztern vom abgetretenen
Kleinen Nach und seither vom NegierungSrath jährlich eine
Unterstützung von Fr. 300 gegeben, und nun ward sie für eine
bleibende Pension von diesem Betrag empfohlen.

Der Große Rath pflichtete dem Antrag des RegierungSratyö
bei, und eS ward beschlossen:

1) ES solle der Frau Margaretha, geb. Fueter, Wittwe deö
Herrn Friedrich Meißner, von Jlefeld, Königreich Hanover,
gewesenen Professors an der Akademie zu Bern, eine
lebenslängliche Pension von dreihundert Franken zugesichert sein.

2) Der NegierungSrath sei beauftragt diese Pension auf das
betreffende Verzeichniß tragen und der Frau Meißner jährlich

ausrichten zu lassen.

Abstimmung durch Ballotirung:
Willfahr 53 Stimmen.
Abschlag 47 Stimmen.

Hierauf wurde zur Wiederbesetznng der durch Ernennung
des Herrn Marti zum Mitglied deS ObergerichtS, und durch Ent.
lassung deS Herrn Blumenstein erledigten Stellen eines Suppléante»

und eines außerordentlichen Ersatzmannes am Obergericht
geschritten, und erwählt:

zum Suppleanten:
Herr Emanuel Zumbrunn, von Erlenbach, Amtsnotar in

Bern;
zum Ersatzmann:

Herr Rudolf Stauffer, von Bern, Amtsnotar.

Vo rtr a g

des Bau-Departements
über

die Straßenkorrektion von Luix auf Loneourk.

Hochgeachtete Herren!
Schon unter der französischen Regierung sollte die Rektifikation

der Straße von volle auf Pruntruc ausgeführt werden,
und auch die abgetretene Regierung deS Kantons Bern war
entschlossen, dieses Vorhaben auszuführen; indessen ist bis jetzt
mit Ausnahme der angeordneten Plan-Aufnahme und Kosten.
Berechnung der Sfraßcn - Correklion von Lmx auf Iloncoul-r
und zwischen l3r->näoo»rt und (stourtemuiekie noch nichts geschehen,

dieses Unternehmen zu beginnen. Die Gründe, welche für
dasselbe sprechen, sind aber wichtig genug, um selbiges einmal
in Ausführung zu bringen.

Wie bekannt, ist die Straßenstrecke von LourteniàNe auf
Lonc-oiii-r, besonders zu Winterszeit sehr gefährlich zu befahren,
und doch ist dieselbe diejenige Verbindung mit Frankreich, welche

am meisten benutzt, durch die Post täglich zweimal und überdieß

durch die obrigkeitlichen Salzfuhren befahren wird. Zudem
wird diese Straße eine Wichtigkeit mehr durch die Eröffnung
deö Kanals Napoleon erhalten, auch zugleich wenn solche rckti-
ficirt wird, den Anfang zu einer Correktion der Straßen im
Jura machen.

Bis jetzt hat die Regierung keine öffentlichen Arbeiten im
Oberamre Pruntrur angeordner, die angeführt zu werden
verdienen-; denn die Erweiterung der Straße an der Mol-cà-
obenher (lornol ist zu geringfügig im Verhältniß anderer Stras-
senarbciten > in den übrigen Amtsbezirken ; und die tlacgnerelle
Straße wurde nicht auf Rechnung der Staatskasse, sondern ans



Kosten der Gemeinden des Oberamts Pruntrul aus dem Produkt
des Unreßistremenis erbaut. Bedenket man serner, daß einzig
aus den obrigkeitlichen Forsten von Prunmit, durch die in
denselben angeordneten bedeutenden Holzschläge beträchtliche Summen

in die Staatskasse geflossen sind, auch übcrdieß der jährliche
Ertrag der übrigen Staatseinkünfte sehr hoch in jenem Ober-
amte ansteigt, und dagegen/ wie gesagt/ beinahe nichts für
Straßen/ die zu Beförderung des HandelS/ wie des Wohlstandes

dienen/ ab Seite der Regierung geleistet worden ist/ so darf
es wohl als ein Akt der Gerechtigkeit verlangt werde»/ endlich
auch einmal etwas Gemeinnütziges auf einen Landesbezirk zu

verwenden/ der so bedeutend zu den allgemeinen Auslagen kon-

tribuirt.
Von diesen Ansichten geleitet/ hat daher das Baudcpar-

temenl im Laufe dieses Sommers die Plane und Kostenberechnungen

über die erwähnte Rektifikation der Straße von Loncoui-l
auf coni-temàlle aufnehmen lassen/ von welchen/ als einst,
weilen von dem Projekt für die Strecke von Krsàourt auf
6ourlem->iä«! abstrahircnd/ nur derjenige von Unix auf Loncourt
Hochdcnselben vorgelegt wird; und obschon dieser letztere Stra-
ßenzug nicht ganz sorgfältig ausgewählt zu seyn scheint/ weil
nach vierseitigen Ansichten. in demselben zu viel Windungen
vorkomme» / auch weit größere Abgrabungen statt haben müssen/

als hingegen Auffüllungen gemacht werden können / welches beides
bei einer zweckmäßigeren Richtung vermieden und ausgeglichen
werden könnte; endlich nicht eine unbedeutende Strecke ganz
unnützerweise horizontal geführt werden soll/ so glaubt das Bau-
depariement wegen vorgerückter Jahreszeit/ welche eS schwierig
ja beinahe unmöglich macht/ diesen Srraßenprojekl auf Ort und
Stelle näher prüfen und berichtigen zu könne»/ nach dem leb-
haften Wunsche des Amtsbezirkes von Prunrrut/ und im wahren
Interesse der dortigen Bewohner wie dcS SlaalS / so wie zu Be-
sördcrung dieser Angelegenheit / bei Ihnen/ Hochgeachtete Herren/
ehrerbietigst darauf antragen zu sollen/ für den gedachten/ im
ganzen auf Fr. 31101/ berechneten Straßenbau zwischen Lmx
und koncvurt pro 1834/ eine Summe von Fr. 20000/ mit dem

Vorbehalte bei dem Tit. Großen Rache auszuwirken; daß, bevor
das Baudepartemenl die noch in diesem Winter zu beginnenden
Arbeiten anheben lasse/ dasselbe gehalten seyn solle/ über diejenigen

Veränderungen/ welche es an dem angeschlossenen Entwürfe
vornehmen lassen will/ dem Regierungsrathe genauen Bericht zu
erstatten; welche Hohe Behörde dann zu Beförderung dieser
höchst nöthigen Straßenbaute zu ermächtigen ist/ die geeigneten
Beschlüsse darüber zu fassen / und dem Departement zur
Ausführung zu übertragen.

Alles aber ic.

Bern/ den 25. November 1833.

Der Präsident des Baudepartemenls:

(8iAn.) T s ch a r n c r.

Der erste Sekretär:

I. S. Schneller.

Von dem Regierungsrath gutgeheißen und vor den Gr. Rath
gewiesen.

Den 16. Dezember 1835.

Namens des Regierungsrathes:

(Sis«.) I. F. Stapser,
2r. RathSschrciber.

Fünfundzwanzigste Sitzung.

Montag den 10. März.

Präsidium des Herrn Vizepräsidenten Meßmer.

Die Protokolle der Sitzungen vom 7. und 8. März wurden
verlesen und gut geheißen.

Der Versammlung wurde von einem Schreiben deS Herrn
alt LandammannS Fellcnbcrg an den Herrn Vizepräsidenten vom
7. dieß Kenntniß gegeben, wodurch er meldet/ er habe geglaubt/
daß dem seiner Zeit von ihm geäußerten Wunsch gemäß der Ent-
wurf deS Landschulgesetzes würde in Berathung genommen wer-
den. Hierüber wurde vom Herrn Vizepräsidenten bemerkt/ daß
der Vortrug zu gedachtem Entwurf noch nicht vorliege.

Ferner ward eine Zuschrift von Staatsbürgern aus dem

Amtsbezirk Aarwangen verlesen / wodurch sie ihren Dank für die/
dem Land durch das neue Slraßengesctz gewährten Erleichternn-
gen bezeugen.

Nachfolgende Vorstellungen wurden dem Regierungsrath zur
Untersuchung gesandt:

1) Von Gemeinden des katholischen Theils des Amtsbezirks
Münster/ ihre Trennung von diesem und Vereinigung mit
dem Amtsbezirk DclSberg begehrend. Mit einem Plan.

2) Von Staatsbürgern aus dem Amtsbezirk Pruntrut, die Be-
legung der Ausfuhr roher Häute/ mit einer Abgabe'/
begehrend.

3) DeS SchuyvereinS deS Amtsbezirks Fraubrunne»/ über daS

Erziehungswesen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Verhandlung en
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 25. März 18Z1.

(Offiziell.)

(Fortsetzung der fünfundzwanzigsten Sitzung.)

Staats - Budget.
Hierauf wurde daS Budget für das Jahr 1 831 in Vera,

thnng genommen, und zum voraus folgender Bericht der Slaars.
Wirthschaftkommission über dasselbe verlesen:

Bericht der Staatswirthschaftskommisston über das

Staatsbudget für iLZ^i.

Hochgeachtete Herren!
Wenn die der StaatSwirthschaftSkommission obliegende Un.

tersuchung des StaatebüdgetS nicht früher ftait hatte, so muß
sie sich durch die Umstände entschuldigen, welche von dem nun
veränderten Präsidium herrühren, von welchem sie niemals vcr.
sammelt worden ist.

Indessen giebt sie sich nun die Ehre, Ihnen, Hochgeachtete

Herren, folgenden Bericht als Ergebniß ihrer Prüfungen dieses
BüdgetS vorzulegen. In diesem Bericht wird sie sich jedoch

nur auf Anführung einiger ihr wesentlich scheinenden Bemerkungen

beschränken und sich vorbehalten, bei der mündlichen
Diskussion einige andere anzubringen, wenn dieselben sich nöthig
zeigen wurden.

I in Ei n n e h m e n

sind die Einkünfte von den Schloßgütern und oberkeitlichcn
Liegenschaften und Gebäuden angesetzt für Fr. 77172.,

Auf diesem Theil des StaatövermögenS könnte nun ohne

Zweifel eine beträchtliche Vermehrung der Einkünfte für den

Scaar erhalten werden, wenn die von ihm besessenen

Liegenschaften veräußert würden. Obschon die Pachrzinse für diese

Liegenschaften durch öffentliche Steigerungen vermehrt worden

sind, so tragen doch dieselben in ihrem Durchschnitt kaum 2(s>

des CapitalwerthS ab, für welche man sie veräußern könnte,
und wenn sie der Staat verkaufen würde, so würde er wohl den

doppelten Ertrag an Zins aus dem Erlös ziehen. Davon liefert
unS der Kanron Zürich einen Beweis, indem er seine Einnahmen

durch Verkauf der Staatsdomainen um Fr. 36000
vermehrt hat. Die StaatSwirthschaftSkommission muß also darauf
antragen, daß den bereits gegebenen Aufträgen zu Folge, dem

Großen Rath so beförderlich als möglich die geeigneten Anträge
von Seite des RegierungörathS zu Veräußerung derjenigen Do-
mainen gemacht werden, deren Besitz dem Staare nachtheilig ist.

2) Bei dem Ansatz der Grundsteuer im Lcberberg wird
bemerket, daß die zu Untersuchung des Verhältnisses dieser Steuer
niedergesetzte Kommission noch gar keine Arbeit geliefert hat,
obschon ihr alle Hülfsmittel dazu bereit gestellt worden sind.

3) Aus pag. 6. ist der reine Ertrag der Posten nur auf
Fr. 160000 angesetzt, dieweil er im vorigen Jahr auf Fr. 200000

anstieg. Dieser Ansatz ist wohl zu niedrig, und eö können die
Vorschüsse der Regierung und die Ausgaben für Anschaffung von
Trainmaterial nicht alö bloße Verluste betrachtet werden, indem
sie doch immer einen Werth beibehalten und alS solche zum
Etablissement gehören.

st) In den Ansätzen der Bergwerke, deS Stempels und der
Trülldispensationögebührcn werden wohl die neu einschlagenden
Gesetze und Verordnungen einige Veränderungen zur Folge haben.

6) Zufolge einer Verordnung des NegierungSrathS sollte
der Ertrag der ThoröffnungSgelder von Bern, welcher im
Jahr 1832 über Fr. 2000 anstieg, in der StaatSrechnung vcr.
rechnet werden. Ob nun dieser Errrag für das Jahr 1831 an.
zusetzen sein wird, bleibt den über diese Thoröffnung bevorstehen,
den Beschlüssen anheimgestellt; sollte er aber beibehalten werden,
so gehört er in daS Büdget.

Ausgeben.
6) Der Ansatz von Fr. st000 als Entschädigung für den

Landammann ist der bevorstehenden Wahl untergeordnet, und
wenn dieselbe nicht auf ein Mitglied des Großen Rathes fällt,
das seinen Wohnsitz nach der Stadt versetzen wird, so sind nur
Fr. 2000 statt Fr. st000 anzusetzen.

7) Bei den Ausätzen für Sanitätsanstalten auf pag. 13
muß die StaatSwirthschaftSkommission rügen, daß die von dem
Großen Rath vor bald einem Jahr beschlossene Errichtung einer
StaatSapotheke noch nicht ihre Vollziehung erhalten hak, und
daß dadurch die Vortheile und der Gewinn, welchen die öffcnt.
lichen Krankenanstalten davon zu erwarten hätten, noch
gegenwärtig entbehrt werden müssen.

Eben so sind die geforderten Anträge über Errichtung von
Filialspitälern auf dem Land zurückgeolieben.

>k Die StaatSwirthschaftSkommission muß daher darauf antragen,

daß der Große Rath dem NegierungSrarh die nachdrück,
lichsten Befehle gebe, daß seine, diese beiden Gegenstände betreffenden

Beschlüsse und Aufträge unverzüglich vollzogen werden.

s) Bei dem Ansatz für die Pensionen der alt bischöfiichcn
Kapitularen und Beamten auf pag. rs, hatte die
StaatSwirthschaftSkommission schon im Jahr 1S32 darauf angetragen, daß

diese Summe, so wie die Pensionierten absterben, ans die
Verbesserung der Besoldungen der katholischen Geistlichkeit im Jura
verwendet werden möchte, und sie nimmt die Freiheit diesen

Antrag zu erneuern, indem wirklich viele katholische Landpfarrcr
einer Verbesserung ihres geringen GchalteS sehr bedürfen. Dieser

frühere Antrag ist übrigens von dem Großen Nach erheblich
erkennt, und die Untersuchung desselben anbefohlen worden.

9) Bei dem Ansatz für die Hochschule auf pag. 19, ist zu

bemerken, daß dieselbe nach dem Großen Raths Beschluß erst

mit dem künftigen Herbst ins Leben treten wird, und daß also

der Ansatz für
'

diese Anstalt im Jahr 1831 eine Summe von

wenigstens Fr. 10000 weniger betragen wird.
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ta) Bei den Kosten für die Reitschule ist zu bemerken,
daß dieselbe von dem Regierungsrach durch Uebereinlunfc mil
dem neuen Rittmeister auf Fr. 0500, festgesetzt worden sind.

11) Bei dem Ansatz von Fr. 7000 für die Taubstummen,
anstatt auf pag. 20, muß die SlaarswirthschaftSkommission be-

merken, daß noch au» keinem Bericht hervorgeht, daß dieselbe

zu einer wirklichen Kaiuonalanstalr gebildet, und unter die Lei.
nmg und Verwaltung der Regierung gesetzt worden sei. Sie
muß daher darauf antragen, baß die angesetzten Summen nur
m so fern ausbezahlt werden, alö diese Anstatt, den genommenen

Beschlüssen zufolge, zu einer Kanionalanstalt umgcschaffeu
sein wird, indem an sonsten die Opfer deS Staats, alö den

Zweck nicht erreichend und die möglichen Leistungen nicht
erfüllend, anzusehen sein würden.

12) Mit Freude hat die StaatSwirthschaftSlommission bei

den Ausätzen des Baudeparremcntö auf pag. 25 gesehen, daß

nebst den Ansätzen von 98000 Fr. far mehrere bezeichnete

Srraßcnbautcn und Korrektionen, auch noch eine Summe von

Fr. 100000, für andere größere Straßenarbeilen angesetzt ist,
die zum Nutzen deS Landes im Lauf deö Jahres dein Großen
Rath vorgeschlagen und auf dessen Genehmigung hin, begonnen
werden könnten.

Desgleichen ist eine Summe von Fr. 50000, als äußerer-
deutlicher Kredit für Entsumpfungsarbciicn angesetzt, welcher
letztere Kredit, dem Vernehmen nach, die Tlefcrlegung deS

Bricnzer - SecS zum Zweck haben soll.

Die SlaalSwirihschaftSkemmission stimmt diesen Ansätzen

mit Freude und in der vollen Ueberzeugung bei, daß der Staat
aus seinen finanziellen Hülfsmitteln keinen bessern Gebrauch
machen kann, alö durch Veranstaltung von großen und schönen

Arbeiten, deren Verwirklichung dem ganzen Land einen bleiben,
den Nutzen zusichern wird. Sie zweifele daher nicht, baß der

Große Raih diese Ansätze genehmigen werde, und wünscht nur,
daß die Thätigkeit des Baudeparlementö den Großen Nach in
Fall setzen möge, diese angesetzten Summen im Laufe deö Jahres

für den vorhabenden schönen Zweck ganz zu verbrauchen.

Besonders möchte sie die so großen Nutzen gewährende und
mit wenigen Schwierigkeiten verbundene Tteserlegung des Brini-
zer - SeeS anempfehlen.

Betreffend dann die Gesammtergcbnisse deö Büdgetö, welche
augesetzt find in muihmaßltchcm Ausgeben Fr. 2260472, in-
muchmaßltchem Einnehmen Fr.^2142899 muchmaßttcher Ueber-
schuß der Ausgaben Fr. 1175/0, so ist zu bemerken, daß nur
die alö außerordentlicher Krerir für Straßen. und Wasserbauten
angesetzten Fr. 150000, einen Ueberschuß deö Anögebcnö über die

Einnahmen darstellen, indem ohne diese Summe daö Budget
einen Ueberschuß deö EtnnchmcnS von Fr. 02427, darstellen
würde.

ES darf also dieses Budget im Allgemeine» alö eine sehr

erstemiche Darstellung der finanziellen Hulsömutel des Staates
angesehen werden, besonders wenn man oerückfichttgec, daß nach
Herabsetzung des SalzpreiseS und vieler andern dem Land
gewährreu Erleichterungen, wie Zehnten und Bodenzinsen :c.,
dennoch so große Vermehrungen von Ausgaben sur das Erzie-
hungswesen, fur Bauren und Straßen, angesetzt werden konnten.

Freilich wird dem Staat auch eine Vermehrung von Ans.
gaben für den durch daâ letzte Siraßengesetz übernommenen Un-
leichalt der Suaßen der >..2. und 0. Klasse bevorstehen.
Indessen werden sich auf, einigen Verwattungszwetgen wohl auch

Hülfsmittel zu Deckung dieser Meoranslagcn finden, und das

ganze Land wird durch Abnahme der Last dieses Unterhaus eine
der größten Erleichterungen genießen, welche ihm gewährt werden

konnte.
Sollre dann endlich ein Theil deö Kapitalvermögens des

Staats zu großen und nützlichen Arbeiten, wie die Errichtung
neuer Straßen - und Wasseroancen, welche die allgemeine Wool-
fahrt ve'mehren, erfordert werden, so würbe derselbe den nütz-
lichen Zweck erreicht h.iben, zu welchem daö SraatSvcrmögen,
besonders in einem kleinen Staat, je bestimmt seyn konnte.

Bern, den 8. Merz 1804.

NamcnS der SlaatswirthschaftSkommission:
(SiZn.) von L e r b e r.

Budget.
Einnehmen.

I. Eigenthümliche Einkünfte.
H,. Von Staarsdomaincn:

1. Von Waldungen Fr. 140001

ES wurde bemerkt, daß die Ausgaben für die Forstschule
unter diejenigen für die UntcrrichrSanstalten gebracht werden
sollre, und übrigens noch nicht existtrc, worauf man antwortete,
die Errichtung einer Forstschule sei in daö Gesetz über daS Forstwesen

aufgenommen worden, und um sie errichten zu können,
müsse daS nöthige Geld dafür angewiesen sein.

Außerdem wurden über die Reisekosten einige Erläuterungen
begehrt und gegeben.

Dann warb diese Abtheilung gutgeheißen.

A b sti m m u n g :

Für die Annahme 104 Stimmen.
Für gefallene Meinungen .5 Stimmen.

2. Von Pachtzinsen und Ertrag der übrigen Lie-
genschaflcn Fr. 100024

Die StaatSwirthschafrökomnilssion hatte die Bemerkung ge-
macht, daß die Domaine» größtentheils veräußert werden
sollten, weit sie im Verhältniß ihres Werthes wenig abtragen;
daher dem Reg. Nach der Auftrag gegeben werden sollte, so

beförderlich alö möglich Anträge darüber zu bringen.

Bon Seite deö FinanzdcpartemenlS ward entgegnet, daß
bisher nicht möglich gewesen sei, einen allgemeinen genauen
E-ai der Staarsdomainen mir einer Schätzung abzufassen, unter
dessen aber daö Departement sterö Vorschläge zu Veräußerung
derjenigen Gebäude und Liegenschaften machen werde, deren
fernerer Besitz dem Staate nicht vorrhcilhafr sei. Nebrigens
ward beigefügt, verdiene dieser Gegenstand eine reifliche
Untersuchung weil cö sich noch frage, wie die ans dem Verkauf
eingehenden Gelder würden angelegt werden können.

ES wurde beschlossen:

1) diese Abtheilung anzunehmen, und

2) die Bemerkung der StaatSwirthschaftSkommission dem Reg.
Rath mitzutheilen.

Abstimmung.
Für Annahme der Abtheilung einstimmig.
Für die Erheblichkeit deS Antrags der SraatSwirth-

schaftSkommisfion Mehrheit.
Dagegen 9 Stimmen.

10. Von Lcbcngcfällen und Zehnten.-
1. Bon Primizen und Gemeindsbeiträgen für

die Geistltchkett nach daherigcn Erars Fr. 8159
I. Von Bodenzinsen Fr. 109600

Die Naturalbod/nzinsc sind gemäß dem De-
krer vom 22. Dezember 1802, nach den Mir-
telpreiftn deS neuen Getreides seit dem
August 1800 berechnet; nach gemachter Er-
sahruug sowohl, alö weil die Anschlagspreisc
noch namhaft unter den Mittelprcisen fest-
gesetzt worden, und wegen der Schwierig,
lcir, nach der geschlichen Vorschrift alle
Naturaleinkünfte in Geld zu beziehen, wer.
den wahrscheinlich die Lehengetalle, so wie
die Zehnten den berechneten durch chnilt-
ltchcn Errrag nicht abwerfen. Daö Fi-
nanzdeparr ment glaubt demnach, eö müsse
aus obiger Summe alö dahcngc Einbuße ein
mehrercS mit circa l0?ö abgezogen werden
mit Fr. 9600
und es seien hier nur anzunehmen in runder
Summe Fr. 100000



Z. Von Ehrfchätzcn, nach einem Durchschnitt Fr. 63L0
-4. Von Zehnten.

Aus dem nämlichen Grunde, wie bei den
Bodenzinsen, und weil hier wegen großen«
theils unvermeidlichen Reduktionen auf den

DurchschnillScrlrägen so wie wegen den
äußerst niedrig ausfallenden Schätzungen die

5 Einbuße noch viel weiter geht, schlägt das
Finanzdepartement vor, auf der Gesamnit-
summe des berechneten Zehntertrags mit
Inbegriff der gesetzlichen AozngSprozente die
Einbuße der SiaatSkassa auf circa ^ oder
25 9h zu berechnen, wie folgt:

Voller Durchschnitlöertrag der
-'.Heu-, Emd - KunstgraS und andern

Zehnten.......... Fr. 8755
i>. fixen Zehntgelder und Zehntehrschätze » 5801
e. Getreidzehnten 261175
st. Weinzehnren 15727

Von dieser Totalsnmme der Fr. 291454
werden abgezogen 25 ssg mir » 72858

218576
Wurde unverändert angenommen.

Abstimmung einstimmig.

(7 Grundsteuer im Lebcrberg: nach dem Dekret vom
29. Dezember 1819 Fr. 154671

Von der StaatöwirthschaflSkommission wurde bemerkt, daß
die zu Untersuchung des Verhältnisses dieser Steuer nicderge-
setzte Kommission noch gar keine Arbeit geliefert habe, obschou
ihr alle Hülfsmittel dazu bereit gestellt worden seien.

Hierauf wurde erwiedert, der Bericht der Kommission sei
durch Abwesenheit einiger Mitglieder verzögert worden, werde
aber nun bearbeitet werden.

Außerdem wurde die Bemerkung gemacht, daß die Beziehung

der Grundsteuer neu organism und dann die Stelle des
ObcrcinnehmerS ausgeschrieben und durch den Großen Rath
besetzt weiden sollte.

ES ward beschlossen:

1) Die vorliegende Abtheilung des Budgets anzunehmen.

2) Dem RegicrungSrarh aufzutragen, eine neue Organisation
über die Grundsteucreinnavme im Lebcrberg vorzulegen.

Abstimmung:
Für Annahme dieses Theils deS BiidgetS. einstimmig.
Für obigen Auftrag Mehrheit.
Dagegen 6 Stimmen.
Die erwähnte Kommission zur Vorlegung ihrer

Arbeit aufzufordern 20 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

v. Fischereizinse: nach den jetzt bestehenden Pachtver¬
trägen Fr. 2810

Angenommen.

K. Iagdpateute: können nach ihrem Ertrag der zwei
letzten Jahre angeschlagen werden auf Fr. 9000

Angenommen.

I«'. Capitalzinft:
1. Ausländischer ZinSrodcl: vorausgesetzt, daß

die Befehle der Regierung zu Wiederan-
wenduug der abgclöSrc» altern amerikanischen

Fonds zu 5 9h durch Ankauf von
gleichen öprozenligen ihre Exekution erhalten

können, wird das im Ausland ange-
legte Capital auf5l. Dez. 1855 betragen
circa Fr. 6007007, wovon der Zinsbetrag

zu ungefähr 5'/z 9s> angenommen werden
kann auf Fr. 524000

2. Inländischer ZinSrodel: von Fr. 447161 zu
verschiedenen Prozenten und zum Theil ohne
Zins angelegten Geldern Fr. 15586

5. Von der Postverwallung: an ihrem am 1.
August 1852 aus der Srandeökassa erhalleneu

Vorschuß von Fr. 120000 ist sie aus
1. Januar >854 noch schuldig verblieben
circa Fr 25000, wovon sie den Zins zu
bezahlen haben wird mit Fr. 1000

4. Von dem in der Salzhandlung liegenden
Capital auf 1. Januar 1854 von circa
Fr. 750000 hat sie den Zins an die Stan-
dcSkassa zu bezahlen à 4 ssö um Fr. 50000

5. Von der Pulverhandlung: das in derselben
liegende Capital beträgt circa Fr. 140000
und der davon an die Slandeskassa abzn-
liefernde Zinö à 4 Fr. 5600

57418«

Auf die Bemerkung, daß der Anschlag der Zinse ausländischer

Capitale zu 5'/z zn hoch angesetzt sein dürfte, ward
erwiedert, für das im Ausland angelegte Capital sei der Ankauf-
preiS angegeben, der im Verhältniß deö jetzigen Werthes niedrig
stehe. Dann wurde die Abtheilung angenommen.

Abstimmung einstimmig.

6. > Wiedererstattungen von Pachtsteigerungs-, Prozeß-
II. > und Betreibnngskosten.

Diese sind von ganz unbedeutendem Belang und werden
von den betreffenden Ausgaben abgezogen.

Auf geschehenen Antrag wurde beschlossen, diese Rubrik in
Zukunft auszulasten und daS allfällig eingehende unter die
allgemeine Rubrik IV. Erstattungen zu setzen.

I. Losung von verkauften Effekten: alten Geräth-
schafcen, Baumaterialien Fr. 1100

Ohne Bemerkung angenommen.

II. Landesherrliche Einkünfte.
.4. Staats-Regalien.

1. Salzhandlung:
Von einem Verkauf von ungefähr Ctr. 129000

Salz, nach dem Ergebniß deö JahrS 1852
berechnet, zu?'/2 Rp. vom Pfund, retner Ertrag Fr. 2SS000

Die Ansätze wurden angenommen.

Einem Antrag, dahin gehend, daß die Vsrräthe von Salz
biS auf ein Quanuim von 100000 Centner vergrößert werden

möchten, ward nicht beigestimmt.

Hingegen wurde der Antrag, daß der Gesellschaft, die zu

Cornol Bohrungen auf Salz unternommen har, ein,ge Begünstigungen

und ähnliche Versuche tu der am Thunersee gelegenen

Gipsformaiion gemacht werden möchten, erheblich erklärt.

A b stim m u n g.

Für Annahme der Ansätze einstimmig.

Für Erheblichkeit deö AnrragS wegen der Salz-
vorrälhe ^9 Stimmen.

Dagegen 5l Stimmen.
Für Erheblichkeit deö Antrags wegen der Bohrvcr-

suche Mehrheit.

Dagegen 6 Summen.

2. Pulvcrhandlmig:
Der Zins ivres circa Fr. 140000 betragenden HandlungS-

Capitals ist hievor mit Fr. 5600 unter den Capiialzinftn,



aus den schon im vorjährigen Budget angegebenen Grün-
den, und wegen des von vielen Zufälligkeiten abhängenden
größern oder geringern Absatzes kaun als reiner Ettiag über
den ZtnS aus hier nicht wohl mit einiger Sicherheit ein
MehrereS angesetzt werden.

Der Ansatz wurde angenommen und zugleich der Antrag
alö erheblich erklärt, daß der NcgierungSrath Untersuchungen
über die Fabrikation des PulverS veranstalte, damit sie verbessert,

und dem in Abnahme sich befindlichen Absatz aufgeholfen
werde.

Abstimmung beides einstimmig.

0. Postvcrwaltnng:
Einnahmen, brutto 050000
Ausgaben 190000

Muthmaßlicher Reinertrag ——— Fr. 560000

Sollten die Posten allfällig etwas mehr abwerfen,
so würde dieser Mehrertrag zu Abzahlung des restanzlichen
Vorschusses von circa Fr. 25000 verwendet werden.

Die StaatSwirthschaflökommission fand den Ansatz zu niedrig,
weil der Ertrag im verflossenen Jahr auf Fr. 200000 angcstie-

gen sei, und in dem angeschafften Material ein beträchtlicher
Werth liege. ES wurde aber cntgegnel, mau solle vorher den

Einfluß der geschehenen Herabsetzung dcö Tarifs, der Veranstaltung

von Beiwagen für die Reisenden u. s. w. abwarten, und
einstweilen den Ansatz annehmen/ welches dann auch beschlossen

ward.

Auf die geäußerten Wünsche, daß Einrichtungen für
Extrapost Nachnahmen, und einen sich in alle Ortschaften verbreitenden

Fußbotcndienst getroffen werden möchten, wurde von
Seite des Departements angezeigt, daß Einleitungen dazu
getroffen seien.

Hingegen ward gezeigt, daß dem Wunsch um noch gerin-
gcre Taxation der Zeitungen nicht entsprochen werden könne,
weil ihr Porto schon sehr niedrig sei.

Endlich wurden noch folgende zwei Anträge gemacht, von
denen man den erster» nicht erheblich fand, den andern aber
erheblich erklärte und dem Reg. Rath zur Untersuchung zusandte,
ncmlich:

5) Daß auf dem Thuncrsee und dem Brienzerste eigene geräu¬

migere und besser gebaute Schiffe für den Postdienst
angeschaffet werden möchten.

2) Daß die Preise in den Postwagen für die Straßen im Le-
berberg denen im übrigen Theil des KantonS gleich gestellt
werden möchten, eben so wie die Salzpreise im ganzen
Kanton gleich seien.

A b sti m m u n g :

Für Annahme der Ansätze einstimmig.
Für Erheblichkeit des Antrags wegen der Post.

schiffe S Stimmen.
Dagegen Mehrheit.
Für Erheblichkeit des Antrags in Betreff der

Preise Mehrheit.
Dagegen 20 Stimmen.

Sechsuttdzwanzigfte Sitzung.

Dienstag den 11. März.

Präsidium des Herrn Vizepräsidenten Meßmcr.

Die sämmtlichen Mitglieder waren durch ein KreiSschrcibcn
der CtaaiSkanzlei vom st. März bei ihrem Eid aufgefordert wor-
den, sich in der heurigen Sitzung einzufindcn, um der Wahl
cineö Landammanns beizuwohnen, im Fall erheblicher Hinder-
niste aber die Gründe ihres Ausbleibens schriftlich dem Präsidium
anzuzeigen. Dieß geschah von 29 Mitgliedern. — Hingegen wa.
rcn ohne Angabe von Entschuldigungögründen ausgeblieben: die
Herren Barch, Boiteron, Jäggi, Köhler Major und Tillier.

Diesen, mit Ausnahme des Herrn Tillier, der sich mit
einem erhaltenen Urlaub in Italien befindet und des Herrn
Jäggi, der ebenfalls ein Urlaub erhalten hat, um sich alS
SchatzungSkommissär in den Kanton Basel zu begeben, wird
nochmals durch die ScaatSkanzlei zugeschrieben, um sie zu Ein-
sendnnz der Gründe ihres Ausbleibens aufzufordern.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde nach dessen Ver.
lesung gut geheißen.

Folgende eingelangte Vorstellungen und Bittschriften wurden
dem RcgierungSrarh übersendet, um je nach ihrem Inhalt darüber

zu verfügen oder Bericht zu erstatten:

1) Bittschrift vom st. dieß, dcS Christian Ram se »er von Trub,
wohnhaft an der Matte in Bern, welcher wünscht, daß die
ihm vom Amtsgericht Bern auferlegte unabkäufliche Leistung
in eine ablösliche umgewandelt werden möchte.

2) Bemerkungen der Schulkommission von Untersten, vom S.

dieß, über den von der großen Schulkommission revidirtcn
PrimarschulgesetzeSentwurf.

0) Vorstellung des Schntzvercineö von Oberhaöle, vom 6. dieß,
sammt Begleitschreiben des dortigen Regicrungsstatthallcr-
anilS, wegen Herabsetzung oder Aufhebung der Handände-
rungSgcbühr, Aufstellung von FriedenSgerichien und Abän-
d.rung der Prozeß, und BctreibungSformcn.

ES wurde eine vom 12. März darirte Mahnung des Herrn
Fürsprechers Jaggi verlesen des Inhalts, daß der am 17. Hör-
nung zum Stellvertreter dcS StaatSanwaltS ernannte 10. Gärth
noch keine offizielle Anzeige seiner Ernennung erhalten babe; wcS-
wegen der Herr StaatSschreiber anzuweisen sei, den Hrn. Gärth
ungesäumt von seiner Ernennung in Kenntniß zu setzen, damit er
den Eid leisten und sofort sein Amt antreten könne.

DaS herbeigeholte Protokoll vom 17. Hornung zeigte, daß
damals dem RcgiernngSraih der Auftrag ertheilt worden ist, den
Entwurf einer Instruktion für den Stellvertreter des StaatSan-
waltS vorzulegen, nach deren Annahme er dann darauf zu
beeidigen sei; unterdessen solle er den Herrn Gärth von seiner
Ernennung benachrichtigen.

Da dieses biö jetzt nicht geschehen ist, so wurde beschlossen,

sowohl den Herrn Gärth von seiner Wahl zu benachrichtigen,
als dem Obergericht von der geschehenen Ernennung Kenntniß zu
geben.

(Die Fortsetzung folgt.)



^ro. 19.

Verhandlungen
d c s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 18. März 18Z4.

(Offiziell.)

(Forlsetzung der sechsundzwaiizigsten Sitzung.)

Hierauf schrill man zur Wahl eines LandammaunS au die
Stelle dcö entlassenen Herrn Fcllenberg, und es ward ernannt:

Herr Gottlieb Meßmcr von Bern, Untersuchungsrichter;
Vizepräsident des Großen Rathes.

Während der Wahlverhandlung führte der Stellvertreter des

Vizepräsidenten, Herr Oberstlieutenant Simon, den Vorsitz.
AlS er dem wieder eintretenden Herrn Meßmcr seine Ernennung
anzeigte und ihn einlud, den vorgeschriebenen Eid zu leisten, so

verlangte Herr Meßmcr Bedenkzeit bis Donstag den 1)., um
sich über die Annahme der Stelle zu erklären, welches auch
zugestanden ward.

Abstimmung einstimmig.

Vom Herrn Schultheißen wurde angezeigt, daß der Regie-
rungsratb ein Schreiben des Vorortes in Betreff der in unserm
Kanton sich befindlichen Polen und den Entwurf einer Antwort
auf dasselbe dem Großen Rath mitzutheilen gedenke, um zu
wissen, ob sie gut geheißen werde.

ES ward beschlossen, diese Schriften bis morgen zur Einsicht
der Mitglieder des Großen NacheS auf den Kanzleitisch zu legen
und dann in der morgenden Sitzung in Berathung zu nehmen.

Hierauf ward, wie eS früher angekündigt worden, die Be-
raihung eines gedruckten, allen Mitgliedern ausgetheilten Ge-
setzeScntwurfS über den Loökauf der Zehnten, Bodenzinse und Le-
benzefälle angehoben. Die Vorfragen über das Eintreten und
die artikelweise Behandlung wurden ohne Bemerkung bejahend
entschieden.

Eingang.

Der Große Rath derNepublik Bern,
In Betrachtung:

„Daß nach den (4 und 27 und den ZI bis )i deS

Gesetzes vom 22. Christmonat 18)2 die Bestimmungen der Gesetze
vom 2. Juli, und 18. Mai 1804 über den Loskauf der Zehnten

Vodcnzinse und Primize in verschiedenen. Punkten abgeän-
dm werden müssen,

verordnet:
1. LoSkauf der Zehnten.

§. i.
„Alle Arten von Zehnten können um den zwanzigfachen Werth

deS DurchschnirtertrageS der einundzwanzig Jahre losgekauft wer-
den, welche der Loökauföcrklärung unmittelbar vorhergehen."

Die gefallenen Meinungen waren zum Theil einander sehr
entgegengesetzt. Einerseits wollte man nicht den Werth des biö-
herigen DurchschnittcriragcS, sondern den Durchschnitt der ge¬

machten Schätzungen zum Grund legen, und für den LoSkauf
bloß den süufzehnfachen Werth bestimmen; andrerseits aber fgnd
man, die Bestimmung eines andern KapicalwcrtheS als des im
bisherigen Gesetz angenommenen fünfundzwanzigfachen Werthes,
sei ein Eingriff in das Privateigcnihum.

Außerdem geschah der Antrag, die Zehnten zu kapitalisircn,
und dann die Kapitale bis zu ihrer Abzahlung verzinsen zu lassen.

Ein anderer dann ging dahin, daß man vorerst nur über
die dem Staate zugehörigen Zehnten und Bodcnzinse verfüge
und erst nachher in Berathung nehme, was in Betreff der von
Privatpersonen und Korporationen besessenen Zehnten und Bo.
denzinscn zu beschließen sei. — Endlich wurde auch angetragen,
das vorliegende Gesetz nicht mit dem vom 22. Dezember 18)2
in Verbindung zu bringen.

Nach Erörterung dieser Meinungen wurde der Artikel
unverändert angenommen.

Abstimmung:
Für unveränderte Annahme 112 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 28 Stimmen.

S. 2.

„Zu der Grundlage dieser Berechnung soll der Mittelprcis
deS Getreides während jener einundzwanzig Jahren auf dem
Kornmarkte zu Bern dienen, wobei jedoch die zwei Jahre aus-
zulassen sind, wo der Preis am höchsten, und diejenigen zwei,
wo er am niedrigsten gestanden."

Auf die Bemerkung, daß über die Wenhung der Wein.,
Gras-, Heuzehntcn u. s. w. nichts gesagt sei, wurde erwiedert,
das frühere Gesetz vom Jahr 180) werde nicht ganz aufgehoben,

sondern erleide nur Abänderungen in einzelnen Theilen,
und die übrigen bleiben in Kraft.

Andere Meinungen fanden, der MiktelpreiS deö Kornmark-
teS in Bern gebe keinen sichern Maßstab, weil die Preise des
ältern Getreides höher stehen, als die deS betreffenden
Jahrgangs; weil die niedrigsten Preise des KornmartteS nicht in
Rechnung gebracht werden, und auch zuweilen der Kornpreis

Künstlich in die Höhe gerrieben werde. Zudem, glaubte man
auch, eS sollten noch andere Kornmärtte berücksichtigt und für
die verschiedenen Gegenden besondere Preise gemacht werden.

Alle diese Bemerkungen wurden vorzüglich dadurch wider- >

legt, daß gezeigt ward, wie anscheinende Mißverhältnisse sich
wieder ausgleichen, und die vorgeschlagene Bcrechnungsweise sich

auf das Gesetz vom 22. Dezember 13)2 gründe. Hierauf ward
der Artikel unverändert angenommen.

Abstimmung:
Für unveränderte Annahme Mehrheit.
Für gefallene Meinungen 21 Stimmen.

Nun wurden noch von Herrn Negiernngsrath Geifer, ai».
Präsidenten der zu Untersuchung deS Geschäftsganges des Ober-
gerichtS niedergesetzte» Spczialkommission angezeigt, daß ihr



Bericht dem Druck übergebe» sei und zn Ende dieser Woche an

die Mitglieder deS Kroßen RachcS versendet werden könne, weö-

wegen ein Tag zur Behandlung dieser Angelegenheit angesetzt

werden sollte.

Demnach ward beschlossen: cS solle den sämmtlichen Mit-
gliedern durch ein Kreis schreiben angezeigt werden, daß diese

Sache Donstag den 20. März werde in Berathung genommen
werden, mit der Aufforderung bei Eiden sich dafür cinzusindcu.

Abstimmung Mehrheit.

Siebenundzwanzigfte Sitzung.

Mittwoch den l2. März.

Präsidium deS Herrn Vizepräsidenten Mcßmer.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wurde nach einer
Berichtigung gut geheißen.

Eine Bittschrift des Jakob Bigler von Word, anS Mnrten
vom 10 März datirt, wodurch er um Nachlaß der ihm
durch ein Urtheil auferlegten Landesverweisung nachsucht,—
und

Eine Vorstellung mehrerer Kcmcinden aus dem Amtsbezirken
Nidau und Erlach, wegen Anlegung einer Straße von Ni-
dau nach Erlach und nach Murtcn, —

werden an den RegicruugSralh zur Untersuchung gesandt.

Der zum Suppleanten am Obergericht ernannte Herr Zum-
brunn dankt durch ein Schreiben vom heutigen Tag für das ihm
geschenkte Zutrauen, meldet aber, er könne diese Beamning we-
gen GesliudheitSumständcn und Bcrufögcschäflen nicht übernehmen.

Nun ward in Folge der gestrigen Ankündigung das vorört-
liehe Schreiben vom 22. Februar und der Entwurf einer Aul-
wort verlese».

DaS erwähnte Schreiben enthält einen gedrängten Bericht
über die vom Vorort zur Zeit deS von polnischen und iralieni.
sehen Flüchtlingen beabsichtigten Eiufalleö in die sardinischen Staa-
ten getroffene» Verfügungen, und schließt mit der Anzeige, daß

er es feiner Pflicht erachte, alle diejenigen Flüchtlinge, welche
an den Unternehmungen gegen Savopen wirklich thätlichen An-
theil genommen haben, des fernern Ai'vlö in der Schweiz alS
unwürdig zu erklären, und die betreffende CtandcSrcgicning auf-
zufordern, dieselben von dem schweizerischen Gebiete entfernen
zu lassen.

In dem vom diplomatischen Departement entworfenen
Antwortschreiben wurde dargelha.i, daß man hicrseitS die angetragene
Maßnahme weder für ausführbar noch der Würde und Ehre
eines freien Volkes angemeffen erachre, mir dem Beifügen:

„wir werden nnö zur gewaltsamen Expulsion dieser Unglückli-
„chen nie verstehen, was übrigens schwerlich die Meinung deS

„VororreS sein werde."

Gegen diese letztere Stelle hakte sich die Mehrheit des Ne-
gicrnngerathS ausgesprochen, weil befunden ward, die darin
enthaltene Erklärung sel nicht angemessen

In einer umständlichen Diskussion wurden daS Awlrccht,
die Verhältnisse unsers KanionS zum Vorort und der Schweiz
gegen die benachbarten Staaten anS verschiedenen Gesichtspunkten

dargestellt und auch die Frage in entaegengesetzlem Sinn
beantwortet: ob die hiesige Regierung rücksichrlieii der anS den
Kanrolien Waadt und Bern zurückgekommene» Polen »ach Gut-
sinden oder nur in Uebereinstimmung nut den Regierungen der
gedachten zwei Kantone Handel» könne?

Die oben angeführte Sielle deS entworfenen Antwortschreibens
wurde einerseits venhcidigt, andrerseits aber alö unangemessen

dargestellt, und statt derselben auf folgende Redaktionen
angetragen:

1) „Auch werden wir uns im jetzigen Augenblick nicht zur ge¬

waltsamen Expulsion der politischen Flüchtlinge, »nd nie-
„malö auf frcmdkn Einfluß hin dazu verstehen."

2) „Auch wir wünschen, daß die Polen auf eine schickliche
„Weise anS unserm Lande gebracht werden, und wir wer-
„den gerne Hand dazu bieten, erachten eS aber nicht für
»ralhsam, fur jetzt Gewalt anzuwenden, da wir im gegen-
„warcigen Augenblick keinen Ausweg für sie kennen."

Endlich wurde beschlossen: den RcgierungSrath zu
beauftragen, daS Schreiben, dessen Entwurf man überhaupt beipflichtete

mit der Abänderung zu erlassen, daß statt der vom
diplomatischen Departement vorgeschlagenen Stelle eine andere im
Sinn der Redaktion Nro. i in daS Antwortschreiben aufgcnom.
men werde, und dann in Uebereinstimmung damit die nöthig
findenden Abänderungen gemacht werden.

A b si i m m u n g :

Bloß die von der Mehrheit des NegierungSraihS
nicht gebilligte Stelle auszulasten tS Stimme«

Für gefallene Meinungen 109 Stimmen-
Für die Redaktion Nro. i kos Stimmen-
Für die Redaktion Nro. 2 16 Stimmen-

Hierauf wurde die Berathung deS GcsetzcSentwurfS über den
LoSkauf der Zehnten und Vodcnzinse fortgesetzt.

5. 3.

„Wenn die Mehrheit der Besitzer der zehntpflichligcn Güter
eines ZchmbezirkeS das Zehiirrecht an sich kauft, so tritt sie

gegen die Minderheit in die Rechte deS Zehntberechligteu ein:
doch hat jeder zu dieser Minderheit gehörende Gülerbesitzcr daS

Recht, zu jeder Zeit unier den gleichen Bedingungen der Mehrheit

beiziitreten.
Die Mehrheit ist nicht nach der Zahl der Besitzer der zehnt-

Pflichtigen Eurer, sondern nach dem Verhältnisse der Antheile
derselben an der Zehntflicht zu berechnen (C. 396)."

Angenommen.

5- 4-

„Neubrüche, die von der Erlassung dieses Gesetzes an
gemacht werden, stehen in keiner Zchntflichl."

Angenommen.
5. 5.

2. LoSkauf der Bodenzinse.
„Bodenzinse können um den fünfundzwanzigfachen Werth

deS jährlichen Zinses losgekauft werden."

Gefallene Meinungen glaubten, der LoökanfprciS solle bei
der im Gesetz von 1303 bestimmten Berechnung zu 3 9g um so
vwlmchr verbleiben, weil diese Schätzung der Bodcnzinse durch
Satz. 20, pag. 254, der Gerichlsatzling vorgeschrieben sei. Eine
andere Meinung aber wollte den LoSkaufpreiö auf den zwanzig-
fachcn Werth setze».

Der §. ward unverändert angenommen.

Abstimmung.
Für die Annahme 65 Stimme«.
Für gefallene Meinungen 19 Stimme«.

5. 6.

„Die Loskaufsumme ist auf die im j. 2 bestimmte Weise
auözumiitcl».

Angenommen.

5. 7.

^
„Bei der Ansmittclnng der LoSkaufüimme sind die so ge-

heißencn Pfenninge und Kleinodien nicht in Anschlag zu brin-
gen, wenn sie eine Zugehörde deS in Getreide bestehenden Bo-
denzinscö sind.

AlS Zngehörden des BodenzinfcS sind Pfenninge und Kleinodien

anzusehen deren Gesammnverlh dem Werthe deS Gctretd-
zinseö nicht gleich kommt."

ES ward angetragen, wegen Herabsetzung deS LoSkaufp relftS



die Pfenninge und Kleinodien auch in Rechnung zu bringen, dagegen
aber der §. vertheidigt und angenommen.

Abstimmung.
Fur unveränderte Annahme Mehrheit.
Für Meinungen 5 Stimmen.

;. s.
»Bodenzinse, die in Pfenningen und Kleinodien bestehen,

oder bei denen der Werth der Pfenninge und Kleinodien dem
Werthe des Getreides gleich kommt, sind als Kapiralzinse anzu.
sehen, die durch die Erlegung des füufundzwanzigfachcn Belra.
geS losgekauft werden müssen."

Auf einige Bemerkungen angenommen.

§, 9.
»Kleine Bodenzinse, die entweder bloß in Pfenningen und

Kleinodien, oder höchstens in drei Maß Getreide, oder in einem
Werthe von drei Franken in Molken bestehen, können sowohl von
dem Pflichtigen als von dem Berechtigten, doch nie thcilSwcise,
abgekündigt werden."

Gefallene Meinungen fanden, eS sollten die Berechtigten
nicht abkünden können, um nicht Pflichtige in Verlegenheit
zu bringen. Aber auf die Gegenbemerkung, daß der Betrag
nicht hoch ansteigen könne, ward der §. angenommen.

Abstimmung:
Für Annahme des H 69 Stimmen.
Für Meinungen t6 Stimmen.

Kreisschreiben
des

Vorortes Zürich an sämmtliche eidgenössische Stände.

Tit.
Indem wir uns auf die vorortlichen Kreisschreiben vom 2.,

4. und 6. dieß MonatS beziehen, wodurch Euch Kenntniß von
dem Verlauf und endlichen Ausgang dcS durch verschiedene
politische Flüchtlinge von der Schweiz auS beabsichtigten
Einfalls in die königl. sardintschen Staaten gegeben wurde, wollen
wir eü nicht unterlassen, Euch mit Gegenwärtigem eine getreue
Darstellung derjenigen Anordnungen zu geben, welche wir, als
eidgenössischer Vorort, in dieser Angelegenheit im Interesse des
gemeinsamen Vaterlandes zu treffen uns veranlaßt fanden.

Gleich auf die erste Kunde, daß die im Kanton Bern sich
noch befindenden Polen ihre Standquartiere verlassen haben, um
wie eS heiße, in Verbindung mit italienischen Verbannten, einen
Einfall in Savoyen zu beabsichtigen, richteten wir bereits
unterm 80. Jenner an die Regierungen aller an Italien und
die königl. sardintschen Staaten angrenzenden Kantone die drin-
gende Aufforderung, sich einem allsäliigcn bewaffneten Ausfall
von ihrem Gebier auö in einen der benachbarte» Staaten, mit
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu widersetzen.

Alö wir sodann durch die Regierungen von Waadt und
Genf zu unserm Leidwesen erfuhren, daß ein solcher Angriff
auf Savoyen wirklich vorbereitet zu werden scheine, luden wir
diese Regierungen mir Schreiben vom 8. Horuung auf'S bestimmteste

ein, jeder Zusammenrottung von Bewaffneten mit aller
Macht, nöthigen Falls selbst mit Waffengewalt entgegen zu
treten und alle diejenigen Individuen, welche, sei eS von
der savoyschen, französischen oder Schwcizergrenze bewaffnet ihr
Gebier betreten würden, entweder dabin zurück zu drängen, wo
sie hergekommen seien, oder doch sogleich zu entwaffnen und an
ihren frühern Aufenthaltsort zurück cSkorlircn zu lassen, alle
Waffen. und MmiilioiiSversendungen aber im Innern threS
Gebiets mir Sequester zu belegen.

Noch ehe diese Aufforderung in die Hände der betreffenden
Regierungen gelangte, hauen dieselben, schon von sich aus, in
gleichem Sinne gehandelt/ und es ist durch die von den Re¬

gierungen von Waadt und Genf ergriffenen zweckmäßigen Maaß,
regeln endlich gelungen, den beabsichtigten Einfall in Savoyen
zu v.reireln, und so eine drohende Gefahr, welche bei dem Ge.
lingen desselben für die gesammte EidSgenossenschaft entstehen
mußte, abzuwenden.

Bereits am 7. dicS Monats war die Mehrzahl derjenigen
Flüchtlinge, welche an dem Zuge Theil genommen hatten, voll-
ständig entwaffnet und unter strenge Aufsicht gestellt.

Wir durften daher erwarten, diese, zum größten Theil pol-
Nischen Flüchtlinge, werden ungesäumt unter sicherer Bedeckung
in ihre frühern Standquartiere, in den Kanton Bern zurück, und
von dorr an die französische Grenze gebracht werden, denn in
diesem Sinne hatten wir schon unterm 8. Horuung an die Re.
gierung von Bern geschrieben, statt dessen aber erfuhren wir
zuerst durch schriftliche Mittheilungen der Regierungen von
Waadt und Genf und dann durch eine eigene Aboldnung dieser
Stände die Wiederaufnahme der Polen werde von der Regie,
rung von Bern verweigert. Der vorörtliche Staarörach hielt
eS daher für seine Pflicht, diese Standesregierung alles Ernstes
aufzufordern, diejenigen Polen, welchen sie früher Gastfrcund.
schaft gewährt habe, in dem Sinne wieder aufzunehmen, um
sie an die französische Grenze bringen zu lassen, indem eS ihren
Einsichten nicht entgehen könne, wie nothwendig es sei, diese
Flüchtlinge auS der Nähe derjenigen Gegenden so schnell alS
möglich zu entfernen, deren Ruhe sie zu stören beabsichtigten.

Der Große Rath deS Standes Bern entschied sich nun wirk,
lich unterm io. dieö MonatS dahin, daß er die Wiederauf.
nähme der Pole» unter gewissen Bedingungen zugab.

Gleichzeitig aber wandte sich der vorörtliche Staatsrath
mit dem dringenden Ansuchen an den königlich französischen
Botschafter in der Schweiz, die früher von Frankreich zu.
gesagte Wiederaufnahme der polnischen Flüchtlinge jetzt für alle
dermal noch in der Schweiz befindlichen, eintreten zu lassen
und auch der schweizerische Geschäftsträger in Paris erhielt von
uns die gemessensten Aufträge, nichts zu versäumen, um zu diesem

Ziele zu gelangen. Diesem, unserm Begehren wurde aber
von Seite der königl. französischen Regierung nicht völlig ent.
sprachen, vielmehr machte uns der königlich französische Ge-
schäfcSiräger in der Schweiz, Herr von Bclleval mit einer
Note vom 17. Hornung die Anzeige, seine Regierung werde
denjenigen Polen, welche an den Unternehmungen gegen Savoyen
Theil genommen haben, die Wiederaufnahme in Frankreich nicht
gestatten, wohl aber werde dieselbe denjenigen fremden Flücht-
lingen in der Schweiz, welche sich für einen andern BesttM.
mungöort einschiffen wollen, den Durchpaß durch Frankreich
gestalten in so fern dieselben nämlich einerseits diesen Durchpaß
selbst nxchsuchen, und anderseits sich schriftlich verpflichten, sich

allen Sicherhcitsmaaßregcln, welche die französische Regierung
ihnen gegenüber anordnen würde, vom Augenblick ihres Ein.
tritlS in Frankreich an bis zu ihrer Einschiffung unterwerfen
zu wollen.

Infolge dieser Eröffnung und in der Ueberzeugung, daß

die längere Anwesenheit dieser Flüchtlinge iu der Schweiz nur
neue Verwicklungen für das gemeinsame Vaterland herbei-
führen müsse, haben wir bereits unterm 18. dicS MonatS die

Negiciungen der Hohen Stände Bern, Waadt und Genf
aufgefordert, allen denjenigen Polen, welche an dem Zug gegen

Savoyen Antheil genommen haben, die von Seite der königlich
französischen Regierung gewünschte schriftliche Erklärung abzn.

verlangen, dann aber dieselben sofort unter sicherer Bedeckung

auf die französische Grenze bringen zu lassen.

Soll nemlich daS Recht, unglücklichen Verfolgten ein Asyl
zu gewahren, welches so sehr in dem Wesen jcdeö Freistaates
begründet ist, der Schweiz ferner bewahrt werden, was gewiß

in den Ansichten sämmtlicher Hohen Stände liegt, so muß
nothwendig ein Unterschied gemacht werden, zwischen den ruhigen
und friedlichen Verfolgten und denjenigen, welche von dem

Lande aus, welches sie gastfreundlich ausnahm, die Ruhe
anderer Länder thällich zu stören suchen. Mit andern Worten,
eS muß dem Reckt, ruhige Flüchtlinge zu beschützen, welches

die Schweiz sich stets zu behaupten wußte, die Pflicht gegei».

über stehen / dieses Asyl nicht ans solche auszudehnen, welche



dasselbe nur benutzen, »m von da aus den Frieden benach-

barter Staaten zu gefährden.

UebcrdieS aber, getreue liebe EidSgcnosscn, theilet Ihr
gewiß mit uns die Ansicht, daß die durch ScaalSverträge der

Schweiz zugesicherte Neutralität unS hinwiederum Wichten
gegen das Ausland auferlegt, die wir getreulich erfüllen sollen.

Offenbar aber würden wir diese Pflichten schwer verletzen,
wenn wir feindselige Angriffe auf Nachbarstaaten ungehindert
und ungeahndet im Innern der Schweiz vorbereiten und von
ihren Grenzen auö, vollführen ließen. Von diesem Gesichtspunkte

ausgehend, halten wir es daher für eine Pflicht gegen
das eigene Vaterland sowohl als gegen unsere Nachbarstaaten,
alle diejenigen fremden Flüchtlinge, welche an dem Unternehmen
gegen Savoycn wirklich thätigen Antheil genommen haben, des

fernern Asyls in der Schweiz als unwürdig zu erklären, und
die betreffende Standesregierung aufzufordern, dieselben von dem

schweizerischen Gebiete entfernen zu lassen.

Auf diese Weise allein glauben wir unsern Nachbarstaaten
die gehörige Garantie zu geben, daß ihre Ruhe nicht ferner
von der Schweiz aus durch diese Flüchtlinge gestört werde.

Indem Wir Euch, getreue liebe Eidgenossen, diese unsere
Ansichten hicmit umständlich eröffnen, ersuchen wir Euch, uns
Euère Meinungsäußerungen über diesen Gegenstand mit gefälliger
Beförderung zukommen zu lassen, damit wir in den Fall gesetzt
werden, je nach Maaßgabe derselben die fernern nöthigen
Schritte zu thun.

UcbrigcnS benutzen wir den Anlaß, Euer Hochwohlgeboren
unserer vollkommensten Hochachtung zu versichern, womit wir
Euch sammt unS, getreulich in den Schutz des Allmächtigen
empfehlen.

Zürich, den 22. Hornung tsá
Burgermeister und NeqierungSrath des eidgenössischen

Vorortes Zürich, in deren Namen:

Der AmtSburgermcister:
I- H. Hirzel.

Der eidgenössische StaatSschreiber:
(8ÎAN.) Or. A. Gonzcnbach.

Schreiben
des Regievungsraths der Republik Bern an den

eidgenössischen Vorort.

Hochgeachtete Herren,
Getreue, liebe Eidgenossen!

Unter ausführlicher Darstellung der von Euch als eidgenössischem

Vorort, bei Anlaß der letzten Ereignisse an der savoyischen
Grenze bei den betreffenden hohen Ständen durch verschiedene
Zuschriften in Anregung gebrachten Maßregeln, habet Ihr, getreue,
liebe Eidgenossen, am 22. Hornung sämmtliche StandeSregicrnn-
gen eingeladen:

„alle diejenigen fremden Flüchtlinge, welche an dem
Unternehmen gegen Savoycn wirklich thätlichen Antheil genom-
„men haben des fernern Asylö in der Schweiz alS unwürdig

zu erklären, und die betreffende SrandeSregicrung auf-
„zufordern, dieselben von dem schweizerischen Gebiete entfernen

zu lassen, indem auf diese Weise allein unsern Nachbar-
„staaten die gehörige Garantie gegeben werden könne, daß
„ihre Ruhe nicht ferner von der Schweiz aus durch diese
„Flüchtlinge gestört werde." —

Wir können nun, getreue, liebe Eidgenossen, diesen Enern
Ansichten keineswegs beipflichten, und die angetragene Maßnahme
weder für ausführbar, noch der Würde und Ehre eincö
freien Volkes angemessen erachten.

Unausführbar Tit. ist die angerochene Maßregel, weil
Frankreich (der einzige unserer Nachbarstaaten, wohin jene Flücht-
linge gebracht werden könnten), denselben den Durchpaß nur
insofern sie ihn freiwillig verlange», gestartet. und sie nicht in
Ketten und Banden von den schweizerischen Behörden annehmen
würde. Auch werden Wir UnS im jetzigen Augenblick nicht zu
gewaltsamer Expulsion der politischen Flüchtlinge, und nie-
malS durch fremden Einfluß dazu verstehn. Nun ist Euch Tit.
aber hinlänglich bekannt, daß die Versuche der waadtländischen
und genferischen Negierungen, die polnischen Flüchtlinge dahin
zu vermögen, die von Seite Frankreichs geforderte Erklärung
zu unterzeichnen, fruchtlos geblieben sind, wie früherhin die
unsrigcn. Obgleich wir die Verblendung dieser Lcure bedauern,
und kein Mittel unbenutzt lassen werden, dieselben über ihre Lage
und die unvermeidlichen Folgen ihrer starreu Entschlossenheit zu
belehren, so können wir nicht einsehen, wie dermal, ehe sie zu
besserer Gesinnung gelangt, ihre Entfernung vom schweizerischen
Boden einzuleiten wäre.

Allein, getreue, liebe Eidgenossen, ein anderer und höherer
Gesichtspunkt — die Ehre und Würde schweizerischer Nation —
muß unS zur Ablehnung Eueres Antrages bestimmen. Sollten
die Regierungen der eidgenössischen Stände so ohnmächtig seyn,
daß einhundert und vierzig entwaffnete Männer nicht in Ordnung

gehalten und unsere Nachbarstaaten vor strafwürdigen
Unternehmungen derselben sicher gestellt werden konnten? — Würde
die schweizerische Eidgenossenschaft durch das Geständniß, daß sie

dieß nicht zu leisten vermöge, nicht eine bedauerliche, ihr An-
sehen im Ausland gefährdende Schwäche beurkunden? — Aller-
dingS haben die angränzenden Länder das Recht, Garantiecn
gegen feindliche Angriffe zu fordern. Diese Garantiern haben die
Regierungen der betreffenden Stände in vollem Maße geleistet,
indem Waadt und Genf, als Grenzkantone, alle bei dem Einfalle
in Savoyen beiheiliglcn Flüchtlinge gefangen nahmen und
militärisch bewachten, Bern aber, dessen Gebiet sie ohne Vorwissen
der Behörden unbewaffnet und einzeln verlassen,— durch
Wiederaufnahme derselben im Interesse gesammter Eidgenossenschaft
ihre-Entfernung von den sardinifchen Grenzen bewirkt, und durch
strenge Polizeiaufsicht gegen Wiederholung der jüngsten Auftritte
möglichste Vorsorge getroffen hat.

Hiebet, getreue, liebe Eidgenossen, sollte aber die schwci-
zerische Eidgenossenschaft, unseres ErachrenS, stehen bleiben, und
weder durch übereilte und unausführbare Schlußnahmcn eine
Aengstlichkeit verrathen, die wenig geeignet seyn kann, ihr Ach-
tung zu erwerben, noch durch unverzügliche Befolgung jedes
diplomatischen Winkes, ihre Stellung gegen fremde Staaten vergeben,
und deren eben so unbegründete als unfreundliche Beschuldigungen
durch nnzeirigeS Zuvorkommen rechtfertigen, sondern vielmehr im
Gefühle ihreS guten Rechtes und genauer Erfüllung ihrer Pflich-
ten gegen die Nachbarn, die Würde eines freien und unabhängigen

Landes behaupten.

Hicmit wollen wir, getreue, liebe Eidgenossen, unter erneu-
erter Versicherung unserer Hochachtung, Euch sammt UnS göitli-
cher Obhut getreulich empfehlen.

Bern, den 1Z. März kSZst.

Im Namen von Schultheiß und RegieruugSrath
der Republik Bern

(Six.) Tscharner.
Der erste Rathsschreiber

I. F. Stapfer.
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 19. März 1834.

(Offiziell.)

Achtuildzwanzigste Sitzung.

Donnerstag den 13. März.'

Präsidium des Herrn Vizepräsidenten Meßmer.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde nach einer be.
Zehrten Vervollständigung gut geheißen.

Dem Regierungsrath wurde zugesandt eine Erklärung der
Gemeinde Walkringen, daß sie der Vorstellung der Gemeinde Stef.
fiSburg über das Tell- und Armenwcsen beitrete, um sie
derselben beizufügen.

Eine Zuschrift dcö Schutzvereines von Viel, den Ausdruck
seines Beifalls und Dankes für das Gesetz über die Srraßen und
für die Befreiung der inländischen Zeitungen vom Stempel
enthaltend, wurde verlesen und zu den Akten gelegt.

Vom Herrn Vizepräsidenten Meßmer wurde begehrt, sich
erst morgen statt heute über die Annahme der Landammannßelle
erklären zu können, was keine Einsprache fand.

Hierauf wurde die Berathung des GesetzcsemwurfS über den
LoSkauf der Zehnten, Bodenzinsc und Lehengefälle fortgesetzt.

III. Loökauf der Ehrschätze.

§. 10.
»Ehrschätze, die mit dem Werthe des Grundstücks im Vcr-

hältniß stehen, von dem sie zu entrichten sind, oder sogenannte
Proccntehrschätze, können um den Belauf eines ganzen und
eines Viertel Ehrschatzes abgelöst werden."

Angenommen.

»Ehrschätze, die in einem fixen Geldbetrage bestehen, der
nicht nach einem Bodenziuse zu bemessen ist, welcher auf dem

Pflichtigen Grundstücke haftet, können für einen ganzen und einen
halben Ehrschatz losgekauft werden."

Angenommen.

IV. Loskauf der Primize.

§. 12.

«Primize, welche einer Pfarrei zu einer Geldsumme auf
Abschlag der jährlichen Besoldung des Pfarrers angeschlagen
sind, können um den zwanzigfachen Belauf der Anschlagösumme
losgekauft werden. "

Angenommen.
§. 13.

»Die Loskaufsumme von Primizen, welche keinen bestimm-
ten Anschlag haben, sondern nach den Feuerstätten entrichtet

werden, ist nach dem Maaße des Getreides zu berechnen, das
der Primiz zur Zeit der Abkündigung abgeworfen, welches nach
der Bestimmung des H. 2 in eine Geldsumme zu verwandeln ist.
Der zwanzigfache Betrag dieser Geldsumme ist der LoSkaufpreis."

Angenommen.
§. 14.

»Die Primize können nur von der Gesammtheit der Pflichtigen

losgekauft werden. Die Minderheit der Pflichtigen muß
sich der Mehrheit unterziehen, wenn diese den Loskauf des Pri-
mizes beschließt."

Angenommen.
§. 15.

»Die Erklärung, einen Primiz loszukaufen, muß jeweilcn
vor Martini geschehen. Der 31. Christmonat ist als der
Verfallstag anzunehmen."

Angenommen.
è. 16.

»Wenn sich ein Bezirk von der Primizpflicht losgekauft hat;
so ist das Recht, in diesem Bezirke aus irgend einem Grunde
Primiz zu fordern, ganz aufgehoben."

Angenommen.

V. Allgemeine Bestimmungen.

§. 17.

»Von den auf die in den vorhergehenden 1, 5, 12 und 13
bestimmte Weise aufgefundenen LoSkaufSpreisen der in diesem
Gesetz benannten Gefalle ist der Belauf der Abgänge und der
Unkosten abzuziehen, welche die Berechtigten bei der Naruralbe-
zichung derselben zu ertragen hatten: jedoch unter Anrechnung
der Kosten für die Beziehung der Zinse deâ LoSkaufskapicalö."

Gefallene Meinungen glaubten, ein solcher Abzug solle nur
für die dem Staate zugehörigen Gefälle stattfinden, da man
überhaupt nicht befugt sei, von Partikularen und Korporationen
einen solchen in ihr Eigenthum eingreifenden Abzug zu verlangen

und auch eine solche Verfügung viele Streitigkeiten veranlassen

könnte.

Auf Gegenbemerkungen wurde aber der 5. unverändert
angenommen.

Abstimmung:
Für unveränderte Annahme 75 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 7 Stimmen.

§. 18.

„Dieser Abzug ist bei den Gefällen, welche der Staat zu
beziehen hat, nach dem Gesetze vom 22. Christmonat 1832, und
bet denjenigen, welche Privatpersonen oder Korporationen zu
beziehen haben, nach den Büchern zu berechnen, die darüber auf
eine regelmäßige Weise geführt worden."

Es geschah der Antrag, zur Vorbeugung von Streitigkeiten
den Abzug für Privatpersonen und Korporationen in Prozenten



zu bestimmen. Man entgegnete aber, die Kosten können sehr

verschieden sein, und der ft ward angenommen.
A b sti m m u n g.

Für die Annahme Mehrheit.

ft 19.

„5abcn die Berechtigten keine regelmäßige Buchhaltung
über die Abgänge und die BeziehungSkostc» ihrer Gefalle geführt;
so muß der Abzug durch drei Schätzer auSgemntclt werden, von

denen der Berechtigte den einen, der Pflichtige den andern, und

diese beiden den dritten ernennen. Tue Schätzung komm: heraus,

wenn die Anschläge der einzelnen Schätzer zusammen gezogen,

und die Summe derselben mir der Zahl der Schätzer dividirt
wird. "

Ueber die Art wie die Schätzungen zu machen und die

Schätzer zu ernennen seien, wurden mancherlei Borschläge ge-

macht; endlich aber ward der ft mit dem Zusatz angenommen,
daß die Schätzer beeidigt sein sollen.

Abstimmung.
Für den ft mit diesem Znsatz 61 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 21 Stimmen.

ft 20.

„Die Urkunden über den Loökauf der Gefalle, auf die sich

dieses Gesetz bezieht, sind, sowohl für den Verfallstag der LoS-

taufSsumme als der Zinse, die von derselben z» entrichten sind,

auf den Verfallstag des GcfälleS, und namentlich für ZehnrloS-
täufe auf Martini zu stellen.

Die LoSkaufssumme oder die Nestanz derselben ist zu Vier
von Einhundert zu verzinsen."

Eine Meinung wollte den Zinsfuß auf 5°i> herabsetzen;

sie wurde aber widerlegt, und der ft angenommen.
A b st i ni ni u n g :

Für unveränderte Annahme Mehrheit.
Für oben erwähnte Meinung 10 Summen.

ft 2l.
„Loökaufösummen, die nicht auf Fr. 500 ansteigen, sind

nach Ablauf von zwei Jahren, von der Vollständigkeit des

Loskauft an zu rechnen, zu bezahlen.
Ueberstcigt die LoSkaufssumme Fr. 6000; so ist die Abbe,

zahlung auf Stück-Zahlungen von Fr. 200» zu bedingen, von
denen die erste, oder die nicht auf Fr. 2000 belaufende Bruch,
summe, zwei Jahre nach der Vollständigkeit des Loskauft bezahlt
werden soll.

Dessen ungeachtet bleibt cS dem Schuldner freigestellt, die
LoSkaufssumme früher, auf dreimonatliche Abkündigung hin, zu
bezahlen."

Nach verschiedenen Vorschlägen über die für die Abzahlungen
zu bestimmenden Termine und Auslassungen beim Druck des vor.
liegenden Artikels wurde er mir folgenden Modifikationen ange,
no m m en :

1) die erste Abtheilung: Los kaufsu mm en bis zu bezahlen
soll ausgelassen werden.

2) Der zweiten Abtheilung ist beizufügen: „die übrigen Zah.
„lungen sollen von 2 zu 2 Jahren in nicht geringern Stö-
„ßen als Fr. 2000 bezahlt werden."

5) AIS zweite Abtheilung soll nun folgende Bestimmung aufge¬
nommen werden: „Kleinere Summen sind in drei Stückzah-
„lungen von 2 zu 2 Jahren in Stößen von wenigstens
„Fr. 500 zu bezahlen."

A b st i ni m u n g:.
Für Annahme des ft mit obiger NcdaklionSverän-

dcrung 55 Stimmen.
Für andere gefallene Meinungen.?.... 56 Stimmen.

ft 22.

„Damit der Staat die Zehnt. Bodenzins - Ehrschatz- und
Primizrechte kennen lerne, die steh in den Händen von Privatpersonen

und Corporationen befinden; so werden anmit die
Privatpersonen und Corporationen, welche dergleichen Rechte besitzen,

aufgefordert, dieselben dem Titel und dem Belaufe nach, mit
einer Berechnung der AbzugSprocente (ft 18) binnen der Noth,
frist von zehn Monaten, von dem Datum dicseS Gesetzes an zu
rechnen, dem Finanz. Depariemente schriftlich anzuzeigen: die
Unterlassung dieser Anzeige binnen der bestimmten Frist, die
nicht durch hinlängliche Gründe gerechtfertigt werden kann, ist
als eine Verzichtlcistung auf das Recht auszulegen."

Gefallene Meinungen wollten noch vorschreiben, daß die Ti-
tel zur Einsicht der Pflichtigen deponirt werden sotten. Man
erwiederte aber, alles deshalb nöthige sei durch die Civilgesetze vor.
geschrieben, und der ft wurde unverändert angenommen.

A b st i m m u n g :

Für unveränderte Annahme Mehrheit.
Für gefallene Meinungen 28 Stimmen.

ft 25.

„Streitigkeiten über die Anwendung und die Auslegung
dieses Gesetzes gehören vor daS Civilgcricht."

Wurde ohne Bemerkung angenommen.

ft 2).
„Alle frühern Bestimmungen über die in diesem Gesetz ent.

haltenen Gegenstände, und namentlich die Hft 6, 11, 25, 28,
50, 51, 42 und 5t des Gesetzes vom 2. Heumonat 1805, und
die §§. S bis 12 und 20, 21, 22, 42 und 45 des Gesetzes vom
18. Mai 1804, sind in so weit aufgehoben, alö sie durch dieses
Gesetz abgeändert worden."

Auf den geäußerten Wunsch, daß alles von den angeführten
Gesetzen gültig bleibende im vorliegenden aufgenommen werden
möchte,^ wurde geantwortet, daß dieses zu attzugroßcr Wcirläu.
figkeit führen würde, und der Artikel angenommen mit dem Zu.
say, daß auch die Satzung 2 pag. 254 der Gerichtssatzung über
Schätzung der Bodenzinse bei Ganrsteigerungen als aufgehoben
zu erklären sei.

Abstimmung.
Für die Annahme mit obigem Zusatz Mehrheit.
Für gefallene Meinungen 16 Stimmen.

Schluß.

„Dieses Gesetz tritt von dem Tage seiner Bekanntmachung an
für den alren KanronStheil in Kraft: dasselbe soll gedruckt, auf
gewohnte Weise bekannt gemacht, und in die Sammlung der
Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben in der Versammlung des Großen RachcS."

In Folge der Bemerkung daß ein Dekret vom 15. Juni 1817
über noch bestehende Lehengefälle in den leberbergischen AnitSbe-
zirken bestehe, (Gesetze und Dekrete Theil 1, pag. 554 ward
beschlossen:

1) Die Worte: für den alten KantonStheil, sollen aus¬
gelassen werden.

2) Im ft 24. solle angezeigt werden, daß der Art. 5 deö er¬
wähnten Dekretes durch dieses Gesetz mod-ficirt sei.

Auf die nun eröffnete Umfrage über anfällige Wünsche von
Zusätzen geschahen folgende Anträge:
1) Daß der Staat den Privatpersonen und Korporationen ans

ihr Begehren ihre Zehnren und Bodenzinfe um den gesetzli-
chen LoSkaufpreiS abkauftn.

2) Vorzuschreiben, daß die Eigenthümer solcher Gefälle nach
deren LoSkauf die Titel herausgeben.

5) DaS Finanz. Departement zu ermächtigen bei LoSkäufcn von
Siaarögefällen von mehr als Fr. 10000 Kapicalbctrag län.
gere Zahlungstermine zu gewähren.

Auf die Erörterung dieser Anträge pflichtete man den zwei
erster» nicht bei, aber hingegen ward der dritte erheblich
erklärt, und an den Reg. Rath zur Untersuchung gewiesen, um
deshalb im ft 21 eine Bestimmung aufzunehmen.

Abstimmung.
Für den 1. Antrag 2 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.
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Für den 2. Antrag 31 Stimmen.
Dagegen 39 Stimmen.

(Die übrigen der 97 Anwesenden stimmten nicht.)
Für den 3. Antrag 45 Stimmen.
Dagegen 34 Stimmen.

(Die übrigen stimmten nicht.)

Mit einem vom Reg. Rath übcrwiesenen Vortrag des Er-
zichungSdepartcmenrS wurde cine den genommenen Beschlüssen
gemäß verfaßte definitive Redaktion des GcsetzeöentwurfS über
die Hochschule zur Annahme vorgelegt/ welche bis zum ft 28
ohne Bemerkung gutgeheißen ward.

Hier aber wurde wegen des Zusatzes:

»Der Reg. Rath ist beauftragt/ bei vorhandenem Bedürfnisse
»die nöthige Zahl französischer Lchrstühle zu errichten u. s. w."
die Meinung eröffnet/ daß eine solche Befugniß dem Regicrungs-
rarh nicht ertheilt werden könne/ sondern daß er nur dem Großen

Rath Anträge zu Errichtung neuer Lehrstühle zu bringen
und letzterer dann darüber zu entscheiden habe. Dabei wurde
auf H. 50 Art. 4 der Verfassung hingewiesen. ES ward aber ge-
antwortet/ man habe durch die HZ. 41 und 50 dieses Gesetzes dem

Reg. Rath bereits eine gleiche Competenz gegeben, und dann
der Z. angenommen.

Abstimmung Mehrheit.

Zu weiterer Ausführung dieses Artikels ward vom Erzie-
hungSdeparlcment ein besonderes Dekret vorgeschlagen und vom
Reg. Rath empfohlen / das folgendermaßen lautet:

»Der Große Rath der Republik Bern/
»auf den Fall/ daß eS dem Reg. Rath nicht gelingen sollte/ dem
»Artikel 28 dcS Gesetzes über die Hochschule in Bezug aus die
„Studirenden im französischen Theile deS Jura ein Genüge zu
»leisten/ auf den Vorrrag des ErzichungSdepartemcncS und nach
»geschehener Vorbcrathung durch den RegierungSrarh/

beschließt waö folgt:
1) »Der Reg. Rath ist beauftragt / durch das ErzichungSdepar-

»tement mir geeigneten französischen Universitäten in
Verbindung, zu treten/ damit bernische Studirende, welche
»dieselben besuchen/ der gleichen Aussicht und eben so sorg-
»faltigen Prüfungen unterworfen werde»/ wie die einhei-
»mischen."

»Wenn bernikche Studirende diese zum voraus zu bezeich,
»nenden Universitäten besuchen wollen, so haben die
daselbst erhaltenen Diplome den ncmltchen Werth wie die
„beruischen."

2) »ES wird dem Reg. Rath eine jährliche Summe von Fr. 4000
»zu Errichtung von Stipendien angewiesen, welche den
„Studirenden aus dem französischen Theile des Jura den
»Besuch jener Universitäten erleichtern sollen."

3) »Daö Erzichungsdepartement soll mit Genehmigung deS

»Reg. RarbS über den Betrag dieser Stipendien, so wie
»über die Bedingungen, an welche die Erthcilung derselben
»zu knüpfen ist, ein besonderes Reglement erlassen."

Gegeben u. s. w.

ES erhob sich eine weitläufige Diskussion über die Erthei-
lung der im ft i erwähnten Diplome und die mit denselben
verbundenen Rechte. Endlich ward die Frage durch die
einverstandene Versetzung des Wortes Dokror und Hinweisung auf
die §ft 35 und 37 des Gesetzes auf den eigentlichen Standpunkt
zurückgeführt und diesem tz. beigestimmt.

Auch über den Zweck deS ft 2 wurden verschiedene Ansichten
und der Wunsch geäußert, daß sowohl für den französischen als
für den deutschen Landeötheil nicht nur für Theologen, sondern
auch für Studirende anderer Wissenschaften Stipendien ertheilt
werden mochten, worauf erwiedert ward, der Reg. Rath sei

schon darauf bedacht.

Endlich wurde dieses Dekret mit der oben erwähnten
Einschaltung deS Wortes Doktor angenommen..

Neunundzwanzigfte Sitzung.

Freitag den 14. März.

Präsident: Herr Landammann Meß m er.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und
gut geheißen.

Dann erklärte sich Herr Vizepräsident Meßmer, daß er
nicht ohne verschiedene Bedenken aber in Folge erhaltener
Aufforderungen, und mit dem Wunsche, dem Vaterlande nach seinen
Kräften zu dienen, und dem ihm bewiesenen Zutrauen zu
entsprechen, sich entschlossen habe, die auf ihn gefallene Wahl
eines LandammannS anzunehmen.

Demzufolge übernahm der Stellvertreter des Vizepräsidenten,

Hr. Oberstlieutenant Simon, den Vorsitz, und Hr. Meßmer
leistete den für den Landammann vorgeschriebenen Eid, worauf
er daö Präsidium wieder fortsetzte.

Eine Vorstellung von Staatsbürgern aus der Kirchgemeinde
Roggwyl, wodurch die Verlegung der Trüllmusterungen von den

Sonntagen auf Wochentage verlangt wird, wurde dem Reg.
Rath zur Untersuchung gesandt.

Herr Fürsprecher Jaggi, als Präsident der betreffenden
Spezialkommission, äußert durch eine Zuschrift an das Präsidium
den Wunsch, daß in der auf den 20. dieß bei Eiden gebotenen

Sitzung der Bericht über die Dotationen an den Jnselspital
und das äußere Krankenhaus behandelt werden möchte.

Dann wurde der übrige Theil der endlichen Redaktion des

Gesetzes über die Hochschule vom ft 28 an, kheilweise verlesen
und gutgeheißen.

Hierauf wurde die Berathung des Staatsbudgets fortgesetzt.

Einnehmen.
II. Landesherrliche Einkünfte.

Staats-Regalien.
4. Bergwerke-

Einnahmen: von Bergzehnlcn, Grubenlosung, Ge-
werköabgabcn, Torfstechern und vom
Dachschiefervcrkauf Fr. 17122

Ausgaben:
Reiner Ertrag Fr. 2810

Wegen der wahrscheinlich bevorstehenden neuen

Organisation der Bergwerköadministration, infolge eines

in Arbeit liegenden GeseyeSentwurfeS über den Bergbau

im Allgemeinen, glaubt das Finanzdepariemenr,
statt obiger Summe, hier ansetzen zu sollen im Ganzen Fr. 2000

Wurde ohne Bemerkung angenommen.

5. Zölle, Straßen-, Brücken- und Lizenz¬

gelder : brutto Fr. 181000

Abzüge 4»ooo
141000

Gegen den Ansatz geschahen keine Einwendungen und er

wurde angenommen.

ES ward aber der Antrag gemacht, dem Reg. Rath
aufzutragen, zu untersuchen, ob es nicht der Fall sei, innere Zölle

aufzuheben.



Dagegen wurde eingewendet/ der größte Theil des Zoller-
trageâ komme von den innern Zölle«/ und man solle vorerst das
Ergebniß der eidgenössischen Verhandlungen über Erleichterung
des Transites und der Unterhandlungen zu Abtretung der
verschiedene»/ einigen Städten zugehörigen Zölle an den Staat er-
warten.

Jedoch ward der Antrag erheblich erklärt.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeitserklärung
Dagegen

56 Stimmen.
42 Stimmen.

L. StaarS-Abgaben.
1. Kanzlei-Emolumente/ Patent-und KonzessionSgebüh-

ren: nach bisherigem Durchschnitt und besonderem
Voranschlag Fr. 13162; dazu werden nun aber die
nach dem neuen WirrhschaflSgescy zu erhebenden Ge-
bühren sür die neuen Wirthschaft-Konzessionen ge-
schlagen/ welche für den ganzen Kanton betragen mögen

ungefähr Fr. 35000/ daher werden angesetzt Fr. 48162
2. Stempeltaxe: » 56000
3. Obmgeld: » 250000

Die Ansätze der Abtheilungen 1/ 2 und 3 wurden ohne
Einsprache angenommen.

4. Trüll - und Militärdispensationsgebühren : berechnet
nach dem Gesetz vom 26. Jan. 1832 und dem Ertrag
der zwei letzten Jahre Fr. 4400

Es wurde bemerkt, daß die neue Militärorganisation einen
wesentlichen Einfluß darauf haben werde; aber erwiedert/ es sei
noch ungewiß/ wann und wie sie statt finden werde/ und dann
ward der Ansatz angenommen.

III. GerichtSherrliche Einkünfte.
GerichtSgebührcn: nach einem Durchschnitt der letzten
Jahre Fr. 8400

Angenommen.

L. StipulationSgebührcn: nebst allfällig noch nachträglich
eingehenden Visagebühren/ nach dem gewöhnlichen
Durchschnittöcrtrag .Fr. 45000

Gegen den Ansatz geschahen keine Einwendungen. Hingegen
wurden bei diesem Anlaß verschiedene Bemerkungen über die
Handänderungsgebühr und folgende Antrage gemacht:

1) Diese Gebühr ganz aufzuheben.

2) Sie theilweise durch Abschaffung der Gebühr von Handän¬
derungen für kleinere Werthe bis auf einen zu bestimmenden
Betrag aufzuheben.

3) Die in todter Hand sich befindlichen Liegenschaften einer
nach zu bestimmender Zeitfrist zu bezahlenden Gebühr zu
unterwerfen.

Dem ersten Antrag stimmte man nicht bei; die beide»
andern aber wurden erheblich erklärt und dem Reg. Rath zur
Untersuchung zugewiesen.

Abstimmung über Erheblichkeit.
Für Nro. 1 28 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.
Für Rio. 2 47 Stimmen.
Dagegen 34 Stimmen.
Für Nro 3 Mehrheit.

<ü. Bußen/ Konfiskationen und dem FiSko zugefallene
Gelder Fr. 2006

Auf den frühern Staatsbüdgets konnten sür diese
Gegenstände Fr. 8 — 10000 angesetzt werden; die
Erfahrung der letzten Jahre lehrt aber/ daß diese Durch-
schnitte nicht mehr angenommen werden dürfen; der
NegierungSrath hat deswegen geeignete Vorkehr zu
thäligerer Eintreibung dieser Bußen getroffen.

0. Wiedererstattete Gefangenschafts- und Judizialkosten Fr. 1700

Angenommen.

IV. Erstattungen:
Von Vorschüssen und zurückbezahlten verrechneten Ausgaben/

durchschnittlich angenommen zu Fr. 7500

Angenommen.

Zusammenzug Einnehmens.
I. Eigenthümliche Einkünfte Fr. 1118737
II. Landesherrliche Einkünfte » S5S562
III. Gerichtsherrliche Einkünfte.... » 57100
IV. Erstattungen „ 7500

Summe des muthmaßlichen Einnehmens Fr. 2142839

Am Schluß der Behandlung des Einnehmens wurde die
Bemerkung der Staatswirthschaftskommission verlese»/ daß der
Ertrag der Thoröffnungsgeldcr / der sich im Jahr 1832 auf
Fr. 2000 belaufen habe/ wenn man diese Gebühr beibehalte,
in'6 Einnehmen zu bringen sei. — Hierauf wurde einerseits
beschlossen/ hiefür nichts in das Büdget aufzunehmen/ aber dem

Reg. Rath den gefallenen Antrag als erheblich zur Untersuchung
zu senden, daß die Thore die Nacht über offen gelasseu, und
die Verfügungen aufgehoben werden, vermöge welcher man in
der hiesigen Stadt nach 10 Uhr Abends nicht ohne Licht herumgehen

darf.
Abstimmung.

Etwas ins Büdget aufzunehmen Niemand.
Für die Erheblichkeit des Antrags 53 Stimmen.
Dagegen 23 Stimmen.

Die übrigen stimmten nicht.

(Die Fortsetzung folgt.)



z>10. 21.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 21. März 1831.

(Offiziell.)

(Fortsetzung der neunundzwanzigsten Sitzung.)

Staats- Budget.
Ausgeben.

I. Beiträge zur eidgenössischen BundeSkassa Fr. 21348

Angenommen.

II. Der Große Rath.
Der Landammann: Fr. 4000

Wurde mit Festsetzung deö Ansatzes auf Fr. 2000 angenommen.

L. Entschädigungen und Reisegelder

Angenommen.

Fr. 25000

III. VerwaltungS - Behörden
^ Negicruugsrath.

1. Gehalte:
2. Kredit des Ncgierungörathes: »

3. Sechszehner-Kollegium: »
4. Staatökauzlei:
-i. Besoldungen Fr. 11700
I». Copistenlöhnc, Druckkosten, Einband,

Schreib - und Büreaumaterial » 1282S

Fr. 54400

„ 30000
494

24525
80005. Gesandtschaftö. Deputations. und Reisekosten Fr.

6. Ammänner, Geleit und Abwart: zwei Am-
männer zu Fr. 1000, vier StandcSwcibel
und zwei Kanzleiläufer à Fr. 600 Fr. 5600

AmtSkleidungSvcrgiitung an die Standes-
weibel und Kanzleiläufer, laut Beschluß
des NegierungSrathS vom 18. Okt. 1832,
à Fr. 40 » 240

5840

7. Bedienung und Unterhalt des Rathhauscö Fr. 2500

Summe für den Regierungsrath Fr. 12555S

Angenommen.

L. Verwaltungskosten auf den Aemtern:

1. Regierungsstarthalter und AmtSverweser:

Besoldung Fr. 63000

k. Zulagen an AmtSverweser: an die
Amtsverweser von Neuenstadt und Lauffen,
infolge Dekret vom 6. Mai 1833 ; à Fr. 400 » 800

0. Kanzleikosten: » 2000
à. BeholzungSkostcn » 2250

58050

Angenommen.

2. Amtschreiber: infolge seines Beschlusses vom
7. Augstmonat 1833 hat derRegierungsrath
den Amtschreibern des alten LandcStheils so

wie diejenigen von Courcelary, Münster und
Viel, auf Rechnung ihrer noch zu bestim-
inenden Besoldungen für das erste Halbjahr
1833, der Besoldung ihrer Regicrungs-
ftatthalter ausrichten lassen: nach diesem
pro 1833 angenommenen Maaßstab würde
für ein ganzes Jahr erfordert von Fr. 47000
die Hälfte oder in runder Summe Fr. 24000

Für die Aemter Pruntrut, DelSberg und
Freibergen wird angenommen: eS werden
die AmtS - und Amtsgcrichtschreiber dasjenige

zu beziehen haben, was für deren früher

vereinigte Funktionen der Amlöschrciber
einzig bezog, also zusammen circa » 8000

32000
Es siel die Bemerkung, daß diese Besoldungen zu niedrig

angesetzt feien; jedoch ward auf die Gegenbemerkung: man müsse
die definitiven Bestimmungen erwarten, der Ansatz angenommen.

3. Unterstatthalter:
». Im alten LandeStheil Fr. 20525
l>. Im Leberberg „ 4656

4. AmtSweibel: .......' Fr. 2676

Angenommen.

O. Diplomatisches Departement.
1. Kanzleikosten:

g. Besoldung deö Sekretärs deö Departements Fr. 1600
I>. Biireaukostcn ...» 3800
e. Zu Organisation der französischen Kanzlei-

sektion und infolge Befchluß des Reg. Raths
vom 15. Augstmonat 1833 2500

2. Für Unvorhergesehenes
7900
1600

Summe für das diplom. Departement Fr. 9500

Wurde ohne Bemerkung gut geheißen.

0. Für das Departement des Innern.
1. Kanzleikosten:

z. Besoldungen
K. Büreaukosten

Fr. 3800
5000

S800

Angenommen.

2. Armenwesen und Landsaßen.



Direkte Armenunterstützungen Fr. 43200
K. Landsaßen: Besoldung des Landsaßen-Al-

moSnerS Fr. 1200

I^u. Diese Besoldung ist noch durch kein
GroßrathSdekrct gesetzlich bestimmt/
sondern bloß aufdemBiidgct pro 1833
in Erwartung eines daherigen Vor-
tragS auf die hier verlangte Summe
angenommen worden.

Unterstützungen und Verpflegungen/ Kost-
gelder, ExlraauSlagen für Kleidung und
Arzneien :c Fr. 2S500

Einbürgerung von Landsaßen » 2000
—— 32700

c. Pfründen und Spenden aus Klosterschaff.
nereien nach einem Durchschnitt 33000

ll. Fixe Steuern an Gemeinden u. Armcngüter 7060

Fr. 115960

Ueber die hinsichtlich der Landsaßen zu treffenden Ver-
sügungen wurden verschiedene Ansichten eröffnet. Die für Ein-
bürgerung von solchen ausgesetzte Summe fand man einerseits
zu niedrig, und wollte sie auf Fr. 4000 erhöhen, andrerseits
aber wurde angetragen, in Erwartung der zu treffenden Maß-
nahmen den Ansatz von Fr. 2000 auszulasten, und dieses auch
beschlossen.

Endlich wurde noch einem andern Antrag beigestimmt,
dahin gehend. daß untersucht werde, wie die Landsaßcn aus die
Gemeinden vertheilt werden könnten.

Abstim mung.
Die Ansätze mit Ausnahme der Fr. 2000 für

Einbürgerung anzunehmen Einstimmig.
Die Fr. 2000 stehen zu lassen 26 Stimmen.
Sie nicht aufzunehmen Mehrheit.
Für die Erheblichkeit deS letzten Antrags Mehrheit.
Dagegen 4 Stimmen.

3. Pensionen:
a. Civil-Leibgedinge Fr. 5303
1/. Militär-Pensionen: Im alten Kanton: au

Nachgelassene von Umgekommenen und an
Verwundete aus den Feldzügen von 1798
bis 1815, an verschiedene ausbediente
Militärs und an ehemalige Schweizergarde-
Soldaten; imLcberberg: an87Pensionirte ,> 20974

26277
NL. Zu Untersuchung aller obigen und der hienach folgen-

den GcistlichkeitSpcnsionen (siehe hienach beim Erzie-
hungSdcpartcment) hat der Große Rath eine besondere

Kommission niedergesetzt, welcher das Finanz-
département alle nöthigen und verlangten Materialien

an die Hand gegeben hat.
DerKommissionalrapport steht aber noch zu gewärtigen.

Angenommen.

4. Sanitätöanstalten:
a. Ordinärer Kredit: für die Jmpfanstalten,

Fr. 3500, für die Hcbammenschule Fr. 2200
Vorkehren gegen ansteckende Krankheiten un-
ter den Menschen und Thieren, Unterstützungen

an alte Medizinalpersonen/ Fr. 1700,
für wissenschaftliche Arbeiten und Bearbci-
tung einer neuen Medizinalordnung Fr. 1100 Fr. 8500

K. Für die bisher unter dem Erziehungsdepartement

gestandene, nun aber unter das

Departement deö Innern gestellte Entbindungsanstalt

1200
c. Besoldung deSSekrelärSdesSanitätSkollcgii 100

9800

Not-I. Wenn von dem Großen Rath die Einrichtung von
Filialspitälern auf dem Lande beschlossen werden sollte,

so müßte die dazu nöthige Summe über obige Kre-
dite aus noch angewiesen werden.

Von Seite der StaatSwirthschaftskommission wurde gerügt,
daß der Beschluß über Errichtung einer StaalSapotheke noch
nicht in Vollziehung gesetzt und über die Anlegung von Filial-
spitälcrn noch keine Anträge gemacht worden seien.

Außerdem fielen Bemerkungen über die Impfungen, über
die Abfassung einer SanilätSordnung, die Entbindungsanstalt, die
Hebammenschule und das Sekretariat des SanitätSkollegii.

Nach den deshalb gegebenen Erläuterungen wurde beschlossen:

1) Alle Ansätze anzunehmen.

2) Dem Reg. Rath den Auftrag zu ertheilen: die Errichtung
der Apotheke zu beschleunigen, und einen Bericht über die
in Untersuchung liegende Anlegung von Filialspitälcrn zu
bringen.

3) Dem Reg. Rath aufzutragen, zu untersuchen, ob nicht die
besonders bestehende Entbindungsanstalt und Hebammenschule
mit denjenigen deS JnsclspitalS zu vereinigen wären.

Abstimmung.
Für Nro. 1 Mehrheit.
Für Nro. 2 Mehrheit.
Für Nro. 3 Mehrheit.
Von nun an eine Summe von Fr. 20000 für

Filialspitäler anzuweisen Niemand.

5. Handel und Industrie: für Hebung verschiedener
Zweige der Landcsindustrie Fr. 5500

Nämlich: für die Leiuwandfabrikation Fr. 1900,
Schachtelfabrikation, Holzschnitzerei, verschiedene Aufmunterungen,
Unvorhergesehenes Fr. 2400. HandwerkSschulen zu Bern
Fr. k000. Btel Fr. 200.

Angenommen.

6. Pferd - und Viehzucht.
z. Pferdzucht Fr. 5750
1». Hornviehzucht 5750

11500
Ueber die Zweckmäßigkeit der Ertheilung von Prämien für

beide Theile der Viehzucht wurden mancherlei Zweifel geäußert,
dagegen aber auch dieselbe vertheidigt.

ES ward beschlossen:

1) Die Ansätze anzunehmen.

2) Dem Reg. Rath aufzutragen zu untersuchen, und im Lauf
dieses IahreS Bericht zu erstatten, ob die Austheilung
solcher Prämien auch in künftigen Jahren fortzusetzen sei.

Abstimmung.
Für beides Mehrheit.

7. Unvorhergesehenes Fr. 3000

Angenommen.

Dreißigste Sitzung.

Samstag den 15. März.

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Folgende eingelangte Vorstellungen wurden dem NegierungS-
rath zur Untersuchung gesandt:

1) Der Einwohnergemcinde von Saanen, den Wunsch enthaltend,
daß eine neue Straße von Vanel nach Zivcisimmcn angelegt
werden möchte.



2) Der Susanna Schletti von Mannried/ Gemeinde Zweisim-
men, welche um Nachlaß einer dem Staate zu bezahlenden
Bürgschaftsschuld bittet.

Eine Zuschrift des patriotischen Vereins von Laupen, seine
Ansichten über die Wiederaufnahme der polnischen Flüchtlinge
enthaltend, wurde nach dessen Verlesung zu den Akten gelegt.

Dann setzte man die Berathung des SraatSbüdgetS fort,
und zwar bei dem

Ausgeben.
L. Für das Justiz-Departement,
t. Kanzleikosten.

Besoldungen Fr. 5300
l>. Material- für das Departement und beide

Sektionen ^ 5000
—— 10300

2. Für Arbeiten im Fach der Gesetzgebung 3000
3. Deparcementalkassa: für Ausgaben des Justizdeparte-

meures in den Amtsbezirken und seiner Bürcaux: für
welch letztere oben s»I, là. 3. und 6. Fr. 5800 stehen:

Brandanstalten: Unterhalt der obrigkeitli-
lichen Feuerspritzen:c Fr. 2300

DaS Justizdepartement trug darauf an,
hier auch eine Summe für Beiträge an Ge-
meinden zu Anschaffung neuer Feuerspritzen
aufzunehmen; das Finanzdepartemcnr dage.
gen findet cS angemessen, daß diese Steuern
ferners von dem NcgierungSraih gesprochen
und auf seinen Kredit übernommen werden.

i>. Schußgclder und Jagdpolizei » 1300
c Vermischte Polizcisachen: Besoldungen der

Grenzpolizei - Inspektoren, medizinisch-
gerichtliche Untersuchungen, Belohnungen für
LebenSrcltungen, Gewicht- und Maßpolizei » 4000

Wegen vorhabender Revision der Gewicht-
und Maßpolizei verlangt das Justizdeparte-
ment die hier vorkommende kleine Kreditvermehrung

gegen den lctztjährigen Ansatz.
<Z. Kriminal - und Judizialkosten .' 7500
e. GefangenschaftSkosten auf den Aemtern „ 15800

30900
Der hier geforderte Mehrbetrag von Fr. 10000 über

das vorjährige Büdgct soll hauptsächlich für Meubli.
rung und Hcizbarmachuug der Gefängnisse verwendet
werden.

4. Polizeisektion.
Centralpolizeidirektion:

1) Besoldungen Fr. 6600
2) Centralpolizeikassa „ 11000

17600
6. LandjagerkorpS: 205 Mann ; Sold Fr. 67834, Klei-

dung und Bewaffnung Fr. Il859, Einquartierung
Fr. 17051, Nekompenzen, Inspektionen:c. Fr. 1396 Fr. 98140

Die Erhöhung dieser Gesammtsumme rührt hauptsächlich
von den Einrichtungskosten einer Landjägcrkascrne im neuen
Zuchthaus mit Fr. 330 l und von den auf dieses Jahr
fallenden mehreren MontierungSkosten von zusammen Fr. l i859
her.

r. Stadtpolizei.
DaS Finanzdcpartemcnt, in Uebereinstimmung mit dem

Justizdepartemenr, hat gefunden, da nunmehr für die Po-
lizeiverwaltung in der Hauptstadt von der Regierung ein
eigner Polizeidirektor bestellt feie, unter dessen Aufsicht auch
die Administration und Comptabilität geführt werde, so eigne
sich das Büdget für diese Verwaltung eher zur Aufnahme
in dasjenige des PvlizeidcpartemenlS als unter die Rubrik
der Besoldungen der Regierungsstatthalter; dem gemäß wer-
den hier angesetzt:

1) Besoldungen Fr. 4050
2) Materiale, Kopistenlöhne, Druckkosten:c. » 1600
3) Besoldung und Bekleidung der 15 Stadt-

Landjäger 6850
Summa Ausgeben „ 12500

Abzug der muthmaßlichen Einnahmen der
Stadtpolizei 2500

10000

Auf den geäußerten Wunsch, daß der Sold für die Landjäger

erhöhet werden möchte, wurde erwiedert: Er sei hinlänglich,

um für diesen Dienst Leute zu finden, welche die nöthigen
Eigenschaften besitzen.

Der Berichterstatter aber machte die Bemerkung, deren
Einrückung in das Protokoll er verlangte, daß wegen Verminderung

der Garnison in der Hauptstadt, die für den Polizeidienst

nöthige Anzahl der Landjäger zu vermehren, und deshalb
die nachträgliche Anweisung einer zu bestimmenden Summe er-
forderlich sein werde.

Der Ansatz ward unterdessen angenommen.

.5. Einbürgerung von Heimathlosen: statt der von dem

Justizdcpartcmenl geforderten Fr. 3000 werden
vorgeschlagen Fr. 2000
Einerseits wurde auf Erhöhung der Summe von Fr. 2000

andrerseits aber auf Auslassung derselben angetragen; aber der
Ansatz ward gutgeheißen.

Abstimmung.
Für Annahme des Ansatzes 7« Stimmen.
Für gefallene Meinungen 18 Stimmen.

6. Zuchthäuser:
». Zu Bern: Kosten im Ganzen mit Inbegriff

der Besoldungen: Fr. 54978; Abzug deS

muthmaßlichen Verdienstes : Fr. 14900 Fr. 40078
6. Zu Pruntrut: Kosten mit Inbegriff der

Besoldungen: Fr. 6345 ; Abzug des muth,
maßlichen Verdienstes: Fr. 2800 „ 3545

43623
7. Für Unvorhergesehenes werden gefordert: Fr. 3500,

und hier angesetzt wie letztes Jahr Fr. 3000

Angenommen.

5. Für das Finanzdepartement.
1. Kanzleikostcn.

-1. Buchhaltern und Hauptkassa:
Besoldungen Fr. 5000
Revisoren - und Kopisten - Besoldungen,

Druckkostcn, Einband, Geldporti, Bü-
reanmatcrial '. » 7420

12420
Dieser und die nachfolgenden Ansätze sind nach
dem gegenwärtigen Bestand des BüreaupersonalS
und nach den wirklichen Kosten des letzten Jahres

berechnet und sind keiner Reduktion fähig.
Wenn im Jahr 1834 die direkten Zahlungen bei
der Hauptkassa für alle Departement, und die

damit verbundene neue ComptabilitätSmanier wird
eingeführt werden können, so wird wegen Ein-
richlung eines neuen BüreauS noch ein Mehre-
reö nöthig werden.

6. Sekretariat deS Departements.
Besoldungen .Fr. 3200
Büreaukosten: Kopistenlöhne, Druckkosten,

Schreib, und Bürcaubedürfnisse » 3000
Für das Departement im Allgemeinen,

Beleuchtung, Bcfeurung und Abwart
in sämmtlichen Bürcaux und im gan-
zen Hause deS Departements „ 800

7000



e. LchenSkommissariat Fr. 4600
a. Oberschaffnerei » 3400
e. Zahlmeister der französischen Militärpensionen. >, 500

Vom Berichterstatter wurde bemerkt, daß eine Vermehrung
dieser Ausgaben statt finden dürfte, weil ein Verzeichniß aller
Staatödomainen mit Schätzungen und Bericht begleitet
aufgenommen werden solle.

Vielleicht werde man auch die trigonometrische Triangula-
tion fortsetzen.

Die Ansätze wurden angenommen.

2. Gehalte der Amtöschaffner Fr. 18140
3. Für Abgang und Besorgung der »och vorhandenen

Kornvorräthe 2350
4. VermessungS -, Vereinigungs - und MarchungSkosten „ 5000
5. Prozeß - und BctreibungSkosten: durchschnittlich „ 700
6. Auf obrigkeitlichen Besitzungen haftende Beschwerden » 2400

Angenommen.

7. Verlust auf Einziehung und Umschmelzung abge-

schliffener Scheidemünzen, und Kosten der Münzstatt
mit Inbegriff von Fr. 1000 Besoldung nebst freier
Wohnung des MünzmeisterS Fr. 16730

lXot-e. Seit den letzten in 1831 ftattgefundcnen Münzein.
schmelzungcn lag und kam noch seither in die Münzstatt

.eine Masse von Fr. 125019 alter und
abgeschliffener Scheidenmünzen. Die Sortirung, Umprä-
gung und Einschmelzung dieser Summe hat nach
aufgestellter Berechnung eine Verlurst - und Kostenssumme

zur Folge von Fr. 38028.

Da die durch Revision der eidgenössischen Bundesurkunde

vorgesehene Aufstellung eines neuen Münz-
systemS nicht eingetreten, so dauern für den Stand
Bern die eingegangenen Concordatverpflichtungen fort,
und es mußte demnach das Finanzdepartement auf
die ihm eröffneten Kredite die Concordatöoperationen
fortbestehen lassen, dicsemnach fallen von obiger
Totalsumme an Kosten und Verlust auf die Kredite pro
1832 und 1833 Fr. 21298.

ES bleiben mithin auf das Büdgct pro 1834 zu

tragen obige Fr. 16730, um die Liquidation der
oben bezeichneten Münzmasse zu vollenden.

Vom Berichterstatter wurde aufmerksam gemacht, daß eS

im Interesse unsers KantonS liege, die Verbote der nicht
konkordatmäßigen Geldsorten zu handhaben und zu wünschen sei, daß

daS Volk darüber belehrt werde.

Die Ansätze wurden gutgeheißen.

Wegen Abwesenheit des Präsidenten des ErziehungSdeparte-
mcntS ging man über zu

II. Für das Militärdepartemcnt.
1. Kanzleikosten, Militär - und KreiSbehördcn.

n. Militärkanzlei Fr. 9400
1i. Kriegskommissariat » 4830

KleidungSmagazin 1095
4. Zeughausverwaltung » 2350
e. KreiSbehördcn: den 8 Kreiskommandanten

Fr. 3400, den 20 Kreisadjutanten Fr. 2500 5900
23575

2. Formation, Kleidung u. Bewaffnung der Miliztruppen :

Organisations-und Ergänzungsmnfterungen Fr. 1200
I>. Kleidung: für 37 Sappeur-, 14 Dragoner-

und i50Scharfschützcnrekruten, für welche
keine Monturen vorräthig sind, die ganze
Bekleidung und für 10 Ergänznngsmonturen
und Reparationen Fr. 7928; für 105 Ar-
tillerie- und Train- und 770 Jnfanterie-
rekruten, für welche die Monruren auS dem
Magazin genommen werden, für dieTschakoS
Halsbinden und für die Stiefel der Trainre-
krulen, ferner für Verarbeitung zu Monturen
aus vorräthigcn Tüchern Fr. 5435; für Be-
kleidung der Musik des fünften Bataillons
Fr. 640; Ankauf von 50 Vorrathsmonturen
aus dem Depot der Lieferanten Fr. 1537,
zusammen » 15540

IVow. Laut Lieferungsakkord waren die
Kleidungslieferantcn verpflichtet,
jederzeit einen Vorrath von 50 vollständigen

Montirungen im Magazin
bereit zu haben, durch Anlegung eines
KlcidungSmagaziuS wird aber diese

Maßregel überflüssig und der Staat
verpflichtet diese Reserve zu übernehmen

und zu bezahlen; das
Finanzdepartement findet eö allerdings an
seinem Ort diese 50 Monturen zu
übernehmen, unter dem Beding daß
denn auch der Artikel im Akkord ge-
strichen werde,

e. Bewaffnung: für Waffenvergütungen an
Scharfschützen 4000

4. Rüstung der AuSzügcr: für 14 complete
Dragoncrequipemcntö -> Fr. 90 „ 1260

e. Wartgelder U.Prämien für Dragonerpferde >, 400
——- 22400

3. Unterrricht der Truppen:
n. Eidgenössische Militärschule in Thun: da laut Tagsatzungs-

beschluß im laufenden Jabr keine Militärschule in Thun
stattfinden soll, so ist pro 1834 hier nichts auszusetzen.

6. Theoretische Militärschule in Bern: Fr. 1000
e. Praktische Militärschulc in Bern:

1) Besoldung der Jnstrukloren mit Inbegriff
von Fr. 1000 Besoldung deS JnstrnktionS-
adjutanten Fr. 5000

2) Sold und Rationen der Truppen „ 70616
3) Munitionslicferungeu und Pferdmiethen

zum Exerziren » 4000

4) Ausbesserung an Waffenrüstung und Pferd-
beschläg, Pachtzinsc, Bcfeurung und Be-
leuchrung der JnstruktionSzimmer „ 3000

5) Uebungsmusterungen 13200
96816

Nach einigen verlangten und gegebenen Erläuterungen wurden

die Ansätze gutgeheißen.
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den März 1834.

(Offiziell.)

Ein u n d d reißigste Sitzung.

Montag den 17. März.

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Daö Protokoll vom 15. wurde verlesen und gutgeheißen.

Folgende eingelangte Vorstellungen und Villschriften wurden
dem RegierungSrach zur Untersuchung gesandt, nachdem Nro. i
und 3 verlesen worden.

1) Vorstellung des Herrn Fürsprech Johann Ludwig Schnell,
in Burgdorf, vom 11. dieß, in Betreff des KrcisschrcibcnS
von dem RegierungSrach an alle RegicrungSstatthalicr, zu
Handen sämmtlicher Untergerichte u. s. w., vom 12. Hor-
nung letzthin.

2) Ehehindernißdispensationöbegehrcn des Rudolf Bähler, zu

Ringoldingcn, vom 10. dieß, sammt 3 Beilagen und Be.
gleitschreiben des Herrn NegierungöstatchalterS von Nieder-
simmenrhal, um die Magdalena Bähler, gcborne Fuchs,
heirathen zu können.

3) Vorschlag des Herrn G. Morlot, gewesenen GroßweibelS in
Bern, vom 15. dieß, zu Bildung einer Blindenanstalt sammt
Projektplan und Formular erhabener Druckschrift.

Hierauf wurde die Berathung des BüdgelS fortgesetzt.

Ausgeben.
II. Militär-Departement.

4. GarnisonSdicnst in der Hauptstadt:
n. Garnisonsstab Fr. 3852
d. Caserncnamt: Besoldungen, Materielles,

Beleuchtung, Beheizung, Effekten ic. » 4000
c. Wachtposten, Schanzen, Thore - » 1600
ll. Garnisonstruppen „24750
e. Gesundheitspflege: GarnisonSspital und

Verpflegung kranker Pferde „ 2500
36602

Ueber die Prediger für die Garnison wünschte man andere

Einrichtungen, und eö wurde angezeigt, daß der RegierungSrach
damit beschäftigt fei.

Rücksichtlich der StandcSkompagnie wurde angetragen, daß

untersucht werden möchte, ob eö nicht der Fall sei, sie aufzuheben.

Dieser Antrag ward erheblich erklärt, übrigens aber der

Ansatz angenommen.
Abstimmung:

Den Ansatz anzunehmen Einstimmig.
Den Antrag erheblich zu erklären Einstimmig.

5. Verschiedenartige Militärausgaben, Unvorhcrgese-
heneS Fr. 4000

6. ZcughauS:
g. Ordentlicher Unterhalt der Anstalt und der

Hausvorräthe Fr. 13 l 10
d. Vermehrung der Vorräthe, neue Anschaffungen

„ 25738
38898

Die Ansätze wurden ohne Einsprache angenommen.

I. Für das Bau-Departement.
1. Kanzleikosten Fr. 19800
2. Inspektionsreisen, Pläne, Devise, Marchungcn:

statt der von dem Departement geforderten Franken

10000 nur Fr. 5000
wurde mit der Bemerkung angenommen, daß diese Kosten wegen
den Vorarbeiten zu Untersuchung des Zustandes der Straßen imd
ihrer Uebernahme, noch vergrößert werden dürften.

3. Hochbau.
Gewöhnlicher Unterhalt der Civil-, Pfrund-
und Kirchengebäude, Gefangenschaften :c.
und Vollendung angefangener bewilligter
Arbeiten an ältern Gebäuden und für bessere

Einrichtung der Gefangenschaften Fr. 81000
d. Bereits bewilligte oder sonst nöthige

Neubauten: Für ein neues Anatomiegebäude,
nach dem angenommenen Plan, Fr. 24000.
Zweite Hälfte der für die Fayade und innere
Einrichtung deS PosthauseS bewilligten
Summe, Fr. 10000. Für den Anbau eines
s. v. Sekretö zur Caserne Nro. 2, Fr. 3000.
Für Errichtung von vier StaatSgcfangen-
schaften sammt Wärterwohnung, Fr. 4000.
Für Einrichtung deS in 1833 angekauften
Nägelihauses zur Aufnahme der dahin zu
verlegenden Gerichtsbehörden, Fr. 10000.
Für Erbauung eines neuen Pfarrhauses zu
Gsteig bei Saanen, in Stein, die dem Staat
auffallende Hälfte, Fr. 7000. Fürdie vvn
dem Großen Rathe am 18. Dezember 1833
bewilligte hölzerne Fußgängerbrücke über die

- Aare im Altenberg, Fr. 6000, zusammen „ 64000

c. Brandversicherungsbeiträge für dieStaatS-
gebäude 4000

—— 149000

Ueber eine im Lauf des Baues der Facade deS PosthauseS
gemachte Abänderung wurde Auskunft gegeben.

Ferner ward die Meinung eröffnet, daß es angemessener
und wohlfeiler wäre, das Pfarrhaus zu G'steig statt in Stein, in



Holz zu erbauen und dann nach Annahme der übrigen Ansätze

beschlossen, zwar auch den Ansatz von Fr. 7000 anzunehmen,
aber dem NegierungSrath aufzutragen, noch zu untersuchen, ob

nicht die gedachte Abänderung im Bau des erwähnten Pfarrhauses

zweckmäßig wäre.

Abstimmung Beides einstimmig.

4. Straßenbau.
». Für den ordinären Straßenunterhalt Fr. 09490

In der Voraussetzung, daß daS im Entwurf
vorgelegte Gesetz über Straßen - und Brückenbau
von dem Großen Nach in seinen wesentlichsten
Bestimmungen angenommen werde, werden aber
angesetzt Fr. 70000

Eine gefallene Meünung wollte den Ansatz von Fr. 70000
bis auf Fr. 200000 erhöhen, weil die Kosten in Folge des

neuen Gesetzes über den Unterhalt der Straßen auf diese Summe
ansteigen dürften. Dagegen wurde eingewendet, der diesjährige
Straßenumerbalt könne steh nicht viel höher alS in frühern
Jahren belaufen, weil die Straßen erst nach gehöriger in Standstellung

durch die Betreffenden vom Staat werden übernommen
werden.

Hierauf ward der Ansatz unverändert angenommen.

l>. Für bereits bewilligte oder sonst nöthig befundene
neue Slraßenanlagen und Verbesserungen:

1) Straße von Langenthal nach St. Urban:
von den bewilligten Fr. 977b sind ver-
wendet worden Fr. 7416, und sind pro
1804 noch überzutragen Fr. 2060

2) Neue Straßen zu Worb und zwischen
Scküppach und JlfiS: nach Vollendung
derselben werden nun noch für Landent.
schädigungen gefordert, wenigstens » 22040

Z) Korrektion der Straße durch die obern

Felsen dcS MünsterthaleS: von den

bewilligten Fr. 2d000 nach Abzug der

verwendeten Fr. 19000 S000

4) Neue Straße am linken Ufer des Thu-
ncrsecS 15000

5) Für Ausbesserung der Sustenbcrgstraße » 0000

6) Für Ausbesserung deö Grimsclpasseö » 1000

7) Für Planimelration und den Beginn zu
Verbesserung der Straße am Bnenzersee
bei Ringgcnberg » 2000

-—— S4700

Wurde auf gegebene Erläuterungen in Betreff der
Entschädigungen Art. 2 und rücksichtlich deS Art. 4 unter Vorbehalt
des morgen zu nehmenden Beschlusses über die Straße am
Thunersee angenommen.-

e. Für Straßenbauten auf noch vorzulegende Entwürfe:
1) Rektifikation des Straßenzugs vonBuix

und Boncourt, von Fr. 00000 pro 1804 Fr. 20000

2) Neue Straße durch den Engpaß des Pl-
choux » 10000

0) Rektifikation deö SlraßenzugS am Vancl
von Fr. 1200 600

0) Rektifikation des Straßenzugs von Saa-
nen auf Zweistmmcn von Fr. 100000
pro 1804 „ 10000

40600

ES ward bemerkt, daß über 2, 0 und 4 noch Anträge ge-
bracht werden sollen, unterdessen aber der Ansatz gutgeheißen.

ä. In Anerkennung des Grundsatzes, daß ein Theil
des Staatökapiials auf eine der allgemeinen Wohl-
fahrt ersprießliche Weise in Straßenbauteu angelegt

werden könne, wird hier ein eventueller, dem StaatS-
kapital zu enthebender, und je nach den Umständen
nach gehöriger Untersuchung auf größere Scraßcn-
arbeiten zu verwendender außerordentlicher Kredit
angesetzt von Fr. 100000

Ueber diesen Ansatz erhob sich eine weitläufige Discussion,
da einerseits sowohl von der SraatSwirthschaflSkommission alS
von. einigen Mitgliedern der Versammlung der Wunsch
ausgesprochen ward, eö möchten nicht nur ein Theil der Staatseinkünfte,

sondern noch beträchtlichere Summen auf die dem Lande
so vortheilhaftcn Straßcnbaulen verwendet werden, andrerseits
aber auf §, 24 der Verfassung hingewiesen wurde, vermöge des-
sen nur nach den dorr bestimmten Formen eine Verwendung aus
dem Kapitalvermögen des Staates statt finden darf. Andere
Meinungen dann wichen darin von einander ab, daß die einen
glaubten, die Bestimmung der Summe solle jetzt geschehen,
damit darauf gestützt der NegierungSrath Anträge zu Bauten
bringen könne, dagegen aber eingewendet ward, man solle vor-
erst die Anträge erwarten. Noch andere Ansichten gingen dahin,
man solle ohne näher einzutreten, bloß auSsprechcn, welche
Summe zu andern alS den schon erwähnten Straßenbauten zu
verwenden sei, und endlich ward hiebet noch die Modifikation
angebracht, es solle dem NegierungSrath Auftrag ertheilt
werden, Anträge zur Deckung der Ausgaben zu bringen.

Endlich wurde beschlossen:

die Summe von Fr. 100000 in'S Budget aufzunehmen, aber
nicht zu sagen, daß sie aus dem StagtSkapital zu erheben sei,
und den Ansatz zu Ende deS BüdgctS als außerordentliche
Ausgaben einzutragen.

A b stim m u n g :

Den Artikel unverändert anzunehmen einstimmig.
Für gefallene Meinungen Mehrheit.
Den Ansatz mit obigen Bedingungen anzunehmen 60 Stimmen.
Ihn auszulasten 24 Stimmen.
Für einen dem NegierungSrath zu gebenden Auf.

trag 8 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

e. Unvorhergesehenes Fr. 1210
Angenommen.

ff. Schwellenbau.

». Gewöhnlicher Schwellenbau Fr. 10000
l>. Neue Wasserbauten:

1) Aar-Correktion zwischen Aarberg und Dozigcn
von den Anno 1802 bewilligten Fr. 10800, nach
Abzug der für Steuern verwendeten Fr. 1200 >, 9600

2) Zihl-Rektifikation zwischen Goltstatt und Mcyen-
ricd, die bewilligten 7gvo

In der Ungewißheit, in wie weit die Regie-
rung für die vorhabende Entsumpfung deS See.
landes beitragen wird, wird hier einstweilen nicht
ein Mehrcreö gefordert.

3) Für Beendigung der Schwellenarbeitcn im Amt
Juterlaken 5000

4) Für Fortsetzung der Arbeiten am Alpbach und Ver-
sicheruug früherer Arbeiten in der Aare bei Mei-
ringen 2000

ff) Correktion der Saane zwischen Laupen und Güm-
Mineil V0N Fr. 10000-11000 pro 1804 „ 8000

6) Für den Unterhalt der Schwellenarbeiten im Be-
reich der Aar - Correktion zwischen Thun und Bern >, ffvoo

7) Ueberdieß wird hier aus dem oben (bei dem Stra¬
ßenbau) dargestellten Motive für EntsumpfungS-
arbeiten ein eventueller, dem StaatSkapital zu
enthebender außerordentlicher Kredit aufgenommen
von „ 50000

Fr. 92600



Ueber die hier angeführten und über die Projekte größerer
Bauten zu Tieferlegung des BrieuzersceS und Enlsumpfung deS

Seelandeö wurden verschiedene Ansichten eröffnet, und Erläute-
rungcn gegeben. Rücksichtlich der Fr. 50000 dann wiederholte
man zum Theil das oben wegen der Summe von Fr. t00000
angeführte, und es ward auch angetragen, diesen Ansatz zu ver-
doppeln.

Endlich wurde beschlossen:

1) ES sollen unter b Art. 2 die Worte: In der Ungewißheit,
u. s. w. ausgelassen werden.

2) Die Summen von Fr. 50000 solle auf gleiche Weise wie
die oben erwähnte, am Ende deS BüdgetS aufgenommen
werden.

Abstimmung:
Für obige Bestimmungen Mehrheit-

6. Für Bau - und Nutzholz aus den Staatswaldungen
ungefähr Fr. 14950

Angenommen.

Durch ein Schreiben vom heutigen Tag meldet das Ober-
gcricht, cS habe, zwar.nur indirekt, von dem Bericht der Spe-
zialkommission des Großen Ralhcs über seinen Geschäftsgang
und von dem Kreisschreiben Kenntniß erhalten, durch welches
die Mitglieder deS Großen Rathes auf den 20. März bei Eiden
berufen werden. Auf jeden Fall nehme eS das Recht zur Ein-
gäbe eines Gegenberichts in Anspruch, und erwarte, daß ihm
dazu eine angemessene Frist werde anberaumt werden.

Dieses
'
Schreiben wurde nach dessen Verlesung auf den

Kauzleitisch gelegt.

DaS Finanzdepartcment berichtet, die Gemeinde
mont sei mit dem Hause L^ner zu Mzlvillier's im Kanton Neuen-
bürg in Unterhandlung getreten, um eine Fabrike zu Verfertigung

der innern Bestandtheile von Uhrwerken (èduncches lle
niomt-cs) zu errichten, und wünsche dazu gegen uncerpfändliche
Verschrcibung von 540 Juchanen Land ein Darlehen von
Fr. 21000 zu 5?ö zu erhallen. Sowohl das Departement als
der RegierungSralh empfahl dieses Ansuchen, und eâ wurde
beschlossen :

1) Es wird der Gemeinde Oor^i-mont aus der Staatskasse die
Summe von Fr. 24000 in Fünffrankenstücken gegen einen
jährlichen Zins von 3 Hg, und gegen unierpfändliche
Einsetzung folgender Grundstücke dargeliehen:

a. der Meierei le Leoml, von Iucharten 150
b. der Weide les Stieres, von 15 Stück

Sömmerung und » 96

c. Der Weide Obülmö, von 20 Stück
Sömmerung und « 114

Iucharten 540

unter der Voraussetzung, daß die beizubringende mit
gesetzlichen Requisiten versehene Schätzung den Werth dieser
Unterpfänder als wenigstens doppelt so groß wie die aufzu-
brechende Summe darstelle.

2) es wird der Gemeinde Sor-Kêmont gestattet, diese Summe
nach Verlauf von acht Iahren zurückzubczahlcn, und zwar
zu einem SechStheil per Jahr;

also Fr. 4000 auf 1845.
y z, I000 ZI « » « 1844,

v „ 4000 1845.
n „ 4000 „ 1846.
» „ 4000 „ 1847.
» >, 4000 1848.

die Rcstanz bleibt zu 5°/g, zu verzinsen.

5) Je nach der Konvenienz der Gemeinde, wird ihr zugesichert,
nach Verflnß der acht Jahre den RückzahlungStermin auf
neue 4 5 6 Jahre, übrigens unter den gleichen Gedingen
wie sub Art. 2 hinauSjtellen zu können.

4) Die Gemeinde OorAstmont verpflichtet sich, die Rückzahlung
in eben so viel Fünffrankenstückcn, als sie aus der Staatskasse

empfangen hat, zu bewerkstelligen.

Abstimmung einstimmig.

Auf das vom Militärdepartcmenl und RegierungSrath em-
pfohlene, von einem medizinischen Zeugniß begleitete Ansuchen
deS Herrn Friedrich Simon um Entlassung als Kommandant
deS 5. MilitärkreiseS und 3. Auözügerbataillons wurde ihm die.
selbe in allen Ehren und unter Verdankung der geleisteten Dienste
ertheilt.

An die durch Entlassung des Herrn Simon erledigte Stelle
wurde ernannt:

Herr Johann Knechtenhofer, von Thun, Major des 4. Aus-
zügerbalaillons.

Dem Herrn Großrath Lohner wurde auf sein Ansuchen zu
Wiederherstellung seiner Gesundheit ein Urlaub von 6 Monaten
vom 1. April an als Mitglied des Großen Rathes, des Baudc-
parrements und Scchszchner ertheilt.

Zweiunddreißigfte Sitzung.

Dienstag den 13. März.

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde nach dessen

Verlesung gut geheißen.

Der Tagesordnung gemäß wurde ein Vorlrag des Baude-
partcmenlö über eine längs des linken UferS deS Thunersees
anzulegende Straße in Berathung genommen.

Nachdem bereits in den Jahren 1852 und. 1855 einige
Verbesserungen der bisherigen Straße zwischen Leißigen und Jnter-
lacken statt gesunden, ordnete das Departement eine vollständige
Untersuchung aller an die Regierung gelangten Wünsche über
eine von Spiezwulcr nach Jnterlacken anzulegende Straße an,
und ließ sowohl Grundrisse als Kostenberechnungen darüber auf-
nehmen. DaS Ergebniß zeigte folgende drei zwischen den Ruinen
von Weißcnau und der im Bezirk von Spiez au der Frntigen-
straße stehenden Pintenschenke mögliche Straßenzüge:

Erster Projekt.
Längs dem Ufer deS SeeS, Länge 51291 Fuß.

Kosten: Entschädigungen Fr. 14000.
Arbeiten und Fuhrungen „ 16000.

Fr. 30000.

Zweiter Projekt.
Von Wcißenau bis zum KricSbach wie der erste, dann in

einem Ansteigen von 5 Fuß auf 100 durch das Dorf Kralligen,
und wieder hinunter nach Spiezwylcr, Länge 50725 Fuß.

Kosten: Entschädigung ^ Fr. 50000.
Arbeiten und Fuhrungen „ 56ooa.

Fr. 66000.

Dritter Projekt.
Erweiterung des dermaligcn Weges auf eine Breite von

14 Fuß und ohne Abänderung der an einigen Orten von 20

bis 24°-s» ansteigenden Gefälle, Länge 55071 Fuß.

Kosten: Entschädigungen Fr. 8000.
Arbeiten und Fuhrungen » 12000.

Fr. 20000.
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Von dcr Mehrheit des Departements und vom Regierungs-
rath wurde der'erstc Projekt empfohlen/ besonders wegen seiner

horizontal fortlaufenden Richtung / und dcr geringern Kosten für
die Anlegung und den Unterhalt.

Eine Minderheit deS Departements hingegen trug auf
Annahme der Richtung über die Höhe von KrairigeN/ zufolge des

dritten Projektes an/ weil sie den Einwohnern dortiger Gege d

vorrheilhaftcr sei.

In Folge der statt gehabten Diskussion wurde dem ersten

Projekt der Borzug gegeben/ und beschlossen:

1) Die begonnenen Arbeiten auf dcr Straße von Weißenan
nach Spiez sollen nach dem vorgelegten Neu Projekte fort,
geseht und vollständig ausgeführt werden.

2) Die zu erbauende Straße soll in die Zahl derjenigen der ölen
Klasse aufgenommen werde» / als unter welche dieselbe nach
den Bestimmungen des neuen Gesetzes über das Straßenwe-
sen sich eignet.

5) Die zu vollständiger Beendigung der Straße nach dem

iten Projekte auf eine Länge von 51291 Schuhen für
Entschädigungen und Arbeiten aller Art/ nach Verwendung
von Fr. 4000 / die auf der bereits bewilligten Summe der
Fr. 12000 noch übrig geblieben sind/ noch erforderlichen
Gesammtkosten der Fr. 26000 sollen von der Staatskasse
übernommen und der dahcrige Kredit dem Baudepartcmcnt
sofort zum Beginn der Arbeiten eröffnet werden.

4) Die noch zu machenden Arbeiten sollen öffentlich ausgeschrie-
be»/ an eine Minderstcigerung gebracht, und an den oder
die mindest fordernden/ auf gehölige Sicherheit, jedoch
unter den bisher stets üblichen Bedingungen/ die allfälligen
Beiträge der Gemeinden, dann durch diese mittelst Uebernahme

kleinerer Verdinge, oder mittelst Zusendung gurer
Arbeiter, leisten zu können, hingegeben werden.

5) Die Ausführung der sämmtlichen Arbeiten soll unter Auf¬
sicht und Leitung deS BaudcpartemcntS statt finden.

6) Die betreffenden Gemeinden sollen zu Beiträgen aufgefor¬
dert werden.

7) Die Arbeiten sollen ohne Verzug angefangen und im Lauf
« dieses JahrcS so weit möglich ausgeführt werden.

Abstimmung-
Für den Antrag deö NegierungsrathS mit

Auslassung deS im Entwurf stehenden Artikels über
Entschädigungen einstimm.,105

So viel möglich im Lauf dieses Jahres einstimmig.
Die Gemeinden »zu Beiträgen aufzufordern 76 Stimmen.
Dagegen Minderheit.

Im Lauf der obigen Berathung ward der Antrag gemacht,
Plane und Kostenberechnungen über Anlegung einer Straße längs
dem Brienzersee und über den Brünig aufnehmen zu lassen.

Dieser Antrag wurde erheblich befunden, und dem Regie-
rungsraih zugesandt, um ihm Folge zu geben.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit Mehrheit.

- Hierauf wurde die Berathung deS BüdgetS fortgesetzt.

Ausgeben,
k. Für das Erziehungsdepartement.
1. Kanzleikosten Fr. 8000

2. Besoldung der protestantischen Geistlichkeit.

Dotarionssumme zu Besoldung dcr
protestantischen Geistlichkeit nach dem Dekret
vom 18. Dezember 1824 Fr. 505000

6. Seither dazu gekommene Vermehrungen » 6200

c. Zahlungen neben der DoiationSsumme:
Holz - und Hauözinövergütungen in Geld „ 2045

<l. Für die bereis beschlossenen aber noch nicht
eingerichteten Hclfereien im Buchhalter-
berg nach Abzug der dem Collator
auffallenden Hälfte, Fr. 600 ; zu HaSle im
Grund: nach dem gewohnten Maßstab,
Fr. 800, zusammen k400

Fr. 512645
Abzug dcr muthmaßlichcn durch Vaccau-

zen auf der DotalionSfamme und aus dem

Uebcrschußfond sich erzeigenden Ersparniß „ 2645

Fr. 510000
e. Holzpenfionen in Natur an die Pfarr-

Herren und Helfer » 9187
—— 519187

Ohne Bemerkung angenommen.

5. Besoldung der katholischen Geistlichkeit:
Beiträge zu Besoldung deö BischoffS von
Basel und Gehalte dcr bernischen Dom-
Herren Fr. 4664

l>. Katholischer Gottesdienst in dcr Hauptstadt

„ 1948
<?. Besoldung der katholischen Geistlichkeit

im Lcberberq, Fr. 49050; Vermehrung
wegen vorliegenden und murhmaßlich zu
ertheilenden Gehaltszulagen und Pensionen
Fr. 2000, zusammen „ 51050

ä. Penstonen an die alibischöfflichen Capitu-
laren und Beamten 9291

e. Geistltchkeiröpenfionen im Lcbcrbcrg „ 5561
7,)5>4

Gegen die Ansätze wurde nichts eingewendet; aber hingegen
machte die Staarswirthschafrökommission den Antrag, daß die
für die Pensionen der alt bischöflichen Kapitulant» bestimmte
Summe beim Erlöschen jener Pensionen auf Verbesserung dcr
Besoldungen der katholischen Geistlichkeit verwendet werde.

Hierüber wurde bemerkt, daß bereits diese Besoldungen
erhöhet worden seien, und sonst noch für ältere Geistliche gesorgt
werde, auch dem Regierungörath bereits ein Antrag im Sinn
deS obigen, und noch andere zu Erhöhung der Besoldungen der
katholischen Geistlichkeit zur Untersuchung gesandt worden seien.

Nun wurde der Ansatz angenommen, und beschlossen, den
Antrag der StaatSwirthschaftSkommission nicht erheblich zu
erklären.

A b stim m u » g.

Für den Ansatz einstimmig.
Für die Erheblichkeit deS Antrags 10 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

4. Versäncdene Lieferungen zum Dienst dcr Kirchen, theils
urbarifirt theils auf alter Uebung beruhend Fr. 4586

Angenommen.

(Fortsetzung folgt.)
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Großen Rathes der Republik Bern.
Bern / den 24. März 1834.

(Offiziell.)

(Fortsetzung der zweiunddreißigsten Sitzung.)

StaatS-Büdget.
Ausgeben.

6. Für das Erzichungsdcpartement.

6. Lehranstalten:
». Hochschule und Schulen der Hauptstadt.

Bei der beabsichtigten Errichtung eines höhern Gymna.
sttimS und einer Hochschule/ worüber der GeseyeSentwurf
bereits von dem RegierungSrarh genehmigt und an den
Großen Nach überwiesen worden ist/ und in Voraussetzung
der Annahme desselben durch die oberste LandZSbehorde, hat
das Erziehuligödepartcment folgende Ansätze pro 1834
vorgeschlagen/ als:

1) Ein Viercheil der bisherigen obrigkeit¬
lichen Beischüsse/ angenommen die neuen
Anstalten können auf Ostern 1834 ins
Leben treten, für das erste Quartal Fr. 13450

2) Nach dem Entwurf für die Errichtung
eines höhern Gymnasiums und einer
Hochschule wird der Staat zu bezahlen haben:
für daö Gymnasium Fr. 11000, für die
Hochschule Fr. 58000; von dieser Summe
werden für drei Quartale angesetzt 51750

3) Die Kosten der Litterarschule nach bishe-
rigcm Fuß werden angeschlagen, nach Abzug

der Einnahmen von Eintritts - und
Schulgeldern auf Fr, 11300; da das erste

Quartal im Ansatz «nd Nr. 1 berücksich-
tiget ist, so werden hier nur angesetzt ^
mit 8475

4) Kosten für den akademischen Schwimm -
und Turn-Unterricht, das Schulkorpö und
Schulfest 2000

5) Reitschule 3750
— 79425

Bei der Behandlung dieser Abtheilung wurde ein heute auf
den Kanzleitisch gelegter Vortrag des ErziehungSdcpartements
verlesen, durch den auf Anstellung von zwei ordentlichen und
fünf außerordentlichen Professoren für Vorlesungen in französischer

Sprache angetragen ward, um darauf Rücksicht zu nehmen.
Es wurde aber nach einigen Erörterungen befunden, daß einst-
weilen bloß die bereits gefaßten Beschlüsse im Auge zu halten
seien, und beschlossen:

1) Die Ansätze sollen mit den Dekreten in Uebereinstimmung
gebracht und überdies solle

2) Eine Summe von Fr. 5000 für die Kosten der ersten Ein¬
richtungen beigefügt werden.

Abstimmung.
Für obigen Beschluß Mehrheit.
Für andere Meinungen 12 Stimmen.

b. Beischüsse für Collégien und Sekundär-
schulen Fr. 12240

Für Verbesserung der bestehenden und zu
Gründung neuer Sekundärschulen werden
noch gefordert, und unter Vorbehalt be-
stimmter Anträge und der Genehmigung
durch den Großen Rath hier angesetzt 14760

— 27000
v. Beischüsse an Schulmeister: als theils urbarisirte

Schuldigkeiten, theils auf alter Uebung beruhend, in
Geld und Naturalien im Normalpreis Fr. 1340

â. Kosten für Verbesserung der Landschulen:
1) Schulhausbausteuern: statt der Förde-

rung von Fr. 12000 nur Fr. 8000
2) Leibgedinge und außerordentliche Un¬

terstützungen an Schullehrer 3000
3) Unterstützungen an Schulen, Schulleh¬

rer- und Volköbibliotheken, Sängervereine,

und für MädchenarbeitS- und Som-
merschulen 20000

4) Besoldung der Schulkommissarien und
katholischen AmtSschulkommissionen 2050

— 33050
e. Bildung von Schullehrern:

1) Normalanstalt zu Münchenbuchsee Fr. 12000
2) Für Fortbildung angestellter Schullehrer,

Vorbildung von Jünglingen zum Lehr-
stände, und Stiftung von Normalanstalten

im Lcberberg, werden gefordert 13000
und diese Summe hier unter Vorbehalt
bestimmter Anträge und ihrer Genehmi-
gung ausgesetzt.

2500S

Angenommen.

k. Taubstummeninstitut Fr. 7000
Die StaatSwirthschaftskommission machte den Antrag, die

Fr. 7000 nur in so fern zu bezahlen, als das Institut in eine
Kantonalanstalt umgeschaffen werde. Aber auf die Gegenbemer-
kung, daß auf jeden Fall Fr. 3000 als Fortsetzung der bisherigen

Unterstützung zu geben seien und die Verabfolgung des übri-
gen vom Ergebniß der angefangenen Untersuchung abhänge, ward
der Ansatz gutgeheißen.

g. Garnisons-, Turn - nnd Schwimmschule Fr. 1500

Angenommen.



47740

37245

IV. Gerichts.Behörden.
Obergericht.

1. GeHalle Fr. 55000

2. Kanzleikosten » 14740

L. Gerichtsbehörden auf den Amtsbezirken.

1. AmtSgerichtSpräsidenlc, Fr. 49600; Mieth.
zinS für die GerichtSlokalien des AmlS Sef.
tige»/ Fr. 125; Kanzleikosten: mulhmaß.
lich wie voriges Jahr, Fr. 2000, Summa Fr. 51725

2. Amtsgerichte » 55500

3. AmtsgerichtSiveibel 2020

Zusammenzug des AuSgebenS.
I. Beiträge zur eidgenössischen Bundeskassa Fr. 2l54s
II. Der Große Rath 29000

III. Verwaltungsbehörden:
Regicrungsrath Fr. 125559

L. Verwaltungsbehörden in den
Amtsbezirken » 117907

tl. Diplomatisches Departement „ 9500
0. Departement des Innern » 180857
k. Justizdepartement....,, 218565
iff. Finanzdepartement ...» 75240
tl. Erziehungsdepartement >, 576402
II. Milirärdepartcment ...» 222291
1. Baudepartcment 550840

—— 2075159

IV. Gerichtsbehörden 154935

Summe muthmaßlichen AuSgebenS 2260472
Summe murhmaßlichen EinnehmeuS. 2142899

Muthmaßlicher Ueberschuß der Ausgaben Fr. 1 >7575

Diese ganze Abtheilung wurde ohne Bemerkung gutgeheißen.
Am Schluß dieser Berathung wurde durch das Präsidium

angefragt, ob Jemand noch Zusätze zu machen wünsche, dieses
aber nicht verlangt.

Dreiunddreißigste Sitzung.

Mittwoch den 19. März.
Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde nach einer vcr.
langten Berichtigung gut geheißen.

Als seit dem 1. Januar neu eintretendes Mitglied leistete
Herr Fenningcr den Eid.

Dann wurde auch Herr Stauffer als Ersatzmann am Ober,
gericht beeidigt.

Folgende Vorstellungen wurden dem RegierungSrath zur Un.
tersuchung gesandt:
1) Der Rechtsamenbesitzer von DiemerSwyl, die Erlaubniß zur

Veriheilung von MooSseeland begehrend.

2) Ansichten über Revision des ArmenwescnS von Herrn Sommer,
Notar, zu Burgdorf.

ES ward eine Mahnung des Herrn alt LandammannS Fel.
lenberg verlesen, wodurch er die Berathung der Anträge der
großen Schulkommission über das Erziehungöwesen verlangt.

Der Tagesordnung gemäß wurde ein am 20. Januar vom
RegierungSrath an den Großen Rath gewiesener gedruckter Ent-
wurf eines TellgesetzeS zur Beeathung vorgelegt.

Die Vorfrage über das Eintreten verursachte eine weitläufige
Diskussion, in der einerseits die Dringlichkeit der Erlassung

eines Gesetzes über den vorliegenden Gegenstand dargethan,
andrerseits aber gezeigt wird, daß eâ unmöglich gewesen sei,
die vielen eingelangten Vorstellungen und Bemerkungen zu un.
tersuchen, und dies um so nöthiger sei, da im Entwurf das
Tellwesen sich mit den Verfügungen über Hincersäß. und Einzug,
gelber verbunden befinde. Zudem glaubten andere Meinungen
theils das Tellwesen sollte nicht vom Armenwesen getrennt, theils
es sollte mit Berücksichtigung eines einzuführenden neuen Aüfla.
gensystemS behandelt werden. Noch andere aber wollten die
Tellen für Armcnunterstützung von allen andern getrennt wissen.
Endlich wurde auf geschehene Anträge beschlossen: Heute nicht
in die Behausung einzutreten, sondern eine Kommisston von
sieben Mitgliedern zu ernennen und ihr den Auftrag zu erthei,
len, den vorliegenden Gesetzesentwurf nebst allen über diesen Ge.
genstand eingelangten Schriften sorgfältig zu prüfen, die allsällig
noch nöthig findenden Erläuterungen vom Departement des In.
nern oder vom RegierungSrath einzuholen, und dann ihr Bcfin-
den nebst Anträgen dem Großen Rath in der künftigen Sommer,
sitzung vorzulegen.

A b stim m u n g.
Einzutreten ' 15 Stimmen.
Aufzuschieben 117 Stimmen.
Eine Kommission zu cruenncn Meb'rbett.
Sie aus sieben Mitgliedern zusammen zu setzen Mehrheit.
Dieselben durch die Versammlung zu ernennen 85 Stimmen.
Durch das Präsidium 4l Stimmen.
Sie heute zu ernennen Mehrheit.
Durch daS geheime Mehr 1 Glimme.
Dnrch das offene Mehr Mehrheit.

Hierauf wurden zu Mitgliedern der Kommission ernannt;
die Herren Großrälhe Watt, Wütrich, Noniang, Blumenstcin,
Sträub, Mühlemann und Fellenberg.

Ein von RegierungSrath und ScchSzehnern überwiesen er
Vortrag des diplomatischen Departements zeigte die Nothwendig,
kcit der Trennung der Kirchgemeinden Kadmen und Gurannen
rücksichtlich ihres landschaftlichen Verbandes von derjenigen von
Meiriugen und der Theilung dieser letztern in vier besondere Ur.
Versammlungen und Gcmeindverwaltungen, und empfahl den bei-
gefügten Entwurf eines Dekretes zur Annahme.

Gefallene Meinungen glaubten, daß man vorerst bei der
Theilung der Gemeinde Meiringen in vier Urversammlungen stehen
bleiben und auf jeden Fall dem Dekret noch einen Artikel in
Betref des GcmeineigenthumS der Landschaft und der Pflicht der
Armemnitcrhaltung beifügen sollte.

Dem erster,, Antrag wurde nicht beigepflichtet; wohl aber
stimmte man dem zweitK'bei, und daö Dekret ward mit dem
Zusatz angenommen de? tin 7. Artikel enthalten ist.

Dekret
Der Große Rath der Republik Bern,

Auf den Antrag von Regierungsrath und SechSzehnern, in
Betrachtung, daß laut §. 57 der Verfassung die Kirchgemeinden,
welche mehr als 2000 Seelen enthalten, durch das Gesetz, der
Oertlichkeit nach, in mehrere Urversammlungen abgetheilt wer.
den können ; '

Daß ferner der f. 95 der Verfassung auch die Abänderung
der gegenwärtigen GemeindSeinthcilung gestattet;

Daß eine Trennung der einen Urversammlung son Meiringen
in vier, nach den verschiedenen Vierteln, so wie die Aufhebung
der vereinigten GemeindSadministration im Bezirk OberhaSle
nicht nur im Wunsche, sondern noch mehr im Interesse der dasi.
gen Gemeinden liegt;

beschließt:
1) Die Centralisation der Gemeindsverwalrung, im Bezirk

OberhaSle, so wie die Einheit der Urversammlung deS Kirch,
spiels — Meiringen sind aufgehoben.

2) Die Kirchgemeinden Gadmen und Gutannen, in politischer
Beziehung bereits von Meiringen getrennt, treten nun auch
aus dem CentralgemeindSverbande der Landschaft.



S) Bkide sollen fortan alle Rechte genießen die durch den
s, 94 der Verfassung und das neue Kommunalgesetz den üb«,
gen Kirchgemeinden des Kantons zugesichert sind.

Das Kirchspiel Meiringen wird in 4 Gemeindsvereine getheilt/
nemlich in:

». Meiringen / aus dieser Gemeinde / und Briinigen;
K. Hasleberg, aus der gleichnamigen Bäuertgemeinde;
e. Inner. Kirchet/ aus Grund/ Völligen / Wyler/ Mühlethal/

Aeppigen;
<1.Schattenhalb/ aus Geißholz/ Willigen/ Schwändi/ Lugen

und Falchern bestehend.

5) Jeder dieser Gemeindsvereine erhält das Recht nach §. 37
der Verfassung eine eigene Gemeindöadministralion aufzu.
stellen. -

6) Ihre kirchlichen Verhältnisse dagegen bleiben einstweilen un.
verändert.

7) Durch die in diesem Dekret enthaltenen Bestimmungen über
Abänderung der bisher bestandenen politischen und Admini-
strMvverhältnisse soll den EigenthumSrcchten der verschiedenen

Theile des Bezirkes ObcrhaSle kein Eintrag geschehen,
und das Vermögen einstweilen »»vertheilt bleiben.

V o r t r a g

an den

Großen Rath der Republik Bern.

Ueber Trennung der Landschaft Oberhasle in drei Ge-

meinden.

Tit.
Seit einem Jahre ungefähr haben zu verschiedenen Malen,

bald die vereinigte Gemeinde Meiringen, bald dieser oder jener
der vier Viertel derselben bald der Schuzvercin von ObcrhaSle.
bei der Regierung sich dahin beworben, daß dieses große Kirchspiel

sowohl in politischer Hinsicht für die Bildung von Urver.
sammlungen als in kommunaladministrativer für die Besorgung
des Armen, und VormundschaflSwescnS,- ilT^r besondere, schon

durch die Natur scharf bezeichnete Gemeinden gesondert werden
möge. Ueber den ersten Theil dieses Begehrens holten Euer Tit.
daö Gutachten des diplomatischen Departements ein. welches
kein Bedenken trug, nach §. 37 der Verfassung auf Spaltung
der einen Urversammlung von Meiringen in mehrere, damals
jedoch nur drei anzutragen; ein Vorschlag, der Ihre Zustim.
mung erhielt, und sofort an den Großen Rath gewiesen wurde.

In eine Umgestaltung der Gemeindsverhältnisse, rücksichtlich
des Armen, und TutelarwesenS dagegen glaubten die Hochge.
achteten Herren einstweilen nicht eintreten, sondern vor Allem
die Erscheinung des neuen Communalgcsetzcs abwarten zu sollen.

Dieser Fall ist nun eingetreten und hat, da auch die Be-
Handlung des Antrags zu Bildung mehrerer Urversammlungen
im Kirchspiele Meiringen nicht stall gefunden, wie zu erwarten
gewesen, eine Erneuerung des doppelten Begehrens der verschie-
denen Viertel dieser Gemeinde zu Folge gehabt. ES stützt sich

dasselbe, den angeschlossenen Bittschriften und Vorstellungen zu.
folge, hauptsächlich auf folgende Gründe, nemlich:

I. In Betreff der Theilung der einen Urversamm-
lung in vier Urversammlungen:

Das Kirchspiel Meiringen besitzt nach der letzten Volks-
zählung eine Bevölkerung von 5157 Seelen und hat also 52 Wahl-
manner zu ernennen. ES ist in vier so geheißene Viertel geson.
derr, deren jeder besondere Berechtigungen, Verordnungen, Ge-
bräuche und Vermögensgenüsse hat. Alle zusammen bilden ser.
ner mit Gadmen und Guriannen, Nessclthal und Boden mir ein-
gerechnet, eine gesamml landschaftliche BurgcrgemeindSkorpo-

ration, die ein gemeinsames Bürger., Armen-, Kirchen - und
Schulgut besitzt.

Der Viertel Meiringen, der größte unter den vieren, bil-
det nur eine Bäurtsgemeinde und zählt 1838 Einwohner; für
gewisse Leistungen gehört dazu noch die Dorfbäurtgemeinde Brü-
nigen mit 102, zusammen 1940 Einwohner.

Der Viertel HaSleberg, ebenfalls aus einer einzigen Bäurt-
gemeinde bestehend, hat 1230 Einwohner.

Der Viertel Schattenhalb, in fünf verschiedene Bäurtsbe-
zirke abgetheilt, 72 l Einwohner.

Und der Viertel Jnncrkirchet, auch fünf BäuertSbezirke
umfassend 1265, Einwohner.

So weit die Topographie und Tradition der Landschaft
hinaufreicht, ist es ersichtlich, daß diese Abtheilung durch die
verschiedenartigen Bäuerrrcchren, Nutzungen und insonderheit durch
die Lokalveihältnisse begünstigt, seit undenklichen Zeiten bestanden.

Schon deßhalb halten die petirionirenden Gemeinden für
schicklich und zweckmäßig, wenn diese große, an sich weitläufig
vertheilte KirchspielSurversammlung, in die den natürlichen Grcn.
zen nach limitmen vier Gemeindsviertel gespalten werden könnte.

Noch weit wünschcnswcrther aber erscheint ihnen diese
Trennung in moralischer und finanzieller Hinsicht. Wenn man
bedenkt, sagen sie, durch welche Mittel das Volk dieser ver.
schiedenen Viertel, die ohnehin leider nur allzu oft im voraus
gespannt einander gegenüber stehen, an jede Urversammlung nach
Meiringen zusammen gelockt und getrieben wird, wie über 500
theiliichmende Aktivbürger, vermehrt durch eine große Zahl von
Nichlstimmfähigeii, mehrere Tage und sogar Nächte lang,
ununterbrochen daselbst versammelt sind, und so ihre nöthigen Arbci-
ten hintansetzen, das wenige Geld, das sie baar besitzen,
vertrinken und verschwenden; was für unglückliche Auftritte dann
bet einem nicht auf hoher Kulturstufe stehenden, durch Wein
und Wortwechsel erhitzten Menge stets zu entstehen drohen; wie
die Kirche oft durch die darin sich herumtummelnden Trunkenbolde

mir Unflat besudelt, entweiht, und die Einwohnerschaft
MeiringenS des mehrere Nächte dauernden Lärmenö und
Getümmels wegen in ihrer Ruhe gestört und geschreckt wird, so

muß es wahrlich jedem redlich denkenden, friedliebenden und
haushälterischen Bürger vor solchem Menschenzusammenfiusse und
seinen Folgen grauen. Dem allem würde die Trennung der
Urversammlung nach den ViertelSgemcinden, wo die Verhandlung
gen in Ruhe und bei Tagözeil, vielleicht in einigen Stunden,
beinahe ohne Zeit - und Kostenaufwand beendigt werden konnten,
aufs Entschiedenste steuern.

II. In Betreff der Sonderung des Armen - und
VormundschaftSwesenS.

Die Gemeindsadministration ist bekanntlich im Bezirk Oberhasle

cenlralisirt. Für drei Kirchgemeinden bestehen da blos

ein Einwohnergemeindrath, ein Umergericht, eine Vormund-
schaflSbehörde, eine Armenverwaltung. In gewissen Beziehn»,
gen mag diese Centralisation zweckmäßig seyn; in andern wenig
oder gar nicht. So für das Tutelarwesen und für die Armen-
Pflege

Bei einer Bevölkerung von 6000 bis 7000 Seelen cxiftirt,
wie gesagt, nur eine VormundschaslSbehörde. Erwägt man nun,
wie viele und verschiedenartige Geschäfte (eS sind im Bezirke
zwischen 500 und 600 Vogteicn) diese zu besorgen hat, so wird
begreiflich, daß trotz ihres Fleißes, guten Willens und der

häufigen, oft tief in die Nacht dauernden Sitzungen die

Verbandlungen nichts weiter als bloße Erfüllung gesetzlich

vorgeschriebener Formalitäten sein können. An umfassenderes Wirken im
Sinne des Titel IV. Theil I. unseres neuen Civilgcsetzbuches ist

nicht zu denken. Dazu kömmt noch, daß die Leute, die vor
Waisengcricht zu erscheinen haben, von den entferntesten Orten
bei jeder Witterung nach Meiringen sich begeben, daselbst oft
den ganzen Tag zubringen, und auch wohl unvcrrichteter Dinge
heimkehren und wiederkommen müssen. — Durch Trennung der

Waisensachen und Aufstellung besonderer Waisenbehörden in den

sechs Landschaftöthcilcn würde diesem Uebelstand größtenthcils
abgeholfen. Infolge des verringerten Umfangs der Geschäfte



wäre nemlich jede dieser Tutelarverwaltungcn im Stand, ihre
Pflichten leichter zu erfüllen. Betnahe jedem Mitglied«: derselben

würden die persönlichen und ökonomischen Verhältnisse deâ Bc-
vormundelen oder VormundSbcdürftige, daS Verfahren der Vögte
u. f. w. mehr oder weniger bekannt sein. Die Verhandlungen
der Tutoren und deren Rechnungsablage könnten somit besser

beaufsichtigt und Mißbräuche verhütet werden. DieS würde einerseits

die wohlthätige Absicht des den Pupillen und sein Vcrmö-
gen in Schutz nehmenden Gesetzes fördern und anderseits Vor-
münder und Waisenbehördcn vor rechtlichen Angriffen und Fa-
milien zerrüttenden Prozessen sichern. Mit einem Worte die

wichtigen so tief in'S praktische Leben eingreifenden Zwecke des

VormundschafcSwesenS würden unbestreitbar mehr verwirklichet
werden.

Waö die Armenpflege betrifft, so bilden die Hülfsmittel zu
Unterstützung der Bedürftigen, der sogenannte Spend - und Sie-
chcnseckel, die vorschriftgemäß zu beziehenden Teilen und die Hin-
tersäß und Einzuggeldcr. Diese Einkünfte reichen aber zu
Bestreitung der Auslagen bei weitem nicht bin. Meistens hat der

Centralallmosncr noch einen beträchtlichen NechnungSsaldo heraus-
zufordern. Bei so beschränkten Hülfsmitteln lst cö begreiflich,
daß bei Unterbringung der Armen blos auf Wohlfeilhcit Rück-

ficht genommen wird. Daher die Mitleid erregenden Minderstci-
gerungen, an welchen diese Unglücklichen gewöhnlich von Leuten
erstanden werden, die sechsten st» bedürftigen Umständen sich be-

finden. DaS bestehende Armenvcrpflegungssystem ist offenbar blos
darauf berechnet, den Armen ihr kümmerliches Dasein zn fristen,

nicht aber dieselben an Ordnung und Arbeit zu gewöhnen, sie zu

brauchbaren Bürgern umzuschaffen, was doch einzig der furchtbar

überhandnehmenden Armuth Schranken setzen könnte. Durch
eine Trennung dieses VerwaltungSzwcigeS nach den natürlich
geschiedenen LandschaftStheilcn würde nicht nur eine billigere Ver-
theilung dieser Last, sondern auch eine genauere Beaufsichtigung
der Besteuerten und Verkostgeldeten, eine unmittelbare Betheiligung

der Ortschaften an dem Schicksale ihrer Armen, und
besonders die Ersparung der mit einer Centralarmenpflege verbundenen

bedeutenden VerwalrungSkosten erzielt werden.

DieS sind, Hochgeachtete Herren, die Gründe, auf welche
die Gemeinden Meiringen, -HaSlebcrg, Innerkirchel, bestehend

aus Grund, Aeppigen, Bottigen, Wpler und Mühlithal; und
Schattenhalb mit den Ortschaften Willigen, Getßholz, Schwände,
Lugen und Falchcrn, so wie der Schutzverein des Bezirks ihr
Begehren um Trennung der Urversammlung von Meiringen nach
den vier oben genannten Vierteln und Decentralisation des Ar-
men - und VormundschaflöwesenS der Landschaft Obcrhaöle stützen.

DaS diplomatische Departement hat nach aufgetragener Prüfung
dieselben um so eher erheblich finden müssen, als eS seit zwei
Jahren mehr als einmal Gelegenheit gehabt von den Uebelstän-
den der gegenwärtigen Einrichtung sich zu überzeugen. Einmü-
thig nimmt eS daher die Freiheit, den Schlüssen der vorliegenden

Bittschriften beistimmend, Euer Tit., folgenden DekretScnt-
wurf zur Annahme zu empfehlen.

Der Große Nath der Republik Bern,
Auf den Antrag von RegierungSrath und Sechszehnern, in

Betrachtung, daß laut ê. ^7 der Verfassung die Kirchgemeinden,

welche mehr als 2000 Seelen enthalten durch daö Gesetz, der
Oerilichkeit nach, in mehrere UrVersammlungen abgetheilt werden

können;
Daß ferner der f. 93 der Verfassung auch die Abänderung

der gegenwärtigen GemeindSeintheilung gestattet;
Daß eine Trennung der einen Urversammlung von Meiringen

in vier, nach den verschiedenen Vierteln, so wie die Décentra-
lisation der gesammten Gemeindsadministrarion im Bezirk Ober-
haSle nicht nur im Wunsche, sondern noch mehr im Interesse der
dasigen Gemeinden liegt;

beschließt:
1) Die Centralisation der GemeindSvcrwaltung im Bezirk Ober-

haSlc, so wie die Einheit der Urvcrsammlungen des Kirchspiels

Meiringen sind aufgehoben.

2) Die Kirchgemeinde» Gadmen und Guttannen, in politischer
Beziehung bereits von Metringen getrennt, treten nun auch
auö dem CcntralgemcindSvcrbande der Landschaft.

3) Beide sollen fortan alle Rechte genießen, die durch den H. 34
der Verfassung und daS neue Commnnalgesetz den übrigen Kirch-
gemeinden des KanronS zugesichert sind.

4) Das Kirchspiel Meiringen wird in 4 Gemeindsvereine getheilt,
nemlich in:

a. Meiringen aus dieser Gemeinde und Brüningen;
li.HaSlcberg aus der gleichnamigen Bäurtgemcinde;
c. Inner - Kirchet, auS Grund, Bottigen, Wyler, Mühlerhak,

Aeppigen;
ll.Schaitcnhalb, aus Keißholz, Willigen, Schwändi, Lugen

und Falchcrn bestehend.

5) Jeder dieser GcmcindSvereine erhält daö Recht nach H. 37
der Verfassung eine eigene GemeindSadministrafton
aufzustellen.

6) Ihre kirchlichen Verhältnisse dagegen bleiben unverändert.

7) Der RegierungSrath ist mit der Vollziehung dieser Bestim-
mungen beauftragt.

8) Dieses Dekret soll gehörig bekannt gemacht, und in die
Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Alles aber u. s. w.

Bern, den 23. Februar 1834.

Ramens des diplomatischen Departements,

Der Sekretär:

(Six.) Moriz v. Slürler.
Von RegierungSrath und SechSzehner genehmigt, und dem

Großen Rathe zur Annahme zu empfehlen beschlossen,

den 10. März 1834.

Namens des Regierungsraths und der
SechSzehner.

Der erste NarhSschreiber

<6>s.) I. F. Stapfer.



ào. 24.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den ?9. März 1834.

(Offiziell.)

Vierunddreißigfte Sitzung.

Donnerstag den 20. März.

Präsident: Herr Landammann Meß m er.

Sämmtliche Mitglieder des Großen NatheS waren durch ein
unterm 12. März von der Kanzlei ausgegangenes KreiSschreibcn
eingeladen und bei Eiden aufgefordert worden, sich in der
heutigen Sitzung einzufinden, und im Fall von Hindernissen diese
dem Herrn Landammann schriftlich anzuzeigen. Dem zufolge
langten 40 Entschuldigungsschreiben ein.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und
nach einer verlangten Berichtigung gutgeheißen.

Eine Vorstellung der am Thuner und Brienzersee liegenden
Gemeinden und der Landschaft Oberhaslc, wodurch sie

Untersuchungen über Ticftrlegung der Gewässer und obrigkeitliche
Beisteuer zur Ausführung der nöthigen Arbeiten begehren, wurde
dem RegierungSrath zur Untersuchung gesandt.

Ein vom RegierungSrath übcrwiesener Vortrag des Baude-
parlements zeigt an, daß es in Folge des ihm zur Untersuchung
zugesandten AnzugS über Abtragung der Schanzen, genaue
Vermessungen angeordnet habe, die aber nebst dazu gehörigen Profilen

und Kostenberechnungen erst in einer künftigen Session
werden vorgelegt werden können. Vorläufig werde dem Großen
Rath hievon Kenntniß gegeben.

Es wurde ein Anzug mehrerer Mitglieder verlesen, dahin
gehend, daß die gestern ernannte Kommission auch Untersuchungen

über das Armenwesen anstelle.

Wie eS durch das oben erwähnte KrciSschreiben angezeigt
war, kam nun der Bericht der zur Untersuchung des Geschäftsganges

des ObergerichlS in Kriminalsachen niedergesetzten Spe-
ziallommission zur Berathung. Derselbe war gedruckt und sämmtlichen

Mitgliedern ausgetheilt worden, weswegen nun nur die
Schlüsse der Mehrheit und Minderheit verlesen wurden. Hernach

ward das am 17. März eingegangene und damals nach
geschehener Verlesung auf den Kanzleitisch gelegte Schreiben nochmals

verlesen, wodurch es zu Eingabe einer Widerlegung der
angebrachten Beschuldigungen die Bestimmung einer hinlänglichen

Frist verlangt.

In Bezug hierauf wurde vom Präsidium angezeigt, daß
die Berathung sich vorerst auf die Vorfrage beschränken solle:
Ob man dem Oberg<richt die verlangte Frist ertheilen und im
bejahenden Fall, auf welche Dauer man sie bestimmen wolle?

Die hierüber gefalftnen Meinungen gingen einerseits dahin,
daß es aus verschiedenen Rücksichten der Fall, sei dem Oberge¬

richt seinem Begehren gemäß eine Frist zu geben, für welche
theils Z0 Tage theils zwei Monate vorgeschlagen wurden.
Andrerseits aber fand man das Begehren des ObergcrichtcS unstarr-
haft, weil es nicht um ein Urtheil über dasselbe zu thun sei,
und die von einzelnen Mitgliedern und dem ganzen Tribunal der
Kommission gegebenen bei den Akten liegenden Berichte eine
Rechtfertigung überflüssig machen; auch übrigens die Beseitigung
der Sache dringend sei.

Endlich wurde beschlossen:

1) ES solle dem Obergericht angezeigt werden, daß ihm der
Große Rarh eine Frist von dreißig Tagen bestimmt habe,
um eine Rechtfertigung oder einen Gegenbericht über die
im Berichte der Spezialkommission enthaltenen Gegenstände
dem Herrn Landammann zu Handen des Großen NarhS zu
übergeben; jedoch in dem Verstand, daß die Eingabe früh
genug geschehe, damit der Druck derselben und ihre
Versendung an die Mitglieder des Großen Rathes bis zum
20. April statt finden könne.

2) Während dieser Zeit sollen die sämmtlichen von der
Kommission mit ihrem Berichte vorgelegten Akten in der Staats-
kanzlci zur Einsicht und Erhebung von Abschriften deponm
bleiben.

3) Nach Einlangung des Gegenberichts solle derselbe sogleich
der Spezialkommission mitgetheilt werden, damit sie ihre
allfälligen Bemerkungen darüber machen könne.

4) Hierauf sollen der Bericht, Gcgenbericht und die Bemer¬
kungen gedruckt, allen Mitgliedern des Großen RarhS zuge-
stellt und mit dem Amtsblatt versendet werden.

5) Auf Montag den Z. Mai solle der Große Rath zu seiner
Sommerscsston wieder einberufen und mit Behandlung der
heute berathenen Angelegenheit der Anfang gemacht werden.

Abstimmung.
Eine Frist zu bestimmen 149 Stimmen.
Dagegen 24 Stimmen.
Von 00 Tagen Mehrheit.
Von längerer Zeit 0 Stimmen.
Den Bericht der Kommission mit dem Amtsblatt

austheilen zu lassen 62 Stimmen.
Dieses unter Beifügung des Gegenberichtes des

ObergerichleS zu thun 77 Stimmen.
Noch die Bemerkungen der Kommission beizufügen Mehrheit.

Die vom Regierungsrath nach den genommenen Beschlüssen

veranstaltete definitive Redaktion des Gesetzes über den Stempel
wurde nach ihrer Verlesung und Vcrgleichung mit dem Protokoll
gut geheißen.

Hierauf ward ein vom RegierungSrath vorberathener im
Druck ausgetheilter Entwurf eines Gesetzes über den Bergbau
in Berathung genommen. Die Fragen über das Eintreten und

artikclwcise Behandlung wurden bejahend entschieden.



Abstimmung.
Einzutreten Mehrheit.
Artikelweise zu behandeln Mehrheit.

In der Gesammtheit 4 Stimmen.

Eingang.

Der Große Rath der Republik Bern,
In Betrachtung der Nothwendigkeit/ vollständigere

Bestimmungen über den Bergbau aufzustellen/ als die welche in der

Verordnung vom 3. Mär; 18V8 enthalten sind/

beschließt:
l.

„Alle Mineralien gehören zum Bergwcrksregal. Der Staat
hat das Recht ste aufsuchen zu lassen und die aufgefundenen
auf eigene Kosten auszubeuten oder die Ausbeutung derselben zu

verpachten."

§. 2.

„Dessen ungeachtet ist es jedem Eigenthümer gestattet die
Mineralien > die sich unter der Oberfläche seines GrundeigcntbumS
befinden/ ohne weitere Erlaubniß bis an die Seigerlinie seiner
Marke aufzusuchen und auf eigene Rechnung auszubeuten oder
das Rccbt dazu andern zu übertragen/ eS sei denn / daß die Regierung

wirklich darüber verfügt habe oder verfügen wolle."

Angenommen.

„Die Unternehmer der Bergwerke haften für den Schaden,
den sie andern durch ihr Verschulden (C. 964.) verursachen. Sie
sollen für die Sicherheit der Arbeiter die nöthige Fürsorge treffen
und verlassene Gänge durch Pfeiler oder Gesperre vor dem

Einstürze sichern oder sie wieder auffüllen."
Eine Meinung wollte nach dem Wort Bergwerke noch

Steinbrüche beifügen; eS ward ihr aber nicht beigepflichtet.

Hingegen wurde beschlossen/ eS sollen hinsichtlich der lcber-
bergischen Amtsbezirke auch die französischen hier einschlagenden
Gesetze angeführt werden/ und der H. mit dieser Vervollständigung

angenommen. /

§. 4.

„Der NcgierungSrath verwaltet die Bergwerköpolizci. Derselbe

soll dafür sorgen / daß der Bergbau nach richtigen Grund-
sähen getrieben und die Mineralien auf die vortheilhaftcste Weise
ausgebeutet werden. Der von ihm angestellte und unmittelbar
unter dem Finanzdepartcment stehende Bergbeamre soll zu allen
Gruben freien Zutritt haben. Dieser Beamte ist verpflichtet die

Fossilien, die ihm von Personen überbracht werden / welche ihre
Ausbeute bezwecken/ zu untersuchen oder durch Sachkundige
untersuchen zu lasse»/ und demselben über die Vortheile und die Nach,
theile der Ausbeutung und über die Art wie dabei zu Werke
gegangen werden müsse/ gegen den Ersatz der Kosten / den sie ihm
dadurch verursachen/ Auskunft zu geben. Wenn er sich wegen
einer solchen Anfrage von Haus entfernen muß / so soll ihm der

Anfragende dafür ein Taggeld bezahlen."

Angenommen.

§. 5.

„Der Staat allein hat das Recht auf fremdem Grundeigcn-
thum auf jede zweckmäßige Weise nach Mineralien suchen zu
lassen. Der Regierungsraih kann dieses Recht auf Rechnung
des StaarS ausüben oder dasselbe vermittelst eines SchürfschcinS
an andere übertragen. In dem Schürfschein muß der Ort/ wo
der Probbau starr finden darf/ genau bezeichnet sei»/ und kein
solcher soll auf eine längere Frist alö auf die Zeit eines Jahres
ertheilt werden.

Der Eigenthümer soll für den Schaden, den er durch einen

Probbau leidet, zweifach entschädigt werden, (P. 197.) und der

Unternehmer ist verpflichtet, nach vollendetem Versuche in seinen

Kosten die Sache so weit möglich in den vorigen Stand setzen

zu lassen "

Angenommen mit der Bemerkung, daß auch daS französische
Gesetzbuch anzuführen sei.

94 -
6.

„Gedenkt die Regierung ein Mineral auszubeuten, so kann
sie den Eigenthümer, in dessen Boden es sich findet, anHallen,
ihr den dazu erforderlichen Theil seines Grundeigenthums, gegen
Bezahlung des zweifachen Werthes, abzutreten."

Wurde nach einer gegebenen Erläuterung angenommen.

„Von der Bestimmung der 5 und 6 sind ausgenommen,
die Gebäude und der Umschwung derselben bis auf eine Entfer-
nung von einhundert Fuß, Gärten, Höfe, Anlagen, Bäche und
Wasserbehälter. Niemand kann angehalten werden dergleichen
Eigenthumsgegenstände zu der Ausübung des BergwerkSregalS zu
überlassen.

Auf Strassen und auf öffentlichen Plätzen soll kein Aufsuchen
von Mineralien statt finden."

Angenommen.

§. 8.

„Verpachtungen des BergwerkrcgalS an Privatpersonen oder
Korporationen dürfen nicht das Maaß von 128 zchnfüßigen Lach-
tern ins Gevierte, horizontal über oder unter der Erde gemessen,
übersteigen. Zu der Verleihung von größern Bezirken, so wie
auch zu jeder Ertheilung mehrerer Privilegien oder Begünstigungen

ist die Ermächtigung des Großen Raths erforderlich."

Wurde mit der RedakcionSveränderung gutgeheißen, daß die
Worte über oder unter der Erde auSznlassen seien.

§. 9.

„Zu der Anlegung von Rad-, Poch, und Waschwerken ist
die Einwilligung der Antheilhaber der Berechtigung an dem Wasser

erforderlich an welches ein solches angelegt werden soll, und
wenn das Wasser dem Staat gehört, die Bewilligung des Re-
gierungörathS.

Der Schaden, welcher aus dergleichen Einrichtungen für
dritte Personen entstanden ist, muß von demjenigen ersetzt werden,
der sie zu Stande gebracht."

Angenommen.

§. w.
„Die Eigenthümer der Rad-, Poch, und Waschwerke sollen

durch Anlegung von Sümpfen und andere zweckmäßige Einrichtungen

dafür sorgen, daß der ausgewaschene Schlamm u. f. w.
von dem Wasser abgesetzt und dieses von den tiefer gelegenen
HauS- und Güterbesitzern, so viel möglich unverdorben, nach
ihrem Recht benutzt werden könne."

Geäußerte Besorgnisse, daß man diesem §. rückwirkende
Kraft beilegen könnte, wurden widerlegt, und dann derselbe mit
der Abänderung der Worte: nach ihrem Recht in die und
zum Landbau angenommen.

ii.
„Die Gruben- und Hüttenwerke können sich die nöthigen

Zu - und Ausfahrten, nach Anleitung der Satzung 881, 882
und 888 C. und die zu der Herbeischaffung der Mineralien allen-
falls erforderlichen Lasse, nach Anleitung der Satzung 884 bis
und mit 887 C. verschaffen; und müssen die erster« in eignen
Kosten unterhalten. Zu der Unterhaltung der bereits vorhandenen

Wege, Bäche, Kanäle und Wasserleitungen, die sie mitge-
brauchen, sollen sie verhällnißmäßig beitragen."

Mit gleicher Bemerkung wie tz. 5 angenommen.

tz. 12.

„Der Raubbau oder das bcrgpolizeiwidrige AuSgraben von
Mineralien (8 und 4) und daS Wegnehmen oder Schwächen der
Gesperre, Stützen und Pfeiler der verlassenen oder im Baue lie-
gendcn Gruben sollen mit einer Buße, die von l00 Fr. bis auf
509 Fr. ansteigen kann, belegt werden. Von dieser Buße vcr-
fällt ^ dem Anzeiger, 5z dem Armenseckel der Gemeinde und
5z der Staatskasse. Die Widerhandclnden sollen überdies den
verursachten Schaden ersetzen und die Sicherung der Gruben
wieder herstellen.



Raubbau, der von einem andern als dem Eigenthümer der
Grube betrieben wird ist alS Diebstahl zu bestrafen."

Angenommen.

§. 18.

„Die Inhaber von Concessionen bleiben in Betreff wirklich
in Verriebe stehender Gewerkt die in Folge derselben angelegt
worden, bei den ihnen zugetheilten Rechten; hingegen fallen die
ausschließenden Rechte auf neue Grubcnbautcn und Hüttenwerke,
zu welebcn sie durch die Concession ermächtiget gewesen sein mö-

gen, mit der Erlassung dieses Gesetzes dahin."
Angenommen.

„Die von Bergwerken zu entrichtende Abgabe ist auf
von dem Nein-Ertrage bestimmt, der nach den Büchern der Un-
ternehmer, deren Einsicht der Regierung offen stehen soll, oder

durch die eidliche Erklärung derselben auSzumitreln ist. Die Ne.
gierung ist berechtiget diese Abgabe durch Uebcrcinkunft mit dem

Unternehmer auf eine Zeit von höchstens zehn Jahren in ein Fixum
zu verwandeln, dessen Belauf dem des durchschnittlichen Rein-
ErrragS der Grube während den drei letzten Jahren entspricht;
wobei jedoch auf den Gewinn keine Rücksicht zu nehmen ist, der
in der weitern Verarbeitung deö einmal zur allgemein käuflichen
Waare geschaffenen Stoffes seinen Grund hat.

Die in den bestehenden Concessionen enthaltenen lästigen
Bedingungen hören von dem Zeitpunkte an auf, wo dieses Gesetz

in Kraft tritt."
Eine Meinung fand den letzten Satz zu allgemein gestellt.

Sie wurde aber widerlegt und der §. unverändert angenommen.

5. 15.

„Streitigkeiten, die zwischen den Unternehmern eines Berg.
Werks nnd den Eigenthümern dcS BodenS entstehen, der zu ihrem
Bau nothwendig ist, gehören vor daö Civügericht."

Angenommen.
§. 16.

„Der Negierungsrath ist mit der Vollziehung dieses Gesetzes

beauftragt. Dasselbe tritt am in Kraft. Von diesem

Zeitpunkt hinweg sind alle damit im Widerspruch liegenden ge-
setzltchcn Bestimmungen und namentlich die Verordnung über den

Bergbau vom 8. März 1808 aufgehoben. Dieses Gesetz soll in
beiden Sprachen gedruckt, auf übliche Weise bekannt gemacht,
und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenommen
werden.

Gegeben"

Der H. ward gutgeheißen mit der Bestimmung des 1. Mai
für daS in Krafltreten, jedoch mit dem Zusatz: daß dem Reg.
Rath die Befugniß ertheilt sein solle, den Betreffenden eine

längere Frist zu bestimmen, um die vorgeschriebenen Einrichtungen
zu treffen, und den Bergbaubeamtcn erst später anzustellen (S.
H. 4 und 10).

Aus geschehene Anfrage verlangte Niemand Zusätze zu machen.

Vortrag des Baudepartements
über

den Straßenbau auf der Schattseite des Thunersees.

(Beilage zum Protokoll der Sitzung des Großen Rathes vom
18. März 1884.)

Hochgeachtete Herren!
Der Zustand des dermaligen Weges von Spiezivyler über

Faulensee, Krakligen, Leißigen, Därltgen bis hinaus nach In-
terlacken war, durch seine steile Lage und geringe Breite, ohne
alles Steinbeil, steiö so beschaffen, daß derselbe von Jedermann
für unsahrbar, und nur für Fußgänger von Nutzen gehalten
wurde.

Die Bewohner von Jnterlacken und des Amtsbezirks Fruti-
gen versuchten indessen seit ein paar Jahren, diesen Weg mit
leichtern Fuhrwerken zu befahren, was sie wohl erzwingen,
allein denselben nie, selbst bei Tage nicht ohne Gefahr passieren
konnten.

DaS Bedürfniß einer besserer« und sicherern Verbindung zu
Land, zwischen den obbemeldten Amtsbezirken, sprach sich daher
immer mehr aus; Vorstellungen aus allen Gemeinden des
Amtsbezirks Jnterlacken gelangten an die Regierung, in welchen
neben dem Ansuchen um Unterstützung zu der Anlegung einer
bequemen VcrbindungSstrasse am Ufer des ThuncrseeS Schaltenhalb,
viele rausende (wenn man nicht irrt, vierzehn lausend) von
freiwilligen Tagwerken, nebst ein paar tausend Franken in baarcm
Gelde durch Subscription zusammengebracht, angebottcn worden
sind; ohne jedoch zu dem gewünschten Resultat zu gelangen.

Ihnen, Hochgeachtete Herren! war eS vorbehalten, dieses
besonders für den Amtsbezirk Jnterlacken so wichtige Unternehmen

ins Leben zu rufen. Auf den hierseitigen Vortrag und
Hochdero Empfehlung vorirte der Große Rath in seiner Früh-
lingSsitzung des Jahres 1882, zu Beginnung dieser Arbeiten,
eine Summe von Fr. 6000, unter der Bedingung jedoch: daß
die betreffenden Gemeinden sich im voraus verpflichten, die künftige

Unterhaltung jeweilen nach Vorschrift der Gesetze leisten zu
wollen, und alles in die Correktionölinie fallende Gcmeindland
unentgeldlich herzugeben.

Uebel verstandenes Interesse, zum Theil Aufrcitzungcn, zum
Theil aber auch Unkennrniß der Arbeiten waren Schuld, daß
die dabei am ersten interessierten Gemeinden das von denselben
verlangte kleine Opfer beinahe einstimmig auögcschlagen haben,
von den früherhin angebottenen so vielen tausend von Tagwerken,

waren nun kaum so viele Hunderte, und diese nur durch
Gemeindwerker erhältlich!! — und so gerielh dieses Unterneh-
men wiedermalcn ins Stocken.

DaS dringende Bedürfniß einer bessern, bei Tag wie
bei Nacht sichern Verbindung zwischen den Amtsbezirken
Jnterlacken, Fruligen, Simmenthal, Sesligcn und Thun ward indessen
immer fühlbarer, welches denn auch Sie, Hochgeachtete Herren!
bewogen hat, dem Großen Rathe anzurathen, auf die dringendsten

Ausbesserungen wenigstens ein paar Tausend Franken verwenden

zu lassen, welche auch ohne weiterâ bewilligt worden sind,
worauf der Ingenieur im Straßen- und Wasserbau beauftragt
wurde, die nothwendigsten Verbesserungen sofort zu beginnen;
anbei sich mit den betreffenden Gemeinden nochmalen in Verbindung

zu setzen, und den Versuch zu machen, dieselben dahin zu
vermögen, sich den ausgesprochenen Bedingungen des Großen
Raths zu unterziehen, und einem so gemeinnützigen Unternehmen
nicht länger hinderlich zu sein.

Der Versuch gelang zum Theil; die verschiedenen längs
dem See gelegenen Gemeinden sprachen sich in ihren Vorstellungen

an den Tit. RegierungSrath unumwunden dahin aus, daß
Mißverständnisse ihre früherhin gefaßten und eingesandten Erklä-
rungen geleitet haben. Unter Zusicherung des Verlangten, von
ihrer Seite, äußerten dieselben nun den Wunsch: daß die Negierung

die ausgesetzte aber wieder zurückgezogene Summe
nachträglich bewilligen, und die begonnenen Arbeiten fortsetzen lassen
möchte. Alle übrigen Gemeinden des Amiobezirks aber blieben,
der eifrigsten Verwendung mehrerer Herren Großräthe ungeachtet,

mit ihren frühern Versprechungen zurück, und so ward
von dieser Seite bis zur Stunde wenig oder nichts geleistet.

AuS den von der Regierung zu Verbesserung dieses Stra-
ßenzugeö pro 1882 und 1888, mit der Bedingung bewilligten
Fr. 12000, daß die zu machenden Arbeiten in größere Correk-
tionSprojekie passen sollen, wurden sofort die in die Correktion
fallenden kleineren Brücken und Coulissen in den Amtsbezirken
Jnterlacken und Nieder - Simmenthal auf 16 Schuh Straßen-
breite durch Arbeiter der Gegend im Verding zum Theil neu
erbaut, zum Theil erweitert und verbessert; die sämmtlichen
Straßenstreckcn von Lcißigcn aufwärts, welche über zu Tag
stehende Felsen führten, und durch ihre außerordentliche Steilheit

und geringe Breite dem Befahren am hinderlichsten waren,
wurden umgangen und sämmtlich auf oder dann unter Stci-



gung auf die obige Breite rektifiziert; die Entschädigungen für
Eingriffe in das Privateigcnthum auf freundschaftlichem Wege

auSgemittelt, und bezahlt; alle Felösprengungen entweder an
Arbeiter des Amtsbezirks Jnterlacken in Akkord hingegeben oder

dann die schwierigsten Panhien durch die Züchtlinge im Taglohn
ausgeführt. Mit einem Worte, die Arbeiten wurden mit Ernst
begonnen, und nach dem bestimmten Willen des Großen Rathes
vom 28. Juni 1832 betrieben.

Kaum waren die Arbeiten begonnen, so langten die Städte
Thun und Unterseen mit ihren Vorstellungen an den Tir. Re-
gierungSrath, anbringend: daß die Bewilligungen des Großen
Rathes überschritten, und statt einer Straße untergeordneter
Klaße, eine Heerstraße angelegt werde, mit dem Wunsche, daß

für die Fortsetzung dieser Arbeiten keine fernern Gelder bewilligt
werden möchten, als bis untersucht und entschieden sein werde,
was eine Straße Sonnenbalb kosten möchte, und ob eine solche

nicht zweckmäßiger sein dürste w.
Eine andere Vorstellung von Seite mehrerer Mitglieder deS

Großen Rathes, aus den Amtsbezirken Jntcrlacken, OberhaSle,
Frutigen und dem Simmenîhal machte aufmerksam, daß die

Straße längs dem See, nach dem Projekt deS hierseitigcn In-
genieurö zu unsicher, und mir allzu großen Kosten verbunden
feie, während eine Straße von Lcißigen über Kralligen biö
Spiezwyler, weit kürzer, eben so gut gelegen seie und um vieles

weniger kosten würde rc.

Die Bäuert Kralligen machte auf ihre Lage aufmerksam,
und äußerte den Wunsch, daß ihr Wirthshaus, atS der
Gemeinde gehörend, nicht umgangen werden möchte.

Privatpersonen hinwieder, ihr eigenes Interesse im Auge
habend, äußerten den Wunsch, daß blos die alle Straße auf
ist/ Breite, als dem Bedürfnisse mehr als entsprechend erweitert

werden möchte. Während die Ortschaften Sviez, Faulen-
see, Lcißigen und Därligen, welchen hauptsächlich die Unterhaltung

der Straße durch ihre GemcindSbezirke obliegt, fich unzwei-
deutig für die Richtung längs dem See ausgesprochen haben,
wenn auch die eine oder andere Vorstellung an die Negierung
nicht abgegeben worden sein sollte.

Diese verschiedenen für und gegen den in Arbeit bcfindli-
chen Slraßcnzug, eingelangten Vorstellungen veranlaßten nun
das Bandepartement, den Beamten im Straßenbau zu
beauftragen, die durch die eingelegten Vorstellungen bezeichneten drei
verschiedenen Straßenlinien zu 16 und zu ist Schuhen Breite
auszustecken, und auch die Kosten zu berechnen, welche eine jede
derselben, sowohl an Entschädigungen aller Art, als für Kunst-
Handarbeiten und Fuhren zur Folge haben würde, um dann
dem Tir. Großen Rath über alles einen umfassenden Bericht
erstatten und von Demselben die nöthigen Befehle, zu Bearbei.
tung des einen oder andern Straßenzuges, auswirken zu können.

In der Ungewißheit nun, welcher Richtung die oberste-
Landeöbehörde den Vorzug geben werde, blieb nun nichts anderes

übrig, als die in Spiezwyler, Amtsbezirks Niederfimmen-
thal wirklich begonnenen Arbeiten wieder einzustellen, und die
Arbeiten im Amte Jntcrlacken infolge Beschlusses des Tit. Re-
gierungSratheS vom 30. Jenner vorigen Jahreö — nur auf 12
bis 13 Schuh Breite fortsetzen zu lassen. Welche letztern Ar-
beicen nach der Erkanntnuß des Tit. Großen NaihS, vom
28. Juni 1832, nnd auch vom 22. März 1833, äußert durch
die Dorfschaftcn, als allenthalben Sache dieser selbst, so viel
als beendiget anzusehen find.

Nückfichtlich nun der auszuarbeiten gewesenen drei von ein-,
ander abweichenden Projekte gieng man von der Ansicht aus, daß
die zum Theile blos zu verbessernde, zum Theil aber auch neu
anzulegende Straße, nie, oder doch nur höchst selten zum Trans-
port schwerer Lasten benutzt werden würde; indem die Wasserstraße

für den Transport der KauffmannSgüter und dergleichen,
der weit geringern Fracht wegen, immer den Borzug erhalten
werde, besonders wenn die letztere, einmal auch zwischen den
beiden Seen reklifizirt werden sollte. — Daß eö sich mithin
blos darum handle, zwischen Thun, dem linken Aarufer, dem
Simmen - und dem Frutig - Thale mit dem Oberlande, eine
für Luxuswagen, leichtere Fuhrwerke und für Fußgänger in
allen Jahreszeiten, bei Tag und Nacht sichere Verbuidung zu

eröffnen, für welche nicht allzugroße Opfer auS der StaatSkassa
verlangt werden dürfen.

Von dieser Idee ausgehend und nach sorgfältiger Untersuchung

der Lokalitäten, vom Seeufer bis auf die Höhe von
Spiezwyler, Krattigcn und Lcißigen in Verbindung mit den der-
malen bestehenden verschiedenen Communikalionswegen ic., mußte
sich das Baudepartement überzeugen, daß eine vollständige Stra-
ßenkorrekrion zu 16 Schuh Breite, und auf Gefälle, mit
theilweiser Verlegung des bestehenden StraßenzugcS längs dem

See, der bloßen Ausbesserung der dermaligen Wege, welche

auf die Höhe von Kramgen führen, geschweige einer vollständigen

Correktion oben durch in jeder Beziehung sowohl hinsichtlich
der Annehmlichkeit, der Sicherheit, der Wohlfeilheil in den
Entschädigungen, wie bei den Kunsthandarbeiren und Fuhrungen,
als denn ganz besonders in der hlnkünfligen Unterhaltung, wett
aus vorzuziehen seie.

AlS Basis für die verschiedenen Kostenberechnungen immer
die obauSgesprochene Idee verfolgend, ward angenommen:

1) Das Gefälle deS gesammren Straßenzuges zwischen Jntcr¬
lacken und Spiezwyler dürfe 5°j> nicht übersteigen, um in
dieser Hinsicht mit jedem andern neuern Straßenzug Schritt
zu halten. ^

2) Daß zu möglichster Kostencrsparniß vorzugsweise diejenigen
Lokaliräten ausgewählt werden müßten, in welchen am
wenigsten kultiviertes Land liege, oder doch dieses, im
Verhältnisse zu der Straßen Länge, nur in sehr untergeordnetem

Verhältnisse zum Vorscheine komme, ohne indessen eine
gefällige Anlage aus dem Auge zu verliere».

3) Die Breite der Straße müsse den GebirgShang in seinen
Windungen verfolgend, wenigstens 16 Schuh betragen;
damit 2 Fuhrwerke ohne Hinderniß neben einander vorbeifahren

können. Seit Mitte März deS vorigen JahreS wur-
den indessen die Arbeiten dem erhaltenen Befehl zu Folge,
blos auf 13 Fuß Breite fortgesetzt, eine Breite, welche
aber dem Bedürfnisse nach vierseitiger Ansicht nicht
entspricht.

4) Die oberen Pörter in Erde oder Gerölle sollen auf Grade,
oder auf jeden Schuh Höhe um so viel zurück geschlissen,
werden. Längs den anstehenden Felsen genügen 2 Zolle
per Schuh Höhe zur Anlage, da die untern Pörter dann
allenthalben eine freie Schutthalde bilden. Holzlässe im
untern Port sollen nach der Schutthalde mit rohem Gestein
bekleidet werden.

6) Die sämmtlichen Brücklein, Coulissen, Wasserschalcn müs-
sen, ohne einer kostbaren Arbeit an Solidität im mindesten
nachzugeben, auf die wohlfeilste Art konstruirt werden.

6) Die Anlage eines Steinbettes für diese Straße seie allent¬
halben da überflüssig, wo dieselbe in Gerölle oder auf fel-
siglen Grund zu liegen komme, und eS genüge an solchen
Stellen nach beendigter Präparation, eine leichte KieSlage,
um die Straße so angenehm als möglich zu machen.

Nur an feuchten Stellen, auf lehmichtem Grunde oder
auf Damm - Erde seie ein Steinbett sammt der Bekiesung
zu ein Schuh Dicke erforderlich und mithin zu berechnen.

7) Die Straße, so weit dieselbe dem Seeufer entlang geführt
werde, müsse vier Fuß über dem mittleren Wasserstande,
gleich der Höhe der überall vorhandenen Seegärten bestimmt,
der eigentliche Straßen-Damm, .aus Geschiebe des See-
betteS, das sich allenthalben hinlänglich vorfindet, gemacht,
und dann derselbe mittelst einem freien Anschutt, oder auch
durch geordnete Lagen vor Felstrümmern geschützt werden.
Die im Jahr 1832 in diesem Sinn gemachten Arbeiten
haben fich bis heute vorzüglich bewährt; eö findet sich auch
dem Seeufer entlang dergleichen Gestein in Menge vorhanden,

und da wo dieses ganz oder zum Theile fehlt, kann
dasselbe ohne weitere Kosten, als den Auf- nnd Ablader-
Lohn mit den Transportkosten zu Schiffe, von denjenigen
Baustellen, dem Seeufcr nach erhalten werden, an welchen
in dem verflossenen wie in dem laufenden Jahre die neue
Straße in den anstehenden Felsen gesprengt werden mußte,
und mithin längs denselben in hinlänglicher Menge vorhanden

ist. (Schluß folgt.)
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Verhandlungen
d c s

Großen Rathes der Republik Bern.
Bern, den 31. März 1834.

(Offiziell.)

(Fortsetzung des Vertrags des Vaudepartements, über den

Straßenbau auf der Schattseite des Thunersees.)

Unter den abstehenden Bestimmungen, welche für die
Berechnungen aller drei Projekte als Norm aufgestellt und beachtet
worden sind, erzeigt sich nun folgendes Verhältniß, hinsichtlich
der Längen und der Kosten für die vcrschicd'encn Srraßenzüge.

Der erste Projekt, welcher oben am Thunscc, gegenüber
ìen Ruinen von Weissenau, anhebt und sich durch'dic Dorfschaf,
ten Därligen, Leißigen, längs dem Seeufer der sogeheißeuen

Krartighalde und wieder durch die Dorsschaften Faulensee und

Spiezwylcr hinzieht, haltet und kostet nach den vorliegenden
6 Planen, auch den gleichfalls angeschlossenen Schätzungen
und Kostenberechnungen die man gefälligst nachzusehen ersucht wird, '

nach den auf dem Plane gelb und theilweise schwarz
ausgezogenen Linien.

Kunst-,
Handarbeiten

und
Führungen.

Fr. Rp.
1815 78'/

Straßen-
Länge.

1) Im Bezirk Därligen
2) Im Bezirk Leißigen biö

GrieSbach

12220'

Entschädigungen.

Fr. Rp.
1619 80'/)

8226' 5055 88'/ 1871 942/

20446' 4655 69

Im Bezirk Leißigen vom GricS-
bach biö an die Amrömarche
von Fruligen 6046'

5) Im Bezirk Kralligen, längs
der Halde 5802'

4) Im Bezirk Faulensee 11540'
5) Im Bezirk Spiez, an das

Pintenschcnk auf der Frulig-
Straße 7457'. 2lv2 56'/

57 l 7 75'/.

2625 70'/2 2575 89

57 > 97'/
2892 06

5499 95
2952 18'/

2493 54

Zusammen 51291' 12845 99'/ 15245 09^3
Für Unvorhergesehenes und zu

AuSrnndung der Summe
werden beigesetzt 1156 00'/? 754 90'/

Summe für Kunst-, Handarbeiten und Fuhren
>, „ Entschädigungen

16000
14000

Im Ganzen also Fr. 50000

Der zweite Projekt nimmt ebenfalls oben am Tbuner-
See gegenüber dem zerstörten Schlosse Weissenau seineu
Anfang, und bildet von da an mit dem 1. Projekte durch die
Bezirke Därligen und Leißigen bis hinunter an den sogeheißeneu

GrieSbach, eine und dieselbe Linie. Von dem GrieSbach hinweg

-) Nach den vorhandenen eidlichen Schätzungen, welche aber von
den Bcthciligten weder anerkannt noch durch das Richteraint
endlich bestimmt worden sind, mithin blos als annähernde Uebersicht

dienen.

hingegen verläßt der 2te Projekt die Fläche längö dem See
und steigt die Windungen des GebirghangcS verfolgend nach der
auf den Plänen roth ausgezogenen Linien mit 5 Fuße auf 100'
Länge aus einer Strecke von 11292' bis aus die Höhe des Dorfes

Kralligen von wo dieser Projekt zu5/g fallend auf 1158 Schuh
Entfernung dtz AmtSmarche des NiedcrsimmenrhaleS der
Gemeinde Faulensee erreicht, und dann durch den dermaligen Weg,
als einen Theil des 5tcn Projekts ausmachend, die sogeheißene
Schüpfgasse 6075' Länge in ihren Windungen und Gcfällcn bis
an die Faulcnseeallmend fortläuft. Von der Schüpfgasse zieht
sich der 5te Projekt ganz oben durch die Gemeinden Faulensee
und Spiez durch die vorhandenen Güter mit einem Steigen und
Fallen, daö 1' auf 100' nirgends übersteigt, weg, und erreicht
mit 17849 Schuhe Länge das Pintenschcnk zu Spiczwyler.

Eine Straße nach dieser Richtung soll auf ihrer ganzen
Länge messen und kostet nach den vorliegenden 6 Planen, auch
den gleichfalls angeschlossenen Schätzungen *) und KostenSbe-
rechnungcn.

Straßen-
Länge.

1) Durch die Bezirke Därligen
und Leißigen, in so weit alS
der l. Projekt auch für den
2. Projekt dient 20446'

2) Vom GrieSbach durch den Be-
zirk Leißigen bis an die Anus-
marke von Frntigcn 5685'

5) Durch die Gemeinde Kralligen 6745'
4) Durch die Gemeinde Faulen-

see und Spiez, bis an das
Pintenschcnk zu Spiezwylcr,
auf der Frutiastraße 17849'

In den EntschädigungSbcrech-
nungen ist die Schätzung für
das Durchschneiden der
Schlüsselmatte, nebst Anle-
gnng doppelter Zäunungen
ausgelassen und wird demnach

hier nachgehohlt mit^

Entschädigungen.

Fr. Rp.

Kunst-,
Handarbeiten

und
Führungen.

Fr. Rp.

4655 69 5717 75'/

5141 69
4252 85

7565 81
10889 27

9425 68/2. 12095 47

1221

zusammen 50725' 24674 91'/ 54066 28'/«
Für unvorhergesehene Gegen-

stände und zu AuSrnndung
der Summen werden beige-
fetzt 5525 08'/ 1935 716/

Summe für Arbeiten und Führungen 56000

„ » Endschädigungen 50000

Zusammen also Fr. 66000

*) Nach den vorhandenen eidlichen Schätzungen, welche aber von den
BclheUigten weder anerkannt, noch durch das Richtcraml endlich
bestimmt worden sind, mithin blos als annähernde Uebersicht dienen.
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Die Kosten einer Straße nach dem 2, Projekte in der Richtung

nach dem Simmcnchale, bis zum Spiezwvler Pinrenschenk

würden mithin nach diesem 2. Projekte auf Fr. 66000 nachdem

1. Projekte aber blos auf Fr. 30000 ansteigen, demnach sich

bei Ausführung des i. Projektes eine reine Ersparniß von

36000 Fr. erzeigen, dagegen dann freilich der zweite Projekt
um 566' oder 1885z Schritte mehr an Scraßenlänge kurzer
würde, waS um so mehr unbedeutend genannt werden kann, als

nicht unbcrücksichtigcr bleiben darf, daß auch die künftige Unter-
Haltung, welche wegen deö länrs dem See allenthalben vorhandenen

Materials sehr zu Gunsten dcS ersten Projektes spricht, und

dieser Umstand allerdings erwähnt zu werden verdient.

Der dritte Projekt, nach dem erhaltenen Auftrage, ein-

zig in der Erweiterung auf 14' Breite dcS dermaligen WcgcS

bestehend, welcher gegenwärtig an vielen Stellen kaum in einer

freien Bahn von 8 bis 10 Fuße besteht, bei welcher Erweiterung
mithin die fehlerhafte an einigen Stellen selbst bis auf 20

und 24°g ansteigenden Gctälle beibehalten würden, nimmt seinen

Anfang da, wo die beiden erster» Projekte und mißt in seiner

ganzen Länge und erfordert nach den vorliegenden 6 Planen,
nach den schwarz ausgezogenen Linien auch den gleichfalls ange"
schlosseucn KosrcnSberechiiuiigcn *)

Straßen-
Länge.

1) Im Bezirk Därligen 12321'

2) Im Bezirk Lcißigen, (biö an
den GrieSbach 8739'; vom
GrieSbach an die Amtömar-
chc 554l') 11280'

3) Im Bezirk Kralligen 6583'
4) Im Bezirk Faulcnsee, (biS

àn die Bereinigung mit dem

1. Projekt 8833'; bis au die
Marche von Spiez 3597') 12430'

5) Im Bezirk Spiez, biö zum
Pint.nscheuk au der Fruiig-
straße 7457'

Entschädigungen

Fr. St».

309 61

1659 >3

962 19^

Kunst -,
Handarbeiten

und
Führungen.

Fr. Rp.
927 45>2

2076 10'/z
2128 08

1316 I3'/z 3086 93'/2

2 >02 56 5z 2499 34

zusammen 53071' 6349 63'/z 10.13 2l5z
Für unvorhergesehene Gegen-

stände und zu AuSrundung
werden beigesetzt : 1650 36'/z 1281 785z

Summe für Arbeiten 12000

„ „ Entschädigungen 8000

Zusammen also 20000

Es ergiebc sich somit: daß der dermal bestehende Weg bei
seinen außerordentlichen Windungen und äußerst steilen Straßenzügen

als Verbindung mit Thun selbst mit der bedeutenden Ab-
kürzung bei Spiez, immer noch um >780 Schuh länger ist als
eine'neue Straße nach dem ersten Projekt, und um 596' länger
als nach dem zweiten Projekt, und daß hinsichtlich der Kosten,
die bloße Erweiterung dcS Weges auf 14 Schuh Breite eine Aus
läge nach sich zich.n würde von Fr. 20000, —

während die ganz neue Anlage nach dem ersten Projekte
nur Fr. 10000 hingegen diejenige deS zweiten Projektes Fr
46000 mehr erfordert.

Faßt man aber für den 1. und den 3 Projekt nur die
Strecke vom Frizenvach. etwas oberhalb dem Leißigenbade, bis
an das Dorf Faulcnseee ins Auge, so ergiebl sich für dru Istcu
Projekt eine ganz ebene Slrassnliiiie von 18692' und die Ke-
sanimlkvstcn betragen Fr. 12925. 02., während nach dem 3rcn
Projekte die Scraßenlänge mit ihren bis 22°,j> ansteigciidcn
Stützen und Windungen 20957' und die Gesammtkosten Fr. 9229.
99- betragen Die vollständige Rektifikation zwischen den beiden

") Nach den vorhandenen eidlichen Schätzungen, welche aber von
den Verbciligren weder anerkannt, noch durch das Richtcraml
endlich bestimmt worden sind, mithin blos als annähernde Uebersicht

dienen.

Punkten wird demnach kürzer als der bisherige Weg um 2265'
und kostet hingegen mehr als die bloße Erweiterung deS alten
WegeS Fr. 3695. 03.

.Hinsichtlich der künftigen Unterhaltung, so liegt das Mate-
rial für den ificn Projekt, wie schon gesagt, allenthalben und
zwar gerüstet zur Seite, während dasselbe für den 2ten Projekt,
und auch für den jetzt bestehenden Weg, entweder vom Seeufer
bis auf eine halbe Stunde Entfernung mit der größten Anstrengung

herbeigefahren werden müßte, oder dann, daß man vorzie-
hen wollte, vorhandene Grauirstückc klein schlagen und auf den
Unterhalt verwenden zu lassen, welches aber die Kosten außeror-
deutlich vermehren würde.

Die Schwierigkeit, taugliches Material für den Unterhalt
des bestehenden WegeS auf Ort und Stelle zu bringen, beweist
schon der Umstand, daß die Gemeinde Krattigen, die so sehr
auf Beibehaltung des dermaligen Weges anträgt, allen Auffor-
derungcn ungeachtet. selbst mir Anerbierung einer Unterstützung
in Gelde, nicht dahin gebracht werden konnte, die ihr im Un-
terhalt obliegende, so ganz vernachlässigte Wegstrecke mir KicS
zu überführen.

In Umfassung des Angebrachten und gestützt auf die statt-
gefundenen OrtSbesichtignngcn und auf die hievor enthaltenen
Berechnungen findet nun die Mehrheit dcS BaudeparlementS:
1) Daß wenn einzelne Privatinteressen wie billig zur Seite ge¬

setzt werden, nur diejenige Siraßcnvcrbesserung am Thnner-
sec Schanenhajb, nach dem isten Projekt hinsichtlich ihrer
Kürze und ebenen Lage, der Wohlfeilheir in der ersten
Anlage und auch in der künftigen Unterhaltung, fcrncrs der
Annehmlkchkcit wegen vorgeschlagen und empfohlen werden
könne.

2) Daß eine solche Straße dem so lange gefühlten Bedürfnisse
clncr sichern Verbindung mit dem Frutigthale, dem Sim-
menrhalc, dem linken Aarufxr, ja selbst über Thun mit
Bern mehr als hinlänglich entspreche; weil, wie bereits
erwähnt worden ist, für Lasten stets die Wasserstraße zur See,
der großen Wohlfeilheil wegen, benutzt werden wird, wäh-
rend hingegen Luxuswagen fremder Reisender, die sich gc-
wöhnlich zur Erholung längere Zeit im Lande aufhalten
und leichtere Fuhrwerke durch den Umweg, wenn auch von
einer Stunde, sich nicht abschrecken lassen werden; besonders
weil ja denselben freigestellt bleibt, auch die Straße längs
dem linken Aarufer einzuschlagen, wo denn für viele der
Umweg über Thun ganz dahin fällt.

3) Daß es endlich an der Zeit sei, eine solche wichtige Ver-
bindungSstraße für mehrere Oberämter unter sich anzulegen,
waS längst hätte geschehen sollen, und deswegen nun nicht
mehr länger mit der Ausführung zugewartet werden könne,
wenn man sich nicht auch dem nämlichen Tadel, den sich
die frühere Regierung duxch Nichtbeachtung deS Bedürfnis-
ses und der darauf gestützten Wünsche zugezogen, aussetzen
wolle.

Die Mehrheit deS BaudcparlcmeiitS nimmt demnach kci-
neu Anstand, bei Hvchdenselbcn anzutragen, daß Sie geruhen
möchten, bei dem Tit. Großen Rathe folgende Beschlüsse
auszuwirken .-

1) Daß die Fortsetzung der begonnenen Arbeiten beschlossen,
und die vollständige Ausführung derselben nach dem vorUe-
genden lien Projekt erkennt werden möchte.

2) Daß die zu erbauende Straße in die Zahl derjenigen der
drillen Klasse aufgenommen werden möchte, aïs unter welche
dieselbe, nach den Bestimmungen des neue» Gesetzes über
das Slraßcnivesen sich eignet.

3) Daß die zu vollständiger Beendigung der Straße nach dem
1. Projekte auf erne Länge von 51291' Schuhen für Ent-
schädigungen und Arbeiten aller Art nach erforderlichen Ge-
sammlkosten der Fr. 26000 *) auf Kosten der Slaarskassa
übernommen, und der dahertge Kredit dem Baudepartement
sofort zum Beginn der Arbeiten eröffnet werde.

*) Von den bereits bewilligten Fr. 12000, sind bis ietzt Fr. 4000,
als welche für die Verbesserung des WegeS im Sviezbezirk
bestimmt gewesen, und die nun eingestellt werden mußte», nicht



4) Daß da dieser ganze Straßenzug hinsichtlich seiner Anlage,
in sechs verschiedenen Abtheilungen ausgeführt werden kann,
der Bau der Straße nirgends begonnen werde, bevor die
zu bezahlenden Entschädigungen auf gütlichem oder gesetz-

liehen, Wege vollständig auSgemmelt sein werden.

5) Daß die noch zu machenden Arbeiten öffentlich auSgeschrie-
ben, an eine Mindersteigerung gebracht, und an den oder
die mindest fordernden, auf gehörige Sicherheit, jedoch
unter den bisher stets üblichen Bedingungen, die allfälligen
Beiträge der Gemeinden dann durch diese mittelst Ueber-
nähme kleinerer Verdinge, oder mittelst zu sendender guter
Arbeiter, leisten zu können, hingegeben werde. Endlich

-6) Daß die Ausführung der sämmtlichen Arbeiten unter Aufsicht
und Leitung des Baudepartemcniö, statt finden solle.

Eine Meinung konnte aber diesen Anträgen der Mehrheit
nicht beipflichten, well nach den frühern Wünschen der Bewoh.
ncr des Oberlandes und den darauf crgangenen Beschlüssen des
Großen Rathö <Ie ào 25. April und 8, Juni 1852 es lediglich
darum zu thun gewesen feie, die alre Straße zu erweitern und
keineswegs eine neue anzulegen welche, wenn sie dem See
entlang ervaut werde, den obern Gegenden, und nach dem 2. Pro.
jcki den am See gelegenen Ortschaften Grund zu Klagen gebe,
dahingegen, wenn es bei dem ursprünglichen Beschlusse verbleibe,
sich Niemand über Zurücksetzung zu beklagen habe, weil nach
geschehener Ausbesserung und Erweiterung des allen Wegeö dem

Bedürfniß der dortigen Gegenden mehr als hinlänglich entspro.
chen seie, die Staatskasse hingegen einer bedeutenden Auslage
enthoben werde, die mit dem Nutzen, welche eine neue Straße
gewähre, durchaus in keinem Verhältniß stehe, und zwar um so

weniger, als es sich, wie gesagt, nach dem bestimmt ausgesprochenen

Wunsche der Oberländer:c. blcs darum handle, zwischen
Thun, dcmSimmen- und Frurigthal, mit dem Oberland, eine
für Luxuswagen, leichtere Fuhrwerke und für Fußgänger in allen
Jahreszeiten bei Tag und Nacht sichere Verbindung zu eröffnen,
und diese Straße nie, oder doch nur höchstselten zum Transport
schwerer Lasten benutzt werden würde, während eine Straße am
rechten Ufer des ThunerfceS, in gerader Richtung und daheriger
bedeutender Kürze dem Verkehr mir dem Oberlande und den an--

gränzenden Kanrone» und den Ansprüchen deS gesammren Publi-
kumS angemessener und mit jedem Tage von größerer Dringlichkeit

seie, weswegen diese Meinung die zwei erster« Projekte
als durchaus urzweckmäßig verwirft, u»d dem dritten den Vor-
zug giebt, demnach auf dessen Annahme anträgt.

Alles aber u. f. w.

Bern, den 3l. Januar 1834.

Der Präsident des Baudeparlcments:

T s ch a r n e r.

Der erste Sekretär.

S. Schnei ter.
Der Negicrungöratb hat nach ausführlicher Berathung der

Ansicht der Mehrheit deS Departements beigepflichtet und den

erste rn Projekt dem Großen Rathe zur Annahme zu empfeh-
len beschlossen.

Den 8. März 1834.

Namens des RegierungSrathS.
Der erste Rathsschreiber:

I. F. Stapfer.

verwendet, daher von dem zu Beendigung der Gesammtarbeiten
noch erforderlichen Betrag der Fr. 300»», abgeschrieben worden.
So wie aber die Richtung der neuen Straße bestimmt sein wird,
sollen aus diesem Betrag die Entschädigungen sofort ausbezahlt
und die früherbin begonnenen Arbeiten sortgesetzt und mittelst
den verheißenen Beiträgen beendigt werden.

Fünfunddrelßigfte Sitzung.

Freitag den 21. März.

Vormittags.

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde nach einigen
begehrten Vervollständigungen gutgeheißen.

Durch ein vom 20. dies datirteö Schreiben sendet Herr
Oberrichccr Daxclhofcr seine Erklärung, daß er in der
Ueberzeugung die Stellung eines Mitglieds der gesetzgebenden
Behörde sei mit derjenigen eines Oberrichters in wesentlichen
Beziehungen nicht vereinbar, seine Entlassung als Mitglied des
Großen Raths nehme.

ES wurde beschlossen, dieses zufolge des Dekrets vom
25. April 1832 im Protokoll anzumerken und dem Herrn Daxel-
hofer davon Kenntniß zu geben.

Folgende eingereichte Anzüge wurden verlesen:

1) Der Herren Müller, Gerichtspräsident und Huggler über
Abkürzung des Prozeßgangcs über Schuldensachen.

2) Der Herren Jaggi, Regierungsrath, Rcgez und Rebcr zu
Aufhebung des Unterschieds zwischen den AnnLnotaren und
übrigen Notareu.

Vom Rcgierungsrath wurde die nach den stattgefundenen
Beschlüssen veranstaltete endliche Abfassung deS GesctzeScntwurfS
über die Wasserbanpolizei vorgelegt.

Den meisten Artikeln ward ohne Bemerkung beigestimmt;
nur über folgende fielen abweichende Meinungen.

h. 7. Es wurde verlangt, daß die Worte Quer- oder.
Tromschwellen ausgelassen werden, weil solche meistens sehr

nachtheilig wirken; aber entschieden, es solle bei der angetragenen

Redaktion verbleiben. '

A b st i m ni u n g.

Für Beibehaltung obiger Worte 76 Stimmen.
Für eine andere Redaktion 14 Stimmen.

§. 13. Auf die in BeDg auf die Untcrabtheilung l, gemachte
Bemerkung, daß für diese Flöße eine Breite von 12 statt von
S Fltß gestattet werden könnte, und die Gegenbemerkung, eine
solche Breite könne an vielen Orten mit Nachtheilen für die
Ufer verbunden sein, ward beschlossen, nach den Worten: mehr-
beträgt einzuschalten ohne besondere Erlaubniß deS
Baudepartements.

Abstimmung.
Für diese Redaktion einstimmig.

18. Hier wurde aufmerksam gemacht, daß nicht blos
auf §. 20, sondern auch auf H. si des Gesetzes über die
Organisation der Gerichtsbehörden vom 3. December 1831 hinzuweisen
sei, und beschlossen, dieses zu vervollständigen.

Ferner wurde vom Regierungsralh eine nach Anleitung der
ihm mitgetheilten Protokolle der Berathung deS Gesetzes über
den Straßen - und Brückenbau veranstaltete endliche Abfassung
vorgelegt.

Nur in Betreff folgender Artikel brachte man in der Um-
frage Bemerkungen an.

§. 5. Gefallene Meinungen glaubten, die hier angeführte
Satzung 379 des Civilgcsetzbuches sollte nur auf die drei ersten
Klassen angewendet werden, nicht aber auf die vierte. Dagegen
wurde gezeigt, daß es Fälle geben dürfte, wo eS wichtig sei,
jene Satzung auch bei Anlegung von Straßen vierter Klasse
anwenden zu können, zugleich aber bemerkt, daß die Hinweisung



zu Verhütung von Mißverständnissen auf eine angemcssnere

Weise geschehen könne.

Nun wurde der unter Vorbehalt zu verbessernder Redak-
tion angenommen.

Abstimmung Mehrheit.

§. 24. wurde mit der RedaklionSveränderung angenommen,
daß statt civiIre chtli cher Bestimmungen gesagt werde:
vertragsmäßiger te.

Nachdem über §. 26 einige Meinungen eröffnet worden, so

sand man für angemessen vorerst den H. 28 der Berathung zu

unterwerfen, und erst nach einem Beschluß darüber die über
H. 26 fortzusetzen.

§. 23. Von Seite deS Baudepartemenls ward vorgeschla-

gen, statt der allgemeinen Bestimmung, „daß die Loskaufsumme
„denjenigen zufallen solle, welchen der fernere Unterhalt oblie-

„gen werde," zu sagen, „dem Staate oder denjenigen zu, welche

„früher dagegen einen Gegenwcrth gegeben."

Nach verschiedenen Erörterungen über die beiden Redaktionen
wurde der erstem vom Regierunasrath vorgeschlagenen der Vorzug
gegeben, so daß fie nun als definitive Abfassung stehen bleibt.

A b st i m m u n g.

Für die Redaktion deS NegierungSraihS Mehrheit.
Für die deS Departements 8 Stimmen.

Nunmehr ging man wieder über zu §. 26.

Ohne Einsprache ward der Redaktionsverbesserung beige-

pflichtet, daß überall bei Angabe der Länge statt Straße
gesetzt werde Straßenlänge.

Hingegen zeigten steh widersprechende Anflehten in Betreff
der Mäßigkeit deS LoSkaufS für die vierte Klasse. — Nach einer

Diskussion darüber ward beschlossen, die im Entwurf stehende

Bestimmung rücksichtlich derselben stehen zu lassen.

Für die Loskaufsumme wurde in Abweichung von dem im
Entwurf vorgeschlagenen fünfzehnfachen Werth auf den zwölf-
und auch den zehnfachen angetragen, nnd dann auch der letzte

bestimmt.
Abstimmung.

Für obige Redaklionsverbesserung einstimmig.
Den §. übrigens unverändert anzunehmen 2 Stimmen.
Für gefallene Meinungen Mehrheit.
Die vierte Klasse stehen zu lassen 74 Stimmen.
Sie auszulassen 31 Stimmen.

Für den sünfzchufachen Werth 19 Stimmen.
Für weniger Mehrheit.
Für den zehnfachen Werth S6 Stimmen.
Für den zwölfsachcn Werth 54 Stimmen.

Der ganze übrige Entwurf wurde angenommen.

Endlich legte der RegierungSrath noch die nach den crgan-
gencn Beschlüssen gemachte definitive Redaktion des Gesetzes
über die Scraßenpolizei vor wovon folgende Artikel Bemerkun-
gen veranlaßten:

h. 14. Gefallene Meinungen hielten nicht für nöthig, daß
daö Wor't doppelte vor Leirseile stehe, sie wurden aber widerlegt,

und dieses Wort beibehalten.

Rückstchtlich der Vorschriften für fremde Fuhrleute, auf
welche im Entwurf hingewiesen war, wünschte man eine be-
stimmte Anführung derselben.

Abstimmung.
DaS Wort doppelte beizubehalten 60 Stimmen.
Dasselbe auszulassen 4i Stimmen.

§. 17. Auf die Bemerkung, daß die Haltung eines Lichtes
im gewöhnlichen Verkehr-Schwierigkeiten finden könnte, ward
der Zusatz gemacht, diese Vorschrift beziehe sich nicht auf
Fuhrwerke, die zu landwirthschasrlichen Zwecken gebraucht werden.

tz. 17 6 (nun 18.) In der Verpflichtung der Gemeinden,
die Straßen bei tiefem Schnee zu öffnen, sahen einige Mitglieder

eine allzugroße Beschwerde. Aber eS ward entgcgner, daß
die bisherige Uebung zum Grunde liege, und diese Vorschrift
gutgeheißen.

Abstimmung.
Für diese Vorschrift Mehrheit.

§. 18. Auf gefallene Bemerkungen wurde beschlossen:

1) Die nach den Brechhütten angeführten Kohlen Haufen,
auszulassen.

2) Das Verbot des KugelwerfenS auf die Straßen zu be¬
schränken, die Wege aber auszulasten.

3) DaS Wort zweckloses (vor Schießen), welches einige ge¬
fallene Meinungen nicht angemessen, andere aber zweckmäßig
fanden, solle beibehalten werden.

Abstimmung — Alles gr. Mehrheit.
Alle übrigen Artikel wurden in der vorgeschlagene» Redaktion

gutgeheißen.
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes, der Republik Bern.
Bern, den April 1834.

(Offiziell.)

Fttnfunddreißigste Sitzung.

Freitag den 2l. März.
Nachmittags.

Präsident: Herr Landammann Meßmer.
Dem RegierungSrath wurde zugesandt eine aus Murtcn

datirte Vorstellung des Herrn Beat von Lerber, wodurch er den
Wunsch äußert, daß alle vom Stand Bern geschlossenen AuSlie-
ferungöverträge ohne Ausnahme unverzüglich aufgehoben werden
möchten.

Ein vom RegierungSrath überwiesener Entwurf eines
Dekretes über Ersetzung der am 16. Juli 1833 aufzuheben beschlossenen

Untergerichte in den Amtsbezirken Münster und Courtclary
und im französischen Theil des Amtsbezirkes Erlach wurde in
Berathung genommen. Nach der Vorfrage über das Eintreten
wurde entschieden/ den Entwurf in seiner Gesammtheit zu
behandeln.

A b stim m n n g.
Einzutreten Mehrheit.
In Gesammtheit zu behandeln Mehrheit.

Nach einigen gegebenen Erläuterungen über die Einführung
eines Theils der Gesetzgebung des alten KanlonS und der
Untergerichte in den erwähnten Amtsbezirken beschränkten sich die
Bemerkungen auf folgende :

1) Daß im2 nicht blos auf die französischen Civilgcsetze/
sondern auf eine Notariatsverordnung hingewiesen sei.

2) ES wurde angetragen aber nicht angenommen/ dem §. 4
den Zusatz beizufügen / daß die Gebühren für die Einschrei-
bung von Verträgen denselben jedesmal beigelegt werden
sollen.

3) Hingegen ward dem Antrag beigestimmt/ die §§. 6 und 8 dcö
Entwurfs in Betreff der Verantwortlichkeit der Sreuerkon-
trolleurS auSzulasseu.

Alles übrige wurde ohne Einsprache gut geheißen.

A b sttm m u n g.

Für unveränderte Annahme des §.4 72 Stimmen.
Für den oben erwähnten Zusatz 16 Stimmen.
Die 6 und 8 beizubehalten 25 Stimmen.
Dieselben auszulasscn Mehrheit.

Hierauf wurde zur Wiederbesetzung der durch die Wahl des

Herrn Meßmer erledigten Stelle eines Vizepräsidenten des Großen
RaihS und eines SechSzehncrS geschritten und erwählt:
1) Zu einem Vizepräsidenten:

Herr Friedrich Simon, Obcrschaffner, bisheriger Statthalter
des Vizepräsidenten.

2) Zu einem Sechszehner-

Herr Samuel Kißling/ Amtsschreiber, zu Aarwangen.

Nun ging man über zur Prüfung der vom Regierungsrath
nach den ihm mitgetheilten Protokollauszügen über die Berathung
des Gesetzes über die Brandversicherungsanstalt angeordneten
definitiven Redaktion.

Dieselbe wurde mit wenigen Ausnahmen gutgeheißen. Nur
über folgende Artikel fielen Bemerkungen:

10. ES ward angetragen die letzten Worte: seit seinem
Eintritt u. f. w. auszulasten/ Dieses aber nicht angenommen.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme des Mehrheit.
Für Auslassung obiger Worte Minderheit.

§. 13. Hingegen ward beschlossen/ die zu Ende stehenden
Worte auszulasten: die dem Brandschaden nicht auSge-
setzt sind.

§. 20. Nach den Worten: Vermuthung steht soll
eingeschaltet werden: oder Anzeige erhält.

tz. 39. Gefallene Meinungen wünschten eine Modification;
der §. wurde aber unverändert angenommen.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme Mehrheit.

Endlich geschah noch der Antrag zu einer transitorischen
Verfügung / damit nicht in Betreff des Eintrittes in die neue
Anstalt Ungewißheit entstehe/ aus welcher nachtheilige Folgen
erwachsen könnten. ES wurde aber keine besondere Verfügung für
nöthig erachtet/ weil man die im §. iv. enthaltenen Bestimmungen

hinlänglich fand.

In Folge eines mit der Empfehlung deâ Regierungsraths
begleitete» VortragS der Polizeisektion des Justiz - und Poltzei-
DepariementS wurde dem Herrn Dr. Friedrich Andreas Grauff
auS Weilburg/ im Großherzogthum Hessen, die Naturalisation
ertheilt. Er ist Lehrer der lateinischen und griechischen Sprache/
am Gymnasium zu Viel und Direktor desselben / und hat von
der Gemeinde Bözingen die Zusicherung ihres Bürgerrechts
erhalten.

Abstimmung durch Ballotirung.
Willfahr 91 Stimmen.
Abschlag S Stimmen.



Sechsunddreißigste Sitzung.

Samstag den 22. März.

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Derselbe zeigte an, daß wegen der gestern nicht nur Vor-
mittags sondern auch Nachmittags gehaltenen Sitzung daS

Protokoll noch nicht habe verfasset werden können.

Herr Simon leistete als Vizepräsident und Herr Kißling
alS SechSzehner den vorgeschriebenen Eid.

Folgende eingelangte Vorstellungen wurden dem Regierungsrath

zur Untersuchung gesandt:

1) Des Einwohnergcmcindrathcs von ObcrhaSle die Enthebung
der Handänderungcn um Alprechte von der Fertigung
begehrend.

2) DeS AmtsschullehrervereinS von Jnterlackcn, den Wunsch

enthallend, daß baldigst ein Schulgesetz berathen werden
mochte.

3) Der Zehntpflichtigen im Schaffnereibezirk von SumiSwald,
wodurch sie die fernere Entrichtung von Zcbntmütschcn
verlangen.

4) Der Gemeinden der Kirchhöre Oberdießbach, betreffend die

Verwaltung der Gemeingüter, die Unterhaltung der Armen
und Unehelichen und die Kosten allgemeiner Lasten.

Es wurde ein von einigen Mitgliedern unterzeichneter Anzug

verlesen, wodurch die Aufhebung der Untergerichte verlangt
wird.

Ferner wurde verlesen und dann zu den Akten gelegt: eine

Adresse der patriotischen Gesellschaft des Kamons Genf vom
20. März, Belobungen deö am 12. vom Großen Nach genom-
menen Beschlusses in Betreff der diplomatischen Noten und des

vorörtlichen Schreibens wegen der politischen Flüchtlinge ent-
haltend.

Endlich ward eine Zuschrift des Herrn I. Leutbechcr, vr.
der Philosophie zu Erlangen vom 16. März, wodurch er seinen
Wunsch äußert, bei der hiesigen Hochschule angestellt zu werden,
und einige Einfragcn thuc, dem Rcgierungöralh zu gutfindcnder
Beantwortung Übermacht.

Nun kam zufolge der angekündigten Tagesordnung ein Vortrag

des JustizdeparrementS an den Rcgierungöralh und
beigefügter Ueberweisung des letzlern an den Großen Rath zur
Berathung, welcher eine vom nunmehrigen Staatöanwalt Herrn
Dietiker zur Sprache gebrachte, auf die Prozedur über die im
Jahr 1832 statt gefundenen ReakiionSversuche Bezug habende
Frage zum Gegenstand halte. Unterm 3. Oktober 1832 hatte
uemlich der NegierungSrath beschlossen:

1) »Die Prozedur über die in verschiedenen Theilen des Kan-
»tonö statt gefundenen Reaktionsversuche solle wegen der
»vorhandenen Connexität der verschiedenen darauf Bezug
habenden Handlungen als cm rechtliches Ganzes angesehen,
»und dem Gerichtsstände des Amtes Bern als jullex delicti
»unterworfen werden."

2) »Vermöge der durch das Dekret vom 2S. Juni 1832 dem
»NegierungSrath ertheilten Ermächtigung werden dem AmrS-
»gerichlöpräsidcnten von Bern zu Fortsetzung und Beendi-
„gung der gemeldren Untersuchungen beigeordnet rc.

Dieser Beschluß stützte sich auf die §. 1 und 2 der In-
struktion über das Verfahren in peinlichen Sachen vom 5tcn
August 1803. — Nachdem dann die Prozedur weiter verführt
worden so faßte daS Obergerichr auf angehörten Rapport des
damaligen StaatSanwalrcö Herrn H-pp und der Kriminalkom-
mission am io. Juni 1833 den Beschluß: »ES sollen die Un-

„tersuchungsakten gegen die Spezialkommisstou des StadtracheS
»von Bern wegen Anklage auf heimliche Aufsammlung von Kriegs-
»vorräthen, als in ihrer dermaligen Lage kein Ganzes mit
»den übrigen gleichzeitig instruirten Prozeduren wegen politischen
»Vergehen bildend, von diesen Prozeduren getrennt sofort dem

»Amtsgericht von Bern als loro delicti zur erstinstanzlichcn Be-
»sprüchung übersendet werden ic."

Später wurden noch andere Theile der instruirten Prozc-
duren den Amtsgerichten von Thun, Niedersimmenthal und Sef-
tigen zur Beurtheilung zugewiesen.

Gegen diese Trennung der NeaktionSprozeduren glaubte der
neue SlaatSanwall Herr Dietiker Einsprache thun zu sollen,
und verlangte durch ein unterm 6. Januar 1834 erlassenes
Schreiben: »daß die ganze Prozedur zum Gegenstand nur eines
„amtSgcrichtlichen Urtheils gemacht und alö daS urtheilende
»Amtsgericht dasjenige von Bern bezeichnet werde, so wie auch
»daß daö Obergerichc diese Sache in einem Akt erledigen
„möchte," — welches Begehren er auf den oben erwähnten Be-
schluß deS RegicrungSrarhS und seitherige Uebung gründete.

AlS hierauf am 24. Januar daS Obergerichr die Antwort
ertheilte, daß ihm keine Veränderung in der Lage der Akten
bekannt geworden, welche eine Zurücknahme seiner Verfügungen
begründen könnte und demnach dem Begehren deS Herrn Staats-
anwaltcö nicht entsprochen werden könne, so wendete sich letzterer

in Berufung auf tz. i und 8 seiner Instruktion an daS Ju-
ftizdepartcment mit der Einfrage: »Ob er nun in seinen fer-
»nern Arbeiten in der HochverrathSprozedur die Trennung zum
„Zweck der endlichen Beurtheilung derselben als bestehend an-
»nehmen solle oder nicht/"

DaS Justizdepartement glaubte, in dieser Sache nicht von
sich aus verfügen, sondern bei dem NegierungSrath antragen zu
sollen, daß diese Sache als eine Competenzstreirigkeit angesehen
und nach §. 50 Art. 6 der Verfassung durch den Großen Rath
entschieden werde: Ob der Beschluß des RcgierungSratheö oder
der deS Obergerichces im vorliegenden Fall Regel machen solle?
Zugleich fügte daö Departement die Gründe bei, aus denen eS

fand, daß dem Beschluße deö RegierungSrachS gemäß zu versah-
reu sei, welche vorzüglich darin bestehen:

1) Daß vermöge der oben angeführten H. 1 und 2 der durch
h. 37 deS Gesetzes über die Organisation der Gerichröbe-
hörden erster Instanz vom 3. December 1831 als noch in
Kraft verbleibend erklärten Instruktion vom 5. August 1803
dem (ehemals Kleineu Rath nun) NegierungSrath die Be-
fugniß zustehe, in zweifelhaften Fällen die Behörde zu be-
zeichnen, welche sich mit der Cognuion des Falles besaßen
solle; im vorliegenden Fall nach den damals bekannte»
Verümständungen sich in formeller Beziehung Connexität
ergeben habe, und wegen solcher der Gerichtsstand von
Bern alS ftidex delicti für die gcsammte Prozedur bezeichnet

worden sei, der außerdem noch die Prävcnrion für sich

habe, da er in der Sache zuerst eingeschritten sei?

2) Hingegen sei kein Gesetz vorhanden, zufolge dessen daS
Obergericht befugt gewesen, eine dem Beschluß des Regie-
rungSrathS zuwiderlaufende Verfügung zu treffen; weil
unter Cognition nicht blos die Voruntersuchung (Präcog-
nition) sondern die Untersuchung im allgemeinen zu
verstehen sei, und nach unsern Gesetzen derjenige Richter sich
mit der Cognition deS Falles befassen solle, dem alS judex
delicti seiner Zeit die crstinstanzliche Beurtheilung zukomme;
weil ferner der Antrag deö ScaatSanwalrö über den Ge-
richlsstand von dem der §. 19 der Organisation deS Ober-
gerichtS redet, nicht den bereits bestimmten Gerichtsstand
deS OrtS sondern nur die Frage betreffen könne, ob der
Fall peinlich oder polizeirichrerlich zu beurtheilen sei?

Die der Ueberweisung deS RegierungSrachS beigefügte
Meinung ging dahin, daß ohne in die vom Departement auö der
Wahrscheinlichkeit der Connexität hergeleiteten auf die Materie
der Prozeduren bezüglichen Gründe einzutreten, sich aus den
oben angeführten formellen Gründen die Compctenz deS Regie-
rungSrathS daö Forum für die Untersuchung und Beurtheilung
der NeaktionSprozeduren zu bestimmen ergebe, mithin die Ver-
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fügung deS Obergerichts vom 10. Juni 1833 und die in Reak-
tionösachen bereits ausgefällten crstinstanzlichcn Sentenzen durch
den Großen Räch aufzuheben seien.

Endlich stimmten das Departement und der Regierungsrath

darin miteinander überein, daß die Herren Hahn, gewesener

Oberstlieutenant und Lutz, Dr-, der Medicin, mit ihrer dem

Großen Rath am 8. März dieses JahreS vorgelegten Beschwerde
über den am 22. Februar vom Regicrungörach dem
Gerichtspräsidenten von Bern gegebenen Befehl, die politischen Prozeduren

nicht beurtheilen zu lassen, bis von competenrer Behörde
entschieden sein werde, ob sie alö ein Ganzes zu behandeln
seien oder nicht? als unbegründet abzuweisen seien.

Nach Verlesung deS Vertrags und einiger darauf Bezug
habender Akten ward auch ein an den Großen Rath gelangtes
Schreiben des ObergerichteS vom 21. März verlesen, wodurch
eS seine Verfügungen rückstchrlich der Reaktionöprozeduren recht-
fertigt und sich gegen ein Einschreiten von Seite deS Großen
Rathes verwahret.

In der über diese Angelegenheit statt gefundenen Diskussion

wurden einerseits die im Vortrag enthaltenen Gründe noch

weiter entwickelt, und durch Anführung einer duich das Ober-
gerichl provozircen Verfügung deS NegierungSrathö vom S. Ja-
nuar 1833 unterstützt, dahin gehend, daß die deS DiebstahlS
beklagte, zu Jnterlacken verhaftete Margarelha Schluneggcr
dem Gerichtspräsidenten von Fruligen zugeführt werden solle,
welcher die Akten zu vervollständigen und nach GesctzeSvorschrist

besprächen zu lassen habe. Hicvon sei dem Obergcrichl Kennt-
niß gegeben worden, welches diese Verfügung gebilligt habe.

Auch ward noch beigefügt, das Amtsgericht von Bern müsse

vorerst über die Vollständigkeit der Prozedur und die Connexirät
sprechen. — Andrerseits wurde darzuihu» gesucht, daß die 1

und 2 der Instruktion vom 5. August 1803 sich, nur aus die

Voruntersuchung beziehen; daß die Hauptuntersuchung unter der

Leitung deS ObergerichtS stehe, daß lctzterm vermöge §. 19 und

20 des Gesetzes über seine Organisation nach vollendeter
Untersuchung die Bestimmung des Gerichtes der untern Instanz zu-
komme, wie dies das Justizdepartement selbst am 19. Oktober 1832
anerkannt habe; und daß endlich die in der Verfassung
aufgestellte Trennung der Gewalten und die Unabhängigkeit der

Gerichte nicht aus dem Auge zu verlieren sei. — Diese

Meinungen fanden keinen Widerspruch zwischen dem Beschluß des

RegierungörathS und den Verfügungen des ObergerichtS, und

glaubten, der Große Rath solle in dieser Sache nichts ent-
scheiden.

Endlich wurde beschlossen:

1) Die Anträge deS RegierungörathS in Betreff der NeaktionS-

prozeduren anzunehmen.

2) Die Herren Hahn und Lutz mit ihrer Beschwerde abzuwci-
sen, und ihnen das Mißsallen deS Großen RathcS darüber

zu bezeugen.

3) DaS Schreiben des ObergerichtS vom 2l. März 1834 nebst

den dazu gehörigen Beilagen der zur Untersuchung des

Geschäftsganges desselben niedergesetzten Spezialkommisston zu

übersenden.

Abstimmung.
Für den Antrag des RegierungsralhS betreffend

die Beurtheilung der Prozeduren 109 Stimmen.
Für andere Anträge 4 Stimmen.
Für den Antrag des RegierungörathS rücksichl-

lich der .Herren Hahn und Lutz Mehrheit.
Hier zu ststiren 47 Stimmen.
Denselben Mißfallen zu bezeugen 6» Stimmen.
DaS Schreiben deS ObergerichtS an die Spc-

zialkoniimssion zu senden Mehrheit.

ES geschah noch der Antrag,' die wegen politischer Ver.
gehen noch gefangen sitzenden Individuen biS zu ihrer Beunhei-,
im,g in Freiheit zu setzen weil die Beurtheilung sich noch lange
verzögern dürfte. Vierauf ward erwiedert, dies sei nicht in der

Compete«; deö Großen Rarhö und übrigens liege bereits eine

hierauf Bezug habende Bittschrift in Untersuchung.

Ein Vortrag des Baudepartements mit beigefügten Berechnungen

und Grundrissen gab Kenntniß von den stattgefundenen
Untersuchungen über Anlegung eines Fahrweges durch die
Felsschlucht deS kUelioiix im Amtsbezirk von Münster. Schon längst
hatten die benachbarten Gemeinden dieses Amtsbezirks und die
Gemeinde Untervillier im Amtsbezirk Delsberg Ansuchen bei der
Regierung eingereicht, um die Erbauung einer Straße durch die
genannte Felsschlucht und weitere Forlsetzung der erstern bis
auf die vorhandenen Hauptstraßen zu bewirken. Die geschehenen
Untersuchungen zeigten, daß zwar allerdings eine solche Stra-
ßcnanlage viele Vortheile gewähren aber in ührer vollständigen
Ausführung einen großen Kostenaufwand erfordern würde.
Deswegen glaubte das Departement und auch der Regierungsrath in
seiner Ucberweisung deö Vortraqö sich für jetzt auf Anträge zu
Anlegung eines Fahrweges durch die gedachte Felsschlucht
beschränken zu sollen, welcher nicht nur den Verkehr zwischen dem
obern Theil deS Amtsbezirks Münster und dem DelSbergerthal,
sondern besonders die Holzausfuhr aus dem erstern in den letztern
begünstigen werde.

Diesen Ansichten wurde in der eröffneten Umfrage überhaupt
beigepflichtet. Doch wurden auch Wünsche geäußert, daß der
neue Straßenbau noch weiter ausgedehnt oder wenigstens von
nun an dem RegierungSrath Aufträge zu daherigen Untersuchun-
gen gegeben werden möchten, aber dagegen befunden, daß für
jetzt bei dem vorliegenden Antrag stehen zu bleiben sei. Demnach
wurde beschlossen:

1) ES soll durch die Felsschlucht des ?icl,m,x ein eilf Fuß brei¬
ter Fahrweg eröffnet werden.

2) Zu Bezahlung der daherigen Kosten werden auf die Staats¬
kasse angewiesen:

zufolge der vorgelegten Berechnung Fr. 9623
für Unvorhergesehenes 3375

Zusammen Fr. 13000

3) Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung beauftragt und
ermächtigt, in Abweichung von dem vorgelegten Grundriß und
Projekt die allfällig nöthig findenden Abänderungen zu machen.

Abstimmung.
Für Annahme des Antrags des Reg. Raths einstimmig.
Für weitere Untersuchungen 26 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Da über den bei der Berathung des Staatsbüdgets erwähn-
ten Antrag deS Erziehungsdepartements zu Errichtung von zwei
ordentlichen und fünf außerordentlichen Lchrstühlen zu Vorlesungen

in^ranzösischer Sprache noch nichts entschieden worden und
der^däherige Vorrrag erst später in Berathung kommen soll, so

wurde heule vom Erziehungsdepartement begehrt, daß unterdessen

der Reg. Rath ermächtigt werde, für das sich zeigende Bedürfniß
zu sorgen, und demnach beschlossen:

1) In Erwartung eines Entscheids über die Errichtung von Lehr,
stählen zu Vorlesungen in französischer Sprache an der hiess-

gen Hochschule wird der RegierungSrath ermächtigt,
einstweilen die sich alö nothwendig zeigende» Vorträge in dieser

Sprache zu veranstalten.

2) Zu Bestreitung der daherigen Ausgaben wird ihm ein Kredit
von 6000 Fr. eröffnet, welcher im diesjährigen ScaatSbüd-

get unter die Ausgaben des Erziehungsdepartements aufge-

nommen werden soll.

Abstimmung einstimmig.

Auf einen mit der Empfehlung deS Reg. Raths begleiteten

Vertrag deS ErziehungSdcpartcmentS wurde in Berücksichtigung

der nicht großen Besoldung des katholischen Pfarrers in Bern
und der persönlichen Verdienste deS jetzigen Pfarrers Hrn. Baud

beschlossen:
1) Dem Srn. Baud, katholischen Pfarrer in Bern, wird für

seine Person, so lange er diese Scelle bekleidet, zu der Be-
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soldung derselben von Fr. 1145 eine Zulage von Fr. 465
gegeben/ so daß er jährlich/ und zwar vom 1. Januar 1864

an zu rechnen/ 1600 Schweizerfranken zu beziehen hat.

2) Der Negierungörath ist beauftragt/ von diesem Beschluß den

betreffenden Kenntniß zu geben und ihn in Vollziehung zu

setzen. <

Abstimmung einstimmig.

Vom Reg. Rath wurde durch einen Vortrag ein umständli-
cher Bericht über die von der abgetretenen Regierung dem Hrn.
Hofraih Glenk zu Ludwigshalle am 22. Februar 1821 auf 8 Jahre
ertheilte Concession zu Bohrversuchen auf Steinsalz oder Salzsohle
gegeben und gezeigt, wie dieselbe im Jahr 1828 auf Hrn. Alexan-
der Kohli von Viel übergegangen und dann auf vier Jahre vertan-
gert worden sei. Sowohl der von Hrn. Glenk bei Bicl als der

von Hrn. Köhli bei Cornol bis auf eine Tiefe von 966 Fuß ge-
triebene Bobrversuch zeigte kein günstiges Ergebniß. Jedoch hat
sich Hr. Kohli mit dem Ansuchen um eine neue Concession an den

Reg. Rath gewendet/ und auf die deshalb mit ihm gepflogenen
Unterhandlungen ward nun vom Reg. Rath angetragen/ ihm un-
ter den angegebenen Bedingungen ein Privilegium auf 60 Jahre
für die lcberbcrgischen Amtsbezirke zu geben.

Auf einige in der Umfrage verlangte und erhaltene
Erläuterungen wurde dem Antrag beigepflichtet/ und darüber ein Dekret

gegeben.

Die vom Reg. Rath veranstaltete definitive Abfassung des

Gesetzes über den LoSkauf der Zehnten und Bodenzinse wurde
gut geheißen.

Auch das Gesetz über den Bergbau ward in seiner endlichen
Abfassung vom RcgierungSralh vorgelegt und gut geheißen.

Mit dem bereits am 6. März verlesenen Vertrag deö Reg.
Raths über die Staalörcchnung vom 20. Oktober b,S 61. Dez.
1861 kam nun heute der Bericht der Slaatswirthschaftkommission
zur Berathung. In Folge desselben wurde beschlossen/ diese

Rechnung unter dem in die Passation der Rechnung vom 1. Jan.
bis 20. Oktober 1861 aufgenommenen Vorbehalt rücksichtlich der
Dotationen für den Jnsclspital und das äußere Krankenhaus zu

genehmigen.

Dabei ward die Bemerkung gemacht daß früher die Domai-
nenrcchliling besonders vom Gr. Rath passirt worden, dieses aber
nicht mehr der Fall sei / weil sich nun ihre Ergebnisse in die
SraatSrcchnung aufgenommen befinden.

Auf den Bericht des Reg. NaihS, daß die für das Gesetz
wider den Mißbrauch der Preßfretheit vom 9. Februar 1862
bestimmte Probezeit von 2 Jahren ausgelaufen sei, wurde
dasselbe neuerdings auf unbestimmte Zeit in Kraft erkennt.

In Folge cincS Vertrags deö ErzichungsdcpartemcntS mit
der Uebcrwcisuug deö Reg. Raths wurden in die in der großen
Schulkomnnssion durch Entlassung der Herren Pfarrer Kohler,
Schmiy und Wchrli und durch die Wahl deö Hn>. Fellcnbcrg
zum Landammann erledigten Stelle« erwählt:

1) Herr Hops, Direktor der Elementarschule in Bern.
2) „ Boll, Pfarrer zu Niederbipp.
6) „ Bachmann, Pfarrer zu Lcngnau.
4) » Lchuherr/ Schullchrer zu Untersten.

Auf einen mit der Empfehlung des Reg. NaihS versehenen
Vortrag der Polizeiscktion dcS Justiz - und Polizeidepartcmcniö
wurde dem Hrn. Johann Baptist Voecrer von Wolfegg im
Königreich Wurtemberg, seit fünf Jahren Musiklehrer in Thun,
dem daö Bürgerrecht der Gemeinde Grindelwald zugesichert ist,
die Naturalisation ertheilt.

Abstimmung durch Ball0tirung.
Willfahr Si Stimmen.
Abschlag 7 Stimmen.

Unterm 14. Februar 1864 war dem RegierungSrath eine
an den Großen Nach gelangte Vorstellung des Abraham Häfli-
ger von NicdergraSwyl, in der Ktrchhöre Seeberg, wohnhaft zu
Aegerlen, im Amtsbezirk Nidau zur Untersuchung gesandt worden,
über welche nun durch einen mit der Zustimmung des Regie-
rungSralhS begleiteten Vorrrag der Justizsekcion des Justiz, und
PolizeidepartemenlS Bericht erstattet ward. ES ergab sich daraus,
daß Häfltger schon während des Lebens des Bcndichl Kocher,
von Aegerten, seines Oheims von mütterlicher Seile, und seit
dessen am 2v. Januar 1866 erfolgten» Tode, mit der Ehefrau
desselben, Susanna Margaritha geborne Bon, in höchst ärgerlichem

unerlaubtem Umgang gelebt hat, und nun, um sie hei-
rathen zu können, die Dispensation von dem in der Satzung 46
deS PersoncnrechiS enthaltenen Eheverbote begehrt. Dem Antrag
gemäß wurde wegen des stalrgefundencn unerlaubten Umgangs
des Häfliger mit seiner Tance derselbe in seinein Dispensations-
begehren abgewiesen.

Abstimmung einstimmig.

Nun wurde noch wegen deö Schlusses dieser Session dem
Hrn. Landammann die Ermächtigung ertheilt, die Prolokolle der
gestrigen und heuligen Sitzung gemeinsam mit dem Hrn. Schult-
heißen und dem Hrn. Vizepräsidenten deö Reg. RathS zu prüfen
und zu genehmigen.

Hierauf erklärte dann der Herr Landammann in einer
Anrede an die Versammlung diese Winterscssion deS Großen RathS
als geschlossen.

Vortvag des Baudepartements
über

eine Straßenanlage durch die Felsenschlncht des I'ielwux.

Hochgeachtete Herren!
In der im anliegenden Beilagcnheft enthaltenen, dem Gro-

ßen Rache im Dezember 1862 eingereichten Vorstellung, wünschen

die vier Gemeinden, welche daö l'etir-V-U bilden, ferner
die Gemeinden Ueliel^ und tlenevo?:, sämmtlich im Amtsbezirk
Münster gelegen, so wie die Gemeinde llnteovillei- im Amtsbezirk

DelSbcrg, daß von hinweg durch daS lftetit-Val
und durch die sogenannte 0»rAe <lv Uielloux hindurch nach
vntervilwr eine große Landstraße angelegt werden möchte, und
führen zu Unterstützung ihres Gesuches an, daß erstlich die vier
Gemeinden deS tt<r>t-V.U ganz isolirt und von allen Straßen
oder fahrbaren Wegen entfernt und abgeschnitten seien;
zweitens, daß die neue anzulegende Straße gegen diejenige von
Pruntrul »ach DachSfelden, welche letztere eine Länge von zehn
Stunden halte, um fünf Stunden verkürzt und der Handel
vorzüglich mit Frankreich dadurch bedeutend gewinnen, die Anlage
derselben übrigens nur auf einer Länge von zwei Stunden neu
zu machen, für die übrige Strecke von 1^ Stunden blos
der bereits bestehende Weg zu erweitern sein" würde; endlich
dann wird angebracht, daß cö so wohl für den Staat als für
sie die Gemeinden wünschenSwenh wäre, ein solches Unternehmen

zu beginnen, weil durch die Entstehung vieler neuen Eisen-
werke der Preis dcS Holzes sehr gestiegen sei, und deshalb die
in jener Gegend befindlichen Wälder, welche unter die schönsten
und reichsten deS Jura zu rechnen sind, auf eine für die
Besitzer derselben außerordentlich vortheilhafte Weise vermittelst
jener zu erbauenden Srraße exploit»« werden könnten; eine
Unternehmung welche schon Anno 1784 in den Absichten der da-
maligen fürstlich bischöflichen Regierung gelegen, durch die 1789
statt gefundenen Ereignisse aber auszuführen unterblieben sei.



Zu Erleichterung der Staâtskassa haben die interessirtcn
Gemeinden sich erklärt: das bei allfälliger Ausführung dieser

Straßenanlage erforderliche in Anspruch zu nehmende Gemeinde

land unentgeldlich abzutreten/ und sich über dies auö/ zu Lei-
siung von 5300 Tagwerken verpflichtet. Sornetan behält sich

dann für die von ihm angetragene» Leistungen vor, daß die

neue Straßeneinrichtung durch seine Ortschaft genommen werde.

Sowohl Herr Forstmeister Kasthofcr als Herr Forstinspektor
Marchand empfehlen die Anlegung einer Landstraße durch die
Felsenschlucht des piekoux als äußerst wichtig für die dortigen
2246 Jucharten haltenden StaatSwaldungen, welche unverzüglich
abgeholzt werden müssen, wenn nicht durch Schuld der frühern
nachläßigen und fehlerhaften Besorgung das Verfaulen des Holzes

in Masse eintreten solle. Zudem könne durch die Eröffnung
des l?iclioux PaßeS nach lllnterviller ein vortheilhafter Absatz
von Marinehölzcrn nach Frankreich hin, erzielt werden. Einzig
aus der Lerois Waldung dürfte der Verkauf von Schifföbauholz
auf wenigstens 150000 Franken angeschlagen, und wirklich mit
Recht zu sagen — gewonnen werden, auf den Fall, daß mit
Agenten der französischen Marine Lieferungskontrakte abgeschlossen
würden, was nicht sehr schwer sein wird, wenn man bedenkt:
daß von denselben Stämme aus Untcrwalden bezogen in Basel
zu sechs Louiödor bezahlt worden sein sollen, während derglei-
chen Bauhölzer in der von der französischen Marineadministra-
tion sehr gesuchten Größe von 80 bis 85 Schuh Länge sich in
der erwähnten Lorois Waldung zu taufenden vorfinden.

Herr Großrath Watt mit der Untersuchung dieser Scraßcn-
angelegenheit auf Ort und Stelle, so wie mir der AuSsteckung
und Devisirung beauftragt, haltet hingegen dafür, daß eine
Fahrbahnbreite von eilf Schuhen für die Abfuhr des Holzes und
die bequeme Zufuhr für die Gemeinden des Kleinthals (?à-
Val) hinreichen werde, — daß aber, wenn in der Folge ein-
trettende Umstände das Bedürfniß herbeiführen sollten, diesen
Weg zu erweitern, dieses dann noch immerhin geschehen könne.

Da die Forstkommission die Abfuhr der Länge von Bauhöl-
zern von 80 auf 50 Schuh modifizirt hat, so glaubt Herr Watt
die vorgeschlagene Breite von 11 Schuhen werde genügen, wenn
dann auf denjenigen Stellen, wo es erforderlich sein mag, die
Straße so erweitert werde, daß zwei sich kreuzende Fuhrwerke
ungehindert neben einander vorbei passieren können.

Rücksichtlich der Breite von 16 Schuhen, welche nach dem
Wunsche der Forstadministration und der betheiliglcn Gemeinden
diese Straße für die Post und den Handel erhalten sollte, so

findet Herr Watt eine solche Straße ganz und gar zweckwidrig
und nutzlos; und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil die
Höhe von Lellà? sehr winterlich sei, und der Schnee sich dort
zuweilen so sehr anhäuffe, daß er die Communikarion
unterbreche, welche wegen der schwachen dortigen Bevölkerung nicht
so leicht wieder hergestellt werden könne; da hingegen dieser
ungünstige Umstand auf der durch Münster führenden Straße nie-
mals zu befürchten sei.

Ein anderes Hinderniß, daß die erstere im Projekt befind-
liche, der letzter» bestehenden Straße für den Transit niemals
vorgezogen werden würde, liege darin: daß die neue Straße
kein geringeres Gefäll als 10^ erhalten könne, es sei denn,
daß man dieselbe mit unverhältnißmäßigen Kosten durch Felsen
sprengen wolle, wodurch das Gefäll auf 8°/» vermindert werden
könne. Sollte dem ungeachtet aber eine solche Straße verlangt
werden, daß sich überall zwei Fuhrwerke kreuzen könnten: so

dürfte die Straße die oberwähme Steigung nicht haben, und
um dieses zu vermeiden, müßte dieselbe eine andere Richtung
erhalten, wegen welcher große Felsenlager gesprengt und Gakle-
rien durchbrochen, zu diesem Zwecke dann bestehende Verbin-
dungswege verlassen, und neue angelegt werden müßten, waS
alles einen Aufwand von circa Fr. 200000 erfordern würde.

Diese obschon bedeutende Summe — und wäre sie noch
größer — sollte zwar von keinem Unternehmen abschrecken, wo
eS um eine ganz neue Straße sich handeln würde, neben welcher
keine andere vorhanden wäre. Allein die Thatsache, daß die
Münsterstraße zu allen Zeilen des Jahres befahren werden kann,
daß dieselbe neben einer neuen Straße über Lellà? dennoch
nicht verlassen, sondern vorzugsweise dieser benutzt würde, und

daher nach wie vor unterhalten werden müßte, — endlich der
abgehaltene Augenschein, haben das Baudepartement überzeugen
müssen, daß für jetzt von einer eigentlichen Handelsstraße von
Lellà? durch die Felsenschlucht des ?iel>c>ux nach Nntervà-
keine Rede sein könne, hingegen die Anlage eines 11 Schuh
breiten und von Distanz zu Distanz zum Kreuzen der Fuhrwerke
erweiterten Weges nicht nur im Interesse der betheiligten Ke-
meindcn liege, sondern auch der Staatskasse dadurch zum großen
Vortheil gereiche, daß daö dem Verfaulen auggesetzte Holz noch
zu rechter Zeit geschlagen und verwerthet werden könne, auch
mit geringen Kosten dem Acrar eine neue bisher nicht bcmmte
Hülfsquelle darbiete. Jedoch wollte die hierseirige Behörde diesen

Weg nicht — wie es der Wunsch der Gemeinde 8or»et»n
ist — durch ihre Ortschaft, sondern auf der kürzesten und gera-
desten Linie von der Mühle des ?iàc»,x über Lbetàr führen.

Ohne Rücksicht nun auf dasjenige, was die betreffenden
Gemeinden rücksichrlich der Weganlagc von der gedachten Mühle
auf Olrotel-it in ihrem Interesse und welche Anträge dieselben
der Regierung in dieser Beziehung zu machen angemessen finden
werden, nimmt das Baudepartemenl die Freiheit, im
wohlverstandenen Interesse des Staats, darauf anzutragen: daß Hoch-
dicselben geruhen möchten, über die von Herrn Watt auf Fr. 9625
berechnete KostenSsumme aus, noch Fr. 3575 für UnvorgcseheneS,
zusammen also Fr. 13000 für den beschriebenen einstweilen lediglich

durch die Felsenschlucht des piokoux nach klmorvilier
anzulegenden Weg, bei dem Tit. Großen Rarhe auszuwirken, damit
ungesäumt an die Vorarbeiten dieser schönen und vortheilhaften
Unternehmung geschritten, und dieselbe in so kurzer Zeit alS möglich

angefangen und vollendet werden könne.
Alles aber u. f. w.

Bern, den 17. März 1834.

Der Präsident des BaudepartementS:

T s ch a r n c r.

Der erste Sekretär.

I. S. Schneller.
Der Regierungsrath hat den vorstehenden Antrag genehmigt

und mit Empfehlung vor den Großen Rath zu weisen beschlossen,

jedoch auf gefallene Bemerkungen, daß die Straße, wie' sie de-

visirt worden, vielleicht zum Transport großer Bauhölzer nicht
genügen dürfte, für angemessen erachtet, zugleich um Ermächtigung

nachzusuchen, die in dieser Beziehung allfällig nöthigen
Correklionen in dem vorliegenden Plane anbringen zu lassen.

Den 18. März 1834.

Namens des Regierungsraths.
Der erste Rathsschreiber:

I. F. Stapfcr.

V 0 r t r a g
deS

Erziehungs-Departementes
an den

Reg, Rath der Republik Bern,
über

die Errichtung von französischen Lehrstühlen.

Hochgeachtete Herren!
Der Große Rath hat nunmehr im Artikel 28 des Gesetzes

über die-Hochschule, Sie, Hochgeachtete Herren, beauftragt:
«bei vorhandenem Bedürfnisse die nöthige Zahl französischer Lchr-
»stühle zu errichten, damit der Besuch der hiesigen Hochschule

«den Studirenden aus dem französischen Theile des Jura nicht

«nur möglich, sondern auch erfolgreich gemacht werde."



Damit dieser Beschluß mit größtmöglicher Beförderung seine

Vollziehung erhalte, und bereits bei der Berathung des dies-

jährigen BüdgctS seine Berücksichtigung finde, nehmen mir die

Freiheit, Ihnen, Hochgeachtete Herren, zu Handen deö Großen
Rathes folgende Anträge vorzulegen.

Ein schon lang gefühltes Bedürfniß erfordert vorerst die mög-
lichst baldige Errichtung eines Lehrstuhls der französischen
Litteratur. Die dahcrigcn Borträge werden nicht blos für
die Studirendcn aus dem Jura, sondern auch für diejenigen aus
dem deutschen Theile des Cantons höchst interessant und lehrreich

sein.

Dem Professor der französischen Litteratur würde überdies die

Aufgabe zu Theil, auch alze griechische und lateinische Klassiker
in französischer Sprache zu interprerircn, damit die Studirenden
aus dem Jura nicht aller Gelegenheit beraubt wären, sich mit
der klassischen Litteratur zu beschäftigen.

In Berücksichtigung der Wichtigkeit deS LehrstuhlS der
französischen Litteratur und der Nothwendigkeit, daß diesem Lehrstuhl
eine bleibende Existenz an unsrer Hochschule gesichert werde, in
Betrachtung ferner der dem Professor aufzuerlegenden Verpflichtung,

Vortrage über klassische Litteratur anzukündigen, müssen

wir eS für nothwendig halten: daß für die französische und klas-
fische Litteratur eine ordentliche Professur errichtet werde,
deren Besoldung nach der Bestimmung deS Z. äs deö Hochschul-
gesetzcS je nach Umständen Fr. 2000—Z000 betragen würde.

Dieser Lehrstuhl müßte nach hierseiligcr Ansicht sofort
ausgeschrieben werden, damit der zu ernennende Professor seine
Kurse mit dem künftigen Semester eröffnen könne.

Eine zweite ordentliche Professur wird in der juri-
fii scheu Fakultät crforderr. Der Professor deS französischen
RcchtS häire ebenfalls eine doppelte Aufgabe: Erstens müßte er
das eigentliche französische Recht vortragen; und der Besuch dieser

Vorlesungen müßte auch für die Studirendcn aus dem deutschen

Kanrone sehr wichtig und interessant sein. Zweitens hätte
er die Aufgabe, auch die hiesige Gesetzgebung den Studirenden
aus dem Jura in französischer Sprache vorzutragen. Auch diese
Professur müßte vielleicht schon im Frühjahr errichtet werden.

Asse übrigen Lehrfächer könnten nach hierseitiger Ansicht füglich

außerordentlichen Professoren überlassen weiden,
deren Besoldung nach H. 42 des Hochschulgesetzes nach Umständen
zu bestimmen sein wird aber in keinem Falle Fr. 1600
übersteigen soll.

Solcher außerordentlichen Professoren wären nunmehr fünf
erforderlich, nämlich:

In der Theologie zwei,

1. Ein außerordentlicher Professor der Exegese de S alten
und des neuen Testaments, und

2. Einer für die Pastoraltheologie.

L. In der medizinischen Fakultät ebenfalls zwei, nemlich:
1. Ein außerordentlicher Professor für Anatomie und Physio-

logic;
2. Einer für Pathologie und Therapie.

c. Endlich in der philosophischen Fakultät:
Ein außerordentlicher Professor der Naturgeschichte.

Diese außerordentlichen Professuren würden jedoch erst auf
künftigen Herbst, als den Zeitpunkt der Eröffnung der Hochschule
besetzt werden.

Sollten diese unmaßgeblichen Anträge von Ihnen, Hochgeachtete

Herren, empfohlen, und vom Großen Rathe genehmiget
werden, so müßte in das Büdget deS Erziehungsdepartements
bei den Ausgaben für die hiesige Lehranstalt noch folgender Artikel
aufgenommen werden:

1) Für zwei ordentliche französische Lchrstühle
mir einer Besoldung von je Fr. 2000 — 3000, welche
jedoch blos für zwei Durcheile des JahrS 1834 zu
berechnen ist Fr. 4000

2) Für fünf außerordentliche französische Lehr-
stühle, deren Besoldung jedoch blos für das letzte
Quartal deS JahrS 1834 zu berechnen ist „ 3000

Also im Ganzen für französische Lchrstühle Fr. 7000

Man darf jedoch nicht vergessen, daß vielleicht nicht alle
fünf außerordentlichen Professuren zugleich werden besetzt werden,
und daß die Besoldung derselben noch nicht bestimmt ist, wenn
gleich in obiger Kostenöberechnung das Maximum angesetzt werden

mußte.

Bern, den 14. März 1834.

Mit Hochachtung!

Der Präsident deS ErziehungSdepartementö:
C. N e u h a u 6.

Der erste Sekretär:
G. Hünerwadcl.

Vom NegicruugSrath genehmigt und mit Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen.

Den 15. März 1834.

Namens deS NegierungSrathö:
Der erste RathSschreiber:

Stapfcr.
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